
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
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kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
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nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.
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Borreo e.

D er Hauptgegenſtand dieſer Unterſuchun :

gen hat bereits mehrere Jahre mein

Dracydenken faſt ununterbrochen beſchafftigr.

MeineAufmerkſamkeit iſt auf denſelben nicht

erſt durch jène außerordentlichen Begebenşeli

ten gelenkt, welche in den lekten Jahrett

niemanden oyne Theilnahme laſſen konntetty

und die ein allgemeines Intereſſe für Unters

fuchungen dieſer Art wecken mußten. Scout

geraume Zeit vor fenen benſpielloſen Ereigs

niſſen , welche faſt jeden Tag der letzten gals

re bezeichneten ', forſchte ich über die Fragen

Hach , die ſonſt faſt jede derſelben Håtte vers

anlaſſen müſſen.

Viels



IV Vorrede.

.

Vielleicht darf ich daher Hoffen , mit eis

ner Unbefangenheit zu meinen Unterſuchuns

gen gekommen zu ſeyn , welche nirgends

nothwendiger , aber auch vielleicht nirgends

ſchwerer iſt, als bey Gegenſtånden dieſer

Urt. Denn wer weiß es nicht, wie leicht

unſer Urtheil über einzelne Begebenheiten

der klaren Erkenntniß der Principien , durch

welche es nur gerechtfertigt werden kann,

vorſpringt ? Wer weiß nicht, wie feſten

wir geneigt ſind , unſere zuvorgefaßten lies

theile hinterher nach Principien zu 'prüfen

und nöthigenfalls zu berichtigen , ſondern

daß wir vielmehr unſere Erkenntniß der

Principien jenen Urtheilen anzupaſſen ſus

chen ? Es ſollte freylich gerade umgekehrt

fenn . Allein wir glauben uns unſerer Sas

che ſchon im Voraus gewiß , und ſuchen ,

indem wir unſere littheile auf Principien

zurückführen wollen , nicht den unparteni.

ſchen



Porrede.
V

ſchen Richter, der unſere Gerechtſame una

terſuchen ; ſondern den Anwald , der ſie vers

theidigen ſoll.

Die Reſultate der gegenwärtigen, und

anderer, naturrechtlichen Unterſuchungen gas

be ich ſchon in meinem Lehrbuche des Naturs

rechts niedergelegt. Wenn ich die erſtern

daſelbſt gleid in Verbindung mit ihren

Gründen aufgeſtellt zu haben glaube, lo

ſchien mir eine ausführliche Erläuterung eis

niger Punkte derſelben , ſchon bey der Hers

ausgabe jenes Buchs um fo nothiger , da

id ), um den Begriff des Rechts , von dem

das ganze Naturrecht ausgeht , zu beſtime

men , einen ganz neuen Weg eingeſchlagen

Sollte dieſer gleich gerader und ges

bahnter , als jeder bisher betretene Weg

feyn , ſo war er doch nicht der alte Weg,

auf den ſich die meiſten zu ſehr gewóýnt has

ben ,

war.

a 3



VI Vorrede,

ben , um nicht ohne ihr Wiſſen unvermerkt

auf ihn zurück zu kommen.

gd) glaubte daher, um die Punkte, wels ,

che zwiſchen ihnen und mir ſtreitig fénn fónne

ten , aufs beſte zu erlautern , geigen zu müſs

fen , wie ich auf meinen Weg gekommen bin .

Wie konnte ich dieſes aber beſſer , als wenn

ich den Gang der Unterſuchung ſelbſt vore

zeichnete , wenn ich die Unterſuchung fo mits

theilte, wie ich ſie glaube angeſtellt zu Qaben ?

Die Methode der Unterſudung iſt die

analytiſche, die Methode des Lehrvortrags

bie ſynthetiſche. Sene geht von den Fola

gen zu ihren Erkenntnißgründen zurück, dieſe

hingegen geht von den Gründen zu den Fola

gen fort.

In den gegenwärtigen Uuffagen habe

ich meine Gedanken daher mehr analytiſdy

als fynthetiſch an einander gereihet. Von

bem erſten bis zu dem ſedyſten iſt dieſes , bis

auf



Vortede, VIE

auf eine Ausnahme , durchgängig geſchehen.

gn den folgenden Auffagen iſt der Vortrag

abwechſelnder, bald mehr analytiſch, bald

mehr fynthetiſd), ja oft ganz ſynthetiſch ,

wenn es blos darauf ankam , von ausges

machten Principien unmittelbare Anwen ,

dung zu machen.

Natürlich mußten fich mir , indem ich

zu meinen Unterſuchungen zurückkam , oder

beſondere Anwendungen von ihren Reſultas

ten verſuchte , die Bemühungen der wúrs

digen Männer , welche vorzüglich in dem

legten Jahrzehend in das Naturrecht ein

neues Licht gebracht, von neuem vergegens

wärtigen , und ich mußte mich ihrer um ro

lebhafter erinnern , mit je innigerm Danke

ich aus ihrem Unterrichte geſchöpft fatte.

Hatten ihre Behauptungen gleich nicht überall

meine Beyſtimmung, ſo hatten ſie doch übers

all mich zum weitern Forſchen und zur Průs

a 4 fung



VIII Vorrede.

1

fung derſelben aufgefordert. Ich fielt mich zu

der legten um ſo mehr für verpflichtet, je miß .

trauiſcher der Widerſpruch mit ſolchen Måns

nern mich gegen meine eigene Behauptungen

Håtte machen können , wenn ich mich dieſer

ſorgfältigern Prüfung hätte úberheben wollen .

Ich glaube ſie mit einer Unpartenlichkeit und

Sorgfalt angeſtellt zu haben, daß ich kein Bes .

denken tragen darf, ſie mitzutheilen. Ein

Streit , der nur von Wahrheitsliebe geleitet

wird , und von aller Rechtkaberer entfernt

iſt, kann für die Erkenntniß der Wahrheit

nicht anders als núßlich fenn. Um ſo ſtreis

ten zu können , und die Behauptungen ans

derer Naturrechtslehrer mit der größtmöglich .

ſten Genauigkeit darzuſtellen , gabe ich meis

ſtens ihre eigenen Worte mitgetheilt.

Unfänglich war ich Willens , eine volls

ſtandige Cenſur alles desjenigen zu verſuchen,

was in dem legten Jahrzehend im Naturs

rechte

4



Vorrede. IxIX

rechte geleiſtet iſt ; allein das Weitausſehens

de dieſes Unternehmens ſchreckte mich bald

zurück, und in ſeinem ganzen Umfange war:

dieſes Geſchäft auch mit meinem Hauptzwecke

unvereinbar. Ich ſchränkte mich daher lieber

auf das Vortrefflichere ein , und prüfte es

da , woder Gang meiner Unterſuchung mir

natürliche Veranlaſſung dazu gab. Es war

mir um eine unbefangene Prüfung und Bes

urtheilung aufgeſtellter Behauptungen , und

nicht darum zu thun , die Männer , von

denen jene Behauptungen kamen , zu loben ,

oder zu tadeln. Dieſes ſey meine Entſchul.

digung, wenn ich nicht die Namen aller der

Månner nannte, welche ich zu nennen Ges

legenheit hatte.

Meine Abſicht war keineswegs ein volls

ftåndiges Syſtem des Naturrechts. Debo

halb konnte ich viele Materien ganz überges

hen , die ſelbſt in einem Lehrbuche nicht fehs

a 5 len



X Vorrede.

len dürfen. · Uuf der andern Seite habe idy

Unwendungen von naturrechtlichen Princis

pien auf ſpeciellerè Rechtsfragen gemacht,

welche man zum Theil vernachläſſigt hat,

wenn . fie gleich zwiſchen noch ſpeciellern

Rechtsfragen, die jeder , der genaueſten Uns

terſuchung für würbig erkennt , und den hos

hern Principien in der Mitte liegen. Ich

rechne dabin insbeſondere mehrere Rechts.

fragen von den Geſellſchaften , welche in dem

allgemeinen Staatsrechte felbſt igre Unwens

dung finden müſſen. Die lInterſuchung dies

fer legtern ſchieri mir noch um ſo nothwendia

ger , da das ſogenannte gemeine Recht über

ſie nid)ts beſtimmt.

Ben mehreren Gegenſtanden gat man

moraliſche Fragen mit Rechtsfragen verwechs

felt und ſich dadurch die Unterſuczung derfels

ben unnöthiger Weiſe erſchwert. Insbes '

fondere iſt dieſes bey dem Büchernachdruck

und

1



Vorrede.
XI.

!

und noch mehr bey der Kirche geſchehen .

Ich glaube daher auf die Verzeihung meiner

Sefer Anſpruch machen zu können , wenn ich

bei der rechtlichen Unterſuchung der Kirche

juweilen in das Gebiet der Moral abgeſchweift

bin . Dergleichen Abſchweifungen ſind keine

Berirrungen , da id) mein Ziel bey ihnen

nicht aus den Uugen verlohren ; und ſie mir

guten Theils nur erlaubte , in Einwürfe,

die nur aus einer Verwechſelung eigentlicher

Rechtsfragen mit Fragen aus der Sittens

lehre entſtanden ſenu konnten , aus dem Wes

ge zu raumen.

gd habe ſchon geſagt , daß ich mid ófs

ter der analytiſchen als der ſynthetiſchen Mes

thode bedient habe. Ich bitte den Leſer dice

res nicht zu vergeſſen , wenn er auf Sage

ftoßen ſollte, die an dem Orte , wo ſie vors

kommen , noch unbewieſen ſind . Ich glaus

be ihm im voraus verſprechen zu dürfen, daß

er , wenn anders ein ſolcher Sab eines Bes

weiſes bedarf , nicht vergesend in dem Fol.

genden nach demſelben ſuchen würde. Ich

habe

$



XII Vorrede.

habe zuweilen ben leſer bey einzelnen Unters

fuchungen über Umwege geführt, welche ich

felbſt vorher gegangen war. Es wäre mir

leicht geweſen , den kürzeſten Weg ſtatt dies

ſer Umwege einzuſchlagen , wenn ich nicht

abſichtlich einen Umweg gegangen wäre, weil

ich es für nüklich , wenn auch nicht gerade

für nothwendig , hielt , den teſer auf Dinge

aufmerkſam zu machen , welche wir auf dem

kürzeſten Wege nicht angetroffen håtten.

Es ſind außer den hier unterſuchten noch

mehrere Fragen übrig , welche einer genaus

ern Unterſuchung eben ſo werth find , als eis

ne ſolche Unterſuchung nicht unnöthig ſeyn

mógte. Ich behalte ſie einem zweyten Theile

Wann dieſer erſcheinen mögte , kann

ich jeſt um ſo weniger beſtimmen , da anders

weitige Geſchäfte mir ſobald nicht Muße zur

Uusarbeitung deffelben laſſen mögten.

Halle, den Iſten May 1795 .

bor .
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ſpiele . S. 73. Regel , nach welcher aus dieſer Fors

mei die Sittlichkeit einer Handlung zu beurtheilen

ift. S. 64. 65.

VI. Ueber den erſten Grandfas der Rechtë .

Rechtsſätze. S. 64. natürliche und poſitive

6. 67. Was ein höchſter Rechtslafs heißt. ebend .

Es kann nur einen höchſten Rechtsſnt geben , welcher

der Srundſatz aller Rechte iſt. ebend . Seine Fors

mel. S. 68. ift aus der Formel der Zwangsvers

bindlichkeiten abgeleitet. S. 68. 69. Beyipiele

von der Eupation . 5. 69. den Vertragen. S.

70. Ein Einivurf gegen dieſe Formel tvird gehos

ben . S. 71. Einwurf , den Herr Jakob gegen ſie

gemacht hat , und ſeine Aufldjung. 6.746 Rechtss

formeln werden beurtheilt von Scymaig , S. 74.

Hufeland , S. 75. Reinhold. S. 76. Heidens

reichs Formel der Zwangsrechte , S. 78. und Hufes

lands. 9. 79. Maaß Formel für die vollkornmenent

ſowohl als unvollkommenen Siechte. S. 8o. 81.

Deſſelben Formel der vollkommenen Riedste. S. 81.

Nechte:
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,

Rechtsformeln von Jakob. S. 82. Anmerkung

über den Ausdruck : ein vernünftiges Woeren iſt

Jwed , und es muß als Zwede behandelt wers

den, S. 86.

VII. Ueber den Begriff des Zaturrechts und

des poſitiven Rechts , und den Juſammenbang

beyder.

Bedeutungen des Worts Recht, S. 88. Pos

fitives Recht und poſitive Geſeke im weitern Sinne.

8. 88. 89. Regent im Staate. S. 89. Poſitive

Gefeße und poſitives Redit in dem engern Sinne .

6. go. Ein wie vielfaches poſitives Recht låßt ſich

unterſcheiden ? ebend. Nod andere Bedeutungen

des Ausdrucks poſitives Redit. 6.90. Möglichkeit

poſitiver Gefeße. 6. gr . beruhet auf der Giltigkeit

Der Verträge , mithin zuletzt auf dem Maturrechte --

aus dieſem fann aber nidt die Wirklichkeit irgend eis

nes poſitiven Geſekes dargethan iverden . 8. 91.92.

Poſitives Recht und poſitive Gefeße im weitern Sing

ne , und ihr Verhältnis zu dem Naturrechte. S. 93.

Wie weit hången alle mögliche Rechte von dem Nas

turrechte ab. S. 94. Begriff des Naturrechts .

8. 94. Alle Rechte hången zulegt von dem höchſten

Sittengeſebe ab. 6. 95.

VIII. lieber den Grundfas des laturrechts .

Was der Grundfall des Naturrechts Tey. S.95.

Beſchaffenheit Deffelbett. ebend. Er iſt nid)t das Prins

cip der Zwangsverbindlichkeit , S. 96. nicht dat

Princip der Zivargsrechte. ebend. Kleins Grundlag

des Naturrechts , und Beurtheilung deſſelben . S.96.

97. Erklärung des Naturrechts durch die Wiſſens

ſchaft der Zwangsrechte. S. 97. Selbſt Schriftſtel:

ter , welche es lo erklärten , find dieſem Begriffe nicht

treu geblieben. 5.98. Kufeland, Heidenreich. ebend.

]
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Dieſe Erklärung wird nicht dadurch gerechtfertigt, das

Zwangsrechte andere Redyte vorausſehen. S. 99.

Erfolg dieſer Erklärung für das Naturrecht , und wars

um Hufeland das Princip des Zwangsredyts ſo genau

gefaßt. ebend . Der Grundfat des Naturredyte ift

das Principium der Rechte. S. 100 . Verweiſung

auf das vorhergehende. ebend.

IX . Ueber den Zuſammenhang des Rechts mit

der Pflicht und der Sittenlehre mit dem Taturs

rechte ,

Alle Rechte entſpringen zulegt aus dem Princis

pium aller Rechte - und daber auch aus dem höchs

ften Sittengeſebe. S. 101. Bolfſche Darſtellung des

Zuſammenhangs zwiſchenRecht und Pflicht. S. 101.

102. wird beſtritten . ebend. Andere Ableitung des

Zuſammenhangs zwiſchen Recht und Pflicht. S. 102.

103. Dieſe iſt auch von Lobel und Seidenreich

verſucht. S. 103. Daß der Verf. ſie nicht von ih:

nen entlehnt habe. S. 105. 106 . Unterſchied der

reinen und angewandten praktiſchen Philoſophie. S.

107. der Sittenlehre und Rechtslehre. S. 108. Beis

de haben einen reinen und angewandten Theil. ebend .

Zuſammenhang der Sittenlehre und des Naturrechts.

ebend,

X. Keines und angewandtes Gaturrecht.

Nothwendigkett, die reine von der angewandten

Sittenlehre zu ſondern . S. 109.imgleichen das rote

ne von dem angewandten Naturrechte. ebend. Der

Menſch hat nur im uneigentlichen Sinne Verbinds

lichkeiten gegen Thiere. S. 110. Neines Naturs

recht und Naturredt der Menſchen . ebend. Scimalg

Unterſcheidung des reinen und angewandten 74k

turrechts ift nicht einerley mit der meinigen . S. IIJ.

Das reine Naturrecht iſt ein Theil der Metaphyſik die

2
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Sittent. S. tit.' Verſchiedener Unffang , worin

Das Naturrecht des Menſchen behandelt iſt. S. 112.

Gründe davon. S. 112-114.

XI. Weitere Entwicelung des Begriffs von ei

nem Rechte ,

Der Begriff des Rechts muß weiter entwickelt

werden , um die verſchiedenen Arten deſſelben zu . be:

ſtimmen. S. 115. Was es heißt , eine Verbindlichs

teit entſpricht einem Riechte. ebend. Allgemeine und

beſondere Verbindlichkei
t. S. 116. Verpflichtete

Perſon . ebend. Jedem Redste entſpricht eine allges

meine, wennit gleidhi feine beſondere Verbindlichkeit .

ebend. Gegenſtand eines Recyts. S. 117. Per:

ſdnliche und dingliche Rechte. ebend. Warum etwas

nady rómiſdem Rechte ein dingliches Recht ſeyn kann ,

was es nidyt nach dem Maturrechtesift. SU 118 .

Die Unterſcheidung der perſönlichen und dinglichen

Rechte iſt keine Eintheilung der Siecte . S. 119.

Nettelbladt glaubt ſie ſo cintheilen zu können. Beur:

theilung dieſer Eintheilung . S. 119. Jakob's Vers

theidigung dieſer Eintheilung. S. 120. · Urſprungs

lidhe und erworbené Rechte. S. 120. Erwerbung

und Beraußerung eines Rechte. ebend,

XII. Urſprüngliche Rechte.

Gegenſtand der urſprünglichen Rechte. S. 120.

Einzelne urſprüngliche Rechte für ein vernünftiges

Weſen überhaupt. S. 120. 12I.

XIII. sErworbene Rechte,

Die Erwerbung eines Rechts geſchieht vermits

telſt einer Thatſache. S. 124.
Der Grund aber,

Mvarum vermittelſt einer Thatſache ein Recht erivors

-ben werden kann , liegt im Naturrecht. ebend. Er;

Werbart - Erwerbtitel, ebend. Welcherley Fragen

in



Inhalt.

int Anſehung der erworbenen Rechte beantwortet das

Naturrecht ? S. 125. Erſte und nachfolgende Ecs

werbung ebend. Bemerkung, dieſen Namen betrefs

fend. S. 125. Sueignung. S. 126. Shre Erfors

derniſſe. ebend. und 127. Uebertragung , Begriff

derſelben , und damit verbundene Begriffe. ebend .

Wie entſtehen Rechte aus einer Uebertragung: S. 128 .

129. Wie entſpringt durch Uebertragung eineallges

Ineine Verbindlichkeit gegen denjenigen, dein ein Recht

übertragen wird ? S. 130. Zwey Arten von Heber:

tragung. S. 13r. Bey aller Uebertragung muß Eins

willigung vorausgeſegt iverden . S. 132. Folgen

bieraus. S. 132. 133. Bedingungen , an welche

eine ttebertragung gebunden iſt . S. 134. Beleidis

gungen im weitern und engern Sinne . Verthei:

digung und Prävention iſt gegen jede Beleidigung

rechtmäßig. S. 135. Das Recht zur Entſchädigung

habe ich nur bey einer Beleidigung im engern Sinne .

O. 136. Entſchädigung findet eigentlid) da nicht

ſtatt , wo ich mich wieder in deu Beſik meiner Sadje

Tebe, aus weldier id verdrångt bin . S. 137. 138.

In welchem Sinne das Recht des Beleidigten unend:

lich iſt. S , 139. Es giebt nur drey erſte Erwerbs

arten. S. 140. Sakob's Behauptung, daß Rechte

aus Beleidigungen keine erworbene ſind , wird ges

prüft. S. 141 .

XIV . Ueber den Zuſammenhang der erworbes

nen und urſprünglichen Rechte,

Alle erworbene Rechte regen urſprüngliche vors

aus. S. 142. Insbeſondere die Rechte, welche durd,

Zueignung erworben werden . S. 144. imgleichen

Die ourd Hebertragung erworben werden . S. 144.

145. und die aus Beleidigungen . S.145. Bey

jeder Erwerbung werden Recytean Urrechte geknüpft.

S. 144. Das Recht aus Beeidigungen zu erwers

6 2 ben,



gngall.

ben , iſt ein urſprüngliches, allein das Recht aus et:

ner Beleidigung felbft , ein erworbenes. S. 145 .

8
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XV. Uebergang von dem reinen Gaturrechte zu

dem Gaturrechte des Menſchen .

Das Maturrecht des Menſchen entſpringt aus

Anwendung des reinen Naturrechts auf die Natut

des Menſchen . S. 146. Es regt das Verhältnis

des Menſchen zum Menſchen voraus. S. 147. Es

giebt in der Natur des Menſchen Beſtimmungen,

welche auf ſeine Rechte Einfluß haben , und andere,

welche es nicht haben. ebend. Beſtinimungen in der

Natur des Menſchen , von welchen feine Rechte ab:

hången. 6. 147.

XVI. Urſprüngliche oder angebobrne Rechte des

Menſchen ,

Borerinnerung. S. 149. Das Redit des

Menfchen auf ſeine Natur. S. 149. welche Ber:

bindlichkeiten ihm entſprechen , welche nicht. ebend .

Das Recht des Menſchen auf ſeine Handlungen. ebend.

Es geht auf Unterlaſſungen uneingeſdyrånft , aber

nicht das Recht auf Begehungen. S. 150. Recht

des Menſden zum Gebrauche der Dinge, ebend . Der

natürlichen Freyheit. ebend. Recht der guten Schå:

Bung. S. 150.- 151. worin es beſteht und nicht bes

ſteht ; iſt ein angebohrnes. S. 151. Schmalz's

Gründe gegen daſſelbe. S. 152. Die Ausdrücke :

jemanden als ein willkührliches Mittel gebraus

chen , und ihn ſo behandeln , find nicht gleichbedeu :

tend. Vertheidigung des Rechts der guten Schås

tung gegen Herrn Schmalz. Maak Behauptung

vondem Recht der guten Schågung wird beſtritten .

the

Fi

G

be

Ø. 154 :

XVII.



Inhalt: XXI

XVII. Von der Okkupation und dem igeng

thum überhaupt.

Begriff der Detention . S. 155. Sie kann

nicht durch das phyſiſche Vermogen erklärt werden ,

über eine Sache zu verfügen. ebend. Erklärung des

Beſiges. S. 156. Ein Einwurf gegen dieſe Erklås

rung wird gehobeti . ebend. Okkupation , Eigenthum

und die Erwerbung deſſelben durch OfEupation . S.

156. 157 Okkupation iſt Formation . S. 158 .

Don deč Gültigkeit der Okkupation hångt die Mögs

lichkeit des Eigenthums a8. S. 159. Gewöhnliche

Erklårung vom Eigenthume und ihre Berichtigung.

S. 158. 159. Einwurf gegen des Verfaſſers Erklas

rung. 5. 160. 'wird-gehoben . S. 160. Ein ans

derer Einwurf und ſeine Aufhebung. S. 161. Uns

vollſtändiges Eigenthuin iſt kein Eigenthum . ebend .

Getheiltes Eigenthum und Gemeinſchaft des Eigena

thums. S. 161. 162. Begriff des unvollſtändigen

Eigerthums. S. 162,

XVIII. Vertråge.

Alle Uebertragung zwiſchen Menſchen geſdyicht

durch Vertråge. S. 163. ' Verſprechen , Vertrago

S. 164. Jakob's Einwendungen gegen eine Erklås

rung des Verſprechens. ebend. Allgemeinheit der

hiergegebenen Erklärung eines Verſprechens. S. 165.

Bedeutung dieſes Worts im gemeinen Sprachgebraus

che. S. 165. Adenwall's Erklärung eines Verſpres

chens , und eine andere miro beurtheilt. S. 166 .

Berbindlichkeit der Verträge. S. 166, 167. Ein

Bertrag braucht, um zu verbinden , nicht von einem

der Vertragſchließenden Theile erfüllt zu ſeyn , wie ,

Herr Schmalz behauptet. S. 167. Seine Grundo

werden geprüft. S. 167-173. Theorie des Vers

faſſers des Beytrags u . F. w. und ihre Beurtheilung.

&. 173-179. Zu einem Vertrage wird nicht der

wires

t
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wirkliche Wille beider Pacefcenten erfordert. S. 180 .

mie Höpfner und Mendelsſohn wollen . S. 180. 181.

Die durch ein Verſprechen erregte Erivartung an fich

iſt nicht der Grund der Verbindlichkeit der Vertrage.

O. 181. 182. Mendelsſohns Theorie der Vertrage.

S. 183-185 . Es iſt nicht bewieſen , daß durch

jeden Vertrag eine unvollkommene Verbindlichkeit zur

pollkommenen erhoben werde. S. 185–187.

XIX . 2usdrückliche und ſtillſchweigende Vers

tråge.

Ausdrückliche und ſtillſchweigende Willenserklas

rung. S. 180. Die ausdrückliche Billenserklärung

beſteht in natürlichen , die ſtillſchweigende in wills

führlichen Seiden. 8. 189. Natürliche und wills

führliche Zeichen . ebend . Ausdrückliche und ftill:

ſchweigende Verträge. S. 190. Die ſtillſchweigende

Einwilligung wird darch Handlungen erklärt , die jes

mand ohne Widerſpruch mit fich felbft nicht vornehs

men könnte , wenn er nicht einwilligte. S. 190.

imgleichen durch Handlungen , die jemand nicht vors

nehmen oder unterlaſſen kann , ohne das Recht eines

andern zu verletzen , wenn er nicht einwilligt. S. 191.

Stillſchweigende Verträge find eben ſo verbindend als.

ausdrückliche , und aus demſelben Grunde. S. 195,

196. Ein ftillſchweigend abgelegtes Verſprechen muß

angenommen ſeyn, wenn es verpflichten ſoll. S. 193.

Unterſchied derſelben , der von der Art abhångt , wie

dns Verſprechen ſtillſdyweigend abgelegt ift. S. 193.

194. Bey einem ausdrücklichen Vertrage kann die

Annahme des Verſpredjens ihm ſelbſt vorhergehen .

194. ,

XX , Ueber das Recht des Beleidigten ,

Es giebt kein natürliches Strafrecht. S. 195.

196. Heidenreichs Einwendungen gegen einen Bes

1

S.

weis
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meis jenes Sakes werden gehobent. S. 196, 1971

Schmalz behauptet das natürliche Strafrecht, Bes

artheilung ſeines Beweiſes. S. 197. Jakobs Bes :

hauptung des natürlidyen Strafrechts. S. 197. Bes

urtheilung feines Beweiſes für daſſelbe. Ⓡ.198. 199 .

Wenn es ein natürliches Strafrecht gåbe ; ſo konnte

doch keine Proportion zwiſchen Strafe und Beleidis

gung beſtimmt werden . S. 199 201.
Recht

„Der Vertheidigung und Entſchädigung iſt unendlich im

Sinne der alten Naturrechtslehrer und des Verfaſs

ſers Miédeutungen dieſes Sales. 8. 201. 202.

Jakobs Gründe gegen ons unendliche Recht des Bes

leidigten werden beurtheilt. S.202. folg.

XXI. Geſellſchaft überhaupt,

Geſellſchaft in zwiefacher Bedeutung . S. 206.

Geſellſchaft im weitern und im weiteſten Sinne. So

205. 206. Geſellſchaftlicher Zweck. ebend.. Vereis

nigungsvertrag, Aufnahmevertrag. S.207. Lekterer,

hat für jeden, der durd, ihn in die Geſellſchaft fommt

dieſelbe Wirkung , als ob er den Vereinigungsvertrag

eingegangen wäre. ebend. Wirkungen des Vereinis

gungsvertrages. ebend. Grundverhältniß zwiſchen Ges

Fellſchaft und ihren Gliedern. 6. 208. Rechte an

der Geſellſchaft. ebends Folgen aus dem Vereinie

gungsvertrage. S. 208. 209. Erläuterung durdy

das Beyfpiel einer Lefegeſellſchaft. S. 209. 210.

XXII. Verfaſſung einer Geſellſchaft.

Geſellſchaftlidye Angelegenheiten. S. 211. In

wie fern find geſellſchaftliche Angelegenheiten durch

ihren Zweck beſtimmt , in wie fern nicht. S. 211,

212. Wille der Geſellſchaft; rechtlicher Wille derſelben .

S.212. Verfaſſung im weitern und engern Sinne. eb.

Gleidye, ungleiche, und Geſellſchaften von zuſammens

geſebter Verfaſſung. S. 213. Die Verfaſſung einer

64 Ges
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Geſellſchaft kann nur durch den Willen aller ihrer

Mitglieder beſtimmt werden. 8. 213. 214. Stims

me. S. 214. Urſprünglich kann in keiner gleichen

Geſellſchaft , oder einer Geſellſchaft von zuſainmenges

fekter Verfaſſung eine Stimmenmehrheit gelten . S.

215. Schlettweins Beweis für den entgegengeſek:

ten Saß wird geprüſt. ebend . Die Mehrheit iſt

nicht an ſich gültig , weil ohne dieſes nichts entſchies

den werden könnte, auch nidit wegen der Gleichheit

der rechtliden Stimmen aller Mitglieder. S. 216.

Folgen aus dem nächſtvorhergehenden. ebend. Vers

faſſungsvertrag. S. 216. verſchiedene Art , wie er

abgeſchloſſen werden kann. S. 217. Wer in eine

Geſellſchaft tritt , williget in ihre Verfaſſung. ebend.

Die Verfaſſung kann nur durch den Willen aller Ges

ſellſchaftsglieder geändert oder aufgehoben werden .

G. 218. interſchied des Vereinigungs : und Vers

faſſungsvertrage , wenn gleich beide zugleich eingegans

gen ſeyn können . ebend .

LE

11

XXIII. Geretſchaftsgevoelt.

Geſellſchaftsgervalt in dem engern , im weitern

und weiteſten Sinne. 8. 220. Die Gewalt der Ses

ſellſchaft im engſten Sinne enthält nicht die zufällig

erworbenen Rechte derſelbert , auch nicht die Redyte,

welche das Grundverhältniß der Geſellſchaft zu ihren

Gliedern betreffen. S. 220. 221. Gewalt der Ges

ſellſdaft im weitern Sinne enthalt alle Rechte ders

felben , außer denen , welche ihr Grundverhältniß

zu ihren Gliedern betreffen . S. 222. Wie weit

kann verfaſſungsmäßig über zufällige Rechte einer Ges

fellſchaft verfüget werden ? S. 222. 223. Wie weit

kann eine Geſellſchaft Redyte erwerben , und Verbinds

lichkeiten übernehmen . 6. 224. 225 .

XXIV .
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XXIV. Oberherrſchaft in einer Geſellſchaft. :

Regierung einer Geſellſchaft. S. 226. erſtreckt

fich nicht auf ihre Verfaſſung. ebend. Auf fie bezieht

fich die Eintheilung in gleiche , ungleiche , und Geſells

fchaften von gemiſchter Verfaſſung. ebend. Oberheres

ſchaft im weitern und engern Sinne ---- Abhängigkeit.

8. 226. 227. Oberherrſchaft und Abhängigkeit iſt

nur in einer Geſellſchaft, weldie eine Verfaſſung hat,

möglich . S. 227. 228. aber deshalb nicht immer

wirklid . S. 228. Wenn und wie wird Oberherr:

ſchaft in einer Geſellſchaft wirklich . S. 228. 229.

Oberherrſchaft iſt ſowohl in ciner gleichen als ungleis

dhen Geſellſchaft möglich. S. 229. Wie ſie in der

erſten und legtern ausgeübt wird. S. 229. 230.

Oberhaupt, Oberherr und Unterwerfungsvertrag. 8 .

230. Adhenwalls und einiger anderer Behauptung,

daß in einer gleichen Geſellſchaft keine Oberherrſchaft

Teyn könne , und Urſache dieſer Behauptang. ebend.

Abhängigkeit und linabhängigkeit ſollten von Einſchråns

fung und Freyheit unterſchieden werden . ebend. Vers

ſud) dieſen Unterſchied näher zu beſtimmen . 8. 231.

u. folg. Gefeße und Befehle. S. 233. Erforders

niſſe ihrer Gúltigkeit. 8. 233. 234.

XXV. Gleichfórmige und ungleichförmige Gez.

ſellſchaften .

In einer gleichen ſowohl als in einer uirgleidhent

Geſellſchaft können die Mitglieder ungleiche Verbinde

lichkeiten gegen die Geſellſchaft haben . 8. 235. Ges

meinſame und eigenthümliche geſellſchaftlidheVerbinde

lichkeiten . ebend. Urſprung der erſten und legten . S.

235. 236. Die letzten leben immer beſondere Ver:

tråge des Mitglieds gegen die Gefellſchaft voraus. S.

236. 237. Gletchförmige und ungleichförmige Geſells

(daften , und Rechtmäßigkeit der lebten . S. 237.

XXVI.



.

XXVI

ALE

XXVI 9nball .

XXVI. Bedingter und unbedingter Ylaturſtand

und bürgerlicher Zuſtand .

Jeder kann nur durch einen Vertrag Bürger

des Staats ſeyn . S. 238. Einwendung hiergegen

svird aufgehoben . S. 238. 239. Ebenſo kann der

Menſch nur durch einen Vertrag in eine Geſellſchaft

gekommen ſeyn . S. 339. Bedingter und unbeding:

ter Naturzuſtand und bürgerlicher Zuſtand. S. 239 .

240. Eingeſchränkter Naturzuſtand. S. 240. Jes

der Menſch hat irgend einmal im unbedingten uneins

geſdyránkten Naturzuſtande gelebt. S. 241. Meites

rer Beweis dieſer Behauptung. ebend. Der Natur:

zuſtand iſt daher keine Føypotheſe, wie Hufeland will,

und fein Ideal , wie Schaumann will. S. 241. 242.

Die Frage vom Naturſtande im rechtlichen Sinne

muß mit der Frage über den Naturſtand im anthro:

pologiſchen Sinne nicht verwechſelt werden. S. 242.

Wenn jeder Menſch gleich einmal im Naturzuſtande

leben mußte , ſo folgt doch nicht , daß irgend einmal

alle zugleich lebenden Menſchen fid) in demſelben bes

fanden . S. 253.

XXVII . Freyheit und Gleichheit.

Im unbedingten Naturſtande iſt jeder Menſch

frev. S. 244. Nur durch ſeinen Willen wird der

Menſch abhängig. ebend. In welchem Sinne es

wahr ſey , daß der Menſch nur eigenen Geſetzen ges

Horche. S. 244. in welchem nicht. S. 245. Nas

türlidye Gleichheit. S. 246. Gleichheit der Mens

(den in Rückſicht auf alle Redite , ſowohl der urs

ſprünglichen als erworbenen . S. 247. Einwürfe das

gegen werden gehoben . S. 248. Pille Menſchen has

ben aber nicht dieſelben erworbenen Rechte. S. 248 .

Die Gleichheit der Meuſchen in Anſehung aller Rechs

te macht die Ungleichheit ihrer wirklichen Rechte mogs

licy. 9. 249.
XXVIII.
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XXVIII. Derårperliche und unveräußerliche

Rechte.

Veräußerliche und unveråuferliche Rechte. $ .

250. Wie weit iſt jedes Recht veräußerlich und uns

veräußerlich ? ebend . · wie weit insbeſondere ein ers

worbenes. S. 250. "Jus perſonaliffimum . ebend .

Der Sak : Urſprüngliche Rechte ſind veräußerlich und

unveräußerlid ), kann einen mehrfachen Sinn habert.

8. 252-254. In welchem Sinne iſt er mahr,

und in welchem nicht wahr. S. 255. Jn welchem

Sinne iſt die natürlidhe Freyheit insbeſondere unvers

außerlich ? 8. 256.

XXIX. Urſprung des Eigenthums gus der OES ,

Kupation.

Urſprüngliche und abgeleitete Erwerbung des Eis

genthums. S. 257. Die erſte kann nicht durcy dte

Erwerbung einer herrenloſen Sache erklärt werden.

S. 257. 258. Wie alles Eigenthum Otkupation vors

ausſetzt. S. 258. Urſprüngliche Geineinſchaft. Si

259. Grotius falſche Vorſtellung von demſelben vers

wickelt ihn in Schwierigkeiten. S. 259, 260. Alles

Eigenthum fann nach ilm mur durch Bertråge einges

führt werden . S.269. Unſtatthaftigkeit dieſer Ers

klärung. 8. 260. 261. Pufendorfs richtiger Bes

griff dieſer Gemeinſchaft. S. 262. Pufendorf machte

fich unnöthige Schwierigkeiten bey der Einführung

des Eigenthums. S. 262.

XXX. Rechtmäßiger und unrechtmäßiger Civila

beſitz .

Civilbeſik und natürlicher Beſik. S. 263. Redit:

måfiger und unrechtmäßiger natürlicher Beſitz und

Civilbeſik. ebendaſ. Redlicher und unredlicher Bes

fis. ebend. Der Eigenthümer kann feine Sache von

jedem unrechtmäßigen Beſiber zurückfordern - Herr

Schmalz leugnet das legte. ebend. Prüfung ſeiner
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Behauptung und ſeines Beweiſes derſelben. S. 266

268.

XXXI. Sind Teſtamente nach dem 17aturrechte

gültig.

Beſtimmung der Frage. S. 269. Begriff des

Teſtaments. ebeno. Wenn das poſitive Recht ihn

gleich nåler beſtimmt; fo kommen dieſe nähern Bes

ſtimmungen hier doch in keine Betrachtung. S. 270.

Berveis der Ungültigkeit der Teftamente - Gründe,

aus welchen Heidenreich ihre Gültigkeit behauptet.

5.271. Tein Bewels ihrer Gültigkeit wird geprüft.

Ⓡ. 272. U. folg. Keine einſeitige Verfügung kann.

ein Redit geben . S. 273. auch kein Verſprechen ,

wenn es nicht angenoinmen iſt , aber nicht, weil der

verſprechende Theil die Annahme fordert. S. 273.

Db es allgemein wahr iſt , daß die Abweſenheit der

Annahme der Gültigkeit eines Verſprechens nicht ſchas

det , geſeßt aud ), daß ſie vor einer gewiſſen Zeit nicht

erfolgen ſoll. S. 274. Die Ungültigkeit der Vers

tråge ſtreitet nicht mit dem Rechte , Verfügungert

über das ſeinige zu machen , welche über das Leben

hinausgehen . S. 275. Schenkungen auf den Todes :

fall. S. 275. Jhre Aehnlichkeit mit den Teſtamens

ten und Verſchiedenheit von denſelben und ihre Güls

tigkeit. ebend. Die Gültigkeit oder Ungültigkeit der

Teſtamente hångt nicht von ihrer Widerruflichkeit ab.

S. 276. Erbfolge ab inteftato , wie weit ſie ſtatts

findet , wie weit nicht. ebend. Es giebt keine in

das geſammte Vermogen eines Menſchen . S. 277

Schlettweins Gründe , mit welchen er die Inteſtats

erbfolge für die Kinder vertheidigt. 8. 277. wers

den geprüft. S. 277. 278 . Gelegentliche Průs

fung der Schlettweinſchen Behauptung, daß der Vas

ter ein Recht auf das animaliſche Leben ſeiner Kinder

habe. 8. 278.
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XXXII. Kirchliche Gefelicchaft.

Wenn die Kirche gleich als eine Geſellſchaft

von beſonderer Art ihre eigenthúmlidsen Merkmale

hat; ſo muß doch von ihr gelten , was von jeder Ges

fellſdraft überhaupt gilt. S. 279. Man hat dieſes

vergeſſen , und fich unnöthige Sdwierigkeiten bey

der Interſuchung derſelben gemacht. S. 280. Hins

Derniſſe , welche der rechtlichen Unterſuchung der Kirde

entgegenſtehen . S. 281. 282. Veranlaſſung zar Exe

richtung einer kirchlichen Geſellſchaft. 8. 283–289.

Religion. 5.283. Gottesdienſt, und Verbindlichkeit

zu demſetben. $.284 . Dieſe iſt eine innere. S. 285.

In welchem Sinne man von Berbindlichkeiten geger

Gott reden könne , ob ſie gleich eigentlich Verbinas

lichkeiten gegen uns felbft find. ebend. Veranlasſung

zu einem äußern gemeinſchaftlidyen Gottesdienſt..

286. Doppelter Endzweck des äußern offentliden

Gottesdienſtes. $ . 287. Kirchliche Gemeine

eine ehemalige Erklärung des Berfaffers wird beurs

theilt. S. 288. Was heißt es , eine Kirche iſt mögs

lid ). 3. 289. 290 . Beweis der Möglichkeit einer

Kirche. . 290. Die Kirche iſt nur möglich durch

einen Vertrag. S. 291. und gemeinſchaftliche Res

ligionsüberzeugungen derer , unter welchen ſie errich .

tet wird. ebend. Dogmen , Symbol einer Kirche

ihre Nothwendigkett. ebend. Einwürfe dagegen und

ihre Auflöſung. S.292. 293. Das Symbol ; ift

nur eine Norm des åußern Gottesdienſtes. S. 293.

294. Es ſchränkt die Gewiſſensfreyheit der Olieder

einer. Kirche nicht ein . S. 294. 295. Kann jemand

Mitglied einer Kirche bleiben , wenn ſeine Religions:

ůberzeugungen ſich åndern. S. 295. u. folg. Reche

te der Kirche gegen ihre Glieder , und dieſer gegen

die Kirche. S. 296. Unterſchied zwiſchen dem Zweck

der Kirche und dem Zwecke ihrer Glieder. ebendaſ

Wann jemand das Redyt hat , in einer Kirchenge:

meins
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meinſchaft zu bleiben , obgleich feine Ueberzeugungen

fich ändern ſollten. S. 297. Ob es init einer Vers

bindlichkeit gegen mid ) ſelbſt ſtreitet , in einer Kirchen:

gemeinſchaft zu bleiben , von deren Lehrbegriffe meine

Ueberzeugungen abgehen .,S.297. 298. Ich kann

ſelbſt die innere Verbindlichkeit dazu haben. S. 299.

Wann ich nicht mehr die Rechte eines Mitgliedes ges

nieße. S. 300. Können an Ueberzeugungen Rechte

geknüpft werden. S. 300-303 . Kann ich eine

Kirchengemeinſchaft verlaſſen , wenn ſich meine Relis

gionsüberzeugungen ändern . 8. 303-307 Cits

chengewalt. S. 307 308. Kirchengemalt im engs

Eten Sinne. S.308. Sie erſtreckt ſich nicht auf

das Symbol. S.309. auch nicht auf den Gottes:

dienſt der Kirche, in ſo fern er durch das Symbol

beſtimmt ift. ebend . Verhältniß der kirchlichen Leh:

ter zum Symbol. S. 309. u. folg . Der Lehrer

fann nichts lehren , was dem Symbol widerſpridit.

310. Ob dieſes Gewiſſenszwang iſt. ebendaſ.

Seann der Religionslehrer ſein Amt beybehalten, wenn

Feine Lieberzeugungen vorn firdlichen Lehrbegriff ab :

gehen. S.311. Kann der Lehrer ſeine beffern Ucber:

zeugungen gar nicht mittheilen ? S. 312. Kann

der Lehrer ſeine Ueberzeugung mittheilen , wenn die

Kirche einwilligt. ebend. Was es heißt , die Kirche

Willigt ein, ebend. Einwürfe gegen das bisherige

Verhältniß des Lehrers zu ſeiner Gemeine und ihre

Kufhebung. S. 313-316. Der Religionslehrer

kann da nicht eingeſchränktwerden, wo der Lehrbegriff

der Kirche ihm Freyheit läßt. S. 316 , Kirchenges

walt im weitern Sinne. S. 316.u. f. - Kann die

Kirche Eigenthum und andere Rechte haben ? 5.316 .

Mendelsſohns entgegengefekte Behauptung wird ges

prüft. S. 317. t. folg. In der Kirchengewalt im

weitern Sinne iſt kein Redyt enthalten , Symbole

feſtzuleben und abzuåndern . S. 319. Prüfung der

ent:
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.entgegengeſekten Behauptung. S. 319. Eine Kir :

die würde nid )t. dieſelbe bleiben , wenn ſie ihr, Sym

bol ánderte. S. 320. Hufelands Gründe dagegen

werden beurtheilt., S. 320-322. Wichtigkeit der

Frage , ob eine Kirche dieſelbe bleibt, wenn ſie ihr

Symbol åndert. S. 320-324. Kirche im engern

Sinne. S. 324. Andere Bedeutungen des Worts

Kirche. ebend. Nody einige Folgen aus dem bisheris

gen Begriffe von der Kirche. S. 326 , 4. folg. Un

ſich kann jemand Mitglied mehrerer Kirchen ſeyn. S,

327. Ich habe ſelbſt die Verbindlichkeit, an der

Dervollkommnung meiner Ueberzeugungen zu arbeis

ten , ſollte ich dadurch auch von dem Firdlichen Lehrbes

griff abgeführt werden , S. 328. 329,

XXXIII. It der Büchernachdruck widerrecht

lich oder nicht .

ar Beſtitumung der Frage. S. 330, Erklärung

des Allgein . Preußiſchen Landredyts vom Verlagsrechs

te. ebend . Warum ſie hier nicht zum Grunde gelegt

werden kann. ebend . Gin Buch verlegen im weiteriz

Sinne. S. 331. Verleger im engern Sinne, und

Nachdrucker. S. 332. Beweis , daß der Nachdruck

nicht widerrechtlich fev . S.332-334. Wozu eine

Prüfung aller Gründe , welche gegen den Bücher:

nadsdruck gebrad) t ſind, núßlich ſeynwürde. S.• 335

Hinderniſſe, welche dieſer Unterſuchung im Wege ſtehen .

8. 336. Ein Beweis für die Widerrechtlichkeit des

Nachdrucks , und ſeine Prüfung. S. 338. u . folg .

Ueber das Eigenthum des Schriftſtellers an ſeinem

Buche. S. 339 :341. Das Eremplar eines Buchs

wird nicht unter der ſtillſchweigenden Bedingung , 18

nidyt nachzudracken , verkauft. S. 341-342. Fich:

te's Beweis gegen die Widerrechtlichkeit des Nach:

druds. S. 344. wird geprüft. S. 345. Vertrag

gwia
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zwiſchen Verfaſſer und Verleger. 6.345 347.

Dieſer kann kein Dritter binden , S. 347. Poſitive

Geſeke wider den Nachdruck werden durch nichts mehr

befördert, als dadurch , daß man ſeine åußere Rechts

måßigkeit darthut. S. 348.

Err a t'a .

S. 42. 3. 5. und 6. r. u. ftatt: von dieſen Arten

eines Rechts durch Erklärungen Unterſchiede

findet lies : dieſe Arten des Rechts durch Ers

Klärungen unterſchieden findet

S. 80. 3. 3. V. U. ſt. jemand l. niemand

6.99. 3. 10. ſt. zuzugeben . l. zuzugeben :

8. 118. 3. 3. ff. gebe (. habe.

S. 119. 3. 18. ſt. decitur I. dicitur

S. 134. Z. II. v . 4. ſt. um Beleidigungen 1. aus

Beleidigungen

S. 137. 3. 2. ft. meiner I. ſeiner

S. 154. 3. 4. V. U. ſt. demſelben I. dem Wiens

ſchen

S. 175. 3. 14. 4. u . ft. dich I. dit

G. 241. 3. 4. ft. daß jeder Menſch I. daß jeder

Menfch ſehr bald

1. nas
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Analytiſcher Verſuch

über

den Begriff des Recht 8 .

S. tange der Begriff des Rechts nicht vådig

beſtimmt iſt , muß das Naturrecht nothwendiger

Beiſe Lücken behalten. Denn auf diefem Bes

griffe müſſen alle Behauptungen deſſelben mittels

bar oder unmittelbar beruhen . Das ſcheint auch

Herr Hufeland erkannt zu haben, wenn er in

ſeinem ſcharfſinnigen Werke: über den Grunda

fak des Naturrechts , den Begriff des Rechts

anders zu erklären verſucht, als es von ſeinen

Vorgångern geſchehen iſt * ). Allein ſo glücklich

dieſer Selbſtdenker auch die Erklärungen feiner

Borgånger zum Theil beſtreitet, ſo wenig hat er

den Begriff des Rechts felbſt befriedigend erklärt.

Denn

* ) Daf. II. Abſonitt.



Unalytiſcher Berſuch

LE

ME

Denn vielleicht mögte ſich unten ergeben , daß die

Einwürfe , welche dieſer Philoſoph jenen Erklås

rungen ſo ſcharfſinnig entgegenſtellt , die reinige

dem größten Theile nach ſelbſt treffen . So wenig

Herr Hufeland , in einer villig richtigen Ertlås

rung des Begriffs von einem Rechte, dem Haupts

bedürfniſſe des Naturredits abgeholfeu hat, ſo

wenig iſt es irgend einem von dea würdigen Måns

nern gelungen , die nach ihm ſich in dieſer Wiſſen

fchafr hérvorgethan haben , ſich dieſes Verdienst

um ſie zu erwerben . Nicht um die Berdienſte jes

ner Männer herabzuſeken , ſondern um mich im

Voraus vor dem Vorwurfe zu rechtfertigen, einen

uundthigen Berſuch gemacht zu haben , mußte ich

es mir erlauben , dieſe zu erinnern .

Man kann auf zwiefache Art zu der Erklärung

eines Begriffes gelangen . Einmal indem man

den Begriff ſelbſt aus andern Begriffen findet,

und dann aud), wenn dieſer Begriff ſelbſt don ges

geben iſt, indem man ihn in ſeine Cheilvorſtelluns !

gen aufldſet, oder , was eben daſſelbe ſagt, wenn

man in den Objekten , welche unter ihm enthalten

die verſchiedenen Merkmale unterſcheidet,

um derentwillen ſie unter ihm enthalten ſind . Auf

die erſte Art verfährt man, wenn man ein Sys

ſtem von Begriffen ſucht, und auf die legte, wenn

ein ſchon vorgegebener , d. 5. ſchon klar gedachter,

Begriff deutlich zu machen oder zu entwickeln ift.

Dieſes iſt der Fall, wenn wir die Erklärung des

3

find ,

/



über den Begriff des Rechts. 3

Begriffs eines Rechts ſuchen . Der Begriff

braucht ſelbſt nicht erſt erzeugt zu werden ; ſondern

wir dürfen ihn nur entwickeln . Wann wir dieſes

verſucht haben ; ſo wollen wir die vorzüglichſten

Bemühungen
der Rechtslehrer und Moraliſten ihn

zu erklären , nåher beurtheilen .

Die Wichtigkeit des Gegenſtandes macht uns

die ftrengſte Beobachtung der Methode um To

mehr zur Pflicht. Wir wollen daher , um deſto

ſicherer zu gehn , zuerſt uns die Anforderungen der

Logik an Erklårungen vergegenwärtigen. Soll

unſere Erklårung von dem Begriffe eines Rechts

wahr feyn , ſo inúffen

I ) alle Merkmale, welche fie angiebt, jedem

dentbaren Rechte zukommen .

2 ) dürfen dieſe Merkmale Feinem andern Ges

genſtande zukommen , und

3 ) darf feines derſelben von irgend einem ans

dern Merkmale eingeſchloſſen werden.

Herr Hufeland bemerkt ſehr richtig, daß die

Erklärung von einem Rechte ſchon dadurch ers

fchwert werde , daß das Wort , welches ihn bes

zeichnet , ſowohl eine ſubſtantive als adjektive Bes

deutung habe. Man verwechſelt daher leicht zwen

Begriffe mit einander und erklärt den einen ſtatt

des andern , oder may wirft vielleicht beide Bes

griffe zuſammen, und findet eine Erflårung, welche

ſo wenig auf den einen als den andern paßt. Um

2 pies
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dieſer Schwierigkeit auszuweichen benierke ich ,

daß der Begriff, deſſen Erklarung wir ſuchen , fein

anderex fer , als der , welchen wir denken wenn

wir ſagen: Jemand habe ein Recht auf

etwas , oder Jemanden ſei ein Recht übers

tragen . Wenn wir in dieſem Sinne von

einem Redite reden ; ſo erhellet ſogleich , daß wir

darunter nichts für ſich beſtehendes , ſondern im

mer nur ein gewiſſes Merkmal, verſtehen . Denn

wir denken und zu jedem wirklichen Rechte ein Wes

fen , dem es zukommt. Ein Merkmal in Bezies

hung auf ein Weſen , welchem es zukommt ges

dacht, wird nun ein Prädikat genannt. Rechte

find alſo Prädikate . Die Frage, von wels

cher Art die Weſen ſind , welchen wir Rechte bene

legen , oder die nåhere Beſtimmung des Subjektes

dem Rechte zukommen können , wird ſich ſchon aus

dem übrigen in die Erklärung aufzunehmenden

Merkmale von felbſt beantworten.

Es entſteht nun natürlich die Frage : wodurch

unterſcheiden fich Rechte von andern Prädikaten ?

Wenn wir einem Subjekte Rechte beylegen ; lo

denten wir es immer in Beziehung auf fittliche

Weſen , welche, in Rückſicht auf jenes Subjekt,

Berbindlichkeiten haben. Dieſe Verbindlichkeiteit

mögen nun auf die Begehung , oder auf die Uns

terlaſſung gewiſſer Handlungen gehen . Wenn uns

fer Begriff , ſo weit wir ihn bis jegt entwickelt has

ben , richtig entwickelt iſt ; ſo müſſen wir ber jeden

möge
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1

möglichen Rechte núe die Merkmale wieder finden ,

welche wir ihm bis jegt beygelegt haben. Der

Glåubiger , der eine Schuldforderung an mich

hat , hat ein Recht, ich habe die Verbindlichkeit

ihn zu bezahlen . Der Menſch , der mir Feine

Dienſte verdungen hat , iſt verbunden ſie mir zu

leiſten , und ich habe im Verhältniſſe zu ihm ein

Recht. In den Fällen der angegebenen Art iſt

es unmittelbar einleudytend , daß ein Recht, das

jemanden zuſtehen ſoll , immer Verbindlichkeiten

von Seiten eines andern vorausſetze , oder daß

einem Rechte eine Berbindlichkeit entſprechen oder

gegenüber ſtehe. In allen dieſen Fällen ſteht der,

welchem wir ein Recht benlegen , mit irgend eis

nem andern , wie z. B. der Gläubiger mit dem

Schuldner , in einer beſondern Beziehung, ohne

welche Fein Recht gar nicht gedacht werden könnte,

Allein és giebt Rechte, welche ohne dieſe bes

fondere Beziehung wirklich ſind . Ich bin Eigens

thümer des Buche , welches vor mir liegt ; mir

kommt in ſo fern ein Recht zu , entſpricht dieſem

Rechte in irgend jemanden eine Verbindlichkeit ?

Jeder , der in mir das Eigenthumsrecht jenes

Buchs zugeſteht, muß es einräumen , daß er wis

der meinen Willen nicht den mindeſten Gebrauch

von demſelben machen dürfe, oder was eben das

ſelbe fagt, ihm liegt die Verbindlichkeit ob , in

Rücficht meiner eines jeden Gebrauchs , welchen

id ihm nicht geſtatte, ſich zu enthalten. Nehmen

A 3
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1

wir ein anderes Recht, g . B. das Recht meinen

Körper zu bewegen ; ſo entſpricht dieſem eben ſos

wohl eine Verbindlichkeit in einem andern , die

Berbindlichkeit, dieſe Bewegung nicht zu hinderu.

Allen Rechten , welche ich habe , entſprechen

allo Verbindlichkeiten in andern ; aber nicht jede

Verbindlichkeit, welche einem anderen gegen mich)

oblieget , reßt ein beſtimmtes Recht auf meiner

Seite voraus . Mein begåtecter Freund hat, wenn

ich Mangel leide , die Berbindlichkeit , mir von

ſeinem Ueberfluſſe mitzutheilen ; ich habe aber

kein Recht auf ſeinen Ueberfluß. Denn wenn mir

jederniaun gleich die gegründetſten Anſprüche auf

die Güte' meines Freundes einräumen müßte ; ſo

würde dennoch jeder Zwang , durch welchen ich

Wohlthaten von ihm erpreſſen wollte , dem Sits

tengerege widerſprechen. Mithin hat jemand nur

in fo fern ein Recht, als ein anderer eine Zwangs ,

verbindlichkeit gegen ihn hat. Der Gläubiger

hat ein Recht auf die Zahlung ſeines Schuldners,

weil dieſer ihm Zahlung zu leiſten eine Zwangsvers

bindlichkeit hat ; der Eigenthümer als Eigenthi

mer hat ein Recht, in ſo fern jedermann gegen

ihn eine Zwangsverbindlichkeit hat.

Wenn es mir bis jeßt gelungen iſt , den Ber

griff eines Rechts richtig zu entwickeln ; ſo iſt ein

Recht; das Prädikat, welches einem Subs

jekte in fu fern zukommt , als eine Zwangs

verbindlichkeit gegen daſſelbe vorhanden iſt.

Sou

1



über den Begriff des Rechts.

Sou dieſer Sag die richtige Erklärung eines

Rechts angeben , ſo müſſen nach den oben aufges

ſtellten Regeln für die Richtigkeit einer Erklärung

nicht allein die hier angegebenen Merkmale einem

jeden Rechte zukommen , wie dieſes unſere bishe

rige Unterſuchung dargethan hat; fondern alle

dieſe Merkmale müſſen zuſammeugenommen auch

dem Rechte eigenthůmlich feyn . Hievon aber

überzeugt uns der bloß klare Begriff des Medits ,

der allein der Prüfſtein unſerer Erklårung reyn

kann. Denn jeder, welcher es . B. weiß , daß

einem andern gegen mich eine Zwangsverbindliche

keit obliege, wird mir ein Recht beylegen . Es

kommt alſo noch einzig darauf an , ob sie Merks

male, welche unſere Erklårung enthålt , nicht

etwa ſchon in einander enthalten ſind , oder ob die

Erklärung auch einen beſtimmten Begriff gebe.

Auch dieſem Erforderniſfe thut unſere Erklärung,

wie ohne allen weitern Beweis in die Augen fåült,

Genüge. Ich habe dieſe Erklärung von einem

Rechte ſchon in meinem Naturrechte gegeben * ).

Den Wunſch mehrerer ſcharffinnigen Männer , ſo

weit es mir möglich ivar, zu erfüllen , habe ich ihn

hier ausführlicher zu rechtfertigen geſucht. Vielleicht

habe ich vieles geſagt , was für ſie überflüßig iſt,

was ich aber anderer Leſer wegen fagen mußte.

Ehe ich einige andere Erklärungen des Bes

griffs von einem Rechte prüfe, werde ich einige

Ein

*) daf. . 56 .

2014 :

1
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Einwürfe, welche der meinigen entgegengefegt ſind,

zu beantworten ſuchen .

Zuerſt hat man dieſer Erklårung entgegenges

feßt, dag fie , ſo richtig ſie auch übrigens fey , es

unmittelbar vorausſeße , einem jeden Rechte ents

ſpreche eine Verbindlichkeit. Dieſes dürfe aber

nicht geſchehen , da es unter den Naturrechtó

lehrern noch ſtreitig fen. Dieſer Einwurf fållt

aber weg ; fobald die Richtigkeit,der Erklärung in

vorhergehenden nur gehörig bewieſen iſt.

Man hat überdem gegen dieſe Erklärung ein

getvandt, daß das Merkmal eines Subjekts,

welches in ihr gebraucht iſt , zu unbeſtimmt ſen ,

indem es nåher håtte beſtimmt werden ſollen .

Dieſer Einwurf hebt fich aber ſo leicht als der bocs

hergehende. Von welcher Art das Subjekt eines

Rechts Tenu Edane , folgt nemlich von ſelbſt aus

den Merkmalen , welche die Erklärung angiebt.

Denn ein Weſen kann nur in ſo fern Rechte ha.

ben , als Zwangsverbindlichkeiten gegen daſſelbe

vorhanden ſind. Verbindlichkeiten åberhaupt, und

alſo auch Zwangsverbindlichkeiten können nur ges

gen ein vernünftiges Weſen vorhanden ſeyn. Es

erhellet hieraus nicht allein , daß die Erklärung nicht

deshalb fehlerhaft ren , weil dieſes Subjekt in ihr

nicht beſtimmt iſt ; ſondern auch daß fie fehlerhaft

feyn würde , wenn dieſes Subjekt näher beſtimmt

wåre ; denn alodenn würde es ihr an der nöthis

gen Präcifion gefehlt haben.

Wolf



über den Begriff des Rechts.

Wolf *) erklärte zuerſt das Recht durch

das moraliſche Vermögen zu handeln , und

die meiſten Lehrer des Naturrechts folgten ihm .

So richtig dieſe Erklärung in ro fern iſt, als ſie

das Recht in eine Beſtimmung einer Perſon regt;

To iſt ſie doch auf der andern Seite fehlerhaft, ints

dem ſie zu enge iſt. Nach dieſer Erklärung würde

nemlich 1) erfordert, daß jedes Recht nur zu

Handlungen desjenigen , dem es zuſieht, ſtattfins

den konnte und 2) daß ich nur auf moraliſchmögs

liche Handlungen ein Recht haben konia. Allein

beides iſt falſch . Seget 8. B. den Fall , mein

Nachbar habe ſich gegen mich anheiſchig gemacht,

meinem Hanſe das Licht nicht zu verbauen . Hier

iſt der Gegenſtand meines Rechtes nicht eine

Handlung von meiner Seite, ſondern eine Hand.

lung von Seiten meines Nachbars (die Unterlaſs

ſungshandlung , mir das Licht nicht zu verbauen ) .

Oder , um ein anderes Berſpiel zu nehmen , ben

dem Rechte, welches ich einem Menſden auf ſeis

uen guten Ramen zugeſtehe, kann keineswegs die

Rede vonHandlungen dieſes Menſchen felbſt ſeyn ,

auf welche ihm dieſes Recht zuſtehen ſollte , fons

dern der Gegenſtand dieſes Rechts iſt nichts an .

ders , als eine Unterlaſſungshandlung von Seiten

aller ſeiner Mitmenſchen . Seiner derfelben darf

nemlich mich abſichtlich zu falſchen Urtheilen über

den ſittlichen Werth jenes Menſchen beſtimmen .

Biels

Theol. nat. tom. 1. h. 954 .

3
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Vielleicht iſt es nicht åberflågig im Voraus einen

Eimonrf zu beantworten , welchen ich von mans

chem meiner Leſer gewårtigen muß.. Man könnte

nemlich ſagen , daß ich , wenn es meinem Nachs

bar einfallen ſollte , mir das Licht zu verbauen,

ich mit Recht dieſes dnrch Gewalt würde verhins

dern können , und daß dieſes , ein Recht auf eigné

Handlungen , auf den Gebrauch gewiſſec Zwangs.

mittel ren . Dieſes gebe ich zu; allein es beweis

fet nichts gegen mich . Denn das Recht, welches

ich jeßt ausübte, iſt im Grunde ein anderes als

das , von dem vorher die Rede war . Es iſt das

Recht zum Gebrauche von Zwangsmitteln , das

ichnur haben kann , um ein anderes geltend zu

machen , und das nicht eher als möglich gedacht

werden kann , als ein anderes verlegt iſt.

Gefeßt auch daß jedes Recht, welches ich

habe , auf meine eigene Handlungen gienge , ſo

brauche ich doch zu dieſen Handlungen kein mora.

liſches Vermögen zu haben , wie dieſe Erklårung

fordert. Denn ein moraliſches Vermogen iſt nur

in ſo fern für mich vorhanden , als ich gewiſſe

Handlungen moraliſch möglicher Weiſe vornehmen

kann * ) , oder als dieſe Handlungen dem Sittens

geſete nicht widerſprechen . Ich habe aber ein

Recht, Handlungen vorzunehmen , welche dem

Sittengeſegedeinungeachtet widerſprechen. Seket

den

1

ibid. & . 953. Facultas agendi moralis eft potentin

agendi, quod mataliter poffibile eft.
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den Fall, ich halte einen dürftigen Schuldner zur

Bezahlung an , ob ich gleich in Ueberfluſſe lebe,

und mein Gewiſſen von mir fordert , meinem

Schuldner feiner Verbindlichkeit zu entlaſſen , ſo

würde niemand mir das Recht abſprechen , auf

der Bezahlung bey meinem Schuldner zu beſtehen ;

aber wer fonnte behaupten , daß ich moraliſch

möglich handele ? Ich kann ſelbſt, wenn es noch

nöthig ſeyn ſollte, eine ſo klare Sache durch mehr

rere Benſpiele zu erlåutern , zu Handlungen ein

Recht haben , durch welche ich Berbindlichkeiten

gegen mich ſelbji verlegen würde. Dieſe konnten

aber nicht moraliſch möglich ſeyn. Ich kann z. B.

durch Uebermaaß im Genuſſe des finnlichen Ver :

gnügens an mir ſelbſt fündigen , und doch kann

niemandmir das Recht zu dieſem Genufle des

ſinulichen Vergnügens abſprechen . Wolltet

ihr einwenden , das eine Handlung, zu der ich ein

Recht haben ſoll, an ſich ( fimpliciter) moraliſch

möglich ſeyn müſſe; ſo iſt dieſes allerdings wahr,

allein dieſes iſt nicht zureichend den Begriff zu bes

ſtimmen , indem ich nicht umgekehrt zu jeder an

ſich moraliſch möglichen Handlung ein Recht habe.

Eine ſolche Handlung könnte durch die Umſtände,

unter welchen ich ſie vornehmen wollte, nicht allein

bedingt ( ſecundum quid) moraliſch unmöglich,

ſondern ſelbſt widerrechtlich , werden . An fich iſt

es moraliſch möglich , meinem Nebenmenſchen

gewiſſe Dienſte zu verſagen. Dennoch würde ich

daju
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dazu das Recht nicht haben , wenn ich mich zu

dieſen Dienſten gegen ihn durch einen gültigen

Vertrag anheiſchig gemacht hätte.

C

f

U

he

F

la

Die Wolfiſche Erklärung von einem Rechte

iſt alſo zu enge , da ſie einem Rechte Merkmale

beylegt , welche nur zufällig ſind , die denſelben

alſo nicht in einem jeden Falle zukommen. Nach

dem wir dieſe Erklärung unterſucht haben , kann

die Beurtheilung mehrerer andern Erklärungen,

welche dieſer fich mehr oder minder nåbern, feiner

Schwierigkeit unterworfen ſeyn . Mendelsſohn

erflårt *) , dasRecht durch die Befugniß (das

ſittliche Vermögen) , ſich eines Dinges als

Mittels zu ſeiner Glückſeligkeit zu bedienen .

Da er Befugniß ſelbſt durch ein fittliches Vermos

gén , oder ein ſolches erklärt , das mit dem Ges

feße der Weisheit und Såte (des vollkommenſten

Willens ) beſtehen kann ; ſo iſt dieſe Erklärung,

den Zuſas: fich eines Dinges u. f. w. abges

rechnet , mit der Beurtheilten Wolfiſchen einer

len . Dieſer Zuſat ſcheint aber jene Erklärung

noch mehr einzuſchränken , wenn er nicht etwa ſa

gen ſoll , daß ich bey dem Gebrauche einer Sache

fie nur als Mittel zu meiner Glückſeligkeit bes

trachten könne. · Denn ich habe ſelbſt ein Recht,

einen ſolchen Gebrauch von Dingen zu machen,

der meine Glückſeligkeit hinderte.
Wenn Here

Hópf

> Jeruſalem Seite 29 .

11
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Höpfner *) ein Recht durch eine moraliſche

Befugniß , das heiſt eine Möglichkeit zu

handeln , ohne ein Geren zu übertreten , er :

klárt ; fo iſt ſeine Erklärung eben dieſelbe , welche

Wolf gab , und das , was gegen dieſe Erklärung

geſagt iſt , trifft auch die reinige. Herr Hufe.

land iſt in der neuen Angabe ſeines Naturrechto

einen andern Weg gegangen . Er erklärt nems

lid, **) das Niecht durch das durch das ſitts

liche Geſetze beſtimmte Vermögen des

Handelnden , eine Handlung vorzunehmen ,

welche erlaubt und zu der der Handelnde

befugt iſt. Um dieſe Erklärung aber richtig bes

urtheilen zu können , müſſen wir wiſſen , wie dies

fer philoſophiſche Rechtslehrer den Begriff des

Erlaubten und der Befugniß beſtimmt. Ers

laubte Handlungen werden *** ) durch ſolche erklärt,

welche durch das Sittengefeß nicht verbo

ten ſind, und Befugniß t) iſt dieſem

ſcharfſinnigen Manne : Das durch die andern

Menſchen obliegende Verbindlichkeit bes

gründete Vermogen etwas willkührlich zu

thun oder zu begehren. Ein Recht würde

alſo das durch fittliche Gefeße beſtimmte Vermis

gen ſeyn , eine Handlung vorzunehmen , welche

dem

3

* ) Naturrecht $ 19, 3.

** ) Lehrfäße des Naturrechts $. 23 .

***) daj. 8. 18 .

1) ebend . $. 22.
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dem Sittengeſeße nicht widerſpricht und von ans

dern nicht gehindert werden darf. Ich habe es ·

mir erlaubt , dieſe Erklärung zu umſchreiben , um

mit dem tvůrdigen Mann nicht blos über Worte

zu ſtreiten . Ueberzeugt, daß meine Aufrichtigkeit

ihn nid )t beleidigen kann , komme ich ohne weitern

Umſchweif zur Beurtheilung jener Erkårung. Ich

muß 1 ) das Geſtånduiß ablegen , daß es mir

nicht vstig deutlich iſt, was unter dem durch das

Sittengeſek beſtimmten Vermogen verſtanden wers

den soll. Ueberdem ſchränkt 2) dieſe Erklärung

álle Redite auf erlaubte oder moraliſch mögliche

Handlungen ein. . Sie iſt alſo in fo fern eben den

Einwürfen ausgeſetzt, welche, wie ober gezeigt

ift, gegen die Wolfiſche Erklärung gemacht wers

den können . ' Zuletzt 3 ) enthålt ſie auch ein übers

flufiges Merkmal , welches zwar den Begriff nicht

fälſchlich) einſchränkt , das aber zur Pråciſion deſ

ſelben ' feinesweges erfordert wird. Denn es vers

ſteht ſich von ſelbſt , daß ich zu einer Handlung

befugt feyn müſſe wenn ſie mir erlaubt iſt,

Wenn Herr Hufeland ſchon früher , * ) ein

Recht durch die Beſchaffenheit einer Handlung

erklärt , vermoge deren ſie erlaubt und der hans

delnde dazu befugt iſt , ro lågt ſich außerdem, was

gegen die eben beurtheilte Erklärung geſagt iſt,

gegen dieſe noch erinnern , daß nach ihr das Recht

eine

ter R

mas

Nedit

als of

delde

rt
e

*) . Ueber den Grundfaß des N. R. Leipzig 1785.

Lehifåte des N. R. erſte Aufl. f. 4.

ت

ل
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1

eine Beſtimmung einer Handlung und nicht einer

Perſon ſeyn würde.

Herr Reinhold unterſcheidet, in ſeinen vors

trefflichen Briefen über die Kantiſche Philos

ſophie, das Recht in weiterer und in engerer

Bedeutung. Das erſte * ) erklärt er durch das

fittliche Vermögen , und das ſittliche Vermos

gen ** ) durch das Vermögen des Willens ; wel,

ches durch das Geſet der praktiſchen Bérnunft

beſtimmt iſt. Von dem Rechte in engerer

Bedeutung, giebt dieſer Philoſoph folgende Erklas

rung : „ Die durch das Geſeg des uneigennůşis

„ gen Triebes , (durch das Gefeß der praktiſchen

Bernunft *** ) ) ,, beſtimmte Müglichkeit der frey

„ willigen Befriedigung des eigennüzigen Triebes

heißt ein Recht » + ). Da ein durch die praktis

fche Vernunft beſtimmtes Vermogen , zu gewiſſen

Handlungen, nun in nichts anders beſteht ft), als

in der Miglichkeit ſie zu thun , ohne das Sittens

gereße zu verlegen ; ſo erhelfet, daß Herr R. uns

ter Recht im weitern Sinne ebendaſſelbe verſteht,

was Wolf unter demſelben dachte, und daß ein

Recht im engern Sinne ihm nichts anders fer ,

als das Bermogen eine Handlung vorzunehmen ,

welche von dem Sittengefeße ſo wenig geboten

als

*) Briefe über die . Phil. 2. 5, nr. 13. Seite 193.

ebend.

**) ebend. Seite 184.

+ ) ebend. nr. 16. Seite 197

HT) daſ, Seite 200. nr . 18.
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zu handlen .

JE

als verboten ift , ohne dem Sittengeſeße zuwider

Allein wozu ſollen wir dieſen

Begriff enger einſchränken , als ihn jeder denkt,

der von Rechten redet ? Ich habe ſo gut das Recht

dem Nothleidenden von meinem Vermogen mitzus

theilen , weil ich mich für verpflichtet erkenne ihm

beyzuſtehen , als es ganz zu meinem Vergnügen

gu verwenden . Ueberdem ſind wir noch nicht

überzeugt, ob ein ſolches Recht in dem engern

Sinue des Worts möglich fer . Denn ein ſolches

Recht konnte ich nur zu Handlungen haben , die

weder geboten noch verboten wåren ; daß es aber

dergleichen gebe , iſt noch nicht bewieſen , obgleich

das Gegentheil bis jeßt noch ohne einen gültis

gen Beweis behauptet iſt. Mit der Wulfis

fchen Erklårung von einem Rechte ſtimmt zwar in

Worten , allein nicht in der Sache, die von

Herrn Heydenreich gegebene Erklårung überein.

Recht, ſagt dieſer Philoſoph * ), drückt das

Berhåltniß gewiſſer Handlungen zur moraliſchen

Bernunft aus , nach welchem ſie durch dieſe zuges

Jaffen werden und moraliſch möglich ſind. Wenn

Herr H. hier gleich nicht ausdrücklich erklärt,

was er unter einer moraliſch möglichen Hands

lung , und unter einer Handlung, welche durch

die moraliſche Bernunft zugelaſſen wird , derſtehe,

fo erhelet doch aus dem folgenden ** ) , daß dieſe

mos

*) . Syſtem des Naturrechts. Leipz, 1794. S. 4.

**) ebend. S. s.

ME
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moraliſche Möglichkeit, oder dieſe Zuläſſigkeit der

Handlung von der moraliſchen Vernunft ihm nichts

anders ren , als das Verhältniß der Handlung zu

andern , vermoge deſſen es ihnen moraliſch un .

möglich iſt fie zu hindern . Semif håtte der

Portrag an Deutlichkeit und an Simplicitåt ges

wounén, wenn es Heren H. gefallen , uns dies

Fen Begriff ſo ohne Umſchweife darzuſtellen , und

nicht erſt dem Uubdrucke : moraliſch möglich,

eine andere Bedeutung als die gewöhnliche untere

zuſchieben . Allein wenn dieſe Erklärung gleich

darin richtiger iſt, als die Wolfiſche, daß die Hands

lung , auf welche ich ein Recht haben ſoll , nicht

von meinem eigenen Gewiſſen braucht als moras

liſch möglich anerkannt zu werden ; ſo bleibt ſie

doch in zwen Stücken mangelhaft. Denn 1 ) ift

,

thr zufolge das Recht immer eine Beſtimmung eis

ner Handlung und nicht einer Perſon , und übers

dies '2 ) iſt der Gegenſtand eines jeden Rechts auch

eine Handlung, welches , wie oben gezeigt iſt,

nicht genau richtig iſt. Indeß verdienet diere

Erklärung vor allen bisher beurtheilten einen ents

ſchiedenen Vorzug, da es durch fie möglich wird ,

bas Naturrecht von der Sittenlehre
abzuſondern .

Mit dieſer Erflärung ſcheinteineandere åbereins

zuſtimmen , welche von mehrern Selbſtdenkern ges

geben iſt : Dieſe erklären nemlich : das Recht durch

die Freyheit das zu thun, was niemand mit

Gewalt hindern darf. So einleuchtend dieſe

B
Er

3

1
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Erklärung ben dem erſten Unblicke zu ſenu ſcheint,

so ſchwankend muß man fie finden , wenn man

fich von der Bedeutung des Worts Freyheit,

welches ju derſelben vorkommt, Rechenſchaft ge.

ben will. Iſt hier die Freyheit des Willens, oder

iſt hier die phyſiſche Freyheit gemeint, oder hat

endlich dieſes Wort eine andere Bedeutung? Bir

wollen alle dieſe Bedeutungen in die Erklärung

einzupaſſen 'perſuchen , und wir werden vielleicht

Alnden , daß keine ſich in dieſelbe fügen mögte. ;)

Sollte 1 ). Freyheit hier das Bermögen des

Willens reyn , ſich zu einer Handlung oder zu ihs

rem Gegentheil unabhängig von Triebfedern der

Sinnlichkeit zu beſtimmen, oder das Vermogen

der unbedingten Selbſtthårigkeit; fo geſtehe id))

dieſe Erklärung nicht zu faſſen . Denn ſie regte

das Recht in ein phyfirdes Lermogen , oder in

ein Vermogen, etwas vermittelſt einer Straft wires

lich zu machen . Wollte man 2) die phyſiſche

Freyheit, oder den Zuſtand, in welchem meine

Handlungen nicht durch phyfiſdie Hinderniſſe aufs :

gehalten werden , verſtehen ; fo würde dieſe Bes

deutung abermals nicht paſſen . Es bleibt uns

alſo nichts übrig , als uns nach einer andern Bes

deutung des obigen Worts umzuſehen . Uußer

den bisher angeführten Bedeutungen , kam das

Wort Freybeit nur zweyerley anzeigen .

mal ſetzen wir die Freyheit der Abhängigkeit ents

gegen , und verſtehen darunter das Recht, fich

F

nadi
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heit

.

nad eigner Widführ zu einer Handlung; oder zu

ihrem Gegentheile zu beſtimmen , und andern

Theils fönute man unter Freyheit zu handeln , dab

Bermögen zu handelu , ohne dem Sittengeſege zu

widerſprechen , verſtehen . Vorausſeßen , daß in

der Erklärung , die erſte dieſer Bedeutungen ges

Meint ſen , hieße denen , welche ſie aufſtellen , eis

nen Eirtel im Erklären aufbůrden , deſſen ſolche

Männer gewiß nicht fähig ſind. Sollte Frey ,

in der zweyten Bedeutung genommen wers

den ; ſo wåre die obige Erklärung eines Rechts

völlig einerler mit der oben beurtheilten Wolfis

fchen. Denn das Vermögen eine Bandlung zu

thun , ohne das Sittengeſet zu verlegen , taun

nichts anders fenn , als das Vermögen zu moras

Tiſch möglichen Handlungen , oder ein mopalijdes

Bermögen.

Gewig mårde die richtige Beſtimmung des

Begriffs von einem Rechte nicht ſo vieler: fdarf

denkenden Männern Schwierigkeiten Becurſady:

haben , wenn nicht alle Handlungen zu melder

jemand ein Redyt haben ſoll , in gewiſſer Rücks

Ficht; denn eine und eben dieſelbe Dandlung tanat

in der einen Rückricht erlaubt, und in der andere

unerlaubt ſeguito

Erlaubt nennen wir nemlich für einem weitern

Sinne eine Handlung, in fo fern Re geſdehen

kann , ohne Regeln zu verlegen , melde der han .

beinde
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deinde für fich als gültig anerkennen muß. So

reden wir von dem bürgerlich erlaubten , und

verſtehen darunter nichts anders , als das , was

der Bürger thun fant , ohne die Geſete feines

Staats. zu übertreten ; ingleichen reden wir von

dem , was dem Künſtler erlaubt iſt , und denken

uns nichts anders darunter , als das , was der

Künſtler thun kann, ohne reine Kunſtregeln zu vers

legen. Selbſt in Beziehung auf die Sittengefeße,

hat das Wort erlaubt mehrere Bedeutungen .

Im ſtrengſten Sinne nennen wir nur das erlaubt,

was ohneVerlegung irgend eines Sittengeſes

bes geſchehen kann , im weitern Sinne hingegen

heißt alles das ſchon erlaubt, was geſchehen kann ,

ohne einer beſtimmten Gattung von Sittengeſegen

zuwider zu handeln , es mag den übrigen gemäß

feyn oder nicht. In dieſem Sinne iſt jede Hand ,

lung , zu welcher ich ein Recht habe , in ſo fern era

laubt, als ſie feinem Zwangsgeſege zuwider iſt,

oder ſie iſt, wie man es genannt hat , außerlich

erlaubt. Was aber åußerlich erlaubt iſt, iſt deos

halb noch nicht erlaubt in dem engern Sinne,

oder moraliſch möglich , indem daraus , daß eine

Handlung einer beſtimmten Gattung von Gelegen

nicht widerſpricht, noch keinesweges folgt, daß

fie gar keinem Sittengereße widerſpreche, oder

daß der Handelnde ein moraliſches Bermögen zu

derſelben habe.

@u
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II.

Analytiſcher Verſuch

über

den Begriff einer Zwangsverbind

lichkeit.

INin dem vorhergehenden Verſuche haben wir ein

Recht durch das Prädikat epilárt, welches einem

Subjekte in ſo fern zukommt , als eine Zwangss

verbindlichkeit gegen daſſelbe vorhanden iſt. Soll

dieſer Begriff vollſtändig entwickelt werden ; fo

muß der Begriff einer Zwangsverbindlichkeit, wels

dhen jene Erklärung vorausſeßt, beſtimmt werden.

Wir wollen dieſen Begriff aus Fållen abzuziehen

verſuchen , von denen jeder eingeſteht, daß fie

unter ihm enthalten ſind .

Feder ſagt, daß ich die Zwangsverbindlichkeit

habe , einen gültigen Vertrag , den ich eingegans

gen bin , zu halten , oder dag ich die Zwangsvers

bindlichkeit habe , das Eigentyum treines Mits

menſchen underlegt zu laſſen . Was iſt alſo eine

Zwangsverbindlichkeit ? - Man erklärt ſie ges

wöhnlich durch eine Verbindlichkeit, deren Ers

B 3 » fül 1



Analytiſcher Verſuch

Bety

po

„ Füllung erzivungen werden darf. ,,

einer genauern Prüfung möchte dieſe Erklärung

aber unbefriedigend befunden werden. Denn :

die Erfüllung einer Berbindlichkeit darf erzwuns

gen werden , beißt doch nichts anders , der

gwang , durch welchen jemand zur Erfüllung ders

felben gendthigt werden ſoll, widerſprid )t dem

Sittengeſeße nicht. Allein dieſes iſt nicht allgeai

meinwahr , es kann alſo fein allgemeines Merks

mal der Zwangsverbindlichkeit abgebeu. Mehmet

. B. einen begüterten Gläubiger und einen dürfe

tigen Schuldner , von dem jener eine unbetracht:

liche Kleinigtet zu fordern hätte. Seget überdem

daß der Släubiger , Ingenn er der Stimme ſeines

eignen Gewiſſens Gehör' geben wollte, dieſen reis

ner Berbindlichkeit entlaſſen mügte ; ſo würde der

Schuldner nichts weniger eine Zwangsverbindlichs

teit gegen ſeinen Glaubiger haben. Allein dürfte

der Gläubiger ſeinen Schuldner wohl durch Zwang

zur Bezahlung auhalten , oder könnte er ohne Vera

legung des Sittengeſekes dieſen Zwang ausüben ?

Die vorhin gegebene Erklärung würde alſo

wenigftens nicht auf alle Fälle gehen , welche der

erklärte Begriff unter fich befaßt, und daher zu

enge feyn. Allein wie wåre es , wenn man eine

Zwangsverbindlichkeit durch eine Berbindlichkeit

erflåren wollte , zu deren Erfüllung ich jeden , dem

fie gegen mich oblieget , zu zwingen ein Recht

habe , wenn derſelbe ſie nicht freywillig erfüllen

wolls
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wollte ? Niemand wird j. B. in dem vorher

angenommenenr falle, bem reichen Glaubiger das

Recht abſprechen , feinen dürftigen Schuldner zur

Sahlung zu zwingen , wenn dieſer fich Zahlung zu

leiſten weigern ſollte. Fene Erklärung ſcheint alſo

uicht zu enge - zu ſeyn , die Merkmale , welche ſie

angiebt, kommen jeder Zwangsverbindlichteit zu ,

wie ſich ſchon aus uuſerm oben feſtgeſtellten Bes

griffe von einem Rechte folgern ließe. Sie fann

eben fo wenig zu weit ſeyn. Denn wenn ich ein

Recht haben fou , einen andern zur Erfållung einer

Berbindlichkeit gegen mich zu zwingeri , ſo muß

dieſe Verbindlichkeit eine Zwangsverbindlichkeit

fenn. Allein da dieſe Erklärung den Begriff eines

Merkmals , deſſen wir uns zur Beſtimmung des

Begriffes von einem Rechte bedienten , deutlich

machen ſoll; ſo fällt von ſelbſt in die Augen , daß

wir ſie nicht gebrauchen können . Wir múffen dieſe

Erklärung daber aufgeben .

Aus gleichem Grunde kann eine Zwangsvers

bindlichkeit auch nicht durch eine ſolche erklärt

werden , deren Erfüllung , wenn ſie verweigert

wird , außerlich erzwungen werden darf. Denn

etwas iſt äußerlich erlaubt, heißt nichts anders, als

es taun geſchehen , ohne ein Zwangsgeſen zu vers

legen. Ein Zwangsgeſetz iſt aber ein ſolches, wels

ches eine Zwangsverbindlichkeit beſtimmt. Dieſe

Erklärung würde alſo wiederum durch einen Cirkel

auf den zu erklärenden Begriff zurückführen .

B4 Viele
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Bielleicht giebt uns die zuerſt verſuchte Erflå

rung einen Ausweg an , indem vielleicht nur einis

ges in ihr geändert werden darf , um ſie zu bes

richtigen . Jene Erklårung verwarfen wir , dess

halb , weil ich nicht in jedem Falle , wo mir die

Erfüllung einer Zwangepflicht verweigert wird , fie

erzwingen darf. Es ſcheint daber , als ob derjes

nige , von dem ich unter der angenommenen Vora

aubſegung, die Erfüllung einer Zwangspflidit ecs

gmingen wollte , meinem Zwange mit Gewatt wis

derſtehen dürfte ; allein in der Shat verhålt es ſich

anders. In dem angeriominenen Falle des Glaus

bigers und des Schuldners wird jeder zwar einges

ſtehen , daß der Gläubiger dem Schulduer feine

Schuld , båtte erlaſſen ſollen , allein gleichwohl

wirde es niemand får erlaubt halten , wenn der

nothleidende Schuldner ſeinem reichen Gläubiger

die Bezahlung geradehin verweigern , oder wenn

er gar , falls dieſer ihn durch Zwang zur Zahlung

anhalten wollte , dieſem Zwange ſelbſt Zwang ents

gegenfeßen wollte. Wenn wir in dieſem Fale

den Gläubiger gegen ſeinen Schuldner gleich uns

gütig nennen müſſen ; ſo müßten wir doch den

Schuldner ſelbſt ungerecht nennen. Es iſt aber

nicht jeder Gläubiger , welcher mit Gewalt ben

ſeinem Schuldner auf Zahlung bringt, ungütig ;

ob gleich der Schuldner. in jedem Falle , wo er

dem Glåubiger ſeine Zahlung verweigern , oder

dern Zwange deſſelben gar ſelbſt Zwang entgegenfes

li
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1

1

ben wollte, durchaus unerlaubt handeln würde.

Zwangsverbindlichkeit iſt demnach eine ſolche,

welche jemanden dergeftalt oblieget , daß er zu der

Erfüllung derſelben , im Falle er ſich derſelben

weigerte , gezwungen werden kann , ohne daß er

dieſem Zwange widerſtehen dürfte.

Es fällt von ſelbſt in die Augen , wodurch

dieſe Erklärung fich von der vorhin beurtheilten

unterſcheidet. Nach jener Erklärung wäre es dems

jenigen , gegen welchen ein anderer eine Zwangsa

verbindlichkeit hat , erlaubt , ihn durch Zwang zur

Erfüllung derſelben zu beſtimmen , wenn dieſer

fie nicht freywilig erfüllen würde; nach unſerec

fo eben aufgeſtellten Erklårung bleibt dahin geſtellt,

ob der , gegen welchen ich eine Zwangsverbinda

lichkeit habe , auf ihrer Erfüllung erlaubter Weiſe

beſtehen könne oder nicht. Sie beſtimmt nur ſo

viel , daß ihre Erfüllung mir in keinem Falle vers

weigert werden dürfe , wenn ich ſie fordere.

Den Zwangsverbindlichkeiten ſind die Gewif

Fensverbindlichkeiten entgegengeſeßt, deren Er

füllung lediglich dem Serviſſen desjenigen überlaſſen

bleiben muß, welchem fie obliegen. Ob ich Pflich :

ten gegen mich ſelbſt erfüllen , ob ich z. B. Anlas

gen , welche mir vielleicht verliehen ſind , ausbil

den , oder ob ich dieſes Geſchenk der Natur unbes

nugt laſſen will, wer darf darin meinem Urtheile

vorgreifen ? - Dder wer darf mich zwingen, von

meinem etwanigen Ueberfluffe, meinem dürftigen

Ne.S 5

5
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Nebenmenſchen mitzutheilen . Wenn ich mir meis

ner Verbindlichkeit hiezu gleich bewußt bin ; fo bin

ich mir doch auch bewußt , daß mein Nebenmenſch

hierin meiner Wilführ mich zu überlaſſen ſchlech .

terdings verbunden ſey. Oft von einer Zwanges

verbindlichkeit, die ich gegen jemanden haben

poll, die Rede ; ſo verhålt es ſich umgekehrt. Ich

mag es immerhin davon überzeugt fenn , daß er

verpflichtet fer , mid ) ihrer zu entlaſſen ; ſo hårt

fie dennoch für mich nicht auf, wenn er auf feiner

Forderung beſteht. Hier muß ich alles feinem

Gewiſſen überlaſſen ; ſo wie in dem entgegengeret :

ten Falle, wenn von der Erfüllung meiner Gewira

ſensverbindlichkeit die Rede iſt, mir alles übers

Laffen bleiben mug.+

$

III.
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III.

Ueber den Grund des Unterſchiedes der

Zwangsverbindlichkeiten und der Ges

wiſſensverbindlichkeiten.

WEenn gleich die gemeine unentwickelte Vers

kunft fchon den Unterſchied der Zwangsverbinds

lichkeiten und der Gewiſſensverbindlichkeiten aners

kennt; ſo muß uns dieſer Unterſchied coch auffals

ler , fo lange wir ihn nid )t auf ſeine erſten Gründe,

zurückfähren können. Beide Arten können , wie

alle andere Arten von Verbindlid Eeiten , welche

es außer ihnen noch geben mag , für uns nur aus

dem Sittengelege entſpringen . In dieſem können

wir daher auch nur den Grund jenes ſo auffallens

den Unterſchiedes fuchen. Wir denken uns das

Sittengeſetz als eine Regel , welche für die freyen

Handlungen eines jeden gültig iſt, ſeine Zwecke

mogen åbrigens ſenu welche fiz wollen , ja ' wir

halten uns ſogar überzeugt, daß jeder die Zwecke

aufgeben ſollte, deren Erreichung nicht mit einer

durchgängigen Beobadytung des Sittengerekes bes

ſtehen konnte. Jedermann iſt feruer überzeugt,

daß das Sittengeſetz für ihn nur als ein vernünf

tiges
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tiges Beſen gelten könne. Denn lebloſen Befert

oder ſelbſt Thieren Verbindlichkeiten beyzulegen,

würde er ungereimt finden , oder was even daſs

felbe fagt, er würde es ungereimt finden , wenn

man das Sittengeres får vernunftloſe Weſen als

gültig denken wollte. Der Grund der Gültigkeit

des Sittengeleges kann daher nur in der Vernunft

als Vernunft liegen . Alles , was diefe der fors

dert, muß möglich ſeyn .

Adein es ſcheint doch , als ob das Sittenges

reß in manchen Fällen etwas fordere , was nicht

möglich iſt. Ich ſolli meinem dürftigen Nebens

menſchen beyſtehen , und ich ſoll auch für meine

Selbſterhaltung ſorgen . Die nöthige Sorge für

meine Selbſterhaltung kann aber in vielen Fällen

meine Wohlthätigkeit beſchränken , oder wenn ich

dieſe in gewiſſen Fällen åben wollte , fo würde

umgekehrt meine Selbfterhaltung leiden müſſen .

Ich würde genöthigt ſeyn , mir vielleicht das notha

wendige zu entziehen, um meinen hůlfsbedürftigen

Nebenmenſchen beyzuſtehen. Iſt hier kein

Streit zwiſchen den Forderungen , welche das

Sittengeſetz an mich macht ?

Der Streit iſt, nur dem Scheine nach , aber:

nicht wirklich , da ; eben deshalb , weil hier von

mir etwas unmögliches gefordert würde. Wir

dürfen nur einen Blick auf das vorhergehende zu

růckwerfen , um dieſes mit der größten Klarheit

einzuſehen .

ho

ta

.
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Weil
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Weil das Sittengeren in der Vernunft feinen

Grund hat ; ſo erhellet

1 ) daß es alles , was es fordert , von allen

verninftigen Weſen ohne Unterſchied ver

langen múffe.

2) Ade Feine Forderungen , die es an ein vers

nünftiges Wefen macht , kann es nur in ſo

fern machen, als ihre Erfüllung möglich iſt.

Aus dieſem legten Sake echellet, daß jedes

Geheiß des Sittengeſeges auf etwas an fich

Climpliciter) mögliches, oder auf etwas gehen

müſſe, welches nur durch Umftande , " unter wels

chen es wirklich gemacht werden ſollte , unmöglich

werden kann , was aber in einem ſolchen Falle

nicht von mir gefordert werden kann. Denn et

was, das abſolut oder an ſich möglich iſt,

kann unter beſtimmten Umſtånden oder bedingt

( fecundum quid ) unmöglich werden. An fich

ift es möglich , daß ein Menſch ſich gegen den an:

dern wohlthätig erweiſe ; allein wenn wir uns den

erſten ſelbſt in dürftigen Umſtänden denken , ſo

hårt dieſe Möglichkeit für ihn auf , dem andern

Wohlthaten zu erweiſen . Das Sittengeren kann

mithin in dieſem Falle nicht Wohlthåtigkeit bor

ihm fordern. Man fagt nun , daß ein Sitten.

geſeß mit einem andern kollidire , wenn die Ece

füllung derfelben die Erfüllung des andern unmögs

lich macht, und in eben dem Sinne ſagt man

auch ,
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cher jedes Sittengeſek nur gültig fern kann , die

Möglichkeit ſeiner Befolgung fehlt... :)

Es hångt aber in dein Falle ,, wenu mehrere

Gefeße für mich folidiren , feineswegs von mir

au , weldes Geſeß ich befolgen , und welches ich

nicht befolgen will ; ſondern auch hier giebt das

Sittengeres eine Regel. Jeder weiß es , daß er ,

um die Pridit der Wohttbåtigkeit zu üben , ſido

ere

lauben , oder ſeinem wenn gleich reidhen Gläubie

ger die Bezahlung vorenthalten dürfe; um einen

Dürftigen beyzuſtehen. Jeder weiß es eben ſo,

bag
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Daß keine Solliſion ſeineVerbindlichkeit, einen ans

dern nicht zu beſtehlen , aufheben könne.

Es giebt demnach zwey Arten von Verbinde

lichkeiten , nemlich ſolde, die in keinem Kollis

fionsfalle aufgehoben werden können , und andere,

die in einem Kolliſionsfalle aufhören können ; die

erſten nennt man vollkommene , und die legten

unvoltommene Verbindlichkeiten. Allein, wels

dies iſt der Grund der vollkommenen, und welches

iſt der Grund der unvollkommenen Verbindlichkeis

ten ? Vielleicht finden tvir ihn ſchon in den Uuss

fprůchen der gemeinen moraliſchen Vernunft. -

Feder hålt es für eine vollfommene Berbindlich .

keit , nieinanden durch falſche Vecíprechungen zu

tauſchen ; er würde mir , wenn er ſich von mig

hinterliſtiger Weiſe durch fie hintergangen fehe,

vorwerfen , daß ich ihn als ein widtührliches

Mittel meiner Zwecke behandele, oder als ein Bes

fen , welches alle ſeine Zwecke den meinigen uns

terordnen mügte. Hingegen jeder hålt es für eine

bloß unvollkommene Verbindlichkeit, dein andern

beyzuſtehen. Der Arme glaubt, auf die Wohls

thårigkeit des Reichen rechnen zu dürfen , weil dies

ſer die Verbindlichkeit hat zu ſeinen Zwecken mit:

zuivirken.

Sollten dieſe Ausſprüche des moraliſchen

Sinnes wahr reyn , und ſich zulett aus Principien

ableiten laſſen , an welden jeder Zweifel unmögs

lid
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lich iſt; ſo muß ich , wie jeder andere außer mit,

eine zwiefache Verbindlichkeit anerkennen .

I ) Eine Verbindlichkeit, kein anderes vers

nünftiges Weſen als ein willführliches Mits

tel meiner Zwecke zu behandeln , oder als

ein ſolches zu behandeln , das blos um meis

ner Zwecke willen vorhanden wåre.

2) Die Zweđe veruůnftiges Weſen außer mig

zu befördern .

Welche dieſe Zwecke find , wird ſich erſt weis

ter unten ergeben. Wir wollen indeß uuterſuchen ,

ob alle vollkommene Verbindlichkeiten fich aus der

erſten , und alle unvollkommene ſich aus der zwen .

ten Regel ableiten laſſen .

Jede Berbindlichkeit , welche mir ſchon deša

halb oblieget , weil ich fein vernünftiges Weſen

als ein wiltihrliches Mittel meiner Zwecke Des

handeln darf, iſt eine vollkommene Berbindlich .

teit. Denn eine Verbindlichkeit dieſer Art fann

durch feine Kolliſion aufgehoben werden.
Denn

die eine Verbindlichkeit dieſer Art fann zufördert

nicht mit einer andern Verbindlichkeit von eben

derſelben Art in Kolliſion kommen , indem der

Fall nicht denkbar iſt, daß ich ' ein vernünftiges

Weren als ein willführliches Mittel meiner Zwecke

behandeln müßte , um ein anderes nicht auf dieſe

Art zu behandeln . Dann kaun auch überdem eine

Bers
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Berbindlichkeit, die ich ſchon deshalb habe , weil

ich ein vernünftiges Weſen nicht als ein willführs

liches Mittel meiner Zwecke behandeln darf, in

keinen Falle, wo ſie mit einer Verbindlichkeit foli

lidirte , welche mir nur in ſo fern oblieget , als ich

die Zwecke anderer vernünftiger Weſen befördern

ſoll, durch die lette aufgehoben werden. Denn die

leştere Verbindlichkeit würde id ) mir gar nicht eins

mal als möglich denken kdnnen , wenn die erſte

aufhøren ſollte.

Uus dem bisher geſagten erheltet fchon , dag

eine Verbindlichkeit , die mir nur in ſo fern oblies

get , als ich die Zwecke anderer vernünftiger Wes

ſen thårig befördern ſoll, nur eine unvollkommene

fenn tdune , da ſie , wenn ſie mit einer Verbinds

lichkeit fodidirt , welche ich ſchon deshalb habe,

weil ich fein vernünftiges Weſen als ein willführs

liches Mittel meiner Zwecke behandeln ſoll, dieſer

weichen muß. Ueberdem tann meine Verbinds

lichkeit, die Zwecke eines dernünftigen Weſens zu

befördern, mit der Verbindlichkeit, zu den Zwecken

eines andern vernünftigen Weſens mitzuwirken, in

Streit kommen , weil meine Kräfte nicht zureichen

beide zu erfållen .

Da jede Berbindlichkeit, welche mir ſchon

deshalb oblieget , weil ich tein vernünftiges Wes

fen als ein wilführliches Mittel meiner Zwecke bet

bandeln darf, eine vollkommene, und jede , die

ich nur habe, weil ich die Zwecke anderer vernünfs

C tigen
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1

tigen Weſen Befördern roll, eine unvollfommene

Verbindlichkeit iſt ; fo folgt aud) umgekehrt

I) daß jede vollkommene Berbindlichkeit eine

ſolche renn müſſe, die mir fchon deshalb

oblieget , weil ich kein vernünftiges Weſen

als ein willführliches Mittel meiner Zwede

behandeln darf. Denn ſollte ſie aus diefer

Regel nicht folgen , fo würde ich ſie nur

in ſo weit haben können , als ich verbuns

den bin die Zwecke anderer zu befördern.

Eine ſolche Verbindlichkeit würde aber keine

vollkommene, ſondern eine unvollkommene

reyn .

2) Daß jede unvollkommene nur eine ſolche

Verbindlichkeit ſeyn könne , welche ich nuc

in ſo fern habe, als id ) verbunden bin die

Zwecke anderer zu befördern . Denn ſollte

ſie mir ſchon deshalb obliegen , weil ich

fein vernünftiges Weſen als ein willführlis

ches Mittel meiner Zwecke behandeln darf:

ſo müßte ſie eine vollkommene ſeyn.

es ſcheinet zwar , daß eine vollkommene Pers

bindlichkeit mit einer andern in gewiſſen Fällen

kollidiren konnte ; nehmet z. B. den Fall, daß

zwer Slåubiger an mich eine Anforderung haben,

daß aber mein gegenwärtiges Verniogen nicht zu

beider Befriedigung zureiche. Allein wenn ich in

dieſem Augenblicke gleich unvermögend wåre meine

Gláus
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Glaubiger beide zu befriedigen , ſondern nur vers

mogend , mich meiner Schuld gegen den einen

derſelben zu entledigen ; fo würde meine Verbinda

lidhfeit gegen den andern doch nicht aufhören , ſons

dern bleiben bis ich ſie erfådt håtte. Hier hörte

alſo meine Verbindlichkeit gegen meinen Gläubiger

durch Kollifion mit einer andern nicht auf.

Mit den Berbindlichkeiten , welche ich zur Befóra

derung der Zwecke anderer habe , verhält ſich dies

feb anders . Meine Berbindlichkeit, dem Armen

benzuſtehen , hårt auf, wenn ich ſie jegt nicht ers

füllen kann . Denn zu einer andern Zeit , wo ich

die Pflicht der Wohlthåtigkeit gegen ihn åben

iðnnte, hat er vielleicht ſchon den Beyſtand ans

derer gefunden , oder wegen ſeiner eignen Vermos

gensumſtånde bedarf er meiner Mildthåtigkeit

nicht mehr.

Die oben aufgeſtellten Grundfåge beſtimmen

den Grund der vollkommenen und der unvollkoms

menen Verbindlichkeiten. Es beruhet eben ſo auf

ihnen der Unterſchied der Zwangsverbindlichkeiten ,

und der Gewiſſendverbindlichkeiten.

Berbindlichkeit, die ich habe , weil ich fein vers

nünftiges Weſen außer mir als ein widführliches

Mittel meiner Zwecke behandeln darf , muß eine

Zwangsverbindlichkeit fenn. Denn ſollte fie eine

Gewiſſensverbindlichkeit ſeyn , ſo müßte ich dem

zwange, durch welchen ich , wenn ich ſie nicht

freywillig erfüllen wollte , zu ihrer Erfüllung bes

2
ſtimmt

Denn jede

1
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ſtimmt werden ſollte, moraliſch möglicher Weiſe

widerſtehen können. ' Dieſen Widerſtand aber

Fönnte ich in keiner andern Abſicht thun , als um

ein vernünftiges Weſen außer mir als ein will fähr.

liches Mittel meiner Zwecke zu gebrauchen . Dies

ſes mußte mithin erlaubter Weiſe geſchehen können,

wenn jene Verbindlichkeit keine Zwangsverbind .

lichkeit ſeyn ſollte. Die Berbindlichkeit, welche

ich gegen andere nur in ſo fern babe , als ich ihre

Zwecke befördern ſod , kann aber nur eine Gemir

ſensverbiudlichkeit feyn ; denn ſonſt müßte es mos

raliſch unmöglich ſeyn dem Zwange zu widerſte

hen , durch welchen mich jemand zur bloßen Bes

förderung ſeiner Zwecke beſtimmen wollte, oder

es müßte mornliſch unmöglich ſeyn , mich ſelbſt,

als Weſen zu betrachten , welches von andern

nicht als ein willführliches Mittel ibrer Zwecke

behandelt werden darf. Es muß nunmehr von

ſelbſt folgen , daß umgekehrt jede Zwangsverbinds

lichkeit gegen andere mir ſchon deshalb obliegé,

weil ich ſie nicht als willführliche Mittel meiner

Zwecke behandeln ſoll, und jede Gewiſſensverbinds

lichkeit nur deshalb , weil ich ihre Zwecke ſelbſt

befördern ſoll .

Die Zwangsverbindlichkeiten und die volls

kommenen Verbindlichkeiten gegen andere, werden

alſo durch ein und eben daſſelbe ſittliche Geſek bez

ſtimmt. Jede vollkommene Verbindlichkeit gegen

andere iſt daher eine Zwangsverbindlichkeit, und

jede

11
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jede Zwangsverbindlichkeit iſt eine vollfomniene

Berbindlichkeit gegen andere. Indeß find beide

Namen nicht als völlig fynonym zu betrachten ,

indem ſie zwar einerlen Sache , aber doch in ders

ſchiedenen Rücfichten bezeichnen .

Man hat die zwangsverbindlichkeiten auch

äufere , und die Gewiſſensverbindlichkeiten in

nere Verbindlichkeiten genannt. Alein ich glaube,

daß man dieſe Ausdrucke zur Bezeichnung eines

ganz andern Unterſchiedes anwender finne. Uns

ter einer äußern Verbindlichkeit nemlich verſtehe

ich eine ſolche , von der jeder andere außer mir in

einem beſtimmten Falle es erfennen kann , ob ſie

mir oblieget, oder nicht; eine innere hingegen

nenne ich diejenige, von der niemand außer mir mit

Gewißheit es erkennen kann , ob fie mir oblieget,

oder nicht. Der Grund dieſes Unterſchiedes fåült

im Allgemeinen Feicht in die Augen. Wenn das

Sittengeſeß mir nemlich eine Handlung gebietet,

oder verbietet, fo kann es fie nur unter einer ges

wiſſen Borausſetzung verbieten , oder gebieten .

Dieſe Vorausſegung kann nun ein anderer außer

mir entweder eben ſo gewiß , als ich ſelbſt erken :

nen , oder einer ſolchen Erkenntniß iſt außer mir

niemand fåhig. Der Grund dieſes Unterſchiedes

lieget alſo keinesweges in einer Unbeſtimmtheit

eines jittlichen Geſetzes ſelbſt; fondern einzig und

allein in der Miglichkeit , oder Unmöglichkeit, den

Fall ſeiner Anwendung ( cafus legis ) zu erkenuen.'

C 3
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Jeder weiß es ſo gut als ich ſelbſt , daß ich , wenu

ich im Ueberfluſie lebe , meinem darbenden Rebens

menſchen von meinem Ueberfluſſe mitzutheilen vers

bunden bin. Db ich aber gerade jeßt , gerade

gegen dieſen Menſchen meine Wohlthåtigkeit bes

weiſen , ob ich ihm gerade das , was er von mir

bittet , gewähren ſoll , das kann in dem Augens

blicke niemand wiſſen , der nicht meine ganze Lage

zu überſehen im Stande iſt , niemand , als wer

es weiß , welche vollkommene Berbindlichkeiten

mir obliegen , die mit dieſer in Kolliſion kommen

können , der es weiß , daß nicht andere Dürftige

auf meine Wohlthåtigkeit gegründetere Anſprüche

Haben , als dieſer . Wo iſt aber dieſer Ménich,

außer mir ſelbſt ? Man kann mir nicht entgegens

Fegen , daß viele meiner Nebenmenſchen es mit

Wahrſcheinlichkeit erkennen können. Wahrs

ſcheinlichkeit iſt nicht Gewißheit, und von der

war doch die Rede.

Der entgegengeregte Fall wird dieſes deutli

cher machen , wenn es noch mehrerer Deutlichkeit

bedarf. Meine Verbindlichkeit, welche mir aus

einem Vertrage oblieget , kann jeder außer mir

érkennen , weil der Bertrag, die Vorausſegung,

unter welcher fie das Sittengereß mir auferlegt,

von jedem andern außer mir mit Gewißheit er.

tannt werden kann. Mehr darf er aber nicht

wiſſen , um mit Gewißheit zu erkennen , daß mir

eine Verbindlichkeit obliege.

gede
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Jebe unvollkommene Verbindlichkeit gegen

andere iſt eine innere, und jede innece eine uns

vollkommene. Denn eine unvollkommene Bers

bindlichkeit kann durch Kolliſion aufgehoben wer:

den , ob eine ſolche Kolliſion vorhanden iſt, oder

nicht, das kann niemand außer dem Handelnden

entſcheiden . Es fann mithin niemand , als idy

felbſt, wiſſen , ob in einem beſtimmten Falle mic

eine ſolche Verbindlichkeit oblieget, oder nicht.

Sie muß daher eine innere ſeyn. Fede innere

Verbindlichkeit fann wiederum nur eine unvolls

Kommene Verbindlichkeit ſeyn . Denn ſollte ſie

eine vollkommene ſeyn , ſo mußte jeder außer mir

in einem beſtimmten Falle zu erkennen fåhig renn,

daß fie durch keine Rolliſiou für mich aufgehoben

werde , dann würde ſie aber ſelbſt eine äußere

Berbindlichkeit ſeyn .

Es folgt aus dem bisherigen von ſelbſt, dag

jede äußere Verbindlichkeit gegen andere eine

vollkonimene, und jede vollkommene Verbindlich ,

keit gegen andere auch eine åußere ſeyn müſſe.

Ein Principium einer beſondern Art vou

Verbindlichkeiten iſt eine Regel , aus welcher ers

kannt werden kann , ob eine Berbindlichkeit zu

ihr gehöre oder nicht. Aus dem bisherigen era

giebt fich , daß das Principium de vollkommes

nen Verbindlichkeiten , ingleichen der Zwangsvers

bindlichkeiten und der außern Verbindlichkeiten

gegen andere der. Sag ſey :

Bes
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Behandle kein vernünftiges Weſen

als ein willkührliches Mittel deiner

Zwecke.

Hingegen das Princip der Serviſfensverbindo

lichkeiten , der innern und unvollkommenen Bere

bindlichkeiten gegen andere :

Befördere die Zwecke vernünftiget

Weſen aufer Dir.

1

C

Wir Våtten die beiden legten Arten der Bers

bindlichkeiten hier nicht nåber unterſuchen dürfen ,

wenn man auf ſie nicht verſchiedene Eintheilungen

von Rechten zu begründen geglaubt håtte.
1

IV.
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IV.

u e ber

verſchiedene Eintheilungen der Rechte,

SoPo wie man vollkommene und Zwangsverbinde

lichkeiten von unvottommenen und Gewiſſensvers

bindlichkeiten unterſchied ; ſo glaubte man auch

vollkommene Rechte und unvollkommene

unterſcheiden zu müſſen. Wenn uns aber die

Entwickelung des Begriffs von einem Rechte nicht

mislungen iſt, ſo kann nichts leichter ſeyn , als

die Richtigkeit dieſer Eintheilung darzuthun .

Einem vollkommenen Rechte ſoll eine voll

kommene und Zwangsverbindlichkeit, und einem

unvollſtonumenen bloß eine unvollkommene oder

Gewiſſensverbindlichkeit entſprechen. Allein wenn

unſer oben aufgeſtellter Begriff von einem Rechte

richtig beſtimmt iſt; fo echellet, daß ein ſoges

nanntes unvollkommenes Recht gar kein Recht ges

nannt werden könne , ſelbſt noch deutlider , als

es , anderer zu geſchweigen , von Kobler * ) ,

Gundling ** ), und neuerlich noch ſehr ſcharf:

finnig

Exercitat. juris naturalis g. 773 .

** Jus naturae Cap . I. § . 631

ES
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finnig von Herr Zöllner * ) dargethan iſt. Man

wende hiegegen nicht ein , daß diejenigen , welche

die Rechte in vollkommene und unvollkommene

theilten, den Begriff des Rechts nicht ſo, wie ich ,

beſtimmt wiſſen wollten, ſondern daß ſie ein Recht

durch ein moraliſches Vermögen zu handeln , er .

Flårten . Denn dieſe Erklärung von einem Rechte

könnte jene Eintheilung noch weniger rechtfertigen ,

als die meinige. Denn jene giebt einen engere

Begriff von einem Rechte , als dieſe , indem ihr

zu Folge jedes Recht ein moraliſches Vermogen

zu handeln regn Toul. Nun ſchließt der Begriff

pon einem Rechte überhaupt, wenn man ihn , To

wie es von uns geſchehen iſt , beſtimmt, alles los

genannte unvollkommene Recht aus , wie vielmehr

inügte der Begriff, wenn er noch enger beſtimmt

werden ſollte , alles unvollkommene Recht auss .

ſchließen . Denn nach einer bekannten logiſchen

Regel, kann das , was unter einem höhern Bes

griffe nicht enthalten iſt , noch wenigeć unter eis

nem niedrigern enthalten feyn .

Man darf fich daher nicht wundern , tvennt

mar von dieſen Arten eines Rechts durch Erflas

rungen Unterſchiede findet , die das am wenigſten

deutlich machen , was ſie deutlich machen ſollen .

WennWolf 3. B. daß vollkommene Recht

durch ein Recht, welches mit dem Rechte , einen

andern zur Erfüllung einer Verbindlichkeit zu

.) Heber Mendelſohus Jeruſalem . Berl. 1784. 8. 19.
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Atvingen ), und das unvollkommene Recht

durch ein ſolches erklärt , welches mit einem

Rechte einen andern zur Erfüllung einer Verbinds

lichkeit zu zwingen verbunden iſt ** ) ; To wird fidh

jedein gleich die Frage aufdringen : iſt dieſes

Recht zu Zwangsmitteln , welches mit einem volls

kommenen Rechte verbunden ſeyn ſoll , ein voll.

kommenes , oder iſt es ein unvollkommenes ?

Sollte das erſte ſeyn , ſo enthålt die Erklärung des

podkommenen Rechte einen Cirkel; ſollte das

gweyte fenn , ſo würde gar kein vollkommenes

Recht vorhanden feyn.

Wil man einmal den Begriff des Rechts To

tweit machen , daß er die eigentlich ſogenanntert

Rechte und die ſogenannten unvollkommenen Rechte

unter ſich befaſſen fou ; ſo muß man die Erllårung,

damit jede der beiden Arten unter ſie gebracht

werden könne , anders faſſen . Der Begriff, den

wir in dem erſten Verſuche von einem eigentlich

ſogenannten Rechte gefunden haben, kann uns ſehr

leicht zu dieſer Erklärung führen , da der Begriff,

welchen ſie angeben ſoll, als ein allgemeinerer aus

dieſem durch Abſtraktion fich muß finden laſſen .

Daß eigentliche oder ſogenannte voltfommene Recht

ſteht mir zu , in fo fern eine Zwangsverbindlichkeit

gegen mich vorhanden iſt ; ein unvollkommeneb,

in ſo fern jemand gegen mid) eine Gewiſſenswers

binos

Phil . pract. univ. Pars I. $. 2350

** ) abend. g. 237 .
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* 01

bindlichkeit hat. Beide Arten von Rechten koin

men alfo darin überein , daß ihnen Verbindlich :

teiten entſprechen , und unterſcheiden ſich von eins

ander durch die Art der Verbindlichkeit, die ihnen

entſpricht. Das Recht überhaupt würde alſo das

Merkmal fenn , daß mir in fo fern zufommt, als

eine Verbindlichkeit gegen mich vorhanden iſt.

Iſt dieſe Verbindlichkeit eine unvollfommene , und .

Gewiſſensverbindlichkeit, ſo iſt mein Recht ein

unvollkommenes ; iſt ſie hingegen eine Zwangss

verbindlichkeit , und daher auch eine vollkommene

Berbindlichkeit; ſo iſt mein Recht ein vodkommes

nes , oder eigentlich ſo genanntes .

Allein der Begriff von einem ſogenannten uns

vollkommenen Rechte ift von der Erheblichkeit

nicht, daß ivir deshalb eine von dem gemeinen

Sprachgebrauche abgehende Terminologie einfühs

ren fouten . Dem Bearbeiter einer Wiſſenſchaft

mug es allerdings fren ſtehen , zur Bezeichnung

neuer Begriffe fchon vorhandenen Worten neue

Bedeutungen zu geben. Sein verſtåndiger Leſer,

der es weiß , daß jener durch ſeine Erklärung nicht

den Begriff, welchen ein ſolches Wort nach dem

gemeinen Sprachgebrauche bezeichnet, erklåren

wolle , wird ſich dadurch nicht irre führen laſſen ,

und über zu weite oder zu enge Erklårungen ſchreyen .

Allein dieſe Frenheit, alte Worte zur Bezeichnung

neuer Begriffe zu gebrauchen , ſollte immer doch

mit weiſer Måsigung genugt werden , Am wes

lic

mig
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nigften ſollte man da von ihr Gebrauch machen ,

wo ein ſolcher Begriff, gefeßt auch, daß es ihm

an innerer Wahrheit nicht fehlte , doch von feis

nem Nußen für die Wiſſenſchaft wäre. Dieſes

ift augenſcheinlich der Fall mit dem Begriffe det

ſogenannten unvolfоmmenen Rechts . In den

Naturrechte, welches ſich bloß mit eigentlichen

oder vollkommenen Rechten beſchåfftigt, kaitn vor

demſelben nicht die Rede ſeyn , und in der Moral,

welche die innern Pflichten unterſucht, iſt dieſec

Begriff vsuig überflüßig. Dem daß ich gegent

einen andern unter gewiſſen Umſtånden eine uns

vollkommene Pflicht, und er gegen mich ein un

boukommenes Recht habe , das ſagt völlig ein und

eben daſſelbe. Wir können daher nie eine unvol

tommene Berbindlichkeit eines Menſdien gegen den

andern auf das unvollkommene Recht des leßternt

begründen , ob wir gleich das unvollkommene

Recht des leßten , wenn einmal die Rede davon

ſeyn ſoll, der Pflicht des erſten ableiten müſſen .

Da wir den Begriff des unvollkommenen

Rechts entbehren können ; ſo erhellet es von ſelbſt,

daß wir auch der Nothwendigkeit überhoben ſind,

das Wort : Recht, dadurch vieldeutig zu mas

chen , daß wir ihm außer der Bedeutung , welche

es ſchon in dem gemeinen Sprachgebrauche hat,

much eine neue beylegeti.

Man hat die eigentlichen Rechte, " im Gegens

ſabe der ſogenannten unvollkommenen Rechte,

auch

I

1
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auch Zwangsrechte genannt, weil ihnen eine

Zwangsverbindlichkeit entſpricht. Allein beſſer iſt

es wohl , wenn man dieſes Wort zur Bezeichnung

einer beſondern Art eigentlicher Rechte , welche es

nach aller Sprachanalogie ſo richtig anzeigt, ges

braudt, wenn man darunter Rechte zum Ges

brauche von Zwangsmitteln verſtehet, wie dieſes

bereits ſchon wenigſtens von Köhler * ), und

nach ihm von Herrn Hufeland **), Herrn

Reinhold *** ) u. a. m. geſchehen iſt. Der Uns

terſchied zwiſchen eigentlichen Rechten überhaupt,

und Zwangsrechten insbeſondere, iſt ſo klar, en

iſt ſo einleuchtend , daß alle Zwangsrechte zwar

eigentliche und ſogenannte vollkommene Rechte

find , obgleich nicht umgekehrt alle eigentliche und

ſogenannte vollkommene Rechte Zwangsrechte ſind.

Ein Zwangsrecht, oder das Recht von Zwangsa

mitteln Gebrauch zu machen , fann nemlid) für

mich nicht eher wirklich ſenn, als ein anderes meis

ner

f

TE

$

g

n

:) Exercitationes juris nat. 89. 775.776. $. 775.

, Jus copularuin eft cum jure cogendi alteruin , ut

officio nobis debito fatisfaciat. Cuin jure ergo no

ftro connexum eft in genere jus cogendi alterui ,

ad officii ſtricti cuſtodigin . 8.776. Jus cogendi

(Zrangrecht ) eft facultas utendi inalo externo,

quod aptum eſt, ad compefcendumeum, qui officio

a lege ftriera , illi injuncto non vult facisfacere.

1 ) Heber den Grundf. des Naturrechts S. 44.- und

Yehrf. des Naturr. 6. 28. neue Auf.

***) Briefe siber die Kantiſche Philofophie Ch. 3.

Seite 213.
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)

ner Rechte verlegt iſt, oder als jemand einer Bers

bindlichkeit zuwider gehandelt , welche einem ans

dern Rechte , welches ich habe., entſpricht. Ich

fann nicht eher gegen denjenigen , der mit mir eis

nen Vertrag eingegangen iſt, auf eine rechtsges

måge Beiſe zwang gebrauchen , als er ſeiner

Vertragsverbindlichkeit entgegen handelt. Mein

Recht zu dieſem Gebrauche von Zwangsmitteln iſt

daher von meinem Rechte aus dem Bertrage vers

ſchieden . Mein Eigenthumsrecht iſt ebenfalls

tein Zwangsrecht; allein , wenn jemand es vers

legt ; ſo habe ich das Recht gegen ihn Zwang zu

gebrauchen.

Es giebt alſo giveyerlen Rechte, Zwangerechte

und Nichtzwangsrechte, indem aus jedem Rechte,

welches nicht ſelbſt ein Zwangsrecht iſt, wenn es

Derlegt wird , ein Zwangørecht entſteht. Allein,

nicht allein aus der Verlegung eines Nichtzwango

rechtes ; fondern auch aus der Verlegnng eines

Zwangrechtes entſpringt ein neues Zwangsrecht.

Man lege den Fall , daß jemand zur Behauptung

feines Rechts gendthigt ſen , gegen einen andern

Zmang zu gebrauchen , und daß ein dritter ihn

hierin gewaltſam hindern wolle, fo würde er auch

gegen dieſen dritten das Recht haben Zwangsmits

tel zu gebrauchen.

Der Unterſchied zwiſchen Zwangsrechten und

andern iſt ſo deutlich, daß 46 -unbegreiflic reyn

wür
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würde, wie mehtere der vorzüglichſten Lehrer des

Naturred ts ihn überſehen konnten , wie ſelbſt

nachdem dieſer Unterſchied ſo beſtimmt von Kidha

ler * ) angegeben war , Fein eben ſo ſcharfſinniger

Kommentator A. G. Baumgarten ** ) behaups

ten konnte , jedes Recht ſey ein Zwangsrecht ; und

wie ſelbſt Achenwall ***) jedes Recht durch ein

moraliſches Bermogen zu zwingen erklären fognte,

wenn dieſe Bieldeutigkeit des Worts fie nicht zu

dieſer Verwirrung verleitet håtte . Denn jeßt darf

ich wohl nicht gegen die Behauptung des erſten

noch eriunern , daß ein Recht nicht deshalb ein

Zwangsrecht fery, daß es nicht deshalb den Ses

brauch von Zwangsmitteln zum Gegenſtande habe,

weil ſeine Verlegung ein Zwangsrecht begründet,

noch gegen Achenwal's Erklärung , daß ſie , an:

ſtatt den Begriff des Rechts überhaupt zu erklären,

blos auf den Begriff des Zwangsrechts gehe.

Man. unterſcheidet eben ſo innere und aus

fere Rechte, und verbindet mit dieſen Ausdrů:

den verſchiedene Bedeutungen. Achenwall vera

ſteht unter dem inneren Rechte zu einer Hands

lung das Bermögen ſie vorzunehmen , ohne ein

gotti

* ) A. a. D.

" " ) Jus naturae. Halae 1763. § 156. ( Bekanntlich

enthalt dieſes Buch nicbts , als Anmerkungen

und Ergänzungen zu Köhlers Werke. )

***) Obſervationes jur, Aat. Spec. III. g. 11.
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eine Handlung , zu welcher ich mich berechtigt

göttliches * ) , oder was ihm eben daſſelbe ſagt ** ),

irgend ein fittliches Geſet zu verlegen, und unter eis

nem áußeren ein Vermogen eine Handlung vorzu

nehmen , ohne einem åußeren oder Zwangsgeſete

zuwider zu handelu . Es fått aber in die Augen ,

daß wir dieſer Unterſcheidung füglich zum Behufe

des Naturred to entbehren können . Denn ob

glaube , einem Sittengereße widerſpreche oder

nicht, wenn ich nur feine Zwangsverbindlichkeit

gegen andere dadurch verlege, iſt in rechtlicher

Hinſicht einerley. Dieſe Unterſcheidung, ſo übers

flüßig ſie auch an ſich iſt , håtte indeß die Rebrer

des Naturrechts auf die Fehler der gewöhnlichen

Erklärung eines Rechts aufmerkſam machen ſollen .

Denn wenn wir ein Recht durch ein fittliches Vers

mogen erklären ; fo kann , wie ſich aus unſerer

erſten Unterſuchung ergiebt , nur das ſogenannte

innere Recht Unſpruch auf den Namen eines

Rechts machen . In der That ſahe Achenwall dies

fes ſchon ein , indem er ſagte , das åußere Recht

verdiene in vielen Fällen nicht den Namen eines

moraliſchen Vermögens *** ), ob er gleich ſelbſt

ein Recht auf die angeführte Art erklärte $ ).

Here

*) Ejusdem Proleg. juris nat. L. 114:

ébend . Ø. 112, und Obl. jur. nat. Vergi. Obfery,

HI. $. II . Schol. IV.

***)Proleg. jur. nat. I. c .

+ ) ibid. g. 44.
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1

Herr Schmalz * ) unterſcheidet durch die Aus .

drücke åußeres und inneres Recht etwas anders

als Achenwall. Ein äußeres Recht habe icy,

nach Herr Schmalz , zu einer Handlung, in po

fern ich ſie vornehmen kann , ohne eine Pflicht

gegen andere , und ein inneres , in ſo fern ich

fie vornehmen kann , ohne eine Pflicht gegen mich

ſelbſt zu verlegen . Auch dieſe Eintheilung faun

ſo wenig dem Naturrechte , als der Moral reelen

Nugen gewähren.

*) Reines Naturrecht If. 26. 27. ,

le

*

M

11

V.
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V.

Ueber den Grundſak der Sittlichkeit.

W3ir haben bereits in dem vorhergehenden meha

rere Vrten von Verbindlichkeiten unterſchieden und

Principien derſelben aufgeſtellt. Allein dieſe

Principien haben wir vorerſt nur auf den Auss

ſpruch des moraliſchen Sinnes als wahrvorause

geregt; wir haben daher die Verbindlichkeit, fie

moraliſche Gefühle regen ſelbſt die Beurtheilung

von Handlungen nach Regeln voraus , mithin die,

wenn gleich nicht immer klare , Vorſtellung von

Regeln ſelbſt.

Wir ſtellen uns das Sittengeſeß , wie ſchon

vorhin bemerkt iſt , als eine Regel widtährlicher

Handlungen vor , welche für jedes vernünftige

Weſengültig iſt. Sittengeſeke unterſcheiden ſich

daher von andern Regeln willkührlicher Handlung

gen , welche nur für dieſen , und jenen , und

nur 'in ſo fern von ihm als gültig betrachtet wer.

den müſſen , als er ſich dieſe oder jene Zwecke vors

geſetzt hat , deren vollſtändige Erreichung ohne die

Befolgung jener Regeln nicht möglich ſeyn würde.

Die
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Die Regeln einer Sprache ſind für mich nur güle

tig , weil ich , vermittelſt ihrer, andern meine Ges

danken mittheilen will, alſo nur, weil ich mir eis

nen Zweck zufälliger Weiſe vorgeſegt habe. Dies

fer Zwed iſt aber eine Vorausſegung , welche an

ſich willführlich iſt. Es hängt von mir ab , ob

ich mich dieſer oder jener Spradje zur Mittheis

Tung meiner Gedanken bedienen will , oder nicht.

Sittengeſege gelten mithin für vernünftige Bes

ſen , unter Vorausſeßungen, welche nicht blos will,

kührlich für ſie ſind ; fondern unter einer nothwens

digen Vorausſegung , oder deshalb , blos weil

fie vernünftige Weſen ſind . Sittengeſege ſollen

aber auch Gelege des freyen Willens reyn , d . 6 .

Gefeße, nach welchen wir etwas oder fein Gegen.

theil wollen ſollen. Alle Forderungen desSittens

geleges , oder alle einzelne fittliche Geſeke, müſſen

fich aber auf eine einzige, oder auf ein erſtes Prins

cip zurückführen laſſen , deſſen Wahrheit entweder

unmittelbar für fich flar iſt, oder doch wenigſtens

aus keinem andern ſittlichen Gefeße dargethan

werden kann.

Che wir dieſes Princip Felbſt beſtimmen ,wol

len wir unter der Vorausſegung , daß es ein rola

ches, und mithin auch Sittengeſeke gebe'; vorher

einige Begriffe beſtimmen .

Eine Handlung , welde um des Sittengeſes

kes willen nothwendig iſt , heißt moraliſch noth

wendig , und ihre Nothwendigkeit eine moralis

Tche;
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fche; eine Handlung, welche dem Sittengereße

widerſpricht ( oder ben ſeiner durchgångigen Bes

folgung nicht möglich ſeyn würde ) , heißt eine

moraliſch unmögliche Handlung, ſo wie eine Hands

lung , die dem Sittengeſete nicht widerſpricht,

moraliſch -möglich , oder erlaubt , und blos mos

raliſch möglich , oder blós erlaubt genannt

wird , wenn ſie dem Sittengeſetze‘ſo wenig widers

ſpricht, als ſie um deſſelben Willen nothwendig iſt.

Wenu'es pielleicht keine einzelne in allen Bezies

hungen "beſtimmte Handlung giebt, welche blos

moraliſch möglich wäre, oder welde weder mos:

raliſch nothwendig , noch moraliſch unmöglich

måre ; ſo kann eine Handlung , blos im allgemeis

neu betrachtet , wenn wir von gewiſſen innert

ader åußern Merkmalen derſelben , in Anſehung

deren fie ſo oder anders beſtimmt ſeyn kann , abs

ftrahiren ; blos. erlaubt ſeyn , ob ſie gleich in

jedem Falle , mo ſie wirklich werden ſoll, eben

jener Beſtimmungen wegen , entweder moraliſch

nothwendig , oder moraliſch unmöglich werden ,

müşte. Der Gebrauch , welchen ich von meinem

Eigenthume mache, iſt an ſich blos erlaubt, kein

fittliches Geſet verbietet ihn mir , aber in jedem

einzelnen Falle fann er geboten oder verboten

werden.

Die Vernunft iſt alſo der Grund von der

Gültigkeit des Sittengeſeges , und wird in fo fecu

die praktiſche Pernunft genannt, der wir die

thede
D 3
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theoretiſche Vernunft oder die Vernunft als eitt

Erkenntnißvermogen entgegenſegen . Alſo nicht

unſere Erkenntniß der fittlichen Geſeke; ſondern

die Gültigkeit derſelben iſt in der praktiſchen Ber.

nunft gegründet. Jene kann nur wie jede andere

Erfenntniß, welche nicht Erfahrung iſt, das Were

der theoretiſchen Bernunft feyn .

Die theoretiſche und die praktiſche Vernunft

find aber nicht verſchiedene Vermögen ; fouderu

ein und eben daſſelbe Bermogen , nur in verſchies

denen Beziehungen betrachtet. Die Geſeker

welche dem theoretiſchen Vernunftgebrauche zumu

Grunde liegen , führen und daher vielleicht auf

das erſte praktiſche Geſet , welches das Princip

aller übrigen ſittlichen Gefeße iſt.

Ben dem theoretiſchen Vernunftgebrauche

liegen dren Grundråte, von denen Feiner aus ir:

gend einem andern abgeleitet werden kann , wie

ich anderwårts glaube erwieſen zu haben * ), nema

lid ) der Sag des Widerſpruché ,, der Saß der

Identitåt, und der Saß der Uusſchließung (prin .

cipium exclufi tertii), zum Grunde. Bermöge

des erſten dieſer Grundfåße tonuen wir nichts ders

ten , was ſich widerſpricht, vermöge des zweyten

können wir einem jeden Gegenſtande die Merkmale

beylegen, welche ihm zukommen, und vermoge des

dritten , miſſen wir einem Gegenſtande ein Merks

mal, deſſen Gegentheil ihm widerſpricht, beylegen .

Die

* ) 1. meine Logik f. 23 .

1



Ueber denGrundſak der Sittlichkeit. 55.
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Die Vertiunft muß nun durch ihrem Einfluſſe

auf den Willen , oder in ſo. fera fie praktiſch iſt,

får denſelben ähnliche Regeln ,beſtimmen . Daher

I ) kann ich nichts wollen , was ſich widers

ſpricht, oder der Wille kann auf nichts ges

richtet ſeyn , was etwas andern , auf wel:

ches er gerichtet iſt, widerſpråche.

Wenn es gleich öfters der Fall iſt, daß Mens

(dyen fidh in dem , was ſie wollen , widerſprechen ;

ſo laßt ſich dieſer Widerſpruch ' eben ſo erklåren,

als.die Widerſprüche in den Meinungen eines und

eben derſelben Menſchen , welche nicht miglich

reyn würden , wenn er ſich ihrer bewußt tåre.

Dem Grundlage der Indentitåt entſpricht für

den Willen der Sat :

2) Bas id) will, das wil id ).

So identiſch dieſer Sat , ſo iſt er doch ein

Erkenntnißgrund , um den erſten und den dritten

Grundſag in der Anwendung zu verknüpfen.

Dem Grundlage der Ausſchließung entſpricht

ein anderer Grundſatz. Denn

3 ) dasjenige , deſſen Gegentheil ich nicht wol

len kann y muß ich wollen .

Dieſe Säße beſtimmen die Form des Wola

lens , oder der Thåtigkeit des Willens ; ſo wie die

ihnen entſprechenden theoretiſchen Grundfåge die

Form der Erkenntnig beſtimmen .

Dieſe
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Dieſe Grundfåge des theoretijurn Vernunfts

gebrauchs auf Wahrheit angewandt", kdnnen nur

gur Wahrheit führen . Wenden wir ſie auf etwas

an, was ihnen ſelbſt zuwider låuft; ſoul unſere

Erkenntniß zwar auf Konſequenz Anſpruch machen ,

allein ſie iſt deshalb noch nicht wahr. Sou ein

Gebäude von Erkenntniſſen Wahrheit haben ; ſo

mug es auf Wahrheit gegründet und richtig ers

bauet fenn , oder , um eigentlich zu reden , unſere

Erkenntniß , muß aus wahren Gründen richtig

geſchloſſen renn.

Was bey der Erkenntniß Wahrheit iſt, das

iſt bey freyen Handlungen abſolute Güte , und

was in der Verknüpfung von Erkenntniſſen Kons

Fequenz iſt, das iſt zweckmäßigkeit oder relative

Süte ben Handlungen.

Soll eine Handlung abſolut gut ſeyn , ſo muß

ſie nicht allein dem Zwecke entſprechen , um deſ.

E

fentwillen fie vorgenommen wird ; ſondern dieſec

E

Zweck muß felbſt gut ſeyn. Der Ehrgeizige g . B.

kann mit der durchdachteſten Klugheit an der Ec

reichung ſeines Zweckes arbeiten . Wenn ich dieſen

billige; ſo muß ich ſeine Handlungsmeiſe gut heis

Ben, wenn ſie ganz durch ihn beſtimmt iſt. Denn

er handelt gerade ſo und nicht anders , weil die

entgegenſtehende Handlungsweiſe nicht mit ſeinem

Zwecke beſtehen könnte. Der Ehrgeizige handelt

klug , allein nicht abſolut gut , weil er zivar uinter

Vorausſegung feines Zweckes den Geſeßen , welches

E

die
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Die Hernunft muß nun durch ihren Einflus

auf den Millen , oder in ſo fern fie praktiſch iſt,

får denſelben ähnliche Regeln beſtimmen. Daher

Ihan id nichts wollen was fich widers

ſpricht, oder der Wille kann auf nichts ges

richtet ſeyn , was etwas andern , auf wels

iches er gerichtet iſt , widerſprache.

Wenn es gleich Sfter8 der Fall iſt , daß Mene

dheu fich in dem , was ſie wollen , widerſprechen ;

ſo låßt fich dieſer Widerſpruch eben ſo erklären,

als die Widerſprůche in den Meinungen eines und

eben deſſelben Menſchen, welche nicht möglich ſeyn

würden , wenn er ſich ihrer Bewußt wäre.

Dem Grundlage der Indentitåt entſpricht für

den Willen der Sag :

2) Was ich will , das will ich .

So identiſch dieſer Sak , ſo iſt er doch ein

Erkenntnißgrund , um den erſten und den dritten

Grundſat in der Anwendung zu verknüpfen.

Dem Grundlage der Uusſchließung entſpricht

ein anderer Grundlag. Denu

3 ) dasjenige, deſſen Gegentheil ich , ohne mich

zu widerſprechen , nicht wollen kann , mug

ich wollen .

Dieſe Såße beſtimmen die Form des Wollens,

oder der Thåtigkeit der Willens ; ſo wie die ihnen

entſprechenden theoretiſchen Grundfåge die Form

der Erfenntuiß beſtimmen .

Dieſe
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$ 6. lebei den Gumdaß der Sittlichkeit.

Dieſe Grundſätze des theoretiſchen Vernunfts

gebrauchs auf Wahrheit angewandt , können nur

zur Wahrheit führen. Wenden wir ſie auf etwas

an, was ihnen ſelbſt zuwider läuft ; ſo kann unſere

Erkenntniß zwar auf Konfequenz Anſpruch machen ,

allein fie iſt deshalb noch nicht wahr. Soll ein

Gebäude von Erkenntniſſen Wahrheit haben ; ſo

muß es auf Wahrheit gegründet und richtig er .

bauet ſeyn , oder , um eigentlich zu reden , unſere

Erkenntniß muß aus wahren Gründen richtig ge

ſchloſſen feyn.

Was bey der Erkenntniß Wahrheit iſt , das

iſt ben freyen Handlungen abſolute Gåte , und

was in der Berknüpfung von Erkenntniſſen Kons

requenz iſt , das iſt Zwedmåßigkeit oder relative.

Gåte ben Handlungen.

Soll eine Handlung abſolut gut ſeyn , ſo muß

fie nicht allein dem Zwecke entſprechen , um deſs

ſentwillen ſie vorgenommen wird ; ſondern dieſer

Pwed muß ſelbſt gut ſeyn . Der Ehrgeizige z . B.

kann mit der durchdachteſten Klugheit an der Ers

reichung ſeines Zweckes arbeiten. Wenn ich dieſen

billige; ſo muß ich ſeine Handlungsweiſe gut hei

fen , wenn ſie ganz durch ihn beſtimmt iſt. Denn

er handelt gerade fo und nicht anders , weil die

entgegenſtehende Handlungsweiſe nicht mit ſeinem

Zwecke beſtehen könnte. Der Ehrgeizige handelt

klug , allein nicht abſolut gut , weil er zwar unter

Borausſegung ſeines Zweckes den Sefeßen, welche

1

die
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die Vernunft dem Willen giebt, gemäß handelt,

jener Zweck aber dieſen Gefeßen ſelbſt nicht gemäß

ift. Ebenſo verhålt es ſich mit dem Gelds

geizigen , wenn er mit Klugheit ſeine Leidenſchaft

zu befriedigen ſucht. Wenn wir ihn ſeinen Zweck

als gut einraumen ; ſo können wir es nicht tadeln,

daß er jeden Genuß des Vergnügens , den auch

nur er mit dem mindeſten Aufwande ſeines Vers

mogens erkaufen müßte , ſich verſagt. Wir fins

nen ihn unter der angenommenen Vorausſeßung

nicht verdammen , wenn er gegen das Elend reis

nes Mitmenſchen taub , nur für ſich ſelbſt glaubt

leben zu müſſen . Denn er handelt den Gefeßen ,

welche die Vernunft ſeinen Handlungen vorſchreibt,

villig gemaß , wenn ſein Zweck ihnen nicht widers

(pricht. Allein wir konnen die Handlungen , zu

denen ihn ſeine Leidenſchaft reißt, nicht gut heißen ,

weil ſein Zweck dieſen Gereken ſelbſt widerſpricht.

Sollte der Wille desGeizigen ſelbſt gut fenn,

ſo müßten wir in der Wahl des Zweckes ſelbſt,

welchen er ſich vorgeſekt hat, eben die Ueberein ,

ſtimmung finden , welche wir jegt blos ziviſchen

Mittel und Zweck antreffen. Dann würden wir

feinen Willen und ſeine Handlungen , die aus ihs

nen folgten , innerlich und abſolut gut nennen ,

welche wir jeßt zwar zweckmäßig, flug - allein

nicht abſolut gut oder weiſe nennen.

Dieſe Betrachtungen beſtåtigen die Analogie

zwiſchen ' dem theoretiſcher: und dem praktiſchen

Pers
D5
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Vernunftgebrauche , welche wir nicht ſogleich wies :

der aus den Augen verlieren wollen .

Wenn ich aus Vorausſegungen , gleichviel

ob wahren oder falſchen , in der Form immer

richtig fortſchließe; lo fann meine Erkenntniß auf

Konſequenz Anſpruch machen , weil das Gegen

theil deſſen , was ich folgere , meinen Vorausſes

gungen widerſprechen würde ; aber deshalb bin

ich itoch nicht ver Wahrheit meiner Erkenntniſſe

verſichert, wenn ich gleich keinen Widerſpruch mit

meinen Vorausſegungen ſelbſt beſorgen darf. Um

aber von der Wahrheit deſſen , was ich geſchloſs

fen , gewiß zu ſeni , müſſen die Vorausſegungen

ſelbft, aus welchen ich ſchließe, vom Widerſpruche

mit jeder Wahrheit frey reyn ; oder , ſod meine

Erkenntniß den Gefeßen , an welche ihre Wahrheit

gebunden iſt, durchaus gemäß ſeyn , ſo muß ich

nicht allein aus meinen Vorausſegungen richtig

ſchließen ; ſondern die Vorausſeßungen ſelbſt den

Gefeßen der Wahrheit gemå; ſeyn .

Auf ähnliche Art verhålt es ſich mit den Hands

lungen , welche der Wille beſchließt, fie können

zweckmäßig ſeyn, ohne gut zu feyn, weil der Zweck,

aus welchen ſie erfolgen , ſelbſt nicht gut iſt, ob

fie gleich mit dieſem nicht im Widerſpruche ſtehen .

Um alſo gut zu ſeyn, müſſen ſie nicht allein fren

von Widerſpruche mit Zwecken ſeyn, welche ich

mir vorgeſett habe ; ſondern ſie müſſen auch kei

nem Zwecke widerſprechen , deſſen Gegentheil ich

3

nicht
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.

nicht ohne Widerſpruch mit mir felbft wollen fant ,

oder ſie muß möglich ſeyn , ohne daß durch ſie ein

Widerſpruch in meinem Willen ſelbſt entſtånde.

Würde in jedem Falle , wo wir handeln, uns

fer Wille blos durch die Vernunft beſtimmt; ſo

würden unſere Handlungen insgeſamt den Geſeken

der Vernunft unausbleiblich gemäß renn, ebenſo wie

eine Bewegung nach Naturgeſeßen erfolgen muß.

Allein weil andere Urſachen in unſern Willen eins

fließen , oder vielmehr weil ſie uns verleiten , das

für vernunftmåßig zu halteif, was es nicht iſt ;

fo iſt nichts natürlicher , als daß der ſchwadie

Menſch das Geſet, daß die Vernunft ſeinen Hands

lungen vorſchreibt, beynahe ſo oft verlegt , als

er es befolgt. Für den Menſdhen iſt dieſes Seſels

alſo kein Gefeß der Heiligkeit , ſondern ein eigente

liches Sittengeſek. Eine Sitte nemlich findet

fich unter gleichartigen frenen Handlungen eines

Subjekts, in ſo fern ſie nach einer und eben derſela

Ben Regel willkührlich fo beftinimt werden, daß, an

ſich betrachtet, dem handelnden Subjekte die entges

gengeſepte Handlung möglich geweſen wäre. Das

Gefeß des Willens heißt deshalb alſo ein Sitten

geſeß , weil wir unſere Handlungsweiſe durchaus

nach ihm beſtimmen ſollen , nicht weil wir ſie

wirklich nach ihm ohne Ausnahme beſtimmen .

Sandlungen , welche für ein Weſen , das dem

Sittengereße an ſich zuwider handeln kann, fittlich

nothwendig ſind , heißen Pflichten deſſelben , und

ibre
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ihre fittliche Nothwendigkeit, Verbindlichkeit.

Får dem Menſchen giebt es Pflichten , und alſo

auch Verbindlichkeiten ; allein nicht für die Gottheit,

weil ſie dem Sittengeſeße daraus gemåş handelt.

Das Sittengeſetz iſt alſo deshalb gültig für

uns , weil wir es nothwendig wollen müſſen übers.

einſtimmig mit uns ſelbſt zu handeln. Dieſe Ues

bereinſtimmung unſerer Handlungen kann aber nur :

dadurch erreicht werden , daß wir ſie an Regeln

binden , deren allgemeine Befolgung wir uns vors

ſeßen . Regeln , welche ſich jemand bey mills

fährlichen Handlungen einer gewiſſen Art felbſt

zu befolgen vorſeßt, heißen nun Maximen

deſſelben.

Marimen und Sittengerege ſind alſo an fich

verſchieden . Eine Regel meiner freyen Handlun

gen iſt ein Sittengeſeß , in ſo fern ſie für meine

Handlungen an ſich giltig iſt , meine Zwecke mos

gen ſeyn, welche ſie wollen ; ſie iſt eine Marime,

wenn ich ſie für mich als gültig betrachte, fie mag

nun an ſich gültig renn oder nicht. Wer es fich

3. B. zur Regel machte, Teinen Mitmenſchen,

überall , wo es ſein Vortheil forderte , zu hinters

gehen , würde eine Marime haben , welche aber

keineswegs ein Sittengerek ſeyn würde.

Sittengeſege können indeß ſelbſt Marimen

freyhandelnder Weſen fenn, nemlich in ſo fern,

als dieſe fie für ſich als gültig anerkennen , und

ihre Befolgung fich vorlegen . Es entſteht daber

die
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1

die Frage: oon welcher Beſchaffenheit muß ein

Sittengeſek reyt , wenn es als Maxime gedacht

wird ? Sittengeſege als Sittengeſetze ſind für alle

vernünftige Weſen allgemein gültig . Denn der

Grund ihrer Sültigkeit liegt in der Vernunft ſelbſt.

Eine Marime aber kann ( ſubjektiv) allgemein

fenn , wenn ihre durchgängige Befolgung von jes

dem Subjekte ohne Widerſpruch gewollt werden

Fann. Soll eine Marime aber ( ſubjektiv ) allges

mein ſeyn können ; ſo wird zweyerley erfordert :

11) Daß die allgemeine Befolgung derſelben

ben einem Subjekte ſich nicht ſelbſt aufhebe.

2) Daß die Befolgung derſelben von Seiten

des einen Subjekts , die Befolgung derſets

ben von Seitenteines andern Subjekts

unmöglich mache.

.

Da die Vernunft als Bernunft nichts uns

mögliches fordern kann ; fo erhelfet von felbſt,

Sittengeſeße, als Marimen betrachtet, můffen

allgemeinſeyn können . Es iſt . B. ein Sittens

geſek, uichts zu verſprechen , was ich nicht halten

kann , ich kann es mir aber denken , daß jedes

vernünftige Weſen, ſich die Befolgung dieſes Geſe:

Bes, augemein und ohne Uusnahmevorſeßen könne.

Alein fordert das Sittengeſek von mir jede

Handlung , deren Marinie allgemein jenn kann,

oder iſt deshalb ſchon eine Handlung fittlich noth .

wendig ?

Reis
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Seinesweges. Denn, an ſich betrachtet, wäre

es möglich , daß eine Handlung , ſowohl als iht

Gegentheil, von der Beſchaffenheit wåre , daß

ihre Marime allgemein feyn könnte. 3. 6. Ale

Menſchen wollten es ſich zur Regel machen , ſich

des Gebrauchs gewiſſer Nahrungsmittel gånzlich

zu enthalten ; ſo würde hiedurch kein Widerſpruch

zwiſchen den Handlungen eines vernünftigen Wes

Tens mit ſich ſelbſt , und zwiſchen den Handlungen

desteiner verninftigen Weſens und den Handlunia

gen des andern entſpringen , , und gleichwohl bin

ich an ſich nicht verpflichtet , den Genuß dieſes

Nahrung mittels mir zu verſagen . Wir müſſen

alſo das Merkmal eines Sittengefeßes ſelbſt nås

her beſtimmen . Sittliche Geſege können ,

als Marimen gedacht, keine andere als ſolche

reyn, durch welche ich mir Handlungen vorſchreibe,

Beren Gegentheil ich unter der Vorausſeßung , un .

ter welcher ich handte , ohne Widerſpruch nicht

allgemein wollen kann . Die Marime z . B., nie

etwas zu verſprechen , als was ich auf das ges

naueſte überzeugt bin , halten zu können , iſt ein

fittliches Gefeß. Denn unter keiner Vorausſegung,

unter welcher ich ein Berſprechen ablege, tann

id ) wollen , daß es eine augenreine Regel werde,

ein Verſprechen zu geben , obgleich derjenige, der

es ableget , nod) der Még:ichkeit ſeiner Erfüllung

nicht gewiß iſt. Jener Zweck, den ich ben einem abs

gelegten Verſprechen haben könnte, würde vereitelt,
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1

Das Sittengeſes : Stieht nicht, iſt, als

Marime gedacht, von eben derſelben Beſchaffens

heit ; der Dieb , welcher das Eigenthum anderer

eigenmåchtig ån fich reißt, kann es, ohne ſich ſelbſt

zu widerſprechen , nicht wollen, daß der Diebſtahl

allgemein werde. Denn alsdann würde er in

Widerſpruch mit ſich ſelbſt kommen. Er ſtiehlt,

um fein Eigenthum zu vermehren , und durch den

Diebſtahl, welcher an ihm felbft verübt würde,

konnte ſein Eigenthum vermindert werden .

Ich bin verpflichtet, von meinein Ueberfluffe

dem Dirftigen mitzutheilen , 'weil ich nicht wollen

kann, daß es eine allgemeine Regel wåre, daß jeder

einem andern, der ſeiner Wohlthåtigkeit bedürfte, fie

ihm verſagte. Ich konnte dem Nothleidenden meis

nen Benſtand nur verſagen, weil ich in dem Beſige

des meinigen bleiben will, abec eben deshalb muß

ich auch wollen , daſ andere mir mit ihrem Vermos

gen beyſtehen , wenn ich ihres Beyftandes bedarf.

Ein vernünftiges Weſen muß fich Zwecke vors

regen. Ein Zweck heißt aber dasjenige , deſſen

Þorſtellung mich beſtimmt es wirklich zu machen .

Dhne Zwecke fann der Wille nicht thåtig ſeyn, und

ein Wille, der gar nicht thåtig fenn fonnte , würde

kein Wile ſeyn. Alle fittliche Gefeße ſind daher nur

in Rücfficht auf mögliche Zwecke für ein vernünftis

ges Weſen gültig. Ein vernünftiges Weſen heißt

siun Perfon, in ſo fern es fich felbft Zwecke vorſes

gen kann , und nicht blos um der Zwecke anderer

willen vorhanden iſt. Es iſt daher ein fittliches

1
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Geſeg: Behandle jedes verniinftige Weren

als Perſon , oder als ein Wefen , welches ſich .

felbit Zwecke vorlegen kann . Denn ich kann es

nicht wollen , daß die Marime, nach welcher ein

vernünftiges Weſen auf die entgegengeſcßte Art be

handelt würde, allgemein befolgt würde. Da ſitts

liche Geſeke uur in Nückſicht auf Swede gültig regn.

komen ; fo iſt dieſe Formel aud) ein Ausdruck des

kådiſten Sittengerekes . Ich bin daher verbunden

1 ) kein vernünftiges Weſen als ein willkührs

liches Mittel meiner Zwecke zu behandeln,

oder als ein Weſen , das ich auf jede mir beliebige

Weiſe , auch wider feinen Willen , zur Erreichung

meiner Strecke gebrauchen könnte . Dann bint

id) 2 ) auch verbunden , Zwede anderer vers

nünftiger Weſen zu befördern. Denn ine,

dem ich dieſes thue, behandele ich ein vernünftis

ges Weſen als Perſon. Allein nicht jeden Zweck

vernünftiger Weſen außer mir bin ich zu befördern

verpflichtet; fondern nur diejenigen , welche es

ſich vorlegen kann , ohne ein anderes vernünftiges

Weſen , als ein willführliches Mittel ſeiner Zwede

zu behandelui.

Allein wie kann ich es erkennen , daß ich eine

Handlung , unter der Vorausſegung, unter wel

der ich ſie vornehme, nicht allgemein wollen fann ?

Dieſes fann nur aus der Natur der Handlung

ſelbſt erkannt werden. Weng nemlich die Hands .

lung von der Beſchaffenheit iſt, daß fie in dem

Falle , daß fie allgemein werden foute, entweder

ſelbſt

ne:

fie
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Das Sittengeſet : Stiehl nicht, iſt , als

Marime gedacht, von eben derſelben Beſchaffens

heit ; der Dieb, welcher das Eigenthum anderer

sigenmächtig an ſich reißt, kann eß, ohne ſich

felbſt zu widerſprechen , nicht wolfer , daß der

Diebſtahl augeinein werde. Denn alsdann würde

er in Widerſpruch mit ſich ſelbſt kommen . Gr

ftiehlti, um ſein Gigenthuni zu vermehren , und

durch den Diebſtahl, welder an ihm ſelbſt verübt

würde, würde ſein Eigenthum vermindert werden.

9. Ich bin verpflichtet, von meinem Ueberfluſſe

andern mitzutheilen , weil ich nicht wollen fann,

daß es eine allgemeine Regel wäre, daß jeder eis

nem andera , der ſeiner Wohlthåtigkeit bedürfte',

fie ihm verſagte.. d könnte dem odsleidenden

meinen Benftaud nur verſagen , weil ich in deni

Beſize des meinigen bleiben will , aber eben dess

halb muß ich auch wollen , das andere mir mit

ihrem Vermögen beyſtehen , wenn icy ihres Beya

ftaudeó bedarf.

Ein vernünftiges Weſen muß ſich Zwecke vors

regen . " Ein Zweck heißt aber dasjenige, deffen

Borſtellung mich beſtimmt es wirklidy zu machen .

Dhne Zwecke tann der Witte nicht thåtig fenn,

und ein Wille, der gar nicht thåtig feyn konnte,

würde fein Wille fenn. Ein vernünftiges Weſen

heißt nun Perſon, inſo fern es ſich ſelbſtzwecke

vorfegen kann , und nicht blos um der Zwecke ane

dererwillen vorhanden iſt. Esiſt aber ein ſitt,

liches
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liches Gefeß : Behandle jedes vernünftige

Weſen als Perſon , oder als ein Weſen , wel.

ches ſich ſelbſt Zwecke vorſehen kann. Denn ich

kann es nicht wollen , daß die Marime, nad

welcher ein vernünftiges Weſen auf die entgegenges

regte Art behandelt würde, allgemein befolgt wvårde.

Weil ich aber jedes vernünftige Weſen als Pers

fon behandeln Tod ; ſo bin ich verbunden 1 ) fein

vernünftiges Weſen als ein willkührliches

Mittet meiner Zwecke zu behandeln , oder

ats ein Weſen, das ich auf jede mir beliebige

Weiſe ; auch wider ſeinen Willen , zur Erreichung

meiner Zwecke gebrauchen könnte. Dann bin

ich 2) auch verbunden , Zwecke anderer vers

nünftiger Weſen zu befördern. Denn ins

dem ich dieſes thue , behandele id ) ein vernünfti.

ges Wefen als Perſon. Allein nicht jeden Zweck

pernünftiger Beſen außer mir bin ich zu, befördern

verpflichtet ; ſondern nur diejenigeri , welche es

fich vorſeßen kann , ohne ein anderes vernünftiges

Weſert, als ein willführliches Mittel ſeiner Zwecke

zu behandeln .

Adein wie kann ich es erkennen , daß ich eine

Handlung , unter der Vorausſetung, unter wels

der ich fie vornehme, nicht allgemein wollen kann ?

Dieſes kann nur aus der Natur der Handlung

felbſt erkannt werden . Wenn nemlich die Hand.

lung von der Beſchaffenheit iſt, daß ſie in dem

Falle , daß fie allgemein werden ſollte , entweder

ſelbſt
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ſelbſt unmöglich werden , oder doch der Zweck,

den jeder handelnde ber ihr haben ſollte , uns

möglich werden müßte ; ſo kann ich nicht wola

len , daß die Marime meiner Handlung allgemein

werden ſoll. Mithin die Folgen , welche die alla

gemeine Befolgung der Regel haben mügte , aus

welcher meine Handlung entſpringt , und nicht

die Folgen dieſer individuellen Handlung ſelbſt

beſtimmen es , ob ſie gut oder nicht gut iſt. Die

Erfüllung eines einzelnen Verſprechen , welches

ich abgelegt habe , kann mir ſelbſt ſchådlich were

den ; allein deshalb handie ich nicht gut , wenn

ich mein Verſprechen brede.
Denn die auges

meine Befolgung der Regel, fein Verſprechen zu

brechen , würdé von Folgen begleitet ſeyn, welche

ich nicht wollen könne.

t

VI.
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Anun

VI.

Ueber den erſten Grundſak der Rechte.

Es entſteht natürlich die Frage : giebt es einen
1

c

HE

Grundſaß , aus welchen ſich alle Rechte ableiten

laſſen ; ſo wie es einen Grundſag giebt , aus wels

chen ſich alle Verbindlichkeiten überhaupt , und ſo

auch einen Grundſaß , kus dem ſich die Zwangs,

verbindlichkeiten, und einen, aus dem ſich die Ges

wiſſen verbindlichkeiten insbeſondere erkennen las

fen ? – Die nachfolgende Unterſuchung wird nicht

allein ergeben , daß es ein ſolches Princip gebe;

fondern auch , daß es auf dem Grundſaße der

Zwangsverbindlichkeiten beruhe.

Ein Rechtsſak. iſt aber ein Sag , welcher

ausſagt, daß jemanden ein Recht zuſteht, z. B.

der Sag : Jemand hat ein Recht auf dasjenige,

mas ihm gültiger Weiſe durch einen Vertrag vers

ſprochen iſt. Feder Rechtsſak ili mithin ein Erkennts

nißgrund gewiſſer Rechte. So kann ich aus dem

eben angeführten Saße , wenn mir etwas durch

einen Vertrag verſprochen iſt , erkennen , daß mir

ein Recht auf daſſelbe zuſtehe.

Rechts.

11

he

le
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Rechtsfäße heißen nun natürliche, wenn ſite

von aller Wilführ unabhångig gültig find ; poſia

tive , wenn der Grund ihrer Gültigkeit in dem bes

ſtimınten Willen eines vernünftigen Weſens lieget.

Ade natürliche Rechtsſåge können nur durch

die Vernunft erkannt werden. Ein Rechtsſa ,

der aus feinem andern mehr abgeleitet werden

kann, würde ein höchſter Rechtfaß fenn. Aus

dieſen muß jeder andere Rechtsſaß erkannt werden

können . Denn , woraus will ich es z. B. erfen .

nen , daß ich aus einem Vertrage ein Recht auf

das habe , was mir verſprochen iſt , wenn ich

dieſen Saß nicht aus irgend einem anderu Rechts .

fage erkennen konnte. Mehrerevon einander uns

abhångige erſte Rechtsfåge kann es nicht geben.

Denn zulett muß doch ein Grund vorhanden ſeyn,

woraus ich in jedem Falle ein Recht, welches

miein iſt, mittelbar oder unmittelbar erkennen kann.

Dieſer höchſte Rechtsſag muß aber der Srunds

faz aller Rechte ſenn. Denn der Grundſaß aller

Rechte kann kein anderer fenn , als ein Saß , aus

welchem in jeden Falle erfannt werden kann , ob

ein beſtimmtes Recht vorhanden iſt , oder nicht

vorhanden iſt. Der Grundſaß aller Rechte fann

alſo fein ſolcher ſeyn , welcher nicht ſelbſt ein

Rechtsſaß wäre, wenn gleich auf demſelben der

höchſte Rechtsſag , und mithin auch alle abgeleites

ten , beruhen fouten. So überflüßig dieſe Anmers

kung hier ſcheinen fdunte ; ſo 'wird ſie uns doch

dazu
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i

1

Sazu dienen, einige Rechtsprincipien , welche von

mehrern Naturrechtslehrern aufgeſtellt ſind ,

nauer zu beurtheilen .

Ein Recht habe ich nur in fo fern , als ein

anderer eine Zwangsverbindlichkeit gegen mich hat.

Eine Zwangsverbindlichkeit hat aber jemand nur

in ſo fern gegen mich , als er mich nicht als ein

willführliches Mittel feiner Zwecke gebrauchen darf.

Within habe ich nur in ſo fern ein Recht auf ets

was, als ich nicht von einem andern als willelihr

liches Mittel ſeiner Zwecke gebraucht werden darf ;

und umgekehrt, in ſo fern id ) nicht von einem ans

dern als ein willkührliches Mittel feiner Zwecke

gebraucht werden darf , habe ich ein Recht. Hiers

aus erhellet , daß der Grundſat aller Rechte fich

auf folgende Art ausdrücken lafe:

Du haſt ein Recht auf etwas , in fu

fern du ohne dieſes Recht, von einem

andern auf irgend eine Weiſe als ein

willkührliches Mittel feiner Zwecke

gebraucht werden dürfteſt;

Oder :

Du haſt ein Recht auf etwas , wenn

daraus, daß du dieſes Recht nicht

hátteſt, folgen würde , daß du 'von

irgend jemand als ein willführliches

Mittel ſeiner Zwecfe behandelt wers

den dürfteſt.

IE

S

1

1
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.

Da dieſer Grundſak jeden Fall beſtimmt, in

welchem mir ein Recht zuſteht , und ſeine Walra

heit aus dem Begriffe des Rechts ſelbſt erhellet ;

To bedarf es feines weitern Beweiſes mehr , dag

er der höchſte Grundſatz aller Rechte ſey . Wenn

gleich ſeine Wahrheit nod) auf andern Sågen,

und insbeſondere auf dem Grundraße der Zwangs,

verbindlichkeiten beruhet ; ſo fann er doch von

Feinem andern Rechtsſage abgeleitet werden .

Indeß iſt es vielleicht nicht überflüßig , ihn durch

ein Beyſpiel zu erläutern .

Ic habe das Eigenthumsrecht einer Sache,

weldie ich okkupirt habe , und welche alſo vorher

niemanden gehörte. Sollte 'ich dieſes Eigenthumss

recht nicht haben ; ſo könnte ſie jeder nach wie vor

får fich gebrauchen. Ohne meine Einwilligung

würde er aber bey jedem Gebrauche, den er von

derſelben machte , mich als ein wilführliches

Mittel ſeiner Zwecke, oder als ein Weſen behans

deln , welches nicht um ſein ſelbſt; ſondern um

eines andern Willen vorhanden wåre. Denn ich

hatte die Sache offupirt, um ſie zu meinen eigen

nen Zwecken zu verwenden. Sollte ich das Eis

genthumsrecht der von mir okkupirten Sache nicht

haben , ſo würde ein anderer ſie gebrauchen , und

mich als ein willkührliches Mittel ſeiner Zwecke

behandeln dürfen .

Seget den Fall , jemand fer mit mir einen

Vertrag eingegangen . Ich hätte ihn von meiner

E 3
Seite
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Seite erfället; ſo hätte ich ein Recht auf die Ers

füllung ſeines Gegenverſprechens. Sollte ici dies.

fes nicht haben ; ſo würde er mir die Erfüllung

deſſelben verweigern , und mich als ein willkührlis

dhes Mittel ſeiner Zwecke behandeln tonnert. Ich

war deu Vertrag um meinetwillen eingegangen ;

ich hatte ihm das von meiner Seite verſprochene

geleiſtet, unter der Bedingung , ſein Gegenvers

ſprechen erfüllt zu ſehen . Die Verweigerung ders

felben ſchließt eine Bebandlung meiner , als eines

willkührlichen Mittels zu den Zwecken- meines Mits

paciſcenten ein.

Håtte mir jemand ein unbedingtes Berſpres

chen abgelegt, welches ich von ihm angenomment

båtte; fo würde ich ebenfalls ein Recht auf den

verſprochenen Gegenſtand haben. Der Wille

meines Mitpaciſcenten macht es mir möglich , den

verſprochenen Gegenſtand, als den meinigen zu be.

trachten , ohne ihn als ein willführliches Mittel

meiner Zivecke zu behandeln. Wollte er mir die

Erfüllung des Vertrages verweigern ; ſo würde er

mich als ein willkührliches Mittel ſeiner Zwecke

behandeln , oder ich würde von ihm ſo behandelt,

als ob ich meine Zwecke den reinigen nachregen

můßte.

Es verſteht ſich von ſelbſt, daß mnir , um aus

dieſem Grundlage wirkliche Rechte erkennen zu

können , Vorausſegungen gegeben fenn müſſen,

vermittelft deren fie aus ihm folgen. Ich würde

aus



Uleber den erſten Grundſak der Rechte. 71

aus der obigen Regel nicht erkennen können , dag

ich Eigenthümer dieſer oder jener Sache bin, wenn

ich nicht wußte , daß ich ſie okkupirt , oder daß

ich ſie durch einen Vertrag von ihrem vorherge.

henden Eigenthümer oder auf eine andere Weiſe

habe.

Dem erſten Anſehen nach könnte man gegen

die oben aufgeſtelle Formel einen bedeutenden Eins

turf machen . Es könnte nemlich ſcheinen , daß

aus dieſem Grundfaße ſich ſelbſt ein Recht zu wis

derrechtlichen Handlungen ableiten ließe. Man

møgte z . B. ſagen , der Dieb fänne darauf ein

Recht auf die geſtohlne Sache begründen , indent

ich , wenn ich das mir geſtohlne von ihm zurücks

fordere, will, daß er einen ſeiner Zwecke den meis

nigen unterordne. Allein dieſer Einwurf vers

ſchwindet; fobald wir nur das Mißverſtåndniß

heben , aus welchen er entſprungen iſt. Der

Dieb wird nemlich in dem angegebenen Falle nicht

von mir als ein willkührliches Mittel meiner

Zwecke behandelt. Denn ich fordere meine Sache

von ihm nur zurůck , um nicht von ihm als ein

Mittel ſeiner Zwecke behandelt zu werden. Denn

durch Handlungen , durch welche ich zwar Zwecke

eines andern den meinigen unterordne , allein nur

darum unterordne , um von dieſen nicht als ein

willführliches Mittel feiner Zwecke gebraucht zu

werden , kann ich dieſen doch nicht als ein will

führliches Mittel meiner Zwecke behandeln.

HiesE 4
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Hiedurch glaube ich auch einen Einwurf ge:

hoben zu haben, rien Herr Jakob *) jener Kedytos

formel gemacht hat. Er glaust nemlich , daß

eines Theils der indirekte Ausdruck dieſer Formel

ihre Anwendung erſchwere, und andern Theils,

daß es viele Handlungen gebe , durch welche ich

einen andern gar nicht als ein willführliches Mits

tel meiner Zlvede , ſondern in der That als abſos

luten Zweck behandele , und wozu ich dennoch kein

Recht habe. ,,
Ohne mit meinem ſcharfſinni:

gen Freunde über den erſten Punkt zu ftreiten ,

und ohne jest zu unterſuchen , ob es ihm gelungen

iſt , was jene Formel ausſagt, wie er glaubt die

rekte faßlicher darzuſtellen , bemerke ich blos, daß

Fich keinesweges behaupten laſſe , es gebe Hands

lungen , durch welde ich niemanden , als ein wills

fährliches Mittel meiner Zwecke behandeln , und

auf die ich gleichwohl fein Recht haben ſollte. Ich

darf nur ben einem der Benſpiele, welche Herc

Jakob gegen mich als Fuſtanz gebraucht hat , ei

nen Augenblick ſtehen bleiben , um vielleidyt dars

zuthun , daß Herr Jakob blos dadurch , daß

er in jenem Beyſpiele etwas überſehen hat , zu

dieſer Behauptung verleitet ſen . Herr Jakob be

dient fich des Benſpiels der Miſſionarien , welche

øft Unchriſten mit Gewalt zu ihrer Religion haben

swingeu wollen .
Doch ich will ſeine eigene

Wors

* ) Philsfophifche
Rechtslehre oder Naturrecht. Vou

Der
rede S, VII -
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Worte anführen . „ Die Miſſionarien, , ſagt er,

» haben oft die Unchriften mit Gewalt zu ihrer

Religion gezwungen , wober ſie in der That

„ nicht ihren Vortheil , oder irgend einen Zweck

„ får fic ); ſondern bloß das Wohl und die moras

„; liſche Boukommenheit , dieſer vermeintlich Uns

„ glücklichen zum Zwecke hatten , und dennoch hats

ten fie kein Recht, andere zu einer guten Relis

„ gion zu zwingen . , Ich übergehe eine ans

dere Inftanz , und füge nur noch den Zuſat hinzu,

welcher ſich ſowohl auf dieſes , als auf jenes ans

geführte Beyſpiel bezieht.
Nach jenem

» Princip konnten aber die Menſchen nicht das

„ Außere Recht haben nach ihrer Weiſe glücklich ,

- oder aberglåubiſch zu lebeu . Denn wenn ſie

auch ein anderer zum Gegentheile zwånge , wür:

„ , den ſie doch nicht als willfihrliches Mittel von

ihm behandelt , weil dieſer ihre eigene Volfom

, menheit beabſichtigen könnte, und ſie wirklich um

„ ihrer ſelbſt , nicht um ſeinetwillen zwange. ,

Wir wollen dem Miſionar die frommſte, die

wohlwollendſte Abſicht geben. Wenn er ſeiner Reo

ligion mich zuführen will; fo iſt es doch immer

ſein Zweck , und nicht der meinige, den er durch .

Zwang erreichen will. Indem er mich mit Ges

walt , nöthigen will, vielleicht den Gottesdienſt

meiner Vater zu verlaſſen , um den reinigen zu

folgen ; ſo wil er , daß ich einen meiner Zwecke

Dem ſeinigen unterordnen ſoll. Es läßt ſich daher

E 5 aus
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aus der von mir aufgeſtellten Formel ganz klar bes

weifen, 1 ) daß der Miſſionar nicht das Recht has

ben könne , mich durch Zwang zu ſeiner Religion

zu bekehren. Denn wenn ich jenes Recht ihn abs

ſpreche; ſo folgt noch keineswegs , daß er auf irs

gend eine Weiſe als ein willführliches Mittel der

Zwecke eines andern behandelt werden dürfte.

Eben ſo deutlich folgt 2 ) daß ich das Recht habe,

mich nicht durch Zwang ſeine Religion aufdringen

zu laſſen . Denn ſonſt würde ich auf irgend eine,

Weiſe als ein willkührliches Mittel der Zwecke eis

nes andern behandelt werden dürfen .

In der Geſinnung unſers Miffionårs liegt

ſelbſt etwas widerſprechendes . Denn er will mich

als ein willkührliches Mittel Feiner Zwecke behans

deln , um meinen Zweck zu erreichen . Hieraus

wird es , důnkt mich , allein begreiflich , wie ein

Mann , von Herrn Jakobs Scharfſinne, einen

Fall dieſer Art, der jene Formel gerade ſo leicht

erläutert, als Inſtanz gegen ſie gebrauchen können.

Denn man darf in einer widerſprechenden Bors

ausſekung , eben deshalb , weil ſie etwas wider:

ſprechendes enthält , nur die eine Seite überſehen,

um etwas durch ſie zu beweiſen , was ſich durch

ſie gerade widerlegen láßt.

Herr Schmalz *) giebt das Principium der

åußern Rechte auf folgende Art an : Behandle

die Menſchheit in andern nie als ein bloßes

Xeines Naturrecht . 31.

Mits
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Mittel. Allein , ſo genau dieſer Sag auch das

Princip aller vollkommenen menſchlichen Pflichten

gegen andere , mit der dem Herrn Schmalz eiges

nen Preciſion bezeichnet; ſo iſt er ein Pflichtgebot

und fein eigentlicher Rechtſaß , und dieſes, måſte

er doch ſeyn , wenn er den Grundſat aller Rechte

angeben ſollte.

Herr Hufeland hat zwar in der neuen Aufa

lage ſeiner Lehrfäße des Naturrechts * ) eine Rechts

formel aufgeſtellt , allein dieſer mögte es . an der

nöthigen Allgemeinheit fehlen . „ Der Grundſat

» aller Rechte, „ heißt es a . a . D., „ iſt demnach :

„» Geder Menſch hat ein Recht, alles zu

„ wollen , was nicht als verboten nach all

» gemein gültigen Geſeken gedacht werden

„ muß , So wahr es iſt , daß jeder Menſch

auf das hier angegebene ein Recht haben müſſe ;

ſo wahr iſt es auch , daß er noch zu mehrern ein

Recht hat. Denn dieſe Formel ſchränkt alles

Recht blos auf das moraliſch mögliche ein . Denn

nur dieſes muß , als nicht durch allgemein gültige

Geſeke verboten sedacht werden. Die eigenfin

nige Verweigerung einer Gefälligkeit, welche je

mand von einem andern zu einem erlaubten Zwecke

zu erhalten wünſcht , kann gewiß nicht, nach alls

gemein gültigen Gelegen , als nicht verboten ges

dacht werden , und doch hat jeder ein Recht dazu.

Dieſe Formel iſt alſo nicht richtig , ob ſie gleich

dem

. 94

1
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dem von Herrn Hufeland aufgeſtellten Begriffe deb

Rechts, nach welchen ich nur zu erlaubten Hands

lungen berechtigt fenn kann ,, völlig kouſcquent iſt.

Denn wenn man den Begriff des Rechts ſo bes

ſtimmt, als es von Herrn Hufcland * ) geſchehen

ift ; To fann das Princip der Rechte kein anderes,

als das hier aufgeſtellte ſeyn.

Herr Hufeland behauptet ** ), daß das obige

Princip auch ſo ausgedrückt werden könne : Ges

der Menſch hat ein Recht alles zu wollen ,

womit die Würde der menſchlichen Natur,

die Perſönlichkeit des Menſchen beſtehen

kann, wobey der Menſch nicht als Mittel

zu etwas andern behandelt wird. Allein

beide Formeln , dieſe und die vorhin beurtheilte,

ſind nicht ſo gleichgeltend , als Herr Hufeland

glaubt. Denn dieſe Formel giebt mir zu allen

Handlungen ein Recht, durch welche ich nieman.

den als ein willkührliches Mittet meiner Zwecke

behandele , ſie mögen mit Gewiſſensverbindlichkeis

ten gegen ihn ftreiten oder nicht; jene hingegen

nur zu ſolchen , welche durchaus erlaubt ſind .

Herr Reinhold hat ztvar *** ) feinen Grund ,

faß der Rechte überhaupt, aber doch einen Grunds

fag der Zwangsrechte überhaupt aufgeſtellt, welche

er, wie bereits oben (S. 46.) bemerkt iſt , genau

von

. ) Lehrfäße des Naturrechts g. 23. 1. Aufl.

**) Anm. 1. zu $ . 94. a . a. 3.

** ) Eriefe über die Stantiſche Philoſophie 2.

Seite 217, n. 41 .
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por den åbrigen unterſcheidet. Allein aud), abges

rechnet, daß ein Princip von Zwangsrechten,

nicht, wie Herr Reinhold will, den Grundfat des

Naturrechts abgeben könne , da nicht die Zwangss

rechte allein , fondern auch die übrigen Rechte,

wie das Eigenthum , Rechte aus Vertrågen u . . to .

in das Naturrecht gehören ; po iſt dieſes Princip

nicht aðåquat. ' Herr Reinhold hat es auf fols

gende Art abgefaßt: „ Du darfſt denjenigen,

,, der dich zur bloßen Befriedigung ſeines eia

gennukigen Triebes zwingt , durch Zwang

„ abhalten , * ). Es erhellet leicht, daß die Fors

mel theils zu weit , und theils zu enge ift. Denn

1 ) darf ich nicht iramer denjenigen durd ) zwang

abhalten, der mich zlår bloßen Befriedigung ſeines

eigennåßigen Triebes zwingen will. Io fonnte

mich nemlich ſelbſt, 3. 5. duro einen Vertrag,

gegen ihn zu einer Handlung anbeiſchig gemacht

haben , welche er blog zur Befriedigung ſeines eis

gennügigen Triebes, oder ſeines Vergnügens wegen

von mir forderte. Dann 2) habe ich auch auf der

andern Seite Zwangerecyte , auf welche ich , nach

dieſem Princip , nicht Anſpruc machen könnte.

Ich kann ſelbſt jemanden zur bloßen Befriedigung

meines eigennügigen Triebes zwingen, weil er ſich

zu Handlungen gegen mid) verpflichtet hat. Ein

ſolches Recht würde aber nicht denkbar ſeyn, da der :

jenige, welchen ich zwingen wollte, nach dem obigen

Princip befugt wåre, mir Zwang entgegenzuſeßen .

Here

*) Briefe über die Sfant. Phil. 2. Th. S. 217.
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Herr Heidenreid, hat in ſeinem ſchätzbaren

Syſteme des Naturrechts zwar kein Principium

aller Rechte, aber ein Principium der Zwangs.

rechte gegeben , daß nur einiger Verånderung bes

durft hätte , um völlig befriedigend zu ſeyn. Here

Heidenreich mag es beſtimmt gedacht haben ; aber

genau bezeichnet hat er es nicht. „ Du darfſt

aller Behandlung deiner ſelbſt als bloßen

Mittels für den beliebigen Zweck eines Ans

dern Gewalt entgegenfeßen *) , iſt nach Herrn

H. der Grundlag der Zwangerechte. Allein jes

mand kann , mich als ein bloßes Mittel eines bee

liebigen Zwecks behandeln , ohue daß ich ihm

Zwaug entgegen leben dürfte. Denn ich kann

mich zur Erreichung gewiſſer Zwecke eines andern,

welche er beliebig wählen kann , verpflichtet haben .

Indem er mich zur Erreichung dieſes Zweckes nos

thigt , behandelt er mich als eitt bloges Mittel eis

nes feiner beliebigen Zwecke. Håtte Herr H. ſeine

Formel fo gefaßt: Du dürfit aller Behands

lung deiner felbſt, als bloßen Mittels für

jeden beliebigen Zweck eines Andern ( oder

wenn dich jemand ſo behandelt , als wärſt du ein

bloßes Mittel eines jeden beliebigen Zweckes , wele

chen er ſich vorſeßen mag,) Zwang entgegenſes

ken ; ſo würde er allerdings den Grundſaß der

Zwangsrechte angegeben haben . Doch ich

ſtreis

) Leidenreich Syſtem des Naturrechts Seite 94 .

f . 16.
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ſtreite mit Herrn Heidenreich vielleicht blos über

den Ausdruck ; indem ich nicht glaube , daß. Er

den obigen Grundſat nicht auf die oben anges

gebene Art ſollte verſtanden wiſſen wollen .

Wenn Herr H. indeß behauptet , in dieſem Saße

das nächſte Principium des Naturrechts angeges

ben zu haben ; ſo mögte dieſes, wie ſich weiter

unten ergeben wird , wohl nicht der Fall ſeyn ,

indem , wie ſchon vorhin bemerkt iſt , das Na

turrecht uicht allein Zwangsrechte ; ſondern alle

ſogenannte vollfommene Rechte , in einer Rück .

ficht, welche wir in einem der nächſtfolgenden

Berſuche nåber beſtimmen werden , zum Gegen .

ſtande hat.

Herr Hufeland hat , wie ich hier benlåufig

zu bemerken nicht unterlaſſen kann , den Grund

der Zwangsrechte mit einer Genauigkeit und Sims

plicitåt gewugt , welche nichts zu wünſchen übrig

låßt , indem er ſagt *) : Jeder Menſch bat

das Recht, ſeine und anderer volkominene

Niechte durch Zwang zu erhalten .

Da Herr H. fedes eigentlich ſogenannte Recht

ein vollkommenes Recht nenint ** ) ; fo würde es

ein Streit über ein bloßes Wort ſeyn , wenn man

dieſer Formel vorwerfen wollte , daß durch ſie nur

mit einer gerviſſen Art von Rechten ein Zwangos

recht verbunden ſer . Ich darf es wohl kaum ers

innern,

* ) Lehrſ. des Naturr. N. 4. S. 105.

** ) ebend. $. 73 .
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innern , daß es Herrn Hufeland unmöglich gewes

ſen ſenu würde , ſo beſtimmt diefe Formel anzuges

ben , wenn er nicht, wie bereits oben * ) bemerkt

iſt , ſo genau ziviſden Zwangsrechten und andern

Rechten unterſchieden håtte.

Wenn mein würdiger Freund, Herr Maaß,

das Principium auer Rechte ( der vollfonimenen

umd unvollkommenen . Denn Herr M. untericheis

det vollfonimene und unvollfemmene Rechte ** ). )

ro ausdrückt : Ich habe ein Recht auf die

„ Beförderung ( Erhaltung und Vermela

rung ) „ meiner geſamten Realitât ; ſo weit

„ich kein vernünftiges Wefen , als ein wills

führliches Mittel, dazu gebrauche „ *** ) ;

ſo mögte er dieſe Forinel nicht mit der ihm font

gewohnlichen Genauigkeit gefaßt haben . Dennt

nicht allein zur Beförderung meiner Realität ; ſona

dern zu jedem andern Zwede , habe ich unter der

in der Formel ſelbſt beſtimmte Eindrånkung, ein

Recht. Dieſe Formel iſt alſo in ſo feru enge.

Ich habe ein Redt meine iufte unbenußt zu

laſſen , wenn etwa punand ein Redit hat , einen

beſtimmten Gebrauch derſelben von mir zu fore

dern ; ich habe eben ſo ein Redt , mich dem Ges

nuſſe des Vergnügens blindlings zu überlaſſen ;

durch

Seite 28.

G. Maaß siber Rechte und Verbindlichkeiten

Liberhaupt, und die bürgerlichen insbeſondere,

Halle 1794. S. 28.

***) ebend. S. 23 .
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durch beides befördere ich aber meine Realitat

nicht. Allein auch noch in einer andern Rüde

ficht iſt jene Formel zu enge ; ſie giebt nur voll

tommene , und nicht unvollkommene Rechte ang

ein Grundſaß aller Rechte muß aber , wenn man ,

wie Herr Maag doch will , volfommene und um

vollkommene Rechte unterſcheidet , für die einen fo

gut, als für die andern gelten .

Beſſer als die eben beurtheilte, und , meines

Ueberzeugung nach , villig richtig , iſt die andere

Formel , welche Herr Maaß , als den oberſten

Grundſaß aller , der vollkommenen ſowohl, als

der unvollkommenen , Rechte aufſtellt : „ Ich habe

m , ein Recht auf etwas , ſo fern andere , die mix

s, daſſelbe verwehren wollten , nach einer Marime

handeln würden, deren allgemeine Befolgung auf

einen Widerſpruch führt , * ). Denn in ſo fern iff

jeder entweder vollkommen , oder unvollkommen vers

bunden, mir eine ſolche Handlung nicht zu hindern .

Derſelbe Einwurf, welcher ſich gegendie erſte

hier aufgeſtellte Formel, des Grundſates allec

Rechte, machen lågt , trifft auch den Grundras

der vollkommenen Rechte , welchen Herr Maag

auf folgende Art ausdrückt : Ich habe ein

Recht auf alles , ohne welches ich von anp

dern als ein willkührliches Mittel ihrer

Realität behandelt würde ** ). Denn dieſe

FOCH

ebend. S, 22. *) S. 28 .

f

1
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Formel ift wiederum zu enge , indem ich nicht

allein ein Recht auf alles habe , ohne welches ich

als ein willführliches Mittel der Realitåt anderer

behandelt werden könnte ; ſondern ein Recht auf

alles überhaupt, ohne welches ich als ein widtführ,

liches Mittel der Zwecke anderer überhaupt bes

handelt werden könnte. Wenn wir dieſe Formel

dadurch verallgemeineru , daß wir den åberflüßi:

gen Zuſaß aus ihr wegnehmen , ſo iſt ſie einerley

mit der oben von uns aufgeſtellten .

Herr Jakob hat in ſeinem ſchon oben erwähns

ten ſchäßbaren Naturrechte , das Princip aller

Rechte auf mehrfache Art auszudrücken geſucht,

allein ber allem Fleiße , welchen er hierauf ges

wandt hat , glaube ich doch , daß es ſeinem

Scharffinne nicht durchgehends gelungen iſt.

Zuerſt beſtimmt er das oberſte Rechtsprincip auf

folgende Art : Was in einem Syſteme

freier Weſen nach allgemeinen Geſeßen

gewollt werden kann , daß es geſchehen

dürfe, iſt Recht; was nicht nach allgemei.

nen Geſeken gewollt werden kann , daß es

geſchehen dirfe , iſt Unrecht, iſt widerrechts

lich . Zuvörderſt fålt es gleich in die Augen ,

daß dieſe Formel zwen Såge enthalte, nemlich :.

Was in einem Syſteme u. f. w. iſt Recht,

und : Was nicht nach allgemeinen Gereken

u . . .; von denen der zweyte aus dem erſten

folgt, vorausgeſeßt, daß dieſer jeden Fall angiebt,

1

7
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en teldjem ich ein Recht habe. Bir dürfen das

her nur den erſten dieſer Såße unterſuchen , weil

pon demſelben die Richtigkeit oder Unrichtigkeit

dieſes oberſten Rechtsprinsip's abhängt.

fcheint aber bey demſelben , daß die Bieideutigkeit

des Worts Recht, ihren ſcharfſinnigen Verfaſſer

verleitet habe , ftatt eines höchſten Rechtsſakes ,

ein Princip der Sittlichkeit aufzuſtellen. Deng

Recht bezeichnet nicht allein den Begriff, wele

cher in unſerm erſten Verſuche entwickelt iſt ; forta

dern wir nennen in einem weitern Sinne auch das

recht, was irgend einer Regel gemåß iſt , wenn

wir z. B. ſagen , der Käuftler handle recht, wenn

er den Regeln ſeiner Sunft gemäß verfährt, und

in einem beſondern Sinne uennen wir handlung

gen recht, wenn ſie dem Sittengereße gemåg

find. Wir fagen z. B. derjenige thue recht, dec

fich der leidenden Unſchuld annimmt , derjenige

thue unrecht, der ſeinem Rebenmenſchen eigens

finniger Weiſe Dienſte verweigert, nicht um dem

erſten ein Recht, zu dem , was er thut , beygur

legen , und dem legten ein Recht, welches ihm

zuſteht, abzuſprechen ; ſondern um das Betrager

des erſten in fittlicher Hinſicht gut zu heißen , und

Das Betragen des legten zu mißbilligen.

Schwerlich habe ich irgend einem meiner les

fer in dieſer Anmerkung etwas geſagt, was ihm

unbekannt geweſen wäre; ſondern vielmehr etwas

ganz gemeines. Aber eben deswegen , weil es

gemein
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gemein iſt, kann es vielleicht nicht zu oft geſagt

werden . Denn was verlieren wir leichter aus

den Hugen , als das gemein bekannte , auch ſelbſt

da , wo wir es am nöthigſten brauchten , um

Schwierigkeiten , welche ſonſt unauflöslich ſind,

auf die leichteſte Art von der Welt zu heben ?

Ich kehre jeßt zu der obigen Formel zurůd .

Dasjenige, ' wovon in einem Syſteme freyer We.

fen gewollt werden kann , daß es geſchehen dürfe,

(geſchehen könne , ohne einer Pflicht zu widerſpres

chen ,) muß auch wirklich geſchehen dürfen , oder

geſchehen können , ohne einer Pflicht zu widerſpres

chen . Denn nur deshalb iſt etwas Pflicht, weil

ich nicht wollen kann , daß die Marime der ents

gegengeſeßten Handlung allgemein fey , oder all

gemein befolgt werde , mithin muß etwas feiner

Pflicht widerſprechen , wenn in einem Syſteme

freyer Weſen gewollt werden kann , daß es ges

ſchehen dürfe. Dieſer Grundlag beſtimmt daher

nicht das , wozu ich ein Recht habe ; ſondern er

beſtimmt das , was mir erlaubt , moraliſch, mogs

lich iſt ; der zweyte hingegen dasjenige , was uns

erlaubt iſt , nicht das Widerrechtliche. Beide

geben daher ein Princip der Sittlichkeit übers

haupt, nicht ein eigenthümliches Princip der

Rechte. Der erſte Grundlag iſt für ein Rechts .

princip zu engé , und der zweyte für ein Princip ,

aus welchen die Widerrechtlichkeit einer jeden

rechtswidrigen Handlung erkannt werden ſollte,

zu
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zu weit , denn nicht alles unerlaubte iſt rechtswis

drig , ob gleich alles Rechtswidrige unerlaubt

fenn muß. In einem Syſteme freyer Weſen

3. B. fann nicht gewollt werden , daß jeder einem

andern feinen Beyſtand aus bloßen Eigenſinne

verweigern dürfe. Nach der obigen Regel

mußte ich alſo widerrechtlich handeln , wenn ich

einem andern eine Wohlthat , die ich ihm erweis

feu tönnte , verſagen wollte ; allein gleichwohl iſt

meine Liebloſigkeit nicht widerrechtlich. Ich

könnte , nach dem obigen Grundlage, nur eitt

Recht zu einem ſolchen Gebrauche meines Eigens

thums haben , der mit der Erfüllung der Pflich :

ten gegen mich felbft, und der unvolfkommenen

gegen meinen Nebenmenſchen beſtehen könnte,

und doch geht mein Recht weiter .

Håtte Herr Jakob die obige Formel ſo gefaßt :

Ein Recht iſt dazu für mich vorhanden,

wovon in einem Syſtem freyer Wefen nicht

gewollt werden kam , daß es wider meinen

Willen gehindert werden dürfe; ſo würde

gegen dieſe Formel fich nichts weiter einwenden

laſſen , als daß ſie mein Recht nur auf meine eiges

ten Handlungen einſchrånke.

Herr J. ftellt in dem folgenden eine Recht8.

formel als höchſten Rechtsſag auf, gegen welchen

fich weniger dürfte einwenten laſſen . Recht,

fagt er * ) , iſt das , wobey alle vernünftige

8 3
Wer

$. 82. da.

1
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Wefen als Selbſtzwecke gedacht werden

können , oder 1 ) poſitiv : Jeder hat ein

Recht alles zu thun , wobey alle andere

vernünftige Weſen als Selbſtzwecke beſtes

ben können ; 2 ) negatio : Niemand hat ein

Recht, irgend etwas zu thun , wobey irs

gend ein anderer , wenn es allgemeines

Gefeß wäre , nicht als Selbſt:weck beſtes

hen könnte. Gegen dieſe Rechtsformel , dünft

mich , läßt fich nichts anders einwenden , als

erſtens, daß nach ihr jedes Recht, welches ich

habe , nur auf meine eigene Handlungen geben

kann. Es iſt aber bereits oben (Seite 9. 10.)

gezeigt , daß ich auch Rechte auf etwas anders ,

als auf eigene Handlungen haben könne. Dann

tonnte dieſer Formel auch entgegengeſegt werden ,

daß es wohl nicht genau geredet iſt , wenn man

fagt, ein vernuftiges Weſen Teu Selbſtzweck.

Feder weiß es , der mit den glücklichen vera

dienſtvollen Bemühungen des Philoſophen vor

Königsberg uin die moraliſchen Wiſſenjchaften ,

und mehrerer andern würdigen Männer, welche

ſich nach ihm in denſelben rühmlich hervorgethan

haben , bekannt iſt , daß die Ausdrücke: ein

vernünftiges Wefen iſt Zwecf , oder : ein

vernünftiges Weſen alsZweck behandeln,

ſehr häufig von ihnen gebraucht werden ; abec

nichts defioweniger find fie richtig. Denn

tricht jeder Beſtimmungsgrund meiner Handluns

1

gen
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1

Wec

gen iſt Zwieck ; fondern nur ein folcher , der durdy

dieſe würklich gemacht werden ſoll. Wenn ich

mich jemanden , weil er ſich gútig gegen mich ers

wieſen hat , dankbar beweiſen will , ſo iſt ſeine

Süte allerdings ein Beſtimmungegrund meiner

Handlungen , aber kein Zweck derſelben .

es weiß , wie leicht das Schwanenbe in einem

Ausdrude in die Vorſtellungen felbſt übergeht,

welche man durch ihu bezeichnen will , wird es

mir ſchwerlich verdenken , dieſes bey der gegeber

nen ,Beranlaſſung bemerkt zu haben .

Die ztveyte yon Herrn Jakob aufgeſtellte

Rechtsformel iſt, aber keinesweges , wie der

Philoſoph bemerkt, mit der erſten gleichgeltend,

wie ſich ſchon aus unſern obigen Betrachtungen

ergiebt,

VII.
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VII.

Ueber den Begriff des Naturrechts and

des poſitiven Rechts , und den Zuſam

menhang beider.

Unter einem Rechte verfteht man nicht allein das;

beffen Begriff in dem erſten Verſuche entwickelt

ift ; ſondern oft nennen wir ein Recht auch einen

Inbegriff von Geſeken, in fo fern durch fie Rechte

in jener erſten Bedeutung, 'ung Berbindlichkeiten,

welche ihnen entſprechen , beſtimmt werden. In

dieſer Bedeutung reden wir von dem Römiſchen ,

Deutſchen, oder von dem natürlichen Rechte u. F.w.

Suébeſondere redet man von dem Naturrechte

und einem poſitiven Rechte.

Ein poſitives Recht denken wir uns immer als

ein Ganges von Gefeßen , welche durch die Willa

führ eines frenen Weſen , es fers eines Individui,

oder mehrer , verbindlich ſeyn ſollen . Id

fage verbindlich ſeyn ſollen ; weil ich in dieſem

Augenblicke eß noch dahin geſtellt laſſen will, ob

es folche poſitive Sereße gebe. Denn dazu würde

nicht allein erfordert, daß jemand gewiſſe Res

geln befolgt miffen wollte, die ohne diefes nicht
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Serbindlich fenn würden , ſondern auch , daß dieſe

durch ſeinen Willen verbindlich werden . Ders

gleichen Regeln heißen nun poſitive Geſege, im

Weitern Sinne.

In dem beſondern Sinne nennen wir poſitive

Gefeße Regeln , welche durch die Widführ des

Regenten im Staate feſtgelegt find , um Rechte

und Verbindlichkeiten der Bürger im Staate gut

beſtimmen .

Ehe ich weiter gehe, bemerke ich , daß idy

unter dem Regenten des Staats das Subjekt ver .

Hehe, welches alle Rechte deſſelben unabhängig

ausålt. Dieſes rey nun ein Einzelner , wie in

einem monarchiſchen Staate, oder eine Geſell.

(chaft, wie in der Ariſtokratie und Demokratie,

oder ein Inbegriff mehrerer Subjekte, welche,

einzeln genommen, zur Regierung mitwirken, von

venen aber keines die geſamte Staatsgewalt ganz

ausübt, obgleich von allen zuſammengenommen,

in gewiſſen unter ihnen beſtehenden Verhåltniſſen,

die , Staatsgewalt unabhångig ausgeübt wird,

In dieſem Sinne des Worts kann alſo ein ſogen

nannter eingeſchränkter Regent, für ſich allein gez

nommen , nicht Regent genannt werden. Ich

bemerte dieſes , damit man dem obigen Begriffe

nicht gewiſſe Verfaſſungen entgegen regen ,zu fons

nen glaube , in welchen die Gefeßgebung fich nicht

in den Händen des Regenten befinde.

85 Pos
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Pofttive Gefeße in dem engern Sinne derte

ten wir uns durch den Willen des Regenten für

den Bürger des Staats verbindlich , er mag im

fie einwilligen , oder nicht einwilligen . Ein

Ganges ſolcher poſitiver Gefeße nennen wir ein

poſitives Recht.

Ein poſitives Recht kann an ſich ſo verſchies,

den ſeyn, als die Einheit verſchieden angenoma

men werden kann , durch welche mehrere poſitive

Geſege zu einem Ganzen verbunden ſeyn können .

Man kann daber nicht allein ein poſitives Recht

des einen Staate von dem pofitiven Rechte eines

andern unterſcheiden ; ſonderu felbft, nach Ber

ſchiedenheit der Gegenſtände poſitiver Gefeße,

mehrere poſitive-Rechte, ein Civilrecht, Crimis

natrecht u . 1. m. eines und eben deſſelben Staats ,

und in jedem derſelben mehrere beſondere untergen

ordnete poſitive Rechte, als Cheile unterſcheiden .

Wie dieſe Eintheilung am zweckmäßigſten zu mae

chen fer , muß der Lehrgeſchicklichkeit des Lehrecs

eines poſitiven Rechts vorbehalten bleiben . Ihm

überlaſſe ich auch die Anmerkung, daß poſitives

Recht, "außer der bishur erdrterten Bedeutung,

noch zwey andere habe , indem es eines Sheils

dasjenige heißt, was durch poſitive Geſeße bes

ftimmt iſt , und andern Sheils ſelbſt die Wiffens

schaft pofitiver Gefeße und ihrer Anwendung.

Ich habe bisher' den Begriff des poſitiven

Rechts zu entwickeln geſucht, ohne zu beſtimmen,

ob
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06 eß möglich reny, oder nicht. Dieſer Begriff.

mögte alſo wohl nicht ſo ſchwer feyn , als node

neulich ein Philofoph * ) glaubte.

Da ein poſitives Recht in poſitiven Geſetzen

beſteht; ſo beruhet die Möglichkeit deſſelben auf

nichts andern , als worauf die Möglichkeit dieſer

beruhet. Soll ein poſitives Serets für mich vors

banden ſeyn , ſo muß mir nicht allein ein anderer

eine Regel meiner Handlungen vorſchreiben ; ſons

Dern biefe muß für mich auch gültig fenn. Das

erſte kann ich nur aus nur Erfahrung, das letzte aber

nur aus ganz andern Gründen erteunen . Wenn

femand Zweifel an der Gültigkeit , oder der vers

bindenden Straft, det poſitiven Gerege hegte, und

ber Lehrer . des allgemeinen Staatsrechts ihm

ſagte : Daß poſitive Geſeke deshalb für ihn

gültig feyn müſſen , weil der Regent des

Staats das Recht habe, ihm Gereße zu

geben , fo würde er die Frage aufwerfen :

Wodurch bat der Regent dieſes Recht ?

Antwortete der Lehrer des Staatørechts ; durch

den Staat; ſo würde jener natürlich weiter fra .

gen : wodurch hat der Staat dieſes Recht,

und wodurch iſt der Staat vorhanden ?

Antwortete dieſer : Aus Vertrågen ; ſo wårs

den wir auf die Frage ſtoßen : wie können aus

einem

Reinhold Briefe über die Santiſche Philoſophie,

Ch. 6. 138
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einem Vertrage Rechte und Verbindlich ,

keiten entſpringen?

Die Antwort auf dieſe Frage mag nun aus .

fallen wie ſie wolle ; ſo kann ſie die Gültigkeit der

Vertråge nicht aus poſitiven Gefeßen ableiten .

Denn eben dadurch , daß wir die Gültigkeit dieſet

beweiſen wollten , wurden wir auf jene Frage

geführt. Solen poſitive Gefeße gültig reyn , ſo

muß es alſo Rechtsregeln geben , welche von allet

menſchlichen Willkühr unabhängig ſind. Dieſes

find die natürlichen Rechtsfäße, deren Inbegriff das

Naturredyt iſt , ſo wie mandurch dieſen Namen

auch die Wiſſenſchaft jener Rechtsfäße verſteht.

Durch unſere bibbertgen Betrachtungen ift

auch die Frage aufgeldſet : Ju welchem Berhålls

niſe ftehet das Naturrecht mit dem poſitiven

Rechte ?

Menn gleich nicht die Wirklichkeit irgend eis

nes poſitiven Geſelles aus dem Naturrechte dara

gethan werden kann; ſo muß doch die Gültigkeit

eines jeden poſitiven Gefeßeß auf dem Naturrechte

beruhen. Das Naturrecht enthält alſo die letteri

Gründe, nicht der Wirklichkeit dieſes oder jenen ;

ſondern der Möglichkeit aller poſitiver Gefeße,

und der Gültigkeit der wirklich vorhandenen . Du

ettvas poſitiven Rechtens Tey , : hångt davon ab,

ob der poſitive Gefeßgeber eb getyolt habe, daß es

aber als ſolches verbindlich fer, von Gründen, die

von aller menfehlichen Wilführ,unabhängigſing.

Bir
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Wir nehmen die Ausdrüce: poſitives Geo

feß , und poſitives Recht, noch in einem weis

tern Sinne , als der , welcher oben erklärt iſt.

In dem weitften Sinne nemlich nennen wir polis

tive Gefeße, alle Regelnfreyer Handlungen, welche

durch menſchliche Wilführ als verbindlich feſtges

feßt ſind ; ſie mogen in dem Willen eines Obern ,

oder in der Uebereinkunft mehrerer unmittelbar ges

gründet ſeyn , und in einer engern Bedeutung

(welche aber immer noch weiter iſt , als die zuerſt

erklärte,) alle Vorſchriften, welche jemand bey ſeis

nen frenen Handlungen zu befolgen verbunden iſt,

wenn er ſich gleich nicht ausdrücklich zu ihrer Beobe

achtung durch einen Bertrag unmittelbar anbeis

fchig gemacht hat. Die f. B. Gefeße , welche in

einer Geſellſchaft, derfaſſungsmåßig , durch eine

Stimmenmehrheit , oder ſonſt gültiger Weiſe, bes

ſtimmt ſind , ſind in dieſem weitern Sinue poſitive

Gefeße. Es erhellet leicht auf eben die Art , wie

es in den vorhergehenden von den poſitiven Geſe.

Ben eines Staats bewieſeu iſt, daß auch in dieſem

weitern Sinne poſitive Geſege, nur ihrer Wirklich .

feit nach, aus der Erfahrung bewieſen werden köns

nen , daß aber ihre Gültigkeit blos aus Gründen

des Naturrechts dargethan werden könne.

Es würde mir gegenwärtig leicht fenn , die

verſchiedenen Begriffe, welche wir mit dem Pubs

druck : poſitives Recht bezeichnen , zu ordnen ,

wenn mein Zideck dieſes forderte. Mir fonnte
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1

nur daran gelegen Fern zu beſtimmen , in welchem

Zuſainmenhange das Naturrecht mit jedem pofitis

den Redte ſtebe.

Ade Rechte, welche mir zuſtehen , habe ich

nun entweder durch ein poſitives Gefeß , oder ich

habe ſie von allen poſitiven Gefeßen unabhängig.

Die leßten Rechte kann ich nur durch das Naturs

recht haben . Aber auch die erſten . Denn wenn

ſie gleich durch poſitive Gefeße beſtimmt find , ſo

beruhen dieſe Gefeße doch felbft, ihrer Gültigkeit

nach , auf dem Naturrechte.

Ade Såße des Naturrechts beſtimmen aber

nicht, får fich allein genommen ; ſondern immer

in Anwendung auf gewiſſe Vorausſegungen Rechte.

Mithin beruhen alle Rechte, ihrer Möglichkeit nach,

auf naturrechtlichen Gründen . Alle Rechtsſåge

des Naturrechts múffen fich aber auf einen hoch .

ften Rechtsſag zurückführen laſſen , welcher die

leßte Bedingung aller Rechte angiebt. Mit dieſer

"Hången nun Rechte zuſammen , in fo fern ſie

durch dieſelbe wirklich werden . Mithin fönnen

wir das Naturrecht, auch durch die Wiſſenſchaft

von dem Zuſammenhange der Rechte mit ihrer

legten Bedingung erklåren.

Der höchſte Recytoſaß beruhet aber auf dem

Hochften Sittengeſeße ; mithin beruhen zuleßt alle

Rechte auf dem höchſten Sittengeſeke ſelbſt, ihrep

Möglichkeit nach .

VIII
.
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VIII.

Ueber den Grundſag des Naturrechts.

er Grundlag des Naturrechts kann kein ander

rer Tenn , als ein Saß , aus welchen alle Ber

hauptungen dieſer Wiſſenſchaft mittelbar oder uns

mittelbar abgeleitet werden kommen , und der dieſer

Wiffenfchaft eigenthümlich iſt. Ich enthalte mich

dieſes weitlåuftiger zu erörtern , da es fchon von

mehrern åltern Naturrechtslehrern , unter andern

von Griebner * ) , Köhler **) , und neuerlich

noch von Herr Hufeland ***) po cemusführlich

dargethan ift.

Der Grundlag desNaturrechts kann demnad

kein anderer, als der Grundlag aller Rechte, odec

der höchſte Rechtsſas femu. Jeder Saß , auf

der dieſer ſelbſt noch beruhen mag , hört daher

gar nicht in das Naturrecht. Denn mit dieſem

Sage kann das Naturrecht erſt anfangen .

Hieraus erhedlet, daß diejenigen den Grund,

fag des Naturrecht: wirklich nicht aufgeſtellt ha.

ben ,

*) Principiorum jurisprudentiae naturalis Libri IV . ed ,

III. Vitemb. 1723. pag . 22. g. 12 .

**) Exercit. jur. nar. 8. 353.

***) Weber den Grundſaß des Naturr. II , Abfcon .
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1

ben, welche ftatt ſeiner ein Principium der Zwangers

verbindlichkeiten aufſtellten . Denn wenn dieſen

der höchſte Rechtsſas gleich felbft zum Grunde

liegt; ſo iſt er doch dieſer Rechtsfag nicht ſelbſt.

Eben ſo wenig haben diejenigen das Princia

pium des Naturrechts richtig angegeben , welche

daſſelbe in dem Principium der Zwangsrechte,

oder dem Rechte zu zwingen , (wie ich um derent

willen hinzufege, welche Zwangsrechte von andera

nicht gehörig unterſcheiden ,) zu finden vermeinten .

Denn das Naturrecht roll nicht allein Zwangsa

rechte, ſondern alle Rechte überhaupt, ihrer Mögs

lidhkeit nach , lehren.

Aus dieſem Grunde kann ich auch mit Herrn

Klein nicht einig fenn , wenn er den Grundſats

des Naturrechts auf folgende Art beſtimmt * ) :

„ Ein Menſch, der feines Verſtandes mache

tig iſt, darf in der Regel nicht gezwungen

werden . Denn dieſe Formel giebt keinen höche

ſten Rechtsraß; ſondern einen negativen Zwangsa

rechtsſaß an . Sie ſagt nicht, wann ich ein

Recht überhaupt habe ; fondern nur , wann mir

ein Recht zu zwingen fehlt.

Gefeßt auch , daß Herr Kleins Formel dieſes

beſtimmt angåbe ; ſo würde fie deshalb doch nicht

zum Grundlage des Naturrechts brauchbar ſeyn .

AL

Diſſertations fur l'autorité paternelle. Berl. 1785 .

Seite 8o .

1
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Herr. Şlein fügt zivar hingu * )

men ſind :1 ).Wenn der Zwang jur Erhala

tung eines Menſchen gercicht.2). Wenn

Der Menſch ſich ſeiner Freyheit verluſtig ges

macht hat. Ulein hiedurch wird der Unbes

ftimnitheit jener Formel nicht abgeholfen . Denn

ſobald

mußte ausihr ſelbſt erkanntwerden können , daß

in dieſen , als Ausnahmen angegebenen Fällen ,

jemayd gezwungen werden könne,können, anſtatt daß jegt

die Formel ſelbſtdurch dieſe Ausnahmen beſtimmt

wird .

Ich mußte dasintereſſe des philoſophiſchen

Rechtslehrers für das Naturrecht, dao: Feitiem

Scharfſinne ſo vieles verdankt , verteren , penut

ict beſorgen dürfte ,ihn durch meine Frenmüthige

keit zu beleidigen . Allein man könnte mir eins

wenden , daß mehrereLehrer des Natücredits dies

fes durchdie Wiſſenſchaft der Znangsrechteerklås

rén . Dieſes iſt allerdings waħť,* Aber haben

dieſe Schriftſteller blos Zwangśredite aufgeſtellt,

oder haben ſie nicht die übrigen Rechte mitgenomis

men ? Yth wenigſtens kenne teinen Schriftſteller,

der

ibid. Seite &1.

119.99
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der das.gauze Naturred)t bearbeiten wollen , und

ſich auf die Zwangsrechte, eingeſchränkt båtten

wenn er das Naturrecht gleich durch ſeine Erflå

rung auf Zwangsrechte håtte einſchränken miſſen .

Obgleich Here Hufeland das Naturrecht furch

die Wiſſenſchaft erklärt *), welche die Rechte;

vorzüglich die Rechte des Menſchen, irit

Naturſkande tehrt, ſo ift er mit dieſen Zmongst

rechten doch nur in dem kleinſten Cheile ſeines Berts

Beſchäfftigt. Er handelt eben ſowohl, als irgend

ein anderer Naturrechtslehrer , 'vom Eigenthume

und andern Rechten , die doch nie unter ſeinen

Begriff bed Qtvangsrechts gebracht werden konntent.

Ich will ich bei der Unbeſtimmtheit jener

Fårung nicht aufhalten , die isnicht blos båtte

ſagen ſollen , daß das Naturrecht vorzüglidly

Zwangstechte lehre ; ſondern in wie weit das

Naturrecht Zivangsrechte , und trié weit es ans

dere Rechte lehte ; und lieber Herrn jufeland

danken , daß er und mehr gegeben hat, als hitte

geben dårfen , wenn er in der Uusführung ſeinesi

Werks jenen Begriff vor Augen behalten håtteineet

Auch Herr Heidenreich will das Naturrecht,

nach der Erklärung, welche er von demſelben

giebt **) ,, auf Zwangsrechte eingeſdränkt miſſeli .

Allein in der Ausführung ſeines Berfo nimmt er

alle

* ) Lehrfäße des Naturr. n . Aufl. V. 346

** ) Syſtein des Naturr, S. 2 .

1

1

1
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alle andern Rechte mit . Unſtreitig türden wir

vieles verlohren haben , wenn er ſich ſeiner Defi

uition nach blos auf Zwangsrechte hätte einſchråns

ten wollen .

Uber Idre ich mir einhvenden : Zwangsrechte

können nicht ohne Nichtzwangerechte gelehrt weis:

den ; alſo niuf das Naturred ;t dieſe mitnehmen.

Wer wird es leugnen , daß Zwangśrechte andere

thigt dieſes Alſo zuzugeben . Die Lehre von den

übrigen Rechten würden dem Naturrechte, in jenem

Umfange genommen , nur als Vorbereitungsmir.

ſenſchaft zum Grunde liegen , und kein Theil deſu

felben ſeyn können.

In dieſem Begriffe des Raturrechts fann nur

der Grund liegen , warum der Grundſag der

Zwangsrechte der Grundlag des Naturrechts were

den ſollte. , Fener Grundſak regt einen ydhern,

den Grundfas aller Rechte voraus. Diejenigen,

welche ihn mit Vorbeygehung des legten aufſtels

len wollten , konnten in ihrem Bemühen daher

nicht glücklich reyn. Es erhellet hieraus auch,

daß es darum Herr Hufeland gelingen mußte, den

Grundſag der Zwangerechte mit ſolcher Genauig.

teit aufzuſtellen , wie bereits oben (Seite 46.)

bemerkt iſt.

Dies
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Diejenigen / welche den Grundſatz des Nas

turrechts in den Grundlage aller Rechte fucyten ,

haben daher: den Geſicht@punkt der Frage genai

gefaßt. Ob ihr Berſuch ihnen gelungen oder

mißrathen iſt , bångt daher lediglich davon ab,

ob es ihnen gelungen iſt , fid , dieſes Grundlages

zu verſichern , oder nicht.

Da ich die vorzüglichſten Bemühungen', das

Principium der Rechte zu beſtimmen , fchon in

dem vorhergehenden ( Unterſ. VI.) näher beurtheile:

habe; fo kann ich mich auf das daſelbſt geſagte

beziehen .

IX .
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IX .

lleber den Zuſammenhang, des Rechts

mit der Pflicht, und der Sittenlehre

mit dem Naturrechte.

Lue

Grundraße aller Rechte. Denn wenn ſie gleich

aus einern abgeleiteten natürlichen Rechtsraße,

oder ſelbſt aus einem poſitiven Geſeke folgen ſoft

ten ; fo ſind doch dieſe wie jene , ihrer Gültigkeit

nach , in dem Grundlage aller Rechte gegründet,

wie in dem vorhergehenden Unterſ. V.) gezeigt

ift. Der Grundſaß aller Rechte beruhet aber auf

dem höchſten Sitrengerege. Within ſind durch

diefes alle Rechte vorhanden . Allein das höchſte

Sittengeſeß beſtimmt doch , wenigſtens für Weſeni

unſerer Art , Pflichten . Welches iſt alſo der

Zuſammenhang zwiſden Rechten und Pflichten ?

Zu allem , wozu ich verbunden bin , muß ich

ein Recht haben , ſagte ſchon Wolf * ). So

wahr und ſo einleuchtend dieſer Sng iſt , inden

jede Handlung, welche um des Sittengeſetzes Wils

lenS 3

*) Phil . pract. univ. pars I. $. 158. Inft. jur. nat.

$ 1. 45. 46 .
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ten nothwendig iſt, moraliſch möglich fenn muß,

und ich alſo auch ein Recht zu ihr haben mus ;

ſo wenig iſt der umgekehrte San wahr , daß ich

zu jeder Handlung , zu der ich ein Recht habe,

auch verpflichtet feyn müffe. Ich habe ein Recht,

in jedem Falle auf die Erfüllung eines Verſpre.

chens zu dringen , welches mic giltiger Weiſe abs

gelegt iſt. Aber gleichwohl kann ich darauf nicht

jedesmal erlaubter Weiſe beſtehen , und alſo noch

weniger fann es jedesmal meine Pflicht fenn,

barauf zu beſtehen . Derr Reinhold hat dieſes

ſchon dargethan , wenn man ihm gleich ſchwerlich

darin beyftimmen mögte , das niemand ein Recht

zu einer Handlung haben können zu der er ver:

pflichtet iſt, wil man anders nicht den Begriff

des Rechts ſo enge einſchränken , als es von dem

Philoſophen ( Siehe I. Unterſ. Seite 15. 16. )

geſchehen iſt.

Wir müſſen alſo einen andern Weg gehen

den uns unſere oben aufgeſtellte Erklårung von eis

nem Rechte ſelbſt zeigt.

Das Sittengeſek , als ein für jedes vernünfs

tige Weſen gültiges Gefeß , beſtimmt nicht allein

für mich Pflichten ; fondern auch für jedes außer

mir vorhandene vernünftige Weſen. Mein Recht

iſt nun nicht in einer Pricht, welche mir ſelbſt ;

ſondern in Pflichten , und zwar in Zwangspflichs

ten , welche andern vernünftigen Wefen gegen mich

obliegen , gegründet. Mein Recht auf die Erfül:

lung
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lung eines Berſprechens, welches mir von einem

andern gegeben iſt, habe ich darum , weil der

Promittent eine Zwangsverbindlichkeit gegen mich

übernommen hat ; das Eigenthum einer ofkupira

ten Sache habe ich deshalb , weil durch die Dt.

tupation jedermann außer mir die Verbindlichkeit

erhålt , ſich eines jeden Gebrauchs jener Sache

zu enthalten , den ich ihm nicht bervillige.

Unſer : oben feſtgeſetzter Begriff von einem

Rechte , alo dem Pråditate , welches mir in ſo

fern zukommt , als eine Zwangsverbindlichkeit ges

gen mich vorhanden iſt , thut dieſes mit einer

Deutlichkeit dar , an weldher man ſchwerlich noch

das mindeſte vermiſſen könnte,

Wollte man den Begriff des Rechte mit auf

die ſogenannten unvollkommenen Rechte ausdeh .

men ; ſo würde ebenfalls der Saß allgemein wahr

ſeyn , daß mein Recht in der Verbindlichkeit des

andern gegen mich ſeinen Grund habe ; mein uns

toukommenes , in ſeiner unvollkommenen , und

mein voulonimenes Recht, in ſeiner Zwangsbera

bindlichkeit gegen mich.

Es muß ſehr ſchmeichelhaft für mich fenn ,

daß Herr D. Lóbel und Herr Heidenreich in

išrer Ableitung des Begriffe von einem Rechte

eben denſelben Weg gegangen ſind , den ich ſchon

vorher betreten hatte. Herr Heidenreich gründet,

zwar unmittelbar nur das Zwangsrecht des Mens

fchen, auf die Pflicht aller übrigen Menſchen, fich

gegenS 4

)
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gegen jenen alles Unrechts zu : enthalten ; aber ind

dern er dieſes thut, muß er den Begriff des Rechts

überhaupt; auf die Pflicht anderer gegen den;

demi dieſes Rechtzuſtehen ſoll, begründen . Denn

Unrecht iſt ihm „ jede Einſchränkung der Frey ,

beit eines andern gegen ſeinen Zweck und

Wilen , aus welchen Motiven ſie auch gea

' ſchehe. » Ein Rechtkann ich alſo nur in fo fern

haben , als niemand meine Frenheit beſchrånken

darf, und das Recht eines Menſchen fann daher

nur in der Berbindlichkeit anderes gegen ihn reis

nen Grund haben .

Schon vor Herrn Heidenreich hatte Herr Lúc

bel den Begriff des Rechts nicht auf die Verbinds

lichkeit des Redythabenden ſelbſt ; ſondern auf die

Verpflichtung aller übrigen Menſchen gegründet.

Herr Labels ſcharfſinniger Aufſaß befindet ſich in

Schmid's Philoſophiſchen Journale III. B.

2. Stůck , Jen . 1794. Herr Heidenreich hat

den Begriff des Rechts auf die obige Weiſe zuerſt

in ſeinem Syſtem des Naturrechts , Leipzig

1794 , und nachmals in einem Aufſage in der

Berliner Monatsſchrift (Sept. 1794.) , den er

hernach in ſeine Originalideen * ) aufgenonunen

bat, beſtimmt; von mir war dieſes aber ſchon

in meinem Naturrechte, Halle 1793, geſchehen .

..

* ) Ueber die Grenzen der Pflichtenlehre und des Nas

turrechts, nach einer verſuchten neuen Deduction

des Begriffs des Rechts in C. H. Heidenreichs

Originalideen , über die intereſanteſten Gegen:

ftande der Philoſophie. Leipz . 1794
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Indem ich es fage, daß ich Tchon vor Herr

Heidenreich den Begriff deb. Rechts auf die obige

Art deducirt habe, rege ich mich vielleicht dem

Berdachte aus, mir fremdes Verdienſt zueignen zu

wollen . Ich bin es mit daher ſelbſt ſchuldig, das

geſagte ſo genau uadyguweiſen , als etwas nachges

wieſen werden kann . Zum Glüce darf ich nur

einige Stellen meines Naturrechts ſelbſt herſeßen ..

I. Das Principium der voltommenen Verbinds

lichkeiten iſt : Behandle kein vernünftis

ges Wefen als ein willkührliches Mits

tel deiner Zwecke. (Naturrecht S. 39.)

II. Eine Zwangsverbindlichkeit heißt eine

folche, gu deren Erfüllung ein . Subjekt,

wenn es ſie nicht von ſelbſt erfüllt, ges

zwungen werden kann, ohne dieſem Zwange

widerſtehen zu dürfen . Jede andere Vers

bindlichkeit iſt eine Gewiſſensverbindlichkeit,

(Naturr. S. 45.)

III. Die Zwangsverbindlichkeiten gegen andere

haben alfo mit den volkommenen Verbind ,

lichkeiten den S. 39. Nr. 1. angegebenen

Grundſat ( Behandle teix u. f. w.) gemein .

(Naturr. S. 49.)

IV . Recht (jus) heißt das Prädikat, das eis

einem Subjekte in fo feru zukommt , als

eine Zwangsverbindlichkeit zu einer ( bejaa

benden oder verneinendeu) Sandlung gegen

daſſelbe vorhanden iſt. (Naturr. S. 51.)

>

V.
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V.Das Principium aller Rechte sift : Du

haft ein Recht auf etwas , wenn Du

ohne daſſelbe auf irgend eine Weiſe

als ein willkührliches Mittel der

Zwecke eines andern behandeltwer

den dürftejt. ( Naturr. S. 63. )

Die Zuſammenſtellung dieſer Såße und Be's

griffe zeigt , 1 ) daß ich ſchon in meinem Lehrbude

des Naturrechts den Begriff des Rechts auf den

Begriff der Zwangsverbindlichkeit , und eben das

her auch , 2) alle Rechte eines Subjekts , nicht

aus einer Verbindlichkeit, welche ihm ſelbſt ; fons

dern aus der Verbindlichkeit, welche andere gegen

daffelbe haben , ableitete . Id zweifle , daß

Herrn Løbel mein Naturrecht, vor der Abfaſſung

ſeines oben ermåhnten Auffaßes , bekannt geweſen

feyn mag , da er wenige Monate nach meinem

Buche erſchien , und zweifele um ſo lieber daran,

weil mir nichts erwünſchter ſeyn könnte, als einen

fo charfſinnigen Mann in der Hauptſache mit mir

einig zu ſehen , ohne hiezu auch nur die entferns

teſte Veranlaſſung gegeben zu haben. Ben Herrn

Heidenreich darf ich mich deſſen weniger Tchmeis

dheln . Denn ganz kann ihm mein Naturrecht

nichtunbekannt geweſen ſeyn , da er es nicht als

lein mehrmals anführt * ) ; ſondern einmal mes

nigſtens, wie ich mich erinnere, mich beſtreitet ** ).

Wels

* ) Heidenreich Syſtem des Naturrechts , Si 58.72.

*) ebend. S. 192.

!
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Weldjes ift nun aber das Verhältnig der Sit:

tenlehre und des Naturrechts ? Beide fino

Sheile der praktiſchen Philoſophie. Die praktiſche

Philoſophie iſt die Wiſſenſchaft deſſen , was durch

bie praktiſche Vernunft beſtimmt iſt. In Begies

hung auf eine beſtimmte Gattung vernünftiger

Wefen betrachtet ; kann man die reine und die

angewandte praktiſche Philoſophie unterſcheiden ,

Jene iſt die Wiſſenſchaft deſſen , was durch die

praktiſche Bernunft für ſich allein beſtimmt iſt ;

dieſe hingegen die Wiſſenſchaft deſſen , was für

dieſe Gattung vernünftiger Weſen durch die praktie

fche Vernunft insbeſondere beſtimmt iſt. Jene iſt

eine Wiſſenſchaft, welche ihre Behauptungen rein

und völlig, a priori aufſtellt , und wird daher auch

die Metaphyſik der Sitten genannt ; dieſe hins

gegen iſt eine angewandte Wiſſenſchaft, deren Bes

hauptungen , aus Principien der Metaphyfis der

Sitten , in Quwendung auf die Natur einer bes

ſtimmten Gattung vernünftiger Weſen , .,abgeleis

tet ſind.

Die angetvandte praktiſche Philoſophie berus

het zum Theil auf Gründen , welche nur durch die

Erfahrung gegeben ſeyn können . Vermittelſt dies

ſer wendet ſie die Principien der reinen praktiſchen

Philoſophie auf eine beſtimmteGattung vernünfs

tiger Weſen an. Die reine ſowohl, als die ans

gewandte praktiſche Philoſophie, zerfällt in zwey

Cheile , in die Sittenlehre, und in die Rechts .

leyre.

>
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lehre. Die Sittenlehre betradytet, ein Bernünftis

ges Weſen im Berhåltniß zu dem praktiſchen Ges

Fege , in fo ferui es für ſeine Handlungen gültig

iſt ; die Rechtslehre , in fo férn andere vernünfs

tige Weſen , gegen das erſte , Swangbpflichten

haben .“ Die erſte beſtiminit ; was das Sittenge

Tes überhaupt fordert , und die legte, was dem

Gewiſſen eines jeden überlaffen bleiben muß.

Hieraus erhellet der Zuſammenhang derSit

tenlehre und des Naturrecht . Beide teiten ihre

Behauptungen aus den h &chſten Grundfåten deb

praktiſchen Bernunftgebrauche ab . Das Naturs

recht hångt mit der Sittenlehre durch das Princi

pium der Zwangsverbindlichkeiten zuſammen , weil

auf diefern der höchſte Rechtsſak felbſt , und mit

ilm alle abgeleiteten Rechtsfäße beruhen .

Es iſt bereits in dem vorhergebenden betvies

Ten worden , daß das Naturrecht, in fo fern es

Principien meiner Rechte beſtimmt, nicht son

dem Principium der Zwangsverbindlichkeiten , in

fo fern es mich felbft ; fondern in ſo fern es an

dere gegen mich verpflichtet, abhänge. Daß

hieraus aber keineswegs folge, daß das Princis

pium der Zwangsverbindlichkeiten das eigenthůms

liche Principium des Naturrechts ſen , ergiebt fich

ſchon aus dem vorhergehenden. ( Unterf. VIII. )

i .

X.
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X,

Reines und angewandtesNaturrecht.

Wit
ir kennen zwar empiriſch keine andere Ace.

vernünftiger Weſen , als den Menſchen. Jede,

angewandte Moralphiloſophie" iſt daher die Mos .

ralphiloſophie des Menſchen . Dennoch war
war der

Sedanke, die reine von der angewandten Sitten.

lehre zu trennen , eines Kants würdig. Denn

der Menſch tarn nur Pflichten haben , weil er

Bernunft hat. Der leßte Grund der praktiſchen

Sefege kann daher nur in der Bernunft liegen,

und nur durch eine Anwendung dieſer hdhern Ges

reke auf die Natur des Menſchen kann die Morals

philoſophie deſſelben zur höchſten Deutlichkeit und

Gewißheit erhoben werden,

Der Menſch kann auch nur Rechte haben ,

weil er ein veçuünftiges Weſen iſt . Denn ein

Recht auf meiner Seite , fett Becbiudlichkeiten

anderer gegeu mich opraus , oder Verbindlichkeie

ten, welche ihnen ummeiner ſelbſt willen obliegen .

Verbindlichkeiten laſſen ſich aber nur gegen vers

vernünftige Weſen denken, wie ſich aus denerſten

Gründen der Sittlichkeit ergiebt
weit wie

Wir
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ith dadurch

betrachtet ein vernünftiges Weſen überhaupt als

Wir reden zwar von Verbindlichkeiten gegett

die Chière , aber genau genommen , reden wir

nur uneigentlich davon. Wir ſind zwar im Vers

hältniſſe zu Thieren , allein nicht um der Thiere

felbft willent zu gewiſjen : Handinngen perpflichtet.

Immer iſt es entweder mein Nebeumenſch , oder

ich ſelbſt , gegen den ich eine ſolche Pricht habe.

Ich ſoll z . B. kein Thier muthwillig tódten , "weil

den Nugen unmöglid , inache , den es

für mich oder andere vernünftige Weſen befördern

Eönnte .

Soztveckmäßig die Abtheilurig berMoralphis

loſophie in reine und angewandte iſt eben to

ziedmaßig muß auch die Abtheilung des Mature

rechts in reines und angewandte3Peyn . Jenes,

ein Subjektvonvon Rediteit,undſtellt die Rechtsfage

in ihrer stoffenAlgeme
inteitauf. Dieſes bin.

gegen wendet die Lehren des tcinen Naturrechts

aufdiemenſchliche" Natur an , und findet ausdena

felben Rechtsjäge , welchenur für den Menſcheri,

als Menſchen gültig jenn konnen, deren Såltigkeit

aber nichts deſto weniger auf der vernünftigen

Natur des Menſchen beruhet. Ein Vertrag kantt

nur in Redytsverhåltniſſen eines Menſchen zu eine

trem Menſchen Vorkonimen , oder erTekt verminga!

tige Wefen voraus, von denen 'eines den Willent

des andern mer vermittelft wibrahrlicher Zeichen

du erkennen fähig iſt. 97 Eine Üėbertragung von

Rech
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angelvandten Naturredhrs

:

Das reindi

Meines und angewandtes
Maturrecht, un

Rediten im udgemeinen
hingegen iſt denkbar untee

vernünftigen
Weſen überhaupt,wo das eine durch

den Willen des andern, den es elé - vorhanden

porausſegen darf, ein Recht erhålt... 11 50

Der hier eelduterte Unterſchieb deß reinen und

mit der von Heren Somaloigeriachten Abtheis

lung des Natnrrechter welche èe mit eben denſela

Iven Ramen bezeichnet hat; wenn ich gleich gern

geſtehe, durch diefen ſcharfſinnigen Man ga jener

Unterſcheidung veranlaßtzu ſeyn . Herr Sdmalt * ),

nemlich unterſcheidet durch die Namen reines und

angewandtes Naturrecht verſchiedene Theile des

Naturrechts des Menſchen . Jenes siſt ihm die

Wiffenſchaft der Rechter welche aus per Matur

des Menſcheur; an ſich fliegen ; diefes Dię Wiffens

fchaft, welche qus pecieigenthünilichen Beſchaffens

beit gewiſſen Berhältniſſe fließt, sich habedies

fen Unterſchied der zunächſt nur das bedingte

Naturrecht betrifft ſelbſt aufgenommen ; aber iho

fabicklicher durch die Namen allgemeines und ben

fonderes Naturrechtzu bezeichnen geglaubt**) .5.0

Behauptungen a prioriaufſtellt,und uichle,ale

denBegriff des betninftigen Werens , ats

Subjekto von Rechten ; vocaüsſeßt, ein Cheil'der

The tribes. Mes

3. Encyklop &bié des gemeinen Rechts, $. 1512

Mein Naturr. l. 155,

als eines

!
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Metaphyſik der Sitten . Die Metaphyfitder Sita

ten nemlich iſt die Wiſſenſdiaft alles deſſen , was

durch die praktiſche Vernunft überhaupt beftiniint

iſt ; das reine Naturrecht aber begreift nüt. Die

Rechtsfäße und Rechtsbegriffe in lich , in ſo fern

ſie udlig a priorierkannt werden .

Das angewandte Raturrechtiſt von verſchies

denen Lehrern des Naturrechts in ganz verſchiede

Hem Umfange behandelt worden . Einige derfet)

ben führten Theile des Naturrechts auf, welche

andere nicht einmaldem Namennach kennen mod

ten . Die erſten redéten von einem natürlichen

Lehnrechte , natürlichen Sirchenredite , indem die

lettern glaubten ,daß die Säge, welche in dieſen

Theilen aufgeſtellt wurden , gar nicht in das Nas

turrecht gehdeen , ob ſie gleich ſelbſt Gegenſtände

in dem Naturrechte aufſtellen , welchen ſie aus

gleichem Grunde keinen Plag . in demſelben hatten

verſtatten können . Denn aus welchem Grunde

fann ich in dem Naturrechte idea. Renſchen z. B.

vom Kaufvertrage handeln , wenn id glaube,daß

das Naturrechta Hichts sont :Lehnvertrage . Wiffene

dürfe ? Folgende Betrachtungen führen undviele

leicht auf den Grund dieſer Verſchiedevheit, in

ſehung des Umfangs, welchen man , dem Natura

rechte des Menſchen anwief.

b12

Alle Rechte des Menſchen find von ztviefas

cher Art, fie find entweder in der menſchlichen

7
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Natur für fich genommen , ihrer Wirklichkeit nad),

gegründet, d . b . der Menſch hat fie, ſo weit er

fich ihrer nicht entåußect mat , oder er hat ſie erſt

zufolge einer Chatſade. Die Rechte der erſten

Art find abſolute -oder unbedingte, und die Rechte

der letzten Art erworbene, bedingte Rechte.

Bedingte Rechte feßen immer eine zufällige Thats

fache voraus , in welcher ſie ihrer Wirklichkeit

nach gegründet ſind. Dieſe mag eine rechtliche

Vorausſeßung beißen .

Ben einer rechtlichen Vorausſegung muß

xweyerlen unterſchieden werden , ihre Materie

und ihre Form . Die Form derſelben iſt das,

wodurch fie überhaupt Rechte begründet , und die

Materie , wodurch ſie gerade dieſe nnd keine ans

dere Rechte hervorbringet ; oder die Materie in

einer rechtlichen Vorausſegung iſt das , wodurch

fie ein Recht auf einen Gegenſtand dieſer beſtimms

ten Art begründet , und die Form dasjenige, was

Fie zu einer rechtlichen Vorausſeßung überhaupt

macht. Ben dem Leihevertrage 3. B. beſteht die

Materie darin , daß ich durch ihn ein Recht zu

dem Gebrauche der Sache eines andern erhalte,

feine Form darin , daß aus ihm überhaupt ein

Recht entſteht.

Das bedingte Naturrecht, welches die ber

dingten Rechte des Menſchen , und mithin die

rechtlichen Vorausſegungen unterſucht, unterſuché

52 ſie
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fie entweder blos der Form , oder auch der Mas

terie nach . Das erſte iſt das Geſchafft des alge.

meinen , und das legte das Geſchäfft des beſon

dern angewandten Naturrechts . Es erhellet von

ſelbſt , daß dieſes beſondere bedingte Naturrecht

in ſehr verſchiedenem Umfange behandelt werden

könne , indem es nichts als Anwendungen des

allgemeinen Naturrechts des Menſchen enthalt.

Daß man hier ins Unendliche gehen könne , fålle

von ſelbſt in die Augen ; aber eben ſo iſt es auch

für ſich klar , daß dieſe Anwendungen dem größten

Theile nad überflüßig ſind.

1

1

XI.
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Weitere Entwickelung des Begriffs von

einem Rechte.

WirWir haben zivar den Begriff des Rechts bereits

in dem vorhergehenden erklärt, wir müſſen ihn

aber weiter verfolgen , um biedurch die verſchies

denen Arten , die er unter fich befaßt, beſtimmen

zu können .

Ein Recht, welches ich haben ſoll , fegt in

einem andern oder in mehrern andern Verbinda

lichkeiten voraus , bhue welche mein Recht nicht

denkbar feyn würde. Dergleichen Verbindlichkeis

ten entſprechen meinem Rechte. Dem Rechte

des Gläubigers entſpricht ſo die Verbindlichkeit

des Schuldners , ihm Zahlung zu leiſten ; dem

Rechte des Eigenthümers einer Sache die Bers

bindlichkeit eines jeden andern , ſich eines jeden

Gebrauchs diefer Sache zu enthalten.

In den ſo eben gebrauchten Beyfpielen zeiget

fich jdon eine ſichtbare Verſchiedenheit. Gegen

den Eigenthümer einer Sache hat jedermann die

Berbindlichkeit, ſich des Gebrauchs ſeiner Sache



ļ

Dielebte

i 16 WeitereEntwickelung

zu enthalten , in den jener nicht einwilliget ; allein

gegen den Gläubiger hat niemand, als ſein Schulds

ner , die Berbindlichkeit, ihm Zahlung zu leiſten .

Es giebt alſo zwery Arten von Perbindlichkeiten ,

welche einem Rechte entſprechen können ; allges

meine , und beſondere. Eine allgemeine Ver

bindlichkeit iſt eine ſolche, welche jedem gegen

denjenigen , dem ein Recht zuſteht, obliéget , und

eine beſondere, welche nicht jedermann oblieget.

zwiſchen demjenigen , der ein Recht hat , und eis

nem andern voraus. Das Römiſche Recht nennt

daher den legten iusbeſondere eine verpflichtete

Perſon , und ſeine Verbindlichkeit eine Verbinda

lichkeit im vorzüglichen Sinne.

.

Es giebt Rechte, denen keine beſondere Ver

bindlichkeit entſpricht, wie ſchon das vorhin ges

brauchte. Beyſpiel vom Eigenthume beweiſet ;

Kechte aber , denen feine allgemeine Verbindlich

keit entſpråche, ſind uninoglid ). Denn wenn

meinem Rechte auch eine beſondere Verbindlich ,

keit entſpricht; ſo hat jeder doch überdem die

Verbindlichkeit gegen mich , die verpflichtete Per

fon nicht widerrechtlicher Weiſe in der Erfüllung

derſelben zu hindern. Der Gegenſtand meiner

Nechte können Handlungen von meiner Seite,

Handlungen eines andern, es können Dinge außer

mir feyn ; endlich fann der Gegenſtand meines

Rechts
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Rechts auch etwas ſenn , was ein Beſtandtheil

meiner Natur iſt. Der Gegeuſtand eines Rechts

iſt alſo in allgemeinen etwas , in ſo fern die alla

gemeine Verbindlichkeit, welche. meinem Rechte

entſprechen ſoll, ohne daſſelbe nicht gedacht wers

den kann . Sagen, der Gegenfiand eines Rechts

fen dasjenige , worauf id ) das Recht habe, heißt

einen Ausdrud an die Stelle des andern reken ,

welcher den Begriff nicht deutlicher macht.

Ein Recht, dem eine beſondere Berbindlichkeit

entſpricht, heißt ein perſönliches (jus ad rem ).

Ein Recht auf eine Sache, dem keine beſondere

Verbindlichkeit entſpricht, hingegen wird ein ding

liches Recht ( jus in re ) genannt. Insbeſondere

bat es dieſen Namen in fo fern , als es gegen jeden

Inhaber der Sache verfolgt werden kann. Es iſt

dieſes der nemliche Unterſchied , welchen das Rós

miſche Recht, wenn gleich nicht unter dieſen Na

men , macht; ro bald wir von allem , was blos

poſitiv iſt bey denſelben , abſtrahiren . Denn

nach dem Römiſchen Rechte kann ich ein perſönlis

ches Recht nur gegen eine beſtimmte Perſon durch

Klage verfolgen ; ein dingliches hingegen gegen

jeden , der eine Sache, auf welche mir ein Recht

zuſteht, detenirt.

Man kann gegen das eben behauptete nicht

einwenden , daß ich vielen Fällen , wo das Nas

3 turrecht
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turrecht mir nach den ro eben aufgeſtellten Bes

griffen ein dingliches Recht giebt , nach dem

Römiſchen Rechte nur ein perſonliches Recht gebe.

Denn diefes åndert nichts in den Begriffen felbſt ;

ſondern nur in ihrer Unwendbarkeit auf beſtimmte

Gegenſtande. Ein Beyſpiel wird dieſes, in das

hellſte Licht regen .

Wenn jemand mir durch einen gültigen Vera

trag das Eigenthum einer votlig beſtimmten Sache

verſpricht; ſo werde ich Eigenthümer dieſer Sache,

auch ehe ſie mir übergeben worden iſt , wenn auch

ihre Uebergabe nöthig wäre, um mein Eigens

thumsrecht auf fie ausüben zu können ; nach dem

kimiſchen Rechte muß zu dieſem Bertrage noch

die Uebergabe der Sache ſelbſt kommen , wenn

ich Eigenthümer ſeyn ſoll. Nach dem Naturs

rechte erhalte ich alſo da ein dingliches Recht, wo

ich nach dem Römiſchen Rechte nur ein perſönlis

ches erhalte. Augenſcheinlich liegt hierin der

Grund einzig darin , daß das Römiſche Recht, die

Erwerbung des Eigenthums noch an ein anderes

Erforderniß bindet , als das Naturrecht.

Ich habe blos von einer Unterſcheidung des

perſonlichen und des dinglichen Rechts geredet,

nicht von einer Eintheilung der Rechte in die ans

gegebenen Klaſſen . Denn eine ſolche Eintheilung

würde , indem ſie unvollſtändig wäre , ſo wenig

in dem Naturrechte, als in dem pofitiven Rechte

1

rich
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richtig Perjn ; denn , außer perſönlichen und dings

lichen Rechten , giebt es noch andere Rechte,

welche ſo wenig zu der einen , als der andern der

angegebenen Arten gerechnet werden können .

iſt z. B. das Recht auf den freyen Gebrauch meis

ner Kräfte , ſo wenig ein perſönliches , als ein

dingliches Recht.

Die Naturrechtslehrer , welche dieſe Eintheis

lung aufſtellten , mußten daher , wenn ſie das

Auſehen der Botſtåndigkeit geben wollten , in ihc

wenigſtens ein Theilungsglied falſch erklären .

Nettelbladt, den ich von mehrern allein anfüh.

ren 'wić , trågt dieſe Eintheilung auf folgende Art

vor : ,, Dicitur vero jus toties in re , quoties

jus noftrum , rem ita concernit , ut obligatio

juri reſpondens fit penes , quemlibet alium,

praeſertim quemlibet ejus detentorem. Quo.

ties vero jus tale non eft decitur jus ad

rem ,, * ).
Allein iſt dieſe letzte Erklärung des

perſönlichen Rechts richtig , iſt jedes Recht, wels

ches mir nicht auf eine Sache auf die angegebene

Art zuſteht , ein perſönliches Recht ?

Noch neuerlich hat die eben Ceftrittene Eins

theilung einen ſcharfſinnigen Bertheidiger' gefun

den . Herr Jakob nemlich erklärt ein perſons

lidhes Recht: „ Durch ein Recht auf Sachen,

wel
$ .4

Nettelblads Syſtema element. jurisprud. nat, ed. v .

§. 199 .
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wolle. »

welche mit andern Perſonen durchs Recht vera

knüpft find ( vorher andern gehören ) , und ein

dingliches durch ein Recht auf eine Sache,

welche mit einer Perſon durchs Recht verknüpft

iſt *) , und behauptet **) , daß die Eintheilung

ganz richtig ren , wenn man den Begriff der

Sache nur nicht unndthiger Weiſe einſcrånfen

Herr 3. bat aber eigentlich nicht die

obige Eintheilung als richtig bewieſen , er hat uns

eine ganz neue Eintheilung gegeben. Herr

9. till den Begriff der Sache auf alles ausges

dehnt wiſſen , was nicht Perſon iſt *** ). Hies

durch erhält der Begriff des dinglichen Rechts

einen weitern Umfang, als er bisher hatte , und

es iſt alsdann allerdings wahr , daß alle ånges

bohrnen Rechte zu den dinglichen Rechten gehos

ren würden. Alciu dieſe Eintheilung iſt von

Herr 7. nicht mit der Beſtimmtheit vorgetragen ,

welche man bey ihm gewohnt iſt. Denn ich kann

ſelbſt ein dingliches Recht auf Sachen haben , die

mit andern durch das Recht verknüpft ſind , f. B.

ein Pfandrecht, Servituten. Ich würde Herrn

9 Unrecht thun , wenn ich vorausſegen wollte,

daß ſein Begriff von einem dinglichen Rechte

falſch ren , ob er ihn gleich nicht beſtimmt bezeich

net bat. Denn in der Anmerkung ſagt Herr 3 .

* ) Jakobs philol. Rechtslehre ø. 149.

**) Anmerkung zu dem angeführten g.

***) 4. 4. 2.
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es Telbſt, daß einem perſonlichen Rechte eine bes

ſondere , einem dinglichen aber nur eine allgemeine

Berbindlichkeit obliege.

Eine andere Verſchiedenheit findet ſich gwia

fchen den urfprünglichen und den erworbenen

Rechten . Ein urſprüngliches Recht iſt ein fols

ches , welches ohne eine zufällige Thatſache in

einem Subjekte wirklich iſt ; ein erworbenes Redit

ein ſolches , welches durch eine zufällige Thatſache

mein Recht wird , und der Urſprung deſſelben ſeine

Erwerbung; ſo wie eine abſichtliche Handlung,

durch welche ich ein Recht, weldes bisher mir

guſtand , aufhebe , die Veräußerung dieſes

Rechts im weitern Sinne genannt wird. Denn

die Beråußerung eines Rechts in dem engern

Sinne iſt eine ſolche , durch welche es auf einen

andern übergehet.

5
XII.
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Urſprüngliche Rechte.

Urſprüngliche Rechte tonnen nur auf etwað ged

· hen , welches mit einem Subjekte ro verknüpft iſt,

daß jeder andere , der ſich auf daſſelbige ein Recht

anmaßen wollte, dieſes Subjekt als ein willkührs

liches Mittel ſeiner Zwecke behandeln würde.

Mithin hat jedes vernünftige Weſen

1) ein Recht auf alles, was zu ſeiner Natur

gehört , oder auf alles ; ohne welches es

nicht wirklich ſeyn kann . So hat auch ein

vernünftiges Weſen

2) ein Recht auf alle handlungen , in fo fern

es ſie vornehmen kann , ohne ein anderes

verninftiges Weſen als ein willführliches

Mittel ſeiner Zwecke zu behandeln. Dars

aus folgt

3) auch ein Recht zu dem Gebrauche einer jes

den Sache , auf welchen noch niemand ein

ausſ( ließendes Recht erivorben bat ; Tos

bald dieſer Gebrauch der Sachen nur nicht

bon
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1

von der Beſchaffenheit iſt, daß irgend ein

anderer als ein willfuhrliches Mittel der

Ziveffe dcejenigen , der ihn macht, behans

delt wird. Dann ein jeder , wer ihm dies

Ten hindern wollte , würde ihn als ein wills

führliches Mittel ſeiner Zwede behandeln.

Ich habe an einem andern Orte von dieſen

Rechten ausführlicher gehandelt , und ſie aus

einem eigenthümlichen Princip abgeleitet * ). Ich

ſchränke mich daher jetzt auf das eben geſagte ein ,

weil ich mehr nicht zu dem folgenden brauche.

Ich habe hier , ſo wie in dem angeführten Orte,

blos ein vernünftiges Weſen als ein Subjekt von

Rechten vorausgeſetzt, und daher keineswegs

von den eigenthümlidyen Rechten des Menſchen

geredet.

*) Mein Naturrecht S. 50553.

1

XIII.
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XIII.
1

Er worbene Rechte.

Dielie Erwerbung eines Rechts reßt inimer eine

Thatſache voraus , welche jenes Recht feiner

Wirklichkeit nach begründet. Den Grund aber ,

warum aus einer ſolchen Thatfache ein Redyt ents

ſpringt, kann nur das Naturrecht enthalten .

Wenn ich z. B. durch einen Vertragk das Eigens

thum einer Sache erworben habe ; ſo enthält dies

fer Vertrag , als ein Faktum , den Grund von

der wirklichen Erwerbung dieſes Rechts , oder

warum das Recht mein iſt. Allein der Grund,

tvarum aus ſo einem Vertrage eiu Recht ents

ſpringt , enthält eine Rechteregel. Eine Redits :

regel , in 10.fern vermittelſt ihrer durch gewiſſe

Obatſachen Redste erworben werden , heißt ein

Erwerbtitel , und eine ſolche Thatſache felbſt,

durch welche, vermittelft einer Rechtsregel, ein

Recht erworben wird , heißt die Erwerbart

(modus adquirendi) .

Das Naturrecht kann nicht die Frage unters

ſudjen : welche erivorbene Rechte ſind wirks

lid vorhanden ? Denn das Dafeyn eines er:

1
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worbenen Rechts hångt jedesmal von der Wirks

lichkeit gewiſſer Thatfachen : ab , welche eine Pers

muftiviſſenichaft nie ihrer Wirklichkeit nach erkens

nen , aber wohl ihrer Möglichkeit nach vorausſes

ken kann. Das Maturrechtmuß aberbeſtimmen ,

welche Thatfachen Erwerbarten find, oder durch

welche wirklich Rechte erworben werden , und

warum durch fie Redite erworben werden.

Durch eine Thatſache kann ich nun auf zivies

fache Art ein Recht erwerben , einmal an fidy,

und dann aud) zufolge eines ſchon vorher von mir

erworbenen Rechts . Der Baum , welchen ich

als eine herrenloſe Sache offupire, iſt durch die

Otkupation , får fich genommen , mein ; die

Früchte , welche er in dem folgenden Jahre brine

get , erwerbe ich durch eine Thatſache, weil ſie

auf dem Baume wachſen : Allein nicht durch die

Chatjade an und für ſich allein ; fondern nur zu .

folge meines ſchon vorher auf dieſen Baum ers

worbenen Eigenthumsrechtes erwerbe ich ſie.

Eine Erwerbart, wvelde kein anderes bereits

erworbenes Recht von meiner Seite vorausſet,

mag eine erſte heißen , und eine andere, eine

nachfolgende Erwerbart. Lieber würde ich

frenlich eine erſte Erwerbart eine urſprüngliche,

und eine nachfolgende eine abgeleitete nennen ;

wenn dieſe Ausdrucke nicht bereits durch deri

Sprachigebrauche eine ganz andere Bedeutung

erhalten båtten . z
u
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Zu den erſten Erwerbungen gehört nun :1 ) die

Zujeigung. Dieſe beſteht in der Abſidyt, ets

tpas ausſchließend zu meinen Zwecken zu gebrauz

chen , verbunden mit einer Handlung, durch welche

jeder andere außer Stand gefeßt wird , daſſelbe

zu gebrauchen , ohne mich als ein willführliches

Mittel ſeiner. Zwecke zu behandelt . Wenn ich

aus eiver Materie ; welche noch niemanden ges

hårt , ein Werkzeug verfertige; ſo kann ſich nies

mandohne meinen Willen einen Gebrauch deffels

ben anmaßen , ohne mich als ein willführliches

Mittel Feiner Zwecke zu behandeln. Denn ich

habe die Materie zu meinen , und nicht zu feinen

Zwecken bearbeitet. Er behandelt mid; alſo als

ein Mittel, und zwar als ein tillführliches Mits

tel ſeiner Zwecke.

Sede Erwerbung eines Rechte fann tratürli.

cher Weiſe nur in ſo fern möglich fenn , als ich

durch ſie nicht ſelbſt ein anderes vernünftiges Wer

ſen als ein willführliches Mittel meiner Zwecke

behandele ; denn niemand kann die Verbindlichkeit

haben , ſich als ein tilführliches Mittel meiner

Zwecke behandeln zu laſſen . Hieraus folgt, daß

ich durch die Zueignung ſo wenig ein Recht auf

bejahende Handlungen eines andern, als auf ſeine

Perſon erhalteu fónne. Denn ſonſt mußte er die

Berbindlichkeit haben , ſeine Zwecke , auch wider

ſeinen Willen , den meinigen unterzuordnen . Auf

meine Perſon kann ich eben ſo wenig und auch

meine
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engine handlungen ein Recht erwerben . Denn

was ſchon da iſt, kann nicht erworben werden ,

Der einzige Gegenſtand , auf welchen ich durch

die Zueignung ein Recht erwerben kann , ſind mits

hin Sachen . Allein nicht alle und jede Sachen ;

fonderu nur Sadjen , auf welche jest niemand ein

ausſchließendes Recht hat, können auf dieſe Art er ,

worben werden , wie ſchon von ſelbſt erhellet.

Eben ſo erhedler , daf niemand, durch Zueignung

ein Recht auf eine Sache erwerben könne , wenn

pieſe die Zwecke, welche er durch ſie für ſich ero

reichen will, für jeden andern , eben ſowohl erreis

chen kann . Denn alédann kann die Sache von

jeden andern außer ifm gebraucht werden , ohue

daß er dadurch als ein tviltährliches Mittel des

legtern behandelt würde.

Die Lehre von der Erwerbung der Rechte

durch Zueignung erộålt erſt ihre vollige Anwends

barkeit in dem Naturrechte des Menſchen . Denn

die Okkupation iſt nichts anders, als eine Zus

eignung einer Sache.

Außer der Zueignung iſt 2 ) die Uebertragung

eine erſte Erwerbart. Jemand überträgt mir ein

Recht, wenn er eine Handlung vornimmt , durch

welche er mir ein Recht geben will. Wer 3. B.

mir eine Sache ſcheuft, übertrågt mir das Eigene

thum dieſer Sadie.

Bey jeder Uebertragung kommen daher zwen

Perſonen vor , der Hebertragende und die annehs

mende
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vur in fo fern ein

mende Perſon , 8. i . diejenige , welche durch die

Uebertragung ein Recht erhalten ſoll.

*** Wie die lekte" durch die Uebertragung ein

Recht erhatten tonne , folgt unmittelbar aus demi

Begriffe, den wir vorhin von einem Rechte ges

Recht haben kann , als gegen mich eine Zwanges

verbindlichkeit vorhanden iſt ; ſo muß derjenige,

der mir ein Recht übertragen will, eine ſoldie

Perbindlichkeit gegen " mich übernehmen , wenn

ich anders von ihm ein Recht erwerben ſoll. Sit

dieſes Recht ein perſonlides Recht, ſo muß er

eine beſondere; hingegen iſt es kein perſönliches

Recht, eine allgemeine Verbindlichkeit gegen mich

übernehmen. Wie daraus , daß jemand gegen

mich eine beſondere Berbindlichkeit übernimmt,

ein perſönliches Recht fúë mich entſpringen könne,

ift für ſich felbft einleuchtend ; tvie aber ein anderes

Recht durch Uebertragung entſpringen tonne, wird

ſich in dem Verfolge unſerer Unterſuchung ergeben.

Die Frage : wie können durch liebertragung

Rechte entſpringen ? iſt mithin beantwortet, wenn

wir angeben , wie aus der Uebertragung eine Vera

bindlichkeit entſpringe. Dieſes iſt aber der Fall,

wenn jemand will , daß mir etwas zur Erreichung

meiner Zwecke überlaſſen ſeyn ſolle , und ich es

dazu haben will, porausgeſegt, daß wir unſern

einſtinimigen Willen erkennen , und dieſem nicht

das Recht eines dritten zuwider iſt. Denn jetzt

tann
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kann ich das, worauf er mir ein Redit geben will,

· als ein Mittel meiner Zwecke gebrauchen , ohne

iht , oder irgend einen andern , als ein wilführs

liches Mittel meiner Zwede zu behandeln.

hingegen würde mich als ein widtführliches Mittel

ſeiner Zwecke behandelt , wenu er mich hierin hins

dern würde , oder etwas thun oder unterlaſſen

wollte , wodurch mir das unmöglich gemacht

würde, Sepet z. B. den Fall , jemand wollte,

ich ſoll Eigenthümer einer Sache werden , welche

ihm gehört , mein Bille ſtimmte mit dem reinigert

überein , und ich erkennte ſeinen , und er erkennte

meinen Willen . Sehe ich jegt die Sadie als

meine an , und behandle fie als Eigenthüner ; ſo

betrachte ich jenen nicht als ein widtúhrliches Mite

tel meiner Zwede, und eben ſo wenig irgend eis

Men andern. Feder, wer mich in meinem Eiz

genthumørechte ftdren wollte , mugte mich ſelbſt

als ein willführlidhes Mittel ſeiner Zwecke betrach :

ten . Mein Eigenthumdrecht auf die Sache iſt

alſo vorhanden . Eben ſo erhellet , wie ich durch

Uebertragung ein perſönliches Recht auf einen ans

dern erhalten tonne. Denn wenn jemand eine

Handlung zu meinen Zwecken vornehmen till ; lo

tann ich ſie von ihm fordernt , ohne ihn felbfi als

ein widtåhrlides Mittet meiner Zwede zu behans

deln .
Er hingegen würde mich als ein millführli.

ches Mittel feiner Zwecke bebandeln , wenn er mic

jene Handlung periveigern wollte.

3
Alus
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Aus dem bisher geſagten erhellet auch , wie

durch die Uebertragung eine allgemeine Verbinds

lichkeit gegen denjenigen , dem ein Recht übertras

gen wird , entſpringen könne. Denn wenn ich

durch Uebertragung ein Recht erwerbe, erhalte ich

es nur dadurch , daß der Uebertragende will, das

ich eine Sache zu meinen Zwecken verwenden ſoll .

Iſt nun , wie hier vorausgeſeßt wird , die Ueber:

tragung ' gegen Niemandes Recht; ſo kann ich

dasjenige, worauf ich ein Recht haben ſoll, als

das meinige betrachten , ohne irgend jemanden

als ein willführliches Mittel meiner Zwede zu bes

bandeln. Wer mir dieſes hindern wollte, würde

mich als ein willführliches Mittel ſeiner Zwecke

behandeln.

Unſer Begriff des Rechts 18ſet noch eine ans

dere Frage auf eine ganz natürliche Weiſe , die

Frage nemlich : wie ich durch Uebertragung einen

andern ein Recht geben kann , welches ich nicht

felbft habe ? Denn dadurch , daß ich gegen ihn

eine Verbindlichkeit übernehme , tann für ihn ein

Recht entſpringen , welches ich nicht ſelbſt haben

könnte. Gefeßt, 'ich verpflichtemich gegen einen

andern , bey gerviſſen Handlungen ſeine Vorſchrifs

ten zu befolgen ; ſo erhålt er åber mich eine Obera

herrſchaft. Dieſe iſt aber ein Recht, welches ich

felbſt über mich nicht hatte.

Es kann daher eine zwiefache Uebertragung

unterſchieden werden : eine ſolche, durch welche

ich
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ich jemanden ein Recht gebe , welches ich vorhec

felbft nicht hatte ; und eine andere , durch welche

ein Recht , das ich vorher felbft hatte , auf ihrt

åbergeht. Die lebte Faun eine Uebertragung in

bem engern Sinne genannt werden .

Es folgt unmittelbar aus der Art und Weiſe,

wie Rechte durch Uebertragung erworben werden ,

baß bey derſelben nicht allein der Wille des Uebers

tragenden; ſondern auch der Wille deejenigen ,

bem jener ein Recht geben will, dieſes Recht zu

haben vorausgelegt werden müſe, wenn der legte

dieſes Recht wirklich erwerben ſoll. Denn wollte

er das Recht nicht haben , welches ihm übertras

gen werden ſollte ; ſo würde ihn niemand , wels

cher ihm diefes Recht nicht zugeſtehen wollte , als

ein willführliches Mittel ſeiner Zwecke behandeln.

Ich habe geſagt, zwiſchen dem Uebertragenus

den und demjenigen , welchem er ein Recht über

tragen will, måſſe eine Einwilligung vorausa

gefeßt werden , nicht daß eine Einwilligung in

allen Fällen wirklich vorhanden ſeyn müſſe. Die

Einwilligung zieheç kann vorhanden fennt, und

es erwirbt dod feiner derſelben ein Recht von dem

andern . Es kann aber auch die Einwilligung

fehlen , und doch der eine ein Recht von dem ans

dern erwerben . Seget den fall, jemand wollte

hinterliftiger Weiſe sich durch ein falſches Vir:

ſprechen Hintergehen , id glaubte ihm , und nåhme

fein Verſprechen an ; wenn ich auf die Erfüllung

ders
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1

deſſelben dringe , regte er mir entgegen : er habe

zwar ſeine Einwilligung erklärt, allein feine Er

klärung ſen nicht wahr ; ſo würde ich nichts deſio.

weniger das Recht, welches er mir übertraget

zu wollen erklärte , als mein Recht betrachten tone

nen, denn ich konnte ſeine Einwilligung als vorhan:

den vorausſeßen . Hingegen feket : jemand wolle

mir ein Recht durch Uebertragung geben , ich

wünſchte dieſes Recht aud) zu haben , allein feiner

wüßte den Willen des andern ; fo würde ich doch

dieſes Recht nicht erwerben. Denn wenn gleich

eine Einwilligung zwiſchen uns wirklich vorhana

den wåre; ſo kann ſie doch keiner von uns als

vorhanden betrachten. Wollte ich demungeachtet

mir dieſes Recht anmaßen ; fo würde ich jenen

als ein wilführliches Mittel meiner Zwede behart

deln . Denn daß er in eine ſolche Erwerbung des

Rechts von meiner Seite einwillige, konnte id

nicht als wahr vorausſegen ; ich mußte die Eitts

willigung alſo als nicht vorhanden betrachten .

Es ergiebt ſich hieraus , daß in einem Sis

ſteme vernünftiger Weſen , von denen eines die

Einwilligung des andern auch ohne Dazwiſchens

kunft von Zeichen erkennen könnte , ein Recht von

dem einen auf das andere , ohne alle Erklärung

der Einwilligung , übergehen würde. Denn hier

wäre ſie völlig unnöthig , da jeder den Willen des

andern unmittelbar erkennen könnte .

4

Eben
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Chen ſo folgt aus dem obigen , daß hingegen .

in einem Syſtem von vernünftigen Weſen , deren

jedes den Willen des anderu nur , vermittelſt ger

wiſſer Zeichen erkennen kann , zu aller Uebertras

gung , Bezeichnung des Willens erfordert werde.

Denn ohne dieſe könnte niemand vorausſegen ,

daß eine Einwilligung zwiſchen ihn und einen ans

dern vorhanden fer . Nun nennt man die Hand

(ung , durch welche jemand erklärt , daß er das

wolle , wovon er vorausſetzt, daß ein anderer es

will, die Erklärung ſeiner Einwilligung ; mithin

wird unter vernünftigen Weſen , deren eines den

Willen des andern nicht unmittelbar erkennen

kann , Erklärung der Einwilligung erfordert,

wenn das eine derſelben von dem andern durch

Uebertragung ein Recht erwerben ſoll. Aber dieſe

Erklärung der Einwilligung iſt , wenn ſie anders

zureichend iſt, der völlig gewiſſen Einwilligung zwis

ſchen beiden Theilen gleich zu legen . Zureichend

iſt nemlich die Einwilligung alsdann erklärt, wenn

kein Grund vorhanden iſt, fie als nicht vorhanden

voraus zu regen.

Dieſes vorausgefeßt, fann die Gültigkeit der

Verträge unumſtößlich dargethan werden , und als

·les, was man ihnen ſonſt glaubt entgegenſegen zu

können , fällt über den Kaufen . Doch die

Únwendung davon muß ich inir für einen andern

Ort vorbehalten , da die jegt angeſtellten Betrachs

tungen in das reine Naturrecht gehören.

___

I 3
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Da alle Erwerbung eines Rechts Surd Ues

bertragung nur in ſo fern geſchieht, als ziviſchen

dem Uebertragenden und zwiſchen demjenigen,

dem ein Recht übertragen werden ſoll, eine Eins

willigung vorausgeſetzt wird ; fo folgt, daß fie

auch nur unter den Bedingungen geſchehen könne,

von denen vorausgeſegt werden muß , daß beide,

der übertragende Sheil ſowohl als derjenige , dem

das Recht übertragen werden fout, in Anſehung

ihrer übereingekoinmen find .

Was von der Erklärung der Einwilligung im

vorhergehenden überhaupt geſagt iſt, gilt, aus gleis

chen Gründen , auch von der Erklärung der etwas

nigen Bedingungen , an welche eine Uebertragung

gebunden ſeyn ſoll . Stonnen dieſe nicht ohne Zeis

chen erkannt werden ; ſo müſſen ſie erklärt werden ,

und ihre zureichende Erklärung gilt an die Stelle

der gewiſſen Wahrheit.

Zu den erſten Erwerbarten gehört 3) die Ers

wverbung eines Rechts au Beleidigungen . Beleis

digung iſt eine Handlung , durch welche jemand

ein Recht, welches ich habe, verlegt. Ein Recht,

welches ich habe, wird aber von demjenigen vers

leßt , welcher einer Berbindlichkeit, die ihm obs

lieget , und meinem Rechte entſpricht, zuwider

handelt.

Eine Verlegung meines Rechts iſt eine Beleis

digung in dem engern Sinne, in ro fern ſie dem

Beleidiger als eine Beleidigung zugerechnet werden

fanns
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fant . Wer das meinige mir wiſſentlich entivens

det , beleidigt mich in dem engern Siune ; were

aber eine Sache , welche mir gehört , ohne es

wiſſen zu können , daß fie mein iſt, gebraucht,

fügt mir zwar eine Beleidigung in dem weitern

Sinne des Wortb.zu allein ſeine Handlung kann

keine Beleidigung in dem engern Sinne genannt

werden. Uus Beleidigungen in dem engern

Sinne des Worts entſpringen Rechte, welche aus

einer Beleidigung überhaupt für ſich nicht fließen .

Deshalb mußten ſie von den übrigen unterſchieder

werden.

Aus einer jeden Beleidigung, fie ren nun eine

Beleidigung in dem engern , oder nur eine Beleis

digung in dem weitern Sinne des Worts , erhålt

derjenige, den ſie trifft, das Recht, ſie mit Ges

walt zu hindern . Denn den Zwang , den der Bes

leidigte anwendet , die Beleidigung abzuwehren ,

wendet er nur an , um ſich das zu erhalten , wors

auf er ein Recht hat . Der Zwang fann alſo dens

jenigen nicht beleidigen , gegen welchen er ges

braucht wird. Dieſer Zwang kann nun die Abs

ficht haben , die Fortſegung einer bereits anges

fangenen Beleidigung zu hindern , und wird als

dann Vertheidigung genannt; oder der Zwang

fod eine als gewig bevorſtehende Beleidigung hins

dern. Ju dem legten Falle wird der Zwang

Prävention genennt.

4
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Die Frage: wann mit eine Beleidigung als

gewiß bevorſtehe ? oder vielmehr, wann ich ſie

als eine ſolche betrachten könne ? gehört nicht bies

ber ; ſondern fann erſt weiter unten unterſucht

werden . Allein vorausgeſeßt, daß eine Beleidis

gung mir , als gewiß bepørſteht; ſo kann ich fie

mit Senvalt rechtmäßiger Weiſe hindern , eben ſo :

wohl , als ich die Fortſegung einer bereits gegen

mich angefangenen Beleidigung mit zwang hins

dern fann . Der Beleidigte hat alſo gegen den

Beleidiger ſowohl ein Recht zur Pråvention , als

zur Vertheidigung.

it mir eine Beleidigung bereits widerfahren ;

habe ich , wenn ſie eine Beleidigung in dem

engern Sinne des Worts iſt , oder wenn ſie dém

Beleidiger als Beleidigung zugerechnet werden

kann , das Recht, Entſchådigung zu fordern , oder

ich fann fordern , daß der Beleidiger den Schae

den , der für mich aus ſeiner Beleidigung erreach,

fen iſt, aufhebe. Der Grund iſt augenſcheinlich.

Denn der Beleidiger würde mich als ein wilführ

lides Mittel feiner Zwecke behandeln dürfen , wenn

er biezu nicht verbunden ſeyn ſollte. Allein dies

ſes Recht , Entſchädigung zu fordern , ſteht mic

nicht gegen jeden Beleidiger , ſondern nur gegen

einen Beleidiger in dem engern Sinne des Worts

zu , Denn aus einer Handlung , welche jemans

den nicht zugerechnet werden kann , fann für dens

felben keine Berbindlichkeit entſpringen . Er hat

durch
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durch eine ſolche Handlung mich nicht als ein

widführliches Mittel meiner Zwecke behandelt

tdunen, und mein Recht zur Entſchädigung konnte

ich nur haben , in ſo fern er mich durch die mir

gugefügte Beleidigung, als ein willkührliches Mits

del feiner Zwecke behandelt hätte,

Mit dem Rechte, Entſchädigung zu fordern ,

barf ein anderes Recht nicht verwechſelt werden ,

das Recht , meine Sache von demjenigen zurück,

zufordern , der ſich ihrer auf eine widerrechtliche

Art bemächtigt hat. Denn das Recht auf meine

Sadje bleibt mir , wenn ſie gleich auf eine wider .

rechtliche Weiſe in die Hände eines andern gekoms

men iſt. Mein Recht auf meine Sache hat jener

mir nicht nehmen können , wenn er mich gleich

aus dem Befiße derſelben verdrången konnte.

Wenn id fie mit Gewalt wieder in meinen Beſis

bringe , übe ich nur ein Recht aus , welches ich

ſchon deshalb babe, weil die mir entwendete

Sache noch meine ift. Ich kann es ausüben ;

Derjenige, welcher ſich in den Beſitz meiner Sache

gefegt hat , mag hier auf eine frene, oder nicht

frene Art wider mein Recht gehandelt haben .

In dem angenommenen Falle fordre ich eigentlich

nicht Entſchädigung von meinen Beleidiger , er

foc mir nichts leiſten , weil er mich beleidigt hat ;

ſondern ich ſebe mich nur wieder in das- Verhälts

niß zu meiner Sache, in welchem id) inich mit

: Gewalt zu behaupten ein Recht habe. Ift der

95 Ges
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Gegenſtand meines Rechte aber nicht mehr vors

banden ; ſo kann der Beleidiger mir nur Entſchås

digung durch eine Handlung leiſten , durch welche

der Schaden , der für mich aus jener Beleidigung

entſprungen iſt , aufgehoben wird , wenn jemand

widerrechtlicher Weiſe z. B. eine Sache, die mic

gehörte , vernichtet, nur dadurch , daß er mich

wieder in den Zuſtand verſeket, welchen ich in

Rückſicht auf die Folgen , die er får mich hat,

eben als den vorigen betrachten kann . Hierzu

wird eine neue Handlung von ſeiner Seite erfors

bert , auf welche ich nur in fo fern ein Recht haben

tann , als reine erſte Handlung frey tvar .

Berweigert der Beleidiger in dem Falle, tro

ich Entſchädigung von ihm fordern kann , mic

dieſe ; ſo kann ich mit Recht Zwang gegen ihn ges

'brauchen. Denn die Verweigerung der Entſchå

digung , welche ich von ihm fordere, würde eine

neueBeleidigung ſeyn, welche ich von ihm erführe.

Aber wie weit geht das Recht des Beleidigten

gegen den Beleidiger ? Welche Zwangsmittel kann

er gegen ihn gebrauchen , und wie weit geht ſein

Recht zur Entſchådigung ? Das Recht zu

Zwangsmitteln hat der Beleidigte nur -gegen den

Beleidiger , um ſein Recht zu behaupten , es muß

hier alles ſeinem Ermeſſen überlaſſen bleiben . Der

Beleidiger kann ihn nicht beſtimmen , und eben ſo

wenig irgend ein dritter. Ein gleiches gilt von

dem Rechte der Entſchädigung, wenn dieſes ſtatt

finder.
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findet. Die Große des Berluſtes , den ich aus

der Beeinträchtigung eines Rechts erleide , wec

fann ſie anders als ich beurtheilen ? Wer weiß es

außer mir , wie weit ich im Stande gerveren fennt

würde , gervifle Zwecke zu erreichen , wenn ini

die Beleidigung, um derentwilen ich Schadloss

haltung fordere, nicht widerfahren ware ? Das

Recht des Beleidigten gegen den Beleidiger wird

alſo lediglich durch das Urtheil des Beleidigtext

beſtimmt, oder es iſt , wie die Lehrer des Natura

rechts eß nennen , ein unendliches Recht.

Könnte die Große des Uebels , welches für:

mich aus einer Beleidigung erwvåchft, allgemein

und genau von einem andern beſtimmt werden ;

fo würde es nicht von meinem Urtheile abhängen ,

wie große Entſchädigung ich fordern jou : und

könnte die Große des Zwangs , welche hingeicht,

eine Beleidigung zu hindern , im algemeinen ges

hau beſtimmt werden , und wvåre es mir möglich ,

fie in jedem Falle beſtimmt zu erkennen ; fo würde ,

id ſelbſt widerrechtlich handeln, wenn ich ſie übers

ſchritte. Noch neuerlich hat Herr Jakob ſich

feht nachdrücklich gegen das unendliche Recht des

Beleidigten erklärt * ). Die Gründe , welche dec

ſcharfſinnige Mann dagegen gebraucht hat, können

füglicher an einem andern Orte beurtheilt werden.

Durch eine erſte Erwerbart kann ein Recht

nun überhaupt auf eine drenfache Art erworben

wers

. Philofophifche Rechtslehre Borrede S.XVI.
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3

werden. Zuerſt dućch eine einſeitige Handlung

des Erwerbers , ſodann durch die einſeitige Handa

lung eines andern , und zulegt durch eine Hand's

lung des Erwerbers felbſt , verbunden mit einer

Handlung eines andern. Denn durch Handluns

gen anderer , als vernünftiger Weſen , oder übers

haupt durch Ereigniſſe , welche nicht durch vers

nünftige Weſen entſtehen , kann für mich kein

Recht auf irgend etwas entſpringen , außer in fo

fern es um eines ſchon erworbenen Rechts willen

mein Recht werden muß .

Durch eine einſeitige Handlung , welche ich

ſelbſt vornehme, kann ich aber nur ein Recht durch

Zueignung , durch die einſeitige Handlung eines

andern , nur wenn er mich beleidigt, und durch

meine Handlung , verbunden mit der Handlung eis

nes dritten , nur vermittelſt der Uebertragung, ein

Redit erwerben .

Herr Jakob hat neuerlich noch behauptet, dag

Rechte aus Beleidigungen keine erworbene Rechte

ſeyn. Allein der Grund, welchen er dafür anführt,

beweiſet das nicht, was er beiveiſen ſollte. „ Zwar

os pflegt man , ſagt er * ), auch noch die Beleidigung

als eine Art anzuführen, wo durch Freyheit Rechte

„, untergeben, oder erworben werden können , indem

,, der Beleidigte durch die Beleibigung ein Recht ers

„ hålt, gegen den Beleidiger Zwangsniittel zu ges

» brauchen, und der Beleidiger ſein Recht, nicht ges

» stuns

* Jakobs philoſoph
iſche

Rechtsle
hre

6. 170 .

9)
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zivungen zu werben, verliert. Allein das Recht,

» Zwaugsınittel gegen den unrechtmäßigen Widers

ſtand , folglich auch gegen den Beleidiger zu ges

„brauchen, iſt ſchon in jëdem Rechte (welches durch

„dieBeleidigung verlegtwird) von ſelbſt enthalten,

, und darf nicht erft erworben werden. ,, Ich

habe får nothig gehalten , Herrn Jakobs Gründe

mit ſeinen eignen Worten anzuführen , um ihreč

etwanigen Stårhe nichts zu vergeben. Allers

dings habe ich durch jedes meiner Rechte , wenn

jemand es verlegt in auch das Recht ihn zu zwins

gen ; allein dieſes wenn darf nicht aberſehen wers

den. Soll das Zwangsrecht wirklid ) vorhanden

feru, ſoll es kein blos mögliches, von einem blogen

Wenn abhängiges Recht bleiben , ſo muß eine Bes

heidigung vorhanden fern ; ſeiner Wirklichkeit nach ,

tann es alſo nur in einer Shatſache, in der wirfa

lich mir zugefügten Beleidigung gegründet ſeyn .

Ben der Frages obein beſtimmtes Recht ein

erworbenes , oder ein urſprüngliches Recht iſt,

tommt es aber einzig und allein hierauf an , wit

eben den Grunde ließe ſich erweiſen , das Rechte

aus einen Vertrage nicht eriyorben - fondern ura

ſprünglich find. Denn ſchon , vermoge meiner

pernunftigen Matur, habe ich einRechtauf etwas,

wenn es mir verſprochen iſt.

Doch dieſes wird vielleicht noch einleuchtender

durch die nachfolgende Unterſuchunge

XIV .
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XIV .

Ueber den Zuſammenhang der erworbe

men und urſprünglichen Rechte.

Alle errorbenen Rechte hat eit vernünftiged

Weſen nur durch ſeine urſprünglichen Rechte.

Diefe kommen ihm fchon , Dermöge feiner Natur ,

zu ; die erworbenen Rechte , wegen einer Thats

fache. Soll eine Chatſache aber in mir ein Recht

begründen , welches ich vorher nicht hatte ; To

kann ſie dieſes nur in ſo fern , als ich ohne jenes

Recht von irgend jemanden als ein willführliches

Mittel ſeiner Zwecke behandelt werden dürfte,

oder als irgend ein anderes Recht, welches ich

habe , verlegt werden würde. Jedes erworbene

Recht fekt daher ſchon irgend ein anderes Recht,

ben dem , der es erwarb , voraus,

Wir wollen die Anwendung auf die einzelnen

Erwerbarten machen , die wir durch die vorherge

Bende Unterſuchung haben kennen lernen ,

Ben
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Ben der Zueigung erwerbe ich ein ausſchlies

fendes Recht auf die Sache, welche ich mir zua

eignete , weil derjenige , der mein Recht nicht

anerkennen und fich einen Gebrauch der Sache

anmaßen wollte , mich als ein willführliches Mits

tel ſeiner Zwecke behandeln würde. Aber warum

würde er e8 tháu ? Weil ich das Recht hatte,

dieſe Sache zu gebrauchen , und ſo zu gebraus

chen , daß ein anderer mich als ein Mittel ſeiner

Zwecke behandeln müßte , wenn er fich einen Ges

brauch jener Sachen ohne meine Einwilligung

anmaßen wollte . Er würde mich als ein wills

führliches Mittel reiner Zwede behandeln , weil

ich die Sacher, in der Abſicht fie für mid , zu has

ben , ſo behandeln konnte , wie ich fie behandelte,

phne ihn , fo wenig als einen andern , als ein

willführliches Mittel meiner Zwecke zu behandeln .

30 hatte alſo das Recht zu dein , wodurch die

Sache meine Sache murde. Dieſes Recht wag

aber ein urſprüngliches Recht.

܀

$

Uuf villig gleiche Art erheffet, daß ich durch

Uebertragung , nur vermittelft eines anbeen doi

vorhandenen Rechts , ein neues erwerben könne.

Denn durch Uebertragung erwerbe ich ein Recht

von einen andern , weil ich dasjenige, worauf

mic ein Recht gegeben werden ſoll , als das meie

nige betrachten kann , ohne irgend ein vernünftis

geb Weſen als ein willführliches Mittel meines

sebi Bwecke
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Zwecke zu behandeln . Mithin erwerbe ich alles,

was durch Uebertragung mein wird , zufolge meis

nes Rechts zu allen Sandlungen , durch welche

ich niemanden als ein widführliches Mittel meines

Zwede betrachte.

Ben dem Rechte aus Beleidigungen erheltet

es noch unmittelbarer , daß fie in dem Beleidigter

fchon andere Rechte vorausſekten ., ; Denn ich

konnte gar nicht beleidigt werden , wennn ich nicht

bereits ſchon,andere Rechte håtte. Iſt das durch

eine Beleidigung unmittelbar verlebte Recht ſelbſt

ein erworbenes Recht; ſo muß es doch zulegt mit

einem : urſprünglichen Rechte zuſammen hången,

und vermittelft deſſen mit meinen urſprünglichen

Riechten verknüpft ſeyn , oder der Gegenſtand mein

nes Rechts wird ; mit Herr Schmalz * ) zu res

den , an meine Urrechte geknüpft. Herr S. iſt,

meines Wiſſens , der erſte , der dieſen Sag ben

ftimmt aufgeſtellt hat.

Ich lente jetzt wider in das Geleife ein , wele

ches ich, in dem vorhergehenden : verlaſſen hatte.

Alle Rechte aus Beleidigungen find erworbene,

weil fie eine Beleidigung als Thatiache vorause

feben , allein aus einer Beleidigung kann ich nur,

zufolge eines andern fchon vorhandenen Rechts;

ein

Somals reines Naturrecht, ge B. . 104. und

fonſt an mehrern Orten.
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ein Recht erwerben , ebeur ſo wie jedes Recht, das

ich durch einen Bertrag erwerbe , zwar ein eps

worbenes Recht iſt, aber nur , zufolge eines ſchon

vorhandenen Rechts , , erworben werden konnte.

Das Recht, aus einem Vertrage zu erwerben , ro

wie das Recht, wenn ich beleidigt werden ſollte,

mich zu dertheidigen u. f. w. , iſt daher ein an .

gebohrnes Recht; allein das Recht aus einem

wirklich abgeſchloſſenen Vertrage , ſo wie, das

Recht aus einer wirklich empfundenen Beleidis

gung , immer ein erworbenes Recht.

1

1

XV .
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XV .

Uebergang von dem reinen Naturrechte

zu dem Naturrechte des Menſchen,

D as Naturrecht des Menſchen iſt ein ange.

wandtes Naturrecht, und entſpringt mithin aus

der Unwendung des reinen Naturrechts auf die

eigenthümliche Natur des Menſchen.

Rechte können einem vernünftigen Wefen nur

im Verhältniſſe zu andern vernünftigen Weſen,

und zwar nur im Verhältniſſe zu ſolchen zufom .

men , deren Handlungen auf ſeinen Zuſtand eine

fließen können . Denn alle meine Rechte habe ich

nur in ſo fern , als ich von andern nicht als eitt

willführliches Mittel ihrer Zwecke behandelt wer .

den darf

Wir kennen nun keine vernünftige. Weſen ,

deren Handlungen in den Zuſtand des Menſchen

einfließen könnten , als den Menſchen felbft. Das

Naturrecht des Menſchen feßt daber immer das

Perhåltniß des Menſchen zum Menſchen voraus,

oder es betrachtet den Menſchen im Berhåltniſſe

zu Weſen ſeiner Art.

CS
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Es beruhet , ſchon vermöge ſeines Begriffes,

auf Principien , die aus der Kenntniß der menſcha

lichen Natur geſchöpft ſind. Ulein nicht alles ,

was zur menſchlichen Natur gehørt , hat in die

Beſtimmung der Rechte des Menſchen Einfluß.

DG der Menſch dieſe oder jene Geſtalt habe , ob

fein Leben in der Regel von dieſer, oder von einer

långern oder kürzern Dauer ſen , iſt für das anges

wandte Naturrecht gleichgültig. Denn dieſes hat

in die Rechte des Menſchen ſelbſt nicht den mine

deſten Einfluß.

Unſere vorhergehenden Unterſuchungen regen

uns in den Stand , alles, zur Kenntniß des Mens

fchen gehörige , - povon die Beſtimmung ſeinec

Rechte abhängt , von dem übrigen abzuſondernt.

Ich glaube, daß das wichtigſte in folgenden Sås

Ben erſchöpft fen .

1 ) Der Menſch hat, als ein vernünftiges Wes

ſen , zwar Erkenntniſſe ; allein , in Anſehung

vieler Gegenſtånde fehlt ihm die Erkenntniß ,

und in Anſehung anderer hålt er das Falſche

für wahr : oder ſeine Erkenntniß iſt durch Uns

wiſſenheit und durch Jrrthum eingeſchränkt.

2) Das Wirkliche als wirkliche kann der

Menſch nur vermittelft der Erfahrung ers

kennen . Es rey nun , daß er es unmittele

bar durch die Erfahrung erkennt, oder aus

Erkenntniſſen , welche ihm durch die Erfah .

rung gewiß ſind , ſchließt.

R2 3) Pery
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!

1

3 ) Berånderungen der Seele eines andern

kann daher der Menſch nur durch die Ec .

fahrung erkennen , aber nur mittelbarer,

nicht unmittelbarer Weiſe. Denn ſolch

eine Erkenntniß wäre nur durch den innern

Sinn für ihn möglich . Durch den innern

Sinn fann aber jeder nur Veränderungen

feiner ſelbſt erkennen ,

Durch dieſe Såge erhalten die Grundſätze des

reinen Naturrechts , in Anwendung auf den Mens

Ichen , nåhere Beſtimmungen . Aus dem zweyten

und dritten z . B. entſpringen beſondere Bedins

gungen für die Uebertragung von Rechten , und

aus dem erſten überdem noch beſondere Beſtims

mungen , in Anſehung des rechtlichen Verhältniſſes

zwiſchen Beleidiger und Beleidigten.

XVI.
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XVI.

Urſprüngliche oder angebohrne Rechte

des Menſchen.

Vie urſprünglichen Rechte des Menfchen folgen

aus dem , was in dem vorhergehenden (XII .) von

den urſprünglichen Rechten überhaupt geſagt ift,

fo unmittelbar , daß es feiner beſondern Unterfuta

chung derſelben bedürfte, wenn nicht das beſona

dere Verhältniß des Menſchen zum Menſchen hierin

etwas nåber beſtimmte. Es erhellet daher,

I ) daß der Menſch ein Recht auf alles har,

was zu ſeiner Natur , fowohl auf das , was zu

feiner geiſtigen , als was zu ſeiner fèrperlichen

Natur gehöct. Allein zufolge dieſes Rechte hat

kein anderer gegen ihn die Verbindlichkeit zu einer

bejahenden Handlung ; fondern blos die Berbind ,

lichkeit , alle Handlungen zu unterlaſſen , durch

welche etwas , das zu feiner Natur gehört , ber

fchädigt würde.

Der Menſch hat 2) urſprünglich ein Recht

zu allen Handlungen , durch welche er niemanden ,

als ein willführliches Mittel feiner Zwede behan

delt. Daher folgt ( 1) ein Recht auf alle tinter

laſs
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1

1

1

Taſſungen , ( 2 ) auf alle Begehungshandlungen ,

welche in den Zuſtand eines andern keinen Einflug

haben . Denn durch Handlungen dieſer Art fann

ich niemanden als ein wichführliches Mittel meiner

Zīvede behandeln .

3 ) Hat der Menſch ein Recht zu dem Ges

brauche einer jeden Sache, auf welche noch nies

mand ein ausſchließendes Recht hat. Dieſes folgt

ſchon aus dem zweyten Rechte.

Dieſe Rechte begründen aber noch mehrere

andere. Nemlich aus dem Rechte auf meine

frenen Sandlungen folgt das ſogenannte Recht der

natürlichen Freyheit, und aus dem Recht auf das ,

was zu ſeinem Zuſtande gehört , auch das Recht

auf ſeinen åußern guten Namen. Jedes dieſer

beiden Rechte verdient eine nähere Erörterung .

Weil der Menſch ein Recht zu Begehungss

handlungen hat, wenn er durch ſie keinen andern ,

als ein willführliches Mittel ſeiner Zwecke behans

delt, und zu allen Unterlaſſungsbandlungen ohne

Unterſchied ; fo folgt von ſelbſt , daß der Menſch

Handlungen dieſer Art vornehmen , oder unters

taſſen kann , wie er will, oder daß er das Recht

hat, ſich in Anſehung ihrer nach eigenem Will.

führ zu beſtimmen. Dieſes Recht wird das

Recht der natürlichen Freyheit genannt. Uns

ter der Schäßung eines Meuſchen (exiſtima

tio) verſteht man das Urtheil , welches andere

von ſeiner moraliſchen Volkommenheit oder Uns

vous
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volfоmmenheit fällen , unter guten Schågung

eines Menſchen , das Urtheil anderer , durch wels

cheß ihm ein gewiſſer Grað der moraliſchen Dolls

fommenheit beygelegt wird ; unter der äußern

guten Schåßung, oder dem guten Namen

des Menſchen , die gute Schågung, welche er in

ſo fern genießt, als man von ihm urtheilt , daß

.er nichts gegen das Recht eines andern thue.

Das Recht auf meinen guten Namen iſt das

Recht, vermoge defien niemand einen anderit

falſchlich zu dem Urtheile beſtimmen darf, daß ich

meinen åußern guten Namen verwirkt habe.

Daß es wirklich ein ſolches Recht gebe , erhellet

leicht. Denn mein guter Name gehört zu den

Berhåltniſſen in der Welt , durch welche ich im

Stande bin , meine Zwede zu erreichen.

Mer

mich hierin hindert, behandelt mich als ein wills

führliches Mittel feiner Zwecke. Ich habe dieſes

Recht auch ohne vorhergegangene Chatſachen .

Es iſt daher ein angebohrnes und kein erworbenes

Recht. Man muß dieſes Recht fich nicht als ein

folches denken", vermoge treffen ich von jemangen

fordern könnte, ſo oder anders, von mir zu dens

fen , oder als ein Recht, vermoge deſſen jemand

verbunden wåre , andere zu einem gewiſſen bes

ſtimmten Urtheile über mich zu beſtimmen. Denn

ein ſolches Recht würde ſelbſt unmöglich ſeyn , auf

die Gedanken eines andern kann ich kein Recht has

ben ; ſo daß er auf eine beſtimmte Weiſe über

R4 mich

#
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mich zuurtheilen verbunden wäre. Ich fana eber

ſo wenig ein Recht haben von ihm zu fordern , ans

dece zu diefem oder jenem Urtheile über mich zu

beſtimmen , weil durch eine bloße Unterlaffungos

handlung niemand ein urſprüngliches Recht in

mir verlegen fann.

Weil niemand einen andern abſichtlich zu ei

nem falſchen Urtbeile über meinen moraliſchen

Werth beſtimmen darf ; fo darf niemand mic

Handlungen fålſchlich beylegen , deren Urheber ich

nicht bin , wenn ſie dem Rechte eines andern zuwi

der laufen würden. Die åltern Naturrechtslehrer

fagten daher richtig : nemo natura infamis * ).

Das Recht auf der guten Namen iſt noc

neuerlich von Herrn Schmalz **) geleugnet

worden , und zwar aus dem Grunde , weil derjes

nige , welcher mich verläumdet, mich nicht als

Mittel gebraucht. So einleuchtend diefer Grund

auch bey dem erſten Anblicke fcheinen fdnnte ; To

mögte ſich doch ben einer genauern Erwägung

deffelben ergeben , daß er das nicht beweiſet , was

er beiveiſen ſollte. Denn die Ansdrüce: jer

manden als Mittel gebrauchen , und jeman .

den als Mittel behandeln , und ſo auch die

Uusdrücke : jemanden als willkührliches Mittel

gebrauchen, und ihn als ein ſolches behandeln,

find keineswegs gleichbedeutend. Xenn ich jes

mants

Koehler exercit. $. TOTI.

*) Reines Naturredot 43. Anm .

?
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manden als Mittel gebrauche, Fo behandele ich ihn

auch als Mittel, aber nicht umgekehrt, wenn ich

ihn als Mittel behandele, gebrauche ich ihn noth .

wendiger Weiſe als Mittel. Eben ſo erheliet,

daß ich jedesmal, wo ich jemanden als ein wils

führliches Mittel meiner Zwecke gebrauche, ihn

auch eben ſo behandeln müſſe, ob ich gleich ums

gekehrt, da wo ich jemanden als ein widtührliches

Mittel meiner Broecke behandele , ihn nicht immer

fo gebrauche. Denn ich behandele jemanden als

ein willführliches Mittel meiner Zwecke, wenn ich

fo bandele, alo ob er ſeine Zwecke den meinigert gee

radehin unterordnen müşte ; ich gebrauche ihn alt

sein trillführliches Mittel meiner Zwede , wenn ich

Hermittelft ſeiner, Zwecke, welche ich mir vorgelegt

habe , crreichen will, und ſo erreichen wil : als

ob er in jedem Falle alle ſeine Zwecke den meinis

gen unterordnen müşte. Wenn ich durch Schia:

Jerung des guten Namens gleich einen andern nicht

als ein Mittel. meiner Zwecke gebrauche, ſo bes

Handele ich ihn dody als ein ſolches , und deshalb

iſt meine Handlung widerrechtlich , und er hat

das Recht auf ſeinen guten Damen .

Doch Herr Schmalz geſteht dieſes ſelbſt eiv ,

wenn er hinzufügt: ,, als Mittel zu Schaden, were

bietet das Naturrecht, die Verläumdung ( die

Verlegung des guten Namens ) aber davon in

dem hypothetiſchen Naturrechte. ,,

frage ich , wie kann das Naturrecht die Berläum :

dung

Allein,

& 5
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dung verbieten , wenn ich nicht ein Recht auf meis

nen guten Namen habe ? Soll Berläumdung für

mich eine Beleidigung reyn ; ſo muß ich chon ein

Recht auf meinen guten Namen haben.

Das Recht auf meinen guten Namen fo Bera

ftanden , kann daher nicht beſtritten werden , ob

ich gleich zugebe, daß ich auf das Urtheil eines

andern ſelbſt kein Recht haben kann , daß ich gleich

von ihm felbſt nicht fordern kann , vielmehr ſo als

anders von mir zu denken . Ich kann daher mit

Herrn Maaß nicht einig fenn , wenn er dieſes als

ein angebohrnes Recht behaupten wil * ). Herr

Maaß ſchließt : „Wenn jemand nach Belieben

eine Handlung von mir als unrecht betrachten

dürfte ; fo dürfte er blos nach ſeiner Willkühr Ges

walt gegen mich gebrauchen . » Allein diefes bes

weiſet nicht, was es beweiſen ſollte ; denn nicht

jedes Urtheil , durch welches ich Unrecht zu erkens

nen glaube , berechtigt mich zum Gebrauche von

Zwangsmitteln . Urſprüngliche Rechte ſind mit

denfelben ſogleich tvirflich , ſie werden daher ans

gebohrne Rechte deſſelben genannt.

Mehrere Fragen , welche dieſe betreffen , kous

nen erſt weiter unten bequemer unterſucht werden.

.) Heber Rechte und Berbindlichkeiten S. 42.

97

.

1

XVII.
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XVII.

Von der Okkupation und dem Eigen

thume überhaupt.

Ein Menrids bat eine Sadhe inne , oder detea

nirt fie ; wenn er in dem Berhältniſſe zu ihr ſteht,

daß er ausſchließlich unmittelbar auf ſie wirken

tann . Wenn ich den Apfel in der Hand habe ;

ſo kann in dieſem Augenblicke niemand außer mic

unmittelbar auf ihn tvirten. Die Detention iſt

alſo ein phyfiches Verhältniß zu einer Sache, in

welchem ich nur vermittelſt meiner Kräfte mit ihr

ftebe, und zwar nur in fo fern , als fich meine

Stråfte in Anſehung ihrer unmittelbar åußern , ihs

ren Zuſtand veråndern können.

Wenn man die Detention , wie gewohnlich,

durch das phyfiſche Vermogen erklärt , über eine

Sache zu verfügen ; ſo iſt dieſe Erklärung viel zu

weit. Das phyſiſche Vermogen über eine Sache

zu verfügen, habe ich, wenn ich Kräfte habe, über

ſie zu perfügen , oder in ihrem Zuſtande Verände.

rungen zu bewirken ; aber deshalb bin ich mit ihr

noch nicht in einem Berhåltuiſe, mein Vermögen

unmittelbar auf ſie außern zu können. Ich habe

& B.
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3. B. das Bermögen über eine Materie zu verfüs

gen , wenn meine Scraft hinreicht, in dieſer Sache

Beränderungen zu bewirken , vorausgefest, daß

ich in einem ſolchen Verhältniſſe zu ihr ſtehe , daß

meine Kraft ſich in Anſehung ihrer åußera tinute,

Ift meine Detention einer Sache mit der Abſicht

verbunden , ein Recht auf ſie auszuüben , oder fie

ſo zu behandetn , als wenn ich ein Recht auf fie

håtte ; ſo befinde ich mich in ihrem Beſike.

Man wende mir nicht ein , daß die ſo eben

gegebene Erklårung des Beſitzes auf viele Arten

deſſelben nicht paſie , welche das poſitive Recht

unterſcheidet. Denn dieſem Einwurfe glaube ich

leicht begegnen zu können. Das poſitive Redit

nemlich knüpft an den Beſitz gewiſſe Rechte , dieſe

Rechte knüpft es überdem aber auch an mehrere

Berhåltniſſe , in welchen ich zu einer Sache ſtehe,

und nennt ein ſolches Verhåltuiß meiner zu einer

Sache ſelbſt, Beſiß , und mich den Beſiber derſel

ben . Dod gefekt auch , daß dieſe Antwort

dem Juriſten nicht genugte ; ſo wäre es mir zu

meiner Abſicht hinreichend, den Beſig in dem eng.

ſten und eigentlichſten Sinne erklärt zu haben.

Ich gehe daher aufmeinem betretenen Wege weiter .

Die Beſigergreifung iſt die Handlung , durch

toelche ich eine Sache in meinem Beſig bringe.

Die Beſitzergreifung einer herrenloſen Sache, die

in der Abſicht geſchieht, ihr Eigenthümer zu weer

den,
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S

der , heißt Dkkupation . Eigenthum iſt abec

das ausſchließende Recht auf jeden Gebrauch einer

Sache, und herrenlos eine Sache, die fich in

niemandes Eigenthum befindet. Durch Okkupas

tion wird nun aber das Eigenthumsrecht einer

Sache erworben. Denn bey der Otkupation

habe ich die Abſicht, die Sache zu der meinigen

zu machen , und habe zu dieſem Ende fie in meis

nen Befit gebracht. Ich konnte dieſes auf eine

rechtegemäße Art thun. Denn die Dkfupation

iſt eine Zueignung. Ich habe die Abſicht, die

Sache zu meiner Sache zu machen ; ich nehme

mit ihr eine Handlung vor, die es einem andern

unmöglich macht , ſie zu gebrauchen , ohne mich

als ein Mittel feiner Zwecke zu behandem , odeć

meine Handlung zu ſeinem Zwecke zu verwenden.

Weil ich das Recht, die Sache, welche vor der

Dekupation herrenlos war , in meinen Beſis zu

bringen hatte ; ſo kann niemand die Sache, wider

meinen Willen, zu feinen Zwecken verwenden, ohne

mich als ein willkührliches Mittel ſeiner Zwecke

in behandeln .

1

1

Indem ich auf dieſe Art beweiſe, daß ich durch

die Dkfupation ein Eigenthumsrecht erwerbe,

glaube ich in der Sache felbft nicht uneins mit

einem neuern ſcharfſinnigen Schriftſteller zu ſenn,

welcher die Erwerbung des Eigenthums auf die

Formation , oder die Bildung eines Dinges

durch
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durch meine eigene Kraft gründet * ). Denn die

Wirkung meiner Beſigergreifung währt durch alle

nachfolgende Zuſtånde der Sache, auf eine mehr

oder minder ſichtbare Art Fort, und mehr wollte

jener Schriftſtelſer gewiß nicht ſagen .

Weiter unten wird ſich ergeben , daß alles

Eigenthum zulegt nur durch Okkupation möglich

iſt , oder , daß wenn ich Eigenthümer einer Sache

ſeyn ſoll, entweder ich ſelbſt, oder ein anderer fie

oftupirt haben müſſe , wenn ihr Eigenthum nicht

aus einem andern ſchon vorher erivorbenen Eigens

thume entſtanden iſt. Die Frage von der Gül

tigkeit der Dtfupation iſt daher eine Frage über

die Möglichkeit des Eigenthums überhaupt.

Doch ich fehre zu meinen oben aufgeſtellten

Begriff von dem Eigenthume zurück. Ich weiß

es zwar , daß man dieſen Begriff gerodhnlich an .

ders faßt, und das Eigenthum durch das Recht

über die Subſtanz einer Sache zu verfügen ers

Flårt; ich halte aber den hier aufgeſtellten Begriff

für richtiger . Denn, gebrauche ich nicht eine Sache,

wenn ich über ihre Subſtanz verfüge , oder Hands

lungen vornehme , durch welche ihr innerer Zus

ſtand verändert wird ? Denn dieſe Handlungen

kann ich doch nur in Beziehung auf gewiſſe Zwede

Dors

*) Beytragzur Berichtigung der Urtheile des Publis

fums über die franzöſiſche Revolution , i . ch.

6. 132.
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4

3

vornehmen. Nach dieſem Begriffe enthält daher

das Eigenthum nicht allein die Proprietåt , oder

das Recht, ſo über die Sache zu verfügen , daß

fie durch dieſen Gebrauch innerlidh verändert wird ;

ſondern auch das Benugungsrecht, oder das Recht

zu jedem Gebrauche, der geſcheheu fann , ohne

die Subſtanz der Sache zu verändern. Der übris

gen Rechte, welche man dem Eigenthümer bens

legt , g. B. des Rechts die Sache zu deteniren ,

geſchweige ich , weil ſie aus den angegebenen

Merkmalen des Eigenthums von ſelbſt folgen .

Ich habe daher die obige Erklärung von mehrern

meiner Borgånger, von Köhler * ) , Achenwal ** )

und Schmalz *** ) mit einer kleinen Abänderung

aufgenommen . Sie erklären nemlich das Eigens

thum durch das Recht, eine Sache ausſchließend

zu gebrauchen, ich , durch das ausſchließende Recht

zu jedem Gebrauche einer Sache. Dieſe Bes

ſtimmung iſt allerdings nothwendig , um das Eis

genthum von mehrern andern Rechten zu unters

fcheiden . Denn ich kann felbſt ein Recht zu eis

nem ausſchließenden Gebrauche der Sache eines

andern haben , wenn er ſie z. B. mir vermiethet,

oder geliehen hätte.

Man könnte glauben , aus dem , was ich ſo

eben zur Rechtfertigung meiner Erklärung von

dem

Exercitationes J. N. §. 1484.

**) Jus naturae l. 137.

*** Reines Naturrecht 8.55



160 Von der Dkkupation

zu können .

dem Eigenthume geſagt habe , fie felbft beſtreiten

Man könnte nemlich ſagen , wenn

der Eigenthümer mir einen gewiſſen Gebrauch ſeis

ner Sache geſtattet ; ſo hört der Eigenthümer

nach jener Erklärung auf Eigenthümer zu ſeyn .

Denn jetzt habe ich das ausſchließende Recht zu

diefem mir geſtatteten Gebrauche , der Eigenthus

mer alſo kann nicht das Recht zu jedem Gebrauche

ſeiner Sache haber .

Adein, niher betrachtet, mögte dieſer Eins

wurf ſich leicht heben. 3ft es nicht der Eigena

thümer , der mir den Gebrauch der Sache bewils

liget ? ift es nicht ſein Zweck , daß ich den Ges

brauch von der Sache machen kann , den er,mic

geſtattet ? Hier iſt alſo , rechtlich betrachtet, der

Gebrauch , den ich von der Sache eines andern

mit ſeiner Berwilligung mache , ein Gebrauch ,

den er ſelbſt macht. Denn etwas gebrauchen

heißt ja nichts anders , als vermittelſt deſſelben

einen Zweck erreichen . Sein Recht zu dem auss

ſchließenden Gebrauche der Sache übte daher der

Eigenthümer aus , indem er mir ihren Gebrauch

geſtattete.

Doch noch ein Einwurf fonnte mir gegen die

aufgeſtellte Erklärung gemacht werden, der vielleicht

jede andere Erklärung, welche jeßt von dem Eigens

thume gegeben iſt , oder je gegeben werden mögte,

eben ſowohl treffen würde, als die meinige, wenn
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er anders ein wahrer Einwurf ift. Man møgte

mir nemlich einwenden , daß unter dieſe Erklärung

das unvollſtåndige Eigenthum nicht gebracht wers

den tønne. Ich gebe dieſes zu , und tann es

zugeben , da es nichts gegen mich beweiſet. '

Denn das , was man unvollſtändiges Eigenthum

nennt , iſt ſo tvenig Eigenthum , als der Abſchnitt

cines Cirkels ein Eirkel, oder als der Theil das

Ganze iſt. Bern gleich in mehrern Lehrbüchern

des Naturrechts und des poſitiven Rechts eine

Cintheilung des Eigenthums in ein vollſtändiges

und unvollſtåndiges vortömmen mag , ſo beweiſet

dieſes nichts gegen inich ; ſo lange die logiſche

Richtigkeit dieſer Eintheilungen nicht dargethan ift.

Man kann jene Begriffe indeß nach dem dots

hergehenden ſehr leicht beſtimmen . Denn obgleich

dedes Eigenthum , wenn es nicht aufhören ſoll,

Eigenthum gu fenn , vollſtåndig regn muß; ro

braucht doch der Eigenthümer einer Sache nicht

nothwendiger Weiſe ein einzelner individueller

Menſch zu ſeyn ; fondern mehrere Menſchen zus

fainmengenommen fónnen derEigenthümereiner

Sache renn. ' eon z. B. A und B ein Grunds

ftud zuſammen durch Erbſchaft, oder, auf welche

Beiſe es ſonſt fen, ersberben , ſo iſt weder 9

nodh B Eigenthümer, aber beide zuſammen ges

nommen ſind ſowohl der Cigenthümer , als ein

einzelner es fenn würde, wenn es hatt ihrer das

Grunds
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Grundſtück ertorben håtte. - Eft nun in dem ans

genommenen Falle das Eigenthumsredyt fo unter

ihnen vertheilt , daß jeder von ihnen an allen Bes

ftandtheilen des Eigenthumsrechts eben To Theil

hat, als der andere, ſo iſt eine Gemeinſchaft

des Eigenthums ; iſt hingegen das Eigenthum der

Sache, nach ſeinen verſchiedenen Beſtandtheilen ,

unter ihnen vertheilt, håtte der eine z . B. ausſchlies

Bend das Benugungkredyt, ſo wäre unter ihnen ein

getheiltes Eigenthum jenes Grundſtüdes, und der

Antheil , den jeder an dieſem vollſtändigen Eigens

thum håtte, wäre ſein unvollſtändiges Eigens

thum . Ich kann mich der weitern Entwickelung

dieſer Begriffe um fo eher überheben , da ich fie

ſchon vollſtändig an einem andern Orte geges

ben habe. * ) .

* ) Naturrecht S. 124-1276

XVIII.
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Alle
de Uebertragung von Rechten kann zwiſchen

Menſchen nur durch Verträge geſchehen . Die

verpflichtende Kraft der Verträge läßt ſich daher

ſehr leicht aus den oben aufgeſtellten Grundfågen

von der Uebertragung darthun,

Doch ich wil; in einer Materie, woein Miga

verſtändnis ſo leicht ift, quch nicht einmal den

Begriff des Bertrages , und andere , von denen

dieſer zunächſt abhängt , ale bekannt vorausſegen .

Wenn ich gleich für einen Theil meiner lefer etwas

überflüßigeo thun ſollte ; ſo wil ich ſie doch vorher

beſtimmen . Die Wichtigkeit des Segenſtandes

wird mich bey denjenigen entſchuldigen , bey were

then ich dieſe Begriffe ſchon vorausſehen könnte.

Ein Berſprechea iſt die Erklärung, welche ich

jemanden gebe , eine Zwangsverbindlichkeit gegen

ihn übernehmen zu wollen. Dieſer hat mein Bers

ſprechen angenommen , wenn er erklärt hat, daß

' ich die Zwangsverbindlichkeit gégéu ihn haben ſolle,

und der Vertrág iſt vorhanden . Dieſer iſt alſo

nichts anders, alsein angenommenes Perſprechen,

Ich
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Ich habe dieſen Begriff des Bertrages tind

deb Berſprechens ſchon andermårts gegeben * ).

Ich weiß nicht, ob Herr Jakob dieſen Begriff

des Betſprechend beſtreiten wollte, wenn er ſagt:

Die Erklärung , daß ein Verſprechen die freys

„ willige Uebernahme einer Zwangsverbindlichkeit

ufen , paßt nicht auf alle Arten der Verſprechen ,

„ und iſt überhaupt ein ſynthetiſches Urtheil, das

„ erſt einen Betveiß ndthig hat, und daher in teis

w ner vorlåufigen Erklärung vorkommen darf , ** ).

Ich würde meinem Freunde aufrichtig dankent,

wenn er hier auf meine Erklärung hätte Rúdficht

nehmen wollen , wenn gleich ſein Einwurf meine

Erklärung eines Berſprechen nicht trifft. Denn

ein Verſprechen , durch die Willenserklärung eine

Zwangsverbindlichkeit übernehmen zu wollen ; heißt

nicht, es durch die freywillige Uebernahme einer

Zwangsverbindlichkeit erklären. Von dieſer Bers

bindlichkeit , und von jener Willenserklärung, und

nicht von dieſer Uebernahme einer Zwangsverbind.

lichkeit, redet die Definition . Sie reßt eben po

wenig voraus , daß aus einem Berſprechen eine

Verbindlichkeit entſpringe , wenn dieſes , wie weis

ter unten erhellen wird , fich gleich aus ihr ergiebt .

Doch ein Einwurf, den Herr J. der von ihr

gerügten Erklärung macht, ſcheint auch die meinige

zu treffen , wenn er gleich nicht auf ſie zielen ſollte .

3

*) Naturrecht d. 171.

**) Philoſophiſche Rechtslehre 5. 291. Anm .1
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Es konnte nemlich fcheinen , daß die von mir ges

gebene Definition zu enge fen , daß ich nicht in

jedem Falle , wo ich etwas verſpreche, eine

Zwangsverbindlichkeit übernehmen zu wollen ecs

Elåre. Adein mau muß den Begriff der Zwange

verbindlichkeit nur in ſeiner gehörigen udgemeins

heit nehmen , und ihn nicht bloß auf beſondere

Verbindlichkeiten ( XI. S. 116.) . einſchränken ,

alsdenn kann man gewiß dieſer Erklårung jenen

Einwurf nicht machen . Wenn jemand mir eine

udllig beſtimmte Sache anbietet ; ſo verſpricht er

mir etwas . Er übernimmt keine beſondere; fons

dern nur eine allgemeine Verbindlichkeit gegen

mich , die Verbindlichkeit, die angebotene Sache

als meine zu betrachten .

Der gemeine Sprachgebrauch nimmt dendus ,

druck Verſprechen noch in einem engeru Sinne.

Man zieht nemlich Verſprechen im gemeinen Leben

immer auf etwas zukünftiges. Allein dieſes iſt

etwas Zufälliges , und der größern Pidgemeinheit

wegen kann man den Begriff des Berſprechend ſo

weit faffen , als es hier geſchehen iſt. Achental ,

der dieſes nicht that , fonnte daher natirlich nicht

mit der Erklärung eines Vertrages, als eines ans

genommenen Verſprechens, zufrieden ſeyn * ).

Doch bey Achenwall komme ich auf eine an ,

dere Definition eines Verſprechens. Achenwal

nemlich erklärt ein Berſprechen durch eine Willens:

€ 3 erila

*) Achenwall jus naturae §. 171,

q

:

t
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erklärung, durch welche jemand die Abricht hat,

fich einen andern zu verpflichten . * ). Allein ob

jemand, die Abficht wirklich daben hat , oder nicht,

das kommt hieben nicht in Betrachtung ; ſondern

das Weſen des Verſprechens beſteht blos in der

Erklärung des Willens, eine ſolche Verbindlichkeit

åbernehmen zu wollen.

Cine andere Definition , nach der ein Vera

ſprechen eine Billenserklårung iſt , einein andern

etwas zu leiſten , welche mit der Uebertragung des

Rechts dieſe Leiſtung zu fordern , verbunden iſt **),

iſt deshalb fehlerhaft, weil ſie das ſchon unter

die Merkmale des erklårten Gegenſtandes aufs

nimmt , was aus den übrigen erſt gefolgertmere .

Den ſollte.

Doch ich komme auf die Berbindende Kraft

der Vertrage zurück. Wer mir etwas verſpricht

erflårt , daß er zu etwas gegen mich vollkommen

verpflichtet ſeyn wolle. Nehme ich ſein Verſpres

den an ; ſo erkläre ich , daß ich wollte , daß er

jene Verbindlichkeit gegen mich haben ſolle. Jit

Teine Erklårung und die meinige zureichend ; fo

muß unſere Einwilligung als vorhanden betrachtet

werden. Dann erhalte ich aber durch ſeinen era

klarten Willen ein Recht.

So find , glaube ich alle Schwierigkeiten

verſchwunden , welche man bey der Frage von der

Bers

.) Achenwall jus naturae f . 171.

**) Wolf. inſtit. juris natur, 8. 379.
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, Erklårung ſeines Willens

Berbindlichkeit der Bertråge findet. Ich kann

denjenigen, der erklärt, gegen mich eine Verbind

lichkeit haben zu wollen , wenn ich ſeine Erklärung

annehrae , als gegen mich verpflichtet betrachten ,

d. h . ſo handeln , als ob er gegen mich verpflichs

tet wäre , ohne ihn , oder ſonſt jemanden , als eiu

wilführliches Mittel meiner Zwecke zu betrachten ,

und eben deshalb muß ich ein Recht haben .

Ein Vertrag iſt daher auch ohne die wirk.

liche Leiſtung des einen Theils verbindend. Herc

Schmalz leugnet dieſe8. „ Giebt mir, ſagt er * ),

die Annehmung eines Verſprechens ein åußeres

„ sollkommenes Recht ? Wodurch Wie geht

„ Dadurch etwas in mein Recht über ? Etwa da.

„ durch , daß ich meinen Willen erklåre. Dies

fer kann ja niemand anders ein Gefeß aufera

„ legen . Oder erhålt die Annehmung durch das

- vorhergehende Perſprechen des andern mehr

„ Kraft ? weil etwa der Berfprechende die Sache

derelinquíct ? Thut er das wirklich durch die

» Willen felbfi ? Wie wenn er dieſen åndert ? Wo

,, iſt das außere vollkommene Gefeß, welches mich

„; verbindet, meinen einmal erklärten Willen nicht

wieder åndern zu können ? Es - låßt fich kein

„ Grund entdecken , anzunehmen , daß durch das

u bloße Nichthalten , von Seiten des Verſprechen

jden , der Annehmende als bloßes Mittel ge

14

) Reines Naturrecht § . 104. Anm.

1

1

„ brauchtלג
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braucht wirbe. Wenn man im abſoluter Ras

„ turrechte ein Recht auf Wahrheit annimmt ; ſo

>> ift frenlich die Berbindlichkeit aller Berträge

erſchlichen .

Ich habe es nöthig gehalten , dieſe Stelle

ganz herzufegen, da ſie den Keim einer Theorie von

Bertrågen enthålt, welche ganz richtig aus den

hier vorausgeſegten Principien folgt, nach der

aber jeder Vertrag nur ſo lange beſtehen tänute,

als es nicht etwa dem einen oder der andern der

Pertråge ſchliegenden Theile eingefallen ift, von

ihm abzugehen . Doch ich will dieſe Theorie

noch nicht aus ihren Folgen beſtreiten , deren

Wahrheit oder Falſchheit an dieſem Dute noch

nicht ausgemacht iſt , und mich vorerſt nur uns

mittelbar an Herrn S. halten .

Mein Bille , ein Recht auf die Sache eines

andern zu haben , tann frenlich , dieſem allein ges

nommen , kein Gefeß auferlegen , allein mein ers

klärter Wille , in Beziehung auf das vorhin abges

legte und in dieſem Augenblicke noch nicht zurüds

genommene Verſprechen . Dieſes gilt mir eben

To viel , als rein völlig gewiſſer Wille. Ware

mir ſein Bille billig gewiß ; fo fdnnte ich das

Recht, welches er mir übertragen will, als mein

Recht anſehen . Denn ich würde dadurch niemans

den als ein widtführliches Mittel meiner Zwede

behandeln . Niemand würde mich daher hierin

· hindern dürfen , ohne mich als ein midfährliches

Mito
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Mittel ſeiner Zwecke zu behandeln . So erhellet

eß , daß auch , ohne daß einer von beiden Theilen

wirklich etwas geleiſtet hat , durch den Vertrag

ſchon etwas an meine Urrechte geknåpft werde,

und das iſt es doch nur , wodurch ein Vertrag

Rechte hervorbringen kann .

CB mágte ſcheinen , als wollte ich gewiſent

Schwierigkeiten aus dem Wege gehen , welche

fich , nach der von mir aufgeſtellten Theorie, vor

felbſt heben ; deshalb erlaube man mir noch einige

Augenblicke ben dieſer Stelle ſtehen zu bleiben . -

Menn Herr S. fragt: „ ob der Verſprechende

„ feine Sache derelinquirt habe ?, ſo kann man

antworten : ob er ſie derelinquirt hat , oder nicht,

das thut nichts zur Sache, wenn er ſeinen Willen

hinceichend erklärt , fie dem Promiſſar zu geben ;

ſo kann dieſer ſie als derelinquirt betrachten , und

mithin in Beſitz nehmen, weil er durch dieſe Hands

lung nicht denjenigen , der ſie ihm übertragen zu

wollen erklårte , als ein willführliches Mittel feia

ner Zwede behandelte ,' dieſer dürfe ihn daher

hierin nicht hindern. Die folgende Frage : „ Wo

„ iſt das vollkommene åußere Gefeß , daß mich

„ hinderte , meinen einmal erklärten Willen zu åns

dern ?, beantwortet ſich von ſelbſt , oder vieta

mehr , wir wiſſen , daß kein Geſep mich hindere,

meinen Willen zu ändern ; ſo lange durch ihn noch

kein Recht auf den andern übergegangen iſt.

Wenn dieſes aber geſchehen iſt ; ſo kann id durch

meis

»

5

1
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meinen Willen allein , dasjenige, was ich dem ans

dern ſchon übertragen hatte , ſo wenig wieder zu .

füd erhalten ; als er es durch ſeinen einſeitigen

Willen båtte von mir erwerben können . Aendere

ich hingegen eben ſowohl meinen Willen , als er

den reinigen ; fo erhellet, daß unſer erſter Bertrag

aufgegeben , oder es eben ſo gut iſt , als ob er

gar nicht abgeſchloſſen wäre. - Jest brauche

ich kaum noch gu dem Schluffe jener Stelle zu ers

imern , daß man keinesweges genöthigt ren , ein

Redt im abſoluten Naturſtande auf Wahrhaftige

teit anzunehmen , um die Verbindlichkeit der Bers

tråge zu behaupten, wenn dieſem Rechte auf

Wahrhaftigteit, in andern die Verbindlichkeit, in

jedem Falle wahr zu reden , entſprechen ſoll.

Sou dieſes Recht auf Bahrhaftigkeit aber in

nichts andern beſtehen , als in meinem Rechte, die

Willenserklärung eines andern bey einem Vertrage

als wahr vorauszuſeßen ; ſo glaube ich , iſt es

durch das vorhergehende bewieſen. Doch

dieſes muß err S. ſelbſt vorausſetzen , indem ec

beweiſen will, daß , wenn bei einem einſeitigen

Vertrage die Leiſtung , oder in einem zweyfeitigen

Vertrage beide Leiſtungen geſchehen ſind ; foiſen

der Vertrag volig bindend * ). Der Beweis, den

Herr S. von dieſem Saße giebt , iſt folgender :

Wenn die Leiſtung durch eine Handlung, ohne

Beziehung auf eine Sache , seſchehen iſt i ro iſt

* ) ebend. l. 10 $ i

98
8
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„ eB phyſiſch unmöglich , den Bertrag zu annullis

sren. Iſt aber eine Sache gegeben worden , hat

„ der Verſprechende ſie wirflidh abgetreten , deç

,, Annehmende ſie wirtlich oftupiçt , und ſo an

u ſein Urrecht geknüpft; ſo ift es moraliſch una

möglid) von dem Vertrage abzugehen . »

Dieſer Beweis wird , wie jeder ſieht, durch

eine Juduktion geführt. Herr Schmalz unterſcheiz

Det zwem Fålle : 1 ) mir iſt bloß einę sandlung

geleiſtet , 2 ) mir iſt eine Sache gegeben. Ich

bleibe bey dem lękten Falle ſtehen , um zu zeigen ,

daß er bep dieſem dasjenige ſelbſt als wahr vor .

qusſeßt , was er vorher beſtritt, um den San

feſtzuſtellen , daß por der wirklichen Leiſinug fein

Bertrag verbindend ſen . Ich frage nemlich : wie

iſt eine Abtretung möglich , und wie fann der Ans

nehmende die Sache , welche ich ihm autreten

will, offupiren ? Herr S. würde antworten

dadurch , daß ich es ilum erlaube , die Sache zu

erwerben * ). Aber woher weiß es der Auneha

mende , fahre ich fort zu fragen , daß ich ihın die

Erwerbung der Sache 'eflaube, und daß daher

mein Willz wegfalle, die Sadie länger zu behala

ten ? Untiyorţete Herr S ,. daß er dieſes aus

meiner Erklårung wiffen könne ; fo würde ich ihm

feine eigene Frage entgegenſegen , ich würde fras

gen : thue ich dieſes durch meinen Willen ſelbſt,

oder thue ich es durch die Erklärung deſſelben ?

ebend. 5. 76 .
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Sou meine Erklärung hier wirtfam renn , fou der

Annehmende durch ſie wirklich ein Recht erhalten ;

fo muß er ſier der wirklichen gewiffen Einmillis

gung , gleich betrachten können , und ſo müßte

Herr Schmalz ſelbſt das Recht auf Wahrhaftige

Feit, ſo weit wic es oben beſtimmt haben, zugeben.

Doch Herr Schmalz Test dieſes Recht an einem

andern Orte ſelbſt ausdrůdlich voraus , wenn er

den Sas : daß derjenige von zwenen Paciſcenten ,

der dadurch Schaden leidet , daß der andere vor

dem Vertrage abgeht , den leßten zum Schadens

erfaß zwingen finne , daraus erreifen will , dag

jener ein Recht habe , dem Worte des andern zu

glauben * ). Iſt dieſes Recht aber zugegeben , ſo

tanu die Verbindlichkeit eines Vertrages , auch

ehe er von einem oder von beiden Vertragſchlies

fenden Theilen erfüllt ift , feinem Zweifel mehr

unterworfen Tern. Denn wenn ich meinen Willen

erkläre , einem andern ein Recht zu geben , und

dieſer erflåſt das Recht haben zu wollen ; ſo fann

und muß jeder den Willen det andern als vorhans

den vorausſegen. Es erhellet leicht, daß nichts

mich hindern könne meinen Willen ja andern,

wenn mein Mitpaciſcent ihn åndert ; aber in dem

entgegengelegten Falle kann ich ihn nicht ändern .

Durch meinen Willen wurde es ihm möglich , das

ihm angetragene Recht zu erwerben ; durch ſeinen

Willen wurde dieſer Erwerb wirklich ; durch den.

derung

* ) ebend. $ . 108.



Vertråge. 173

17
}

derung ſeines Willens einſeitig fann er eben fo

wenig fich von ſeiner Verbindlichkeit frey machen ,

als ich durch meinen einſeitigen Willen das Recht

von ihm erwerben konnte.

Ein neuerer Schriftſteller , der die Uebertra .

gung der Rechte aus Vertrågen gleichfalls auf die

wirkliche Einwilligung der Vertragſchließender

Cheile gründet , behauptet gang folgerecht, daß

ein lägenhaftes Verſprechen gar kein Recht geben

tänne. Doch ich will, um ſeinen Behauptungen

nichts zu vergeben, ihn ſelbft reden laſſen . Bas

1 iſt es , fagt er , daß ihm , ( demjenigen , der ein

nen Vertrag eingeht, ) „dieſe Verbindlichkeit auf

„leget ? Sein Wille ; denn nichts verbindet, wo

das Sittengefeß fchweigt, als unſer eigner Wile.

Mein Recht gründet fich auf ſeine Verbindlichkeit,

„ mithin zuteßt auf ſeinen Willen, auf den dieſe ſich

„ gründet. Hat er den Willen nicht ; ſo bekomme

„ich das Recht nicht, ein lägenhaftes Berſprechen

„ giebt fein Recht. , Bodtommen konſequent,

aber doch nicht wahr , wie das oben angeführte

berpeiſet. Eben ſo richtig fchließt der Verf.

aus ſeiner Vorausſegung : „Selbſt durch die Leis

i ftung von meiner Seite befoinme ich kein Recht

„ auf die Beiftung des Andern , wenu nicht ſein

„freyer Wille , deſſen Richtung ich nicht kenne,

,, mir dieſes Recht gegeben hat , und fortgiebt , * ).

Allein

Beytrag war Berichtigung der Urtheile det Publt

fuss aber die franj Rev, 6. 113 .

C
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bucein zeigt Siefer Schriftſtellet durdjgängig dit

Ronſequenz, die jedet, tec Tein Buch mit Aufs

mečkſainkeit gėleferi Hát , an iljin , in ad Regel

finden wird ? Wir wollen ſehen . Der Ver

fährt fort, um die Schwierigkeit zu t8fen , ielche

für die Utſicherheit der Verträge entſpringen

würde. » Ich habe geleiſtet, ſagt er ; in der

,Meinung , der andere habe ein Recht auf meine

), Leiſtung ; ſie fer nicht mein ; ſie fer fein , iñeine

; Kräfte, die ich daben verwandte, die Früchte

j, dieſer Straftauwendungen , Teren ein Eigenthurn

» deb andern , ich habe mith darin geirret, fie

stvaren tueln , da der Andere fein Recht auf mica

» ,hatte , dá er mir keines auf fich gab. -

Der Andere leiſtet nicht, und nun wird , was

vorher nur dem oberſten Richter bekannt war,

s, auch in der Welt der Erſcheinungen klar. Durch

» feine Unterlaſſung wird nicht etwa ineine Leiſtung

3,wieder mein ; Fle war es von Anfange an : ' em

jywird nur bekannt, daß ſie mein iſt. Ich bes

Halte mein Eigenthum das Produkt meiner

» Leiſtungen iſt mein : Auch das vou ineinet

Kraftanwendung , was auf reinen Verluſt der

„ Iphren gegangen iſt , iſt mein Eigenthum. : Dag

ja es verlohren iſt , geht mir nichts an ; eß ſollte

nicht verlohren fenn. In den Stråften des ans

dern iſt es zu finden , ( Was heißt das ? ) auf

fte habe ich eine Anweiſung. Ich kann ihn zum

i oddigen Schadenerſas zwingen ,, * ). Aber,

fönnte

* ) a. 2. 0. Š. 123. 124
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ténnte der andere Fragen : woher dieſes Recht zuri

Schadenserſage ? Bet hieß dich das zu thun ,

was du mir zu leiſteti glaubteft ! Du fannſt auf

treine Kräfte nicht Sie vermeinte Anrveiſung haben.

Sagſt du : „ Wir find beide itt den Zuſtand,

; vor unſerer Verabredung, zurück verregt; alles

s , iſt ungeſchehen gemacht; » ſo kann dieſes nichts

ander : Geigen , als alles, was du thateft, iſt

eben fb anzuſehen , als ob 84 és ohne meinet

Willen géthan hätteſt. Du fannſt es von mir

jurücknehmen , abec húte didy , daß du don deitt

meinigen nichts dazu nimiſt. Uues muß bleia

ben , wie es vor unſerer Abtede mar , oder viel

mehr , wie es ſeyn würde , wenn es die nicht eint

gefallen tvåre, das zu thun , was du mir zu leis

ften dich einbildetéſt. ton Bollte unſer Verfaſſet

zur Bertheidigung des erſten rund heraus fagen ,

daß er das Recht gehabt hätte, die Willenserklas

rung des erſten als ernſtlich vorauszufégen , und

wollte er darauf das Recit defſelben zur Entſch &s

digung gründen ; nun fo mag er den Grund ano

geben , warum ich nur in dieſem Falle, und nicht

auch ſonſt den Willen des anderti , der mit mir

einen Bertrag abſchließet, als wahr vorausſeert

tann , macum nur ber einem gegenfeitigen , nicht

ben einem eitiſeitigen Vertrage. Es iſt wahr,

ben einen gegenſeitigen Vertrage tverde ich, wenn

ich den willen meines Witpacifcenten als een

lich vorguoſebe, und ſelbſt elrlich denke, zu einer
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Leiſtung gegen ihn verleitet. Seine Willenserkl &

rung hat alſo auf meinen Zuſtand einen Einfluß ;

allein , werhielt es fich bey dern einfeitigen Ver.

trage andecs -- beſtimmet mich die Erwartung,

welche das, wenn gleich einſeitige, Verſprecher

des andern erregt , nicht auch zu Sandlungen, und

gu Handlungen, welche meinen Zuſtand wider meis

nen Willen vetåndern würden , wenn mein Mits

paciſcent nichtWort hielte ?

Des Verfaſſers Theorie war alfo : 1 ) Cin

Pertrag begråndet nur ein Pedit durch den Willen

beider Paciſcenten. 2) Das bloße Verſprechen

und die Annahme deffelben fann feinem Paciſcen .

ten ein Recht geben und eine Verbindlichkeit aufs

erlegen. 3) Eben fo.wenig fann dieſes bey eis

nem gegenſeitigen Vertrage die einſeitige Leiſtung

des einen Paciſcenten. Demungeachtet leidet hie :

durch die Heiligkeit der Bertråge nicht. Denn

wenn ben einem gegenſeitigen Vertrage der eine

son beiden Paciſcenten , in der Meinung, das

Berſprechen des andern fen ehrlich geweſen , das

Beinige geleiſtet hat , ſo kann er es zurücfforderna

Es fen mir erlaubt , zum Ueberfluſie vielleicht,

dieſe Sheorie auf einen son dem Verfaſſer ges

brauchten fall anzuwenden . Dat ihn der Verf

gleich zu einem andern Zwede als Benſpiel ges

braucht, ſo kann er uns doch auch zu der unſrigen

mügen . „ I gebe , fagt er * ) , ein Stück Gold,

) . . 9. 6. 147 .6.14%

»WEL
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» welches ich rechtmäßig , ef rey durch eigene

„ Bearbeitung , oder durch Vertrag beſige, an

einen Goldſchmid , mit dem Auftrage, mir eis

„ nen Becher daraus zu machen. Ich habe ihn

einen gewiſſen Lohn dafür verſprochen ; zwiſchen

s, uns ſcheint ein Vertrag zu ſeyn . Er bringt den

„ Becher , und ich gebe ihm ſeinen lohn nicht. Es

war fein Vertrag zwiſchen uns : ſeine Arbeit

war ſein und bleibt ſein . Aber das Gold

» iſt ja mein ? Mag ich es zurücknehmen,

wenn ich kann , ohne den Becher mitzunehmen ,

„ oder ihn zu zerſtören . Will er mich für meinen

„Berluſt entſchädigen , ſo iſt das recht und gut ;

aber einen rechtlichen Anſpruch auf ſeinen Becher

„ habe ich nicht. Er iſt rechtmäßiger Beſiger

der leßten Form ; denn er hat meinem Solde

's mit meiner Bewilligung Seine Form gegeben .

Wåre er unrechtmäßiger Beſiger derſelben , båtte

er , ohne meine Einwilligung, mein Gold zum

Becher gemacht; ſo müßte er , mit , oder ohne

„ ſeine Form , mir das Gold zurückgeben. ,

Wäre dieſem ſo, ſo würde der Goldſchmid freylich

gut gegen die Wortbrüchigkeit debjenigen geſichert

fenn , der ſeine Arbeit verdungen håtte ; er konnte

ſich mit dem Golde des Bechers bezahlt machen .

Aber , wie , wenn dieſer des Verfaſſers oben auf

geſtellten Grundſat benugte , wenn er den treus

herzigen Goldſchmid fragte : Woher weißt du es

denn , daß ich es dir bewilligt habe , meinem

M Golde

2
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Golde dieſe Form zu ertheilen ? Woher weißt du

denn , daß du rechtmäßiger Beſitzer der leßten

Form meines Soldes biſt , da du dein Recht nur

auf meine Bewilligung gründen kannſt ? Du dieſe

vorhanden iſt, kannſt du gar nicht wiſſen . Ich

gab dir zwar mein Gold , verſprach dir für deine

Arbeit einen Lohn , aber nur dem Alwiſſenden

konnte es bekannt ſeyn , ob ich es ſo meinte.

war nicht mein Wide , du hatteſt alſo kein Recht,

dem Golde die Form des Bechers zu geben.

Sieb es mir alſo mit dieſer Form , oder ohne ſie

zurück. Ich wenigſtens weiß nicht, wie der

ehrliche Goldſchmid fein Recht behaupten ſollte,

wenn ihm feine andere Waffen , alß des Verfaſ

ſers oben aufgeſtellte Grundſåße gegeben wåren.

Håtte der Verfaſſer dieſes Benſpiel nicht in einer

andern Abſicht gemråhlt, als um zu zeigen , daß

wir für die Heiligkeit der Vertråge nicht beſorgt

ſeyn dürfen ; ſo würde ich den Argwohn nicht uns

terdrücken können , daß er uns habe tauſchen wols

len. Ich würde fragen : Warum wählt dec

Verfaſſer gerade einen Goldſchmid , der ſich fren

lich leicht bezahlt machen könnte , wenn er mit der

Form , welche er der Materie des Betrügers ges

geben , die Materie felbft năhme ? Warum reßt

er den Fall nicht anders , warum laßt er nicht eis

nen Künſtler eine Materie bearbeiten , der nur

ihre Form , die er ihr ertheilt, einen Werth ges

ben konnte ? Etwa deshalb nicht, weil dieſer ſich

i

in
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}

in vielen Fällen , wenn er , wie der Goldſchinid ,

argumentiren wollte, ſich ſchlecht bezahlt machen

könnte ? — Doch es ſey ferne von mir , Sophis

ſtereyen ben einem Manne zu wähnen , der ſeinen

Charakter durch nichts verdådhtig gemacht hat.

Schimpft er gleich einen andern achtungswürdis

gen Schriftſteller einen Sophiſten ; ſo will ich lies

ber glauben , daß ſein Eifer für eine entgegenges

ſepte Meinung ihn zu dieſer Uebereilung hingeriſs

ſen habe , ſo wie auch , daß der Verfaſſer fich

ſelbſt gétåuſcht, als daß er ſeinen Scharfſinn ges

mißbraucht habe , um uns zu hintergehen .

Der Leſer wird es mir verzeiben , ſo lange

ber einer Theorie verweilt zu feyn , welder ihc

Urheber gewiß durch ſeinen Scharfſinn einert

Schein zu geben wußte , der vielleicht nicht für den

Ungeübten allein håtte verführeriſch repu konnen.

Was wir zu hoffen oder zu fürchten hatten,

wenn jene Theorie allgemeinen Eingang fånde,

håtte der Verfaſſer ſelbſt durch die Anwendung,

welde er von ihr macht, bewieſen , wenn dieſes

noch anders eines Beweiſes bedurft håtte. Allein

es könnte ſcheinen , ich wolle das Nügliche oder

Schädliche zum Prifeſtein des Wahren oder fale

ſchen erheben , indemn id hier das Wahre als

nüblich , und den Frrthum als ſchädlich darſtelle .

Ich fehre daher zu der Berbindlichkeit der

Vertråge zurück, Dieſe beruhet nicht auf dem

M 2 Wils
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Willen des Verſprechenden allein , nicht auf dem

Willen des Annehmenden allein , und eben ſo we:

nig in der Einhelligkeit des Willens beider ; ſon:

dern in der zureichenden Willenserklärung beider.

Jeder von beiden muß, wenn der andere ſeinen

Willen zureichend erklärt , diefen Willen als vors

handen vorausſetzen , und in Rückſicht auf die,

von einer ſolchen Willenserklärung abhängenden

Rechte und Verbindlichkeiten , iſt alles eben ſo

anzuſehen , als ob durch ſie der Wille des andern

Theils vdllig gewiß ware.

Ich kann daher Herrn Hdpfner nicht beyftim

men , wenn er die Verbindlichkeit der Bertråge

auf den wirklichen Willen des Promittenten und

des Promiſfars gründet *) . Dieſes würde auf

alle die Folgen führen welche der Verfaſſer des

Beytrags zur Berichtigung u. ſ. w. anzuerkennen

Conſequenz genug hat.

Uuch der verewigte Mendelsſohn gründete

ben ſeiner Abhandlung von den Vertrågen , ihre

Verbindlichkeit auf den wirklichen Willen beider

Vertragſchließenden Theile , wenn er ſagt : „ Sos

„ bald der Unabhängige ein Urtheil gefällt hat,

s muß es gültig ſeyn. habe ich den Fall ent .

„ ſchieden , wem , wenn und wie viel ich von dem

- Meinigen überlaſſen will, und dieſer hat das

Gut in Empfang genommen , ſo muß die Hand.

,, lung Scraft und Wirkung haben , wenn mein

» Ents

:) Höpfners Naturrecht 8.64.
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„ Entſcheidungsrecht etwas bedeuten Tot * ). Hier

wird alſo, der wirkliche Wille der Uebertragenden

als wahr vorausgeſetzt. Es gilt daher auch ges

gen dieſe Theorie der Vertråge, was ſchon vorhin

gegen einige andere erinnert iſt. Ich werde weiter

unten Gelegenheit haben , Mendelsſohns Theorie

noch von einer andern Seite zu beurtheilen .

Wenn gleich mein Recht aus einem Vertrage

fich darauf gründet , daß ich die Einwilligung mit

meinen Mitpacifcenten als wahr vorausſetzen

tann ; ſo iſt ſein Grund doch nicht die Erwartung,

an ſich allein genommen , welche der Verſpres

chende bey mir , da ich rein Berſprechen aunahm,

erregte , wie von einigen Lehrern des Naturrechts

und der Moral ** ) behauptet iſt. Denn die Ers

wartung kann eines Theils aus blos ſubjektiven

Gründen von mir gehegt werden ; der andere fann

fie wider feinen Willen bey mir erreget haben ,

oder vielleicht auch glauben , daß ich ſie gar nicht

erfüllt zu ſehen winſdhe. In keinem dieſer Fålle

würde derjenige, der fie erregte und :unerfüllt

ließe , mich als ein widfährliches Mittel feiner

Zwecke beijandeln . Ich würde alſo in keinem dies

ſer Fålle ein Recht auf ſie begründen können .

M 3

*) Jeruſalem S. 47. 48.

**) Ferguſon Grundlage der Moralphiloſophie, ubers

jeßt und mit Aumerkungen verſehen von Garve,

Leipz. 1772. S. 117. Garvens Anmerkungen

417.
Defleiben einerkungen zu Cicero

von den Pflichten , 1. B. S. 95.

1

$
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Ich leugne keinesweges die Pflicht , vorfeßlich ers

regte Erwartungen , die mein Nebenmenſch erfüllt

ſehen will, zu befriedigen , wenn ihre Befriedis

gung nicht an ſich unerlaubt iſt , und eben ſo nicht

die Pflicht, ſich behutſam aller Handlungen zu

enthalten , die Erwartungen des andern erregen

könnten ; dieſe Pflichten gehören aber in die Mos

ral, nicht in die Rechtslehre. Wenn jemand

mir ein Verſprechen ablegt , ſo erklårt , er nicht

allein etwas , was ben mir eine Erwartung erres

gen kann ; ſondern erflårt auch , zu etwas gegen

mich verpflichtet ſeyn zu wollen . Dhne dieſes iſt

für mich kein Recht vorhanden. Alſo nicht, wie

Herr Garve behauptet : die Erwartung , die der

verſprechende Theil erregt , für ſich allein genome

men , iſt der Grund meines Rechts auf das vers

ſprochene. Gefeßt, Herr Garve hätte dem Publis

Tum Hoffnung zu einem neuen Werke gemacht,

mehrere båtten ihm ſchon im voraus ihre Fehnliche

Freude auf das neue Wert ſeines philoſophiſchen

Geiſtes dankbar bezeugt; fdnnten ſie gleichwohl

ein Redit zu haben behaupten ?

Ich komme endlich auf die Mendelsſohnſche

Cheorie , deren ich ſchon vorhin erwähnte, nach

welcher durch alle Verträge eine unvollkommene

zu einer vollkommenen Verbindlichkeit erhoben

wird. Ich erlaube ſie mir vorher in der Kürze

darzuſtellen , um mein Urtheil aber ſie fürzer ber

legen zu können,

1) „Im
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)

i

I ) „ Jin Stande der Natur iſt der Menſch

unabhängig , und ihm allein kommt das

Recht zu , die Kolliſionsfälle zwiſchen

Gelbſtgebrauch und Wohlwollen zu ents

ſcheiben .

2) Die Unabhängigkeit gehört zu den eigens

thümlichen Güteru des Menſchen .

3) Er iſt im Stande der Natur , Herr über

das Seinige , über den freyen Gebrauch

ſeiner Fråfte , über den freyen Gebrauch

alles deſſen , ſo er durch dieſelben hervors

gebracht.

4) Es hångt von ihm ab , wieviel , wenn,

und zum Beſteu meſſen , von ſeinen Nebens

menſchen , er einiges von dieſen Gütern ,

das ihm entbehrlich iſt , ablaffen will.

5 ) Alle ſeine Nebenmenſchen haben auf ſeinen

Ueberfluß ein unvoltommenes Recht, er

trågt die Gewiſſenspflicht, einen Theil ſeis

ner Güter dem Wohlwollen zu widmen.

Ja bistveilen iſt er verbunden , feinen Eis

gengebrauch ſogar dem Wohlwollen zu

opfern , in ſo'weit nemlich die Ausübung

des Wohlwollens glücklicher macht, alb

Eigennut.

6 ) Sobald der Unabhängige einmal ein Urs

theil gefått hat ; ſo muß es gültig reyn.

Sonſt enthielte rein Recht zu entſcheiden

einen offenbaren Widerſpruch.

7) Dasm 4
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I )

7) Das Gut , wovon die Rede iſt, muß das

ber das Seiu degjenigen werden , dem ich

es geben will wenn er es haben will ),

und das vorher unvollkommene Recht mei.

nes Nächſten iſt ein vollkommenes.

8) In fo fern das Recht, die Rolliſiondfålle

zu entſcheiden , ein unkörperliches Gut

des unabhängigen Menſchen iſt , weil es

ein Mittel zu ſeiner Glückſeligkeit werden

kann, hat jeder .Menſch auf den Genuß dies

fes Guts ein vollkommenes , und ſein Nes

benmenſch ein unvollkommenes Recht.

Der Genug dieſes Rechts iſt, wenigſtens in

vielen Fällen , zur Erhaltung nicht unums

gånglich nothwendig. Es iſt daher ein

entbehrliches Gut, welches abgetreten, und,

vermittelft einer hinlänglichen Willenserklas

rung, einem andern überlaſſen werden kaun.

10 ) Eine Handlung, wodurch dieſes geſchieht,

heißt ein Verſprechen , und wenn von der

andern Seite die Annahme hinzu kommt,

fu entſteht ein Bertrag.

11 ) Demnach iſt ein Vertrag nichts anders,

als von der einen Seite die Ueberlaſſung,

und von der andern Seite die Annahme

des Rechts , in Abſicht auf gerriffe dem

Verſprecher entbehrliche Güter die Rollia

fionéfälle zu entſcheiden .

12) Da
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12) Da ein Vertrag , vermoge des erwieſes

nen , gehalten werden muß , ſo wird das

Entſcheidungsrecht, welches vorhin einen

Cheil meiner Güter ausmachte , das Gut

meines Nachftents . Sein Aufpruch , den

er auf den Gebrauch dieſer meiner Unabs

hängigkeit hatte , iſt in ein voulommenes

Recht übergangen ,, * ) .

Ich bin vorſetzlich in dieſem Auszuge weit:

läuftiger geweſen , als es vielleicht nåthig geweſen

wäre , alein ich wollte dem Philoſophen nicht das

mindeſte vergeben . Fit aber ben allen dem

Scharfſinne, der in dieſem Ráſonnement hervors

leuchtet, durch alles diejes das bewieſen , nas

bervieren werden ſollte : daß aus einem Vertrage

auf der einen Seite eine unvollfomniene Verbinds

lichkeit zu eirer vollkommenen , und auf der ans

dern ein ſogenanntes unvollfommenes Pecht zu eis

nem vollkommenen erhoben werde ? - Dieſes iſt

zivar ben einigen Vertragen unlåugbar der Fall,

aber nicht ben allen . Denn ich fann jemanden

durch einen Vectrag etwas verſprechen , was ich

1 ) in Rückſicht auf mich ſelbſt , und 2) in Rids

ficht auf ihn ſelbſt nicht håtte verſprechen ſollen ;

oder was ich , die Gewiſſensverbindlichkeit hatte,

nicht zu verſprechen . Habe ich es aber einmal

durch einen Vertrag verfmidden ; po bin ich es zu

leisM5

) Jeruſalem S. 4553
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leiſten verbunden. Seßer den Fall , ich habe mit

jemanden einen Vertrag abgeſchloſſen , durch wels

chen id ihm etwas überlaſſen habe , was er zu

feinem eigenen Schaden gebrauchen wird ; ich

babe es vorher geſehen , ehe ich den Vertrag ein .

ging . Ich kann es vor meinen Gewiſſen nicht

verantworten , diefen Vertrag eingegangen zu ſeyn ;

allein der Vertrag iſt einmal geſchloſſen , und ich

muß ihn halten. Es giebt alſo zweyerlen Pricha

ten , in Rückſicht auf die Vertrage: Pflichten ,

welche mir bey der Eingehung derſelben obliegen,

und Pflichten , welche für mich aus dem Bertrage

erſt entſpringen. Beide find von dem Philoſo :

phen mit einander verwechſelt, wie eine genauere

Betrachtung ſeines Råfonnements beweiſet.

Denn ſo wahr es iſt , daß durd , meine natürs

liche Freyheit nur Verträge möglich werden , und

ſo philoſophiſch es iſt , von dieſer bey dem Bes

weiſe ihrer Gültigkeit auszugehen ; ſo wenig kann

vorausgeſet werden , daß ich ber jedem Vertrage,

durch welchen ich mich verpflichte , den Gebrauch

von meiner natürlichen Freyheit mache , der dem

Sittengeſege gemåß iſt. Dieſes Teßt aber Mens

delsſohn voraus , wenn er behauptet, daß durch

den Vertrag für den Verſprecher eine unvollfoms

mene Verbindlichkeit zur voufommenen erhoben

werde. Zu dieſer Bereimtung wird er aber das

durch verleitet, daß er behauptet , durch jeden

Becs

1
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Vertrag werde das Recht, Kolliſionsfälle zu enta

ſcheiden , übertragen (Nr. 8.). Wenn es gleich

wahr iſt, daſs ich durch einen jeden Vertrag einen

ſolchen Kollifionsfall entſcheide ; ſo folgt doch keis

neswegs , daß durch ihn das Recht, einen Mollis

fionsfall zu entſcheiden , übertragen werde. Denn

wie viele Bertråge giebt es nicht, bey welchen

dieſes nicht gedacht werden kann , z . B. wenn ich

mich gegen jemanden zu einer einzelnen Hands

lung verpflichte. Es erhedlet daher von

ſelbſt, daß dieſe Theorie das unnöthiger Weiſe

auf die Uebertragung des Rechts , Kolliſionsfälle

zu entſcheiden , einſchrånkt, was von aller Uebers

tragung überhaupt gilt.

XIX
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XIX .

Ausdrückliche und ſtillſchweigende

Verträge.

Id

/

ch halte mich nicht daben auf , die Erforders

niſſe zur Gültigkeit eines Vertrages am gegenwårs

tigen Orte ausführlich anzugeben , da dieſes ans

dermårts von mir geſchehen iſt * ) ; ſondern

fchrånke mich darauf ein , den Unterſchied der

ausdrücklichen und ſtillſchweigenden Verträge zu

beſtimmen .

Ben einem Vertrage muß die Einwilligung

eines jeden , der Vertragſchließenden Theile zwar

erklärt ſeyn ; allein fie fann ausdrücklich oder ftill

ſchweigend erklärt ſeyn. Pusdrücklich wird die

Einwilligung erflärt, wenn ſie durch Handlungen

an den Tag gelegt wird , die man in der Regel

als willkührliche zeidien , durch welche jemand

abfichtlid ſeinen Millen zu erkennen giebt, anſieht;

ſtilſchweigend , wenn ſie das Handlungen geſchlof

ſen wird , von welchen in der Regel nicht voraus

geſetzt werden kann , daß ſie der Handelude zur

Bezeichnung ſeiner Einwilligung abſichtlich vors

nehme.

2-Naturrecht ). 178. und folgende.



und ſtillſchweigende Verträge. 189

nehme. Gebe ich mündlich oder fchriftlich jemans

den , der mich um ,etras gebeten hat , geradehin

zu verſtehen , daß ich ihm feine Bitte gervåhren

will, ſo erkläre ich ihm meine Einwilligung auss

drücklich ; hingegen ſtillſchweigend würde der

Glåubiger dem Schuldner ſeine Einwilligung, ihin

die Schuld zu erlaſſen , erklären , wenn er ihm

ſeine Handſchrift wieder gåbe. Man kann daher

auch ſagen , ben der ausdrücklichen Eiwilligung

werbe der Wille beider Sheile durch willkührliche,

hingegen bey der ſtillſchweigenden Einwilligung

durch natürliche Zeichen erklärt. Zeichen aber

werden wiüführlich genannt, wenn fie das , was

fie bezeichnen , nur durch menſchliche Wilfahr ans

geben ; natürlich hingegen , wenn aus den Zeichen

von aller Wilführ unabhängig das Bezeichnete

erfannt werden kann. Es fanu daher eine Hands

lung ſelbſt willführlich , und doch ein natürliches

Zeichen von etwas ſenn. Wenn jemand ko B. viel

von einem Gegenſtande redet; fo iſt das ein nas

türliches Zeichen , das er für dieſen Gegenſtand

ein größeres Intereſſe habe, ob gleich jedes eins

zelne Wort , welches er über ihn hervorbråchte,

durch eine frene Art von ihm ausgeſprochen würde.

Ein Bertrag, ben welchen die Einwilligung beider

Sheile ausdrücklich erflårt iſt , heißt ein aus.

drücklicher ; hingegen ein ſolcher, bey welchem

beide Theile , oder wenigſtens einer , feine Eine

willigung ftillfchweigend erklärt, ein ſtilſchweis

gens

1
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gender Vertrag. Wenn ich z. B. mie von einem

Saufmanne gerriſſe Waaren verabfolgen laſſe ; ſo

erklåre ich ſtillſchweigend , daß ich fie bezahlen

wolle , wenn ich mich auch nicht ausdrücklich dazu

anheilchig gemacht habe. Um die Arten der ſtills

fchweigenden Bertråge genauer beſtimmen zu fons

nen , müſſen wir beſtimmen , auf wie vielfache

Art jemand ſtillſchweigend ſeine Einwilligung zu

erkennen geben könne.

Dieſes geſchieht nun

1 ) durch alle diejenigen Handlungen , welche

ich nicht vornehmen könnte , ohne mir offenbar

ſelbſt zu widerſprechen , wenn ich nicht einwilligte.

Wenn mein Schuldner mich um die Erfaſſung

meiner Forderung bittet , und ich vernichte vor

ſeinen Augen den Schuldſchein , den er mir aus.

geſtellt hatte, oder ich gebe ihm ein Pfand wieder,

welches er mir zur Verſicherung meiner Schuldfor

derung gegeben hatte ; ſo kann er dieſe Handlung

als ein Zeichen meiner Einwilligung betrachten ,

denn ohne einen offenbaren Widerſpruch mit mic

ſelbſt fonnte ich das nicht thun , wenn ich wirklich

nidyt einwilligte.

Die Einwilligung wird aber auch 2) ſtills

fchweigend durch Handlungen erklärt , welche der

Handelnde , wenn er nicht einwilligt, einzumilis

gen nicht thun oder unteplaſſen kdnnte, ohne das

Recht debjenigen , der ſeine Einwilligung vorausa

fest,
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+

>

Felgt, zu vérlegen. Gefeßt, ich gebe einen Künfts

ler den Auftrag , mir eine gewiſſe Sache zu ver's

fertigen , ich bedinge keinen lohn ; fo willige ich

doch ſtillſchweigend ein , ihm ſeine Arbeit zu bea

zahlen , weil ich es weiß , daß der Künſtler nicht

ohue Lohn arbeiten würde. Eben dieſes erläutert

ein anderes Benſpiel, welches in dieſer Materie

ſchon ofte gebraucht iſt. Was ich mir in einem

Gaſthofe reichen laſſe , verpflichte ich mich ſtills

fchweigend zu bezahlen , weil ich weiß, daß es mit

nur unter dieſer Bedingung geleiſtet wird ; wollte

ich es nicht entrichten , ſo würde ich gegen das

Redyt eines andern handeln.

V

Aber find ſtillſchweigende Bertrage eben ſo

verpflichtend , als ausdrücklich abgeſd )loſſene ?

Wir dürfen nur auf den Grund zurückgehen , durch

welchen ausdrücklich abgeldloſene Berträge vers

Pflichtend ſind , um dieſen auch bey den ſtillſchweis

genden wieder zu finden. Der ausdrückliche Bera

trag verpflichtet den Verſprechenden , weil der Uns

nehmende den Gegenſtand des Verſprechens als

das Seinige anſehen kann , ohne den Berſprechens

den als ein willführliches Mittel feiner Zwecke zu

behandeln. Dieſes iſt auch ber einem ftillſchweis

genden Vertrage der Fall. Wenn jemand Hand.

lungen thut , oder unterläßt , welche er , ohne ofs

fenbaren Widerſpruch mit ſich ſelbſt, nicht thun

oder unterlaſſen konnte, falls er nicht einwilligte ;

fo
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fo kann ich dieſe ſeine Einwilligung eben ſowohl

als vorhanden vorausſeßen , als wenn er fie auss

drücklich erklärte . Liegt die ftillſchweigenbe Ers

klärung der Einwilligung in einer Handlung, welche

jemand gar nicht vornehmen konnte , ohne mich

als ein willkührliches Mittel ſeiner Zwecke zu bes

handeln , falls er nicht einwilligte ; fo habe ich

das Recht , feine Einwilligung als vorhanden vor.

auszulegen . Doch darf die Einwilligung nicht

überall fitfchweigend ubrausgelegt werden , wo

nur irgend Gründe , fie als wahr anzunehmen ,

vorhanden ſind. Denn nicht jedesmal kann ich

die Einwilligung des andern vorausſegen , ohne

ihn als ein wilführliches Mittel meiner Zwecke zu

behandeln. Seket den Fall, ein Freund hat mir

zu hundertmalen gemiffe Leiſtungen gewähret; ich .

bin auf das einleuchtendſte von ſeiner Bereitwilligs

teit , mir zu dienen , überzeugt , ich kann im

voraus mit ziemlicher Wahrſcheinlichkeit erwarten ,

daß er mir dieſen Dienſt, wenn ich ſeiner bedürfte,

nicht verſagen werde ; fann ich ihn gleichwohl als

eine Schuldigkeit fordern ? Keineswegs ! Denn

mein Freund konnte hundertmale gegen inich ges

fållig reyn, ohne einzuwilligen, in jedem Falle mic

den geleiſteten Dienſt erweiſen ,

Es erhellet får fich , daß ein ſtilſchweigend

abgelegtes Verſprechen , vor geſchehener Annahme

deſſelben , keine Verbindlichkeit hervorbringen

tomne.
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könne. Hieraus ergiebt ſich von ſelbſt, daß ich ,

wenn ich durch eine Handlung , welche ich , ohne

mich ſelbſt zu widerſprechen , nicht thun konnte,

falls ich nicht einwilligte , jemanden meine Einwil

ligung erkläre, aus ihr nid )t eher ein Recht für ihn

evtſpringe , als ſie ihm bekannt geworden iſt , und

daß ich bis dahin mein durch ſie abgelegtes Vers

ſprechen zurücknehmen kann. Gefeßt, ich zerreiße

eine Schuldverſchreibung, weil ich meinen Schuld .

ter ſeiner Berbindlichkeit entlaſſen will, ohne daß

dieſer es weiß ; lo fann ich meinen Willen noch

zurücknehmen . Denn bis jetzt war keine Annahme

meiner Willenserklärung möglich,1

Hingegen erklåre ich jemanden meine Einwillis

gung ſtillſchweigend durch eine Handlung, welche ich ,

wenn ich mit ihm nicht einwiligte , nicht vorneh ,

men fönnte , ohne ihn als ein willführliches Mite

tel meiner Zwecke zu betrachten ; ſo iſt es nicht

ndthig , daß dieſe ihm vorher bekannt fen , um

mich zu verpflichten. Nicht weil ber einem ſolchen

Bertrage eine Annahme unnsthig iſt , ſondern

weil die Annahme meinen ftidſchweigend ſo abges

legten Verſprechen ſchon vorher geht. Wenn ich

8. B. das Territoriem eines fremden Staats bes

reiſe, ſo verpflichtuch mich hieðurch Felbſt ; mich

ſeinen Geſeken zu unterwerfen , weil ich ohne dies

ſes nicht mit der Beirilligung dieſes Staats fein

Gebiet bereiſen könnte. Ich kann mich in dems

N ſelben
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ſelben völlig unbekannt aufhalten , und doch wåh

rend dieſes meines Aufenthalts in demſelben feis .

nen Geſetzen unterworfen Feyn . Die Annahme

meines ſtilſchweigend abgelegten Verſprechens

liegt ſchon in dem allgemeinen Willen des Staats,

niemanden in ſeinem Territorium Aufenthalt zu

geſtatten , als wer ſich ſeinen Gefeßen unterwirft.

Es kann niemanden auffallen , daß bey ftill.

fchweigenden Bertragen dieſer Art die Annahme

dem Verſprechen vorhergehen könne. Denn eben

daſſelbe iſt ber einem ausdrücklich abgeſchloſſenen

Vertrage möglich . , Gefeßt jemand bittet mich

um etwas , ' und ich fage es ihm zu ; ſo iſt ein

Vertrag zwiſchen uns abgeſchloſſen , aber die

Annahme geht dem Verſprechen ſelbſt vorher,

denn ſie liegt in der Bitte ſelbſt.
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XX.

Ueber das Recht des Beleidigten.

1

Die Rechte des Beleidigten find 3toar schon in

dem vorhergehenden beſtimmt. Die Anwendung

der dort aufgeſtellten Behauptungen , auf die Vers

håltniſſe des Menſchen , find . To leicht, daß hier

nur einige beſondere Fragen einer nåhern Unters

ſudjung bedürfen .

Außer den , oben ſchon angegebenen Rechten

zur Bertheidigung und Entſchådigung, hat man

dem Beleidigten noch ein Strafrecht, oder ein

Recht, den Beleidiger wegen einer zugefügten vol.

lendeten Beleidigung Schaden zuzufügen , beyles

gen wollen. Allein dieſes Recht des Beleidigten

gegen den Beleidiger findet nicht ſtatt. Denn

dieſes ſogenannte Strafrecht würde ein Zwangs

recht, oder ein Red )t zu Zwangsmitteln feyn ;

das Recht zu dem Gebrauche von Zwangsmitteln

kann ich nur in ſofern haben , als ich Beleidigun

gen oder Verlegungen meiner Rechte durch ihre

Ausübung hindern kann. Wie iſt dieſes aber ben

dem ſogenannten Strafrechte möglich ? Die vers

gaugene Beleidigung kann ich durch die Ausåbung

N 2 deſ
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deſſelben nicht hindern, und eben ſo wenig - eine zus

künftige. Ich habe dieſen Beweis ſchon andersmo

gegen dieſes vermeinte Recht des Beleidigten ges

führt * ). Herr Heidenreich hålt die von mir

gebrauchten Gründe für nicht entidheidend ** ).

Aber mich dünft , daß dasjenige , was dieſer Phi.

lofoph gegen ſie zu ſagen glaubt , ſie vielmehr bes

fiåtigt. Er ſagt nemlid ) : „ 1) Uebel , gegen

„ eine im Werke reyende Beleidigung ; könnten gar

„ nicht Strafe genannt werden ; 2) auch wenn

„Strafe wirklich mögliches fünftiges Uebel bers

hindern könnte , durfte der Menſch dennoch den

,, Menſchen nicht ſtrafen ,, *** ). Das leßte will -

ich einſtweilen zugeben allein , was beweiſet

es gegen mich ? Denn ich glaube , es iſt für ſich

klar , daß durch eine Strafe , oder ein Uebel,

welches jeniand von mir , ivegen einer verganges

nen Beleidigung; leiden ſoll , keine Zukünftige ge

hindert werden könne. Diedurch wåre alſo der

Rechtsgrund derjenigen aufgehoben , welche dem

Beleidigten ein Strafrecht beylegen , um ſich ges

gen fünftige Beleidigungen von dem Beleidiger

ſicher zu ſtellen . Die hdhere Rechtsregel, welche

dieſes Recht begründen ſollte , mag wahr , oder

fie mag falſch ſeyn , daß komist hierben nicht in

Betrachtung , wenn nur dargethan iſt, daß ſie in

dem

Nein Naturrecht 9. 205.

Syſtem des Naturr. 6. 192.

***) ebend, f. 193 .
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3

dem ſtreitigen Falle keine Anwendung finde. Als

lein , geſetzt daß ein Uebel , welches ich meinen

Beleidiger, wegen einer von ihm erfahrnen Bea

leidigung zufügte , mich vor zukünftigen , wenn

gleich noch nicht im Werte ſenenden Beleidigungen ,

gegen ihn ſicher ſtellen könnte ; fo würde ich das

Recht, ihn zu- ftrafen , eben ſowohl haben , als

ich das Recht der Vertheidigung und der Präven

tion gegen ihn habe.

· Wenu Herr Schmalz ein natürliches Strafs

recht aus dem Grunde vertheidigen will, weil ders

jenige , welcher vorſåglich mich beleidigt , ſich uns

ter die Würde vernünftiger Weſen herabſett, und

ich, der ich durch dieſe Beleidigung verlegt werde,

befugt fen , ihn als ein vernunftloſes Wefen zu bes

handeln * ) ; ſo beweiſet rein Grund zu viel. Denn

hieraus würde nicht allein folgen , daß ich jeden,

der mich beleidigt ; ſonderu jeden überhaupt , der

widerrechtlich handelt, als ein vernunftlofes We.

fen, d . h. nach meiner Wilführ, behandeln könne,

fobald dieſe Handlung nur nicht gegen das Recht

eines dritter geſchieht. Denn jeder , welcher wie

derrechtlich handelt , würdigt ſich in ſo fern unter

die vernünftige Natur herab.

Herr Jakob hat das natürliche Strafrecht

ausandern als den bisher angegebenen Gründen

behauptet. „ Der Beleidigte , ſagt er , hat ein

Recht, 'ſeineu Beleidiger nach rechtlichen Princie

N 3

*) Schmalz reines Naturrecht 5. 82.

3 pien
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1

1

„ pien zu beſtrafen, oder ihm das angethane Unrecht

„ auf eine rechtmäßige Art zu vergelten . ,, Sein

Beweiß iſt folgender : „ Jeder Beleidigte hat ein

„ Recht, gegen den Beleidiger rechtmäßige Zwangsa

„ mittel zu gebrauchen . Nun iſt die Strafe ein rechts

, måßiges Zwangsmittel ; alſo iſt der Beleidigte

berechtigt , ſeinen Beleidiger zu ſtrafen. „ * )

Allein ich zweifle, man werde es Herrn Jakob

zugeben , daß Strafe ein Zwangemittel Ten , und

eben daher auch , daß fie ein rechtmäßiges Zwanges

mittel feiy... Denn Herr I. erklärt den Zwang

ſelbſt, durch die Beſtimmung eines freyen Weſens

zur Handlung , durch eine åußere Urſach ** ), und

ein Zivangsmittel „ durch das , wodurch jemand

w gezwungen wird is *** ). Ohne mich auf dieſe

Begriffe ſelbſt weiter einzulaſſen ; fo behaupte ich ,

daß jeder Zwang , und ſo auch jedes Zwangsmits

tel , eine Handlung vorausſeßt, wozu jemand ges '

sivungen werden ſoll. Ben einem rechtmäßigen

Swange kann dieſes nur eine Handlung feyn , zu

der jemand eine Zwangsverbindlichkeit hat , und

deren Erfüllung er verweigert. Dieſes kann aber,

bey dem natürlichen Strafrechte nicht der Fall

ſeyn, da die vollbrachte Handlung nicht mehr

ungeſchehen gemacht werden kann. Herr Jakob

behauptet es aber , mögte man mir entgegeufeßen ,

daß

* ) Philoſophiſche Rechtslehre f. 418,

** ) ebend. l . 61,

***) ebeud. D: 417

1
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i

daß das Zwangsrecht ein formales Recht iſt, daß

es ein Zwangsrecht ohne allen materialen Zweck

giebt, und daß es bey dem Rechte zu zwingen gar

nicht darauf ankommt, ob man eine beſtimmte

Abficht dadurch erreiche, oder nicht * ). ch

würde hierauf antworten : daß das Zwangsrecht

Eein formales Recht fen , indem das formale Recht

nichts anders iſt, als dasjenige, was übrig bleibt,

wenn man von der Materie jedes beliebigen

Rechts abſtrahirt, oder das Recht bloß als ein

ſolches gedacht, welches ein Gegenſtano überhaupt

hat , ohne ihn irgends zu beſtimmen , hier wird

aber ein in gewiſſer Rückſicht beſtimmter Gegens

ſtand gedacht werden , nemlich der Gebrauch von

Zwangsmitteln , wegen einer zugefügten Beleidia

gung. Ber einem jeden materialen Rechte muß

ich mir aber immer einen Zweck als möglich den,

ken , um deſſentwillen ich das Recht gebrauchen

wil , ob der Zwed von mir dadurch wirklich ers

reicht werde , oder nicht, das chut nichts guc

Sache; er muß nur dadurch erreicht werden

können . Das iſt aber bey dem Strafrechte

nicht der Fall.

Herr Jakob behauptet nicht allein das natürs

liche Strafrecht, ſondern auch), daß eine Propors

tion zwiſchen Strafe und Beleidigung beobachtet

werden müſſe. Da ich dargethan zu haber

glaube , daß es kein natürliches Strafrecht gebe ;

4

*) Philoſophiſche Rechtslehre 8. 418. Anm.
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ſo brauchte ich mich gar nicht in die Frage vor

der Proportion der Beleidigungen und der Stra .

fen einzulaffen , wenn Herr Jakob hiedurch nicht

auch zugleich die Proportion zwiſchen Beleidigung

und dem Zwange , der ſie hindern ſoll , beſtimmt

zu haben glaubte.

Um dieſe Proportion zu beſtimmen , jagt Here

I., eine Strafe ren gerecht, welche dem Beleis

diger ein für ihn eben ſo großes Gut nimmt, als

er dem Beleidiger entzogen *). Allein , wer

kann dieſes beſtimmen ? Ein und eben daſſelbe

Gut in meinen Händen , fonnte für einen andern

einen ungleich größerni Werth haben.

Man erlaube mir die Anwendung auf einen

einzelnen Fall. „ Wer des einen Körper widers

„ rechtlich verlegt, verdient eine Verlegung von gleis

„, cher Empfindlichkeit an dem Feinigen zu erfahs

„ ren , » fagt Herr 9. **) Aber nicht allein die gros

Bere oder kleinere Empfindlichkeit einer Verlegung

iſt es , was die Große des Berluſtes , welchen ich

durch ſie erleide, beſtimmt; ſondern auch anderweis

tige Folgen , welche ſie für mich hat. Id) kann, f. B.

durch die Verlegung eines Fingers , außer Stand

gefegt werden , durch eine Kunft, die ich bisher

ausübte , meinen Unterhalt ferner zu erwerben ,

indeß dieſe Verlegung für einen andern faum mehr

als einen körperlichen Schmerz zur Folge håtte.

Das

*) Philof. Rechtslehre 6. 425.

**) ebeud. ll. 436. 6. 256.
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Das Recht des Beleidigten gegen den Beleidis

ger geht , da es kein natürliches Strafrecht giebt,

daher lediglich auf Vertheidigung und Entſchådi,

gung. Die Naturrechtslehrer behaupten , das

dieſes Recht ein unendliches Recht ſey , oder ein

folches, dem im allgemeinen keine Grenzen bes

ftimmt werden können * ) ; ich gehe ſelbſt weiter,

und behaupte , daß dieſes Recht in ſo fern ein

unendliches genannt werden müſſe, als es dem

Urtheile des Beleidigten überlaſſen bleiben muß,

wie groß der Schaden iſt , der für ihn aus einer

Beleidigung erwachſen iſt, und wie viel Zwang

zu ſeiner Vertheidigung nöthig iſt.

Es echellet alſo, in welchem Sinne das Recht

des Beleidigten gegen den Beleidiger ein unendliches

Recht ſen , und daß dieſes nicht ſo viel heiße , der

Beleidigte foune den Beleidiger behandeln wie er

wolle ; ſondern daß dem Beleidiger die Große der

Zwangsmittel , welche zur Behauptung ſeines

Rechts erforderlich ſind , zu beurtheilen überlaſſen

bleiben müſſe, und dag daher niemand als er, wenn

er das Recht Hat Entſchädigung zu fordern , die

Große dieſer Entſchådigung beſtimmen fðnue.

Man vergeffe eß nicht, daß hier blog von dem

ftrengen Recht die Rede iſt , und daß wir , wenn

wir diefes behaupten , keinesweges leugnen , das

Sits

* ) Wolf inſtit. juris nat. $. 94. Achenwall jus nat.

f . 261 .

N 5
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Sittengerek verpflichte den Beleidigten ſelbſt zur

Gåte gegen den Beleidiger.

Das unendliche Recht des Beleidigten hat an

Herrn Jakob einen ſcharfen Widerſacher gefunden .

» Die Zwangsmittel zur Vertheidigung , ſagt er,

s müſſen der Beleidigung , welche verwehrt wers

»; den roll, proportionirlich ſenn, und die Uebel,

s ; welche gebraucht werden , dürfen wenigſtens

s nicht großer fenn, als die gerechte Strafe, welche

die Beleidigung verdient, Denn aller rechtmås

„ Biger Zwang iſt durch die Beleidigung beſtimmt,

, folglich darf er auch nie größer ſeyn , als ihr

Grund erfordert ,, * ). Ich will es mit Stills

ſchweigen übergehen , daß Herr Jakob die Große

werden ſoll, durch die Größe der rechtmäßigen

Strafe beſtimmen will; da ich ihm dieſes Strafe

recht nicht zugeben kann , und nur bemerken , daß

der Saß' : die Größe des Zwangs werde durch

die Größe der Beleidigung beſtimmt, zweyerler

bedeuten tonne. Denn einmal fann dieſer Sats

den Sinn haben , die fittliche Möglichkeit der

Große des Zwangs hängt von der Größe der Bes

leidigung ab , und dann auch ; das Recht zu dem

Gebrauche eines Zwangsmittel , um eine Beleis

digung zu verhindern , hångt von der Größe des

Uebels ab , welches mir durch eine Beleidigung

zuges

Philof. Rechtslehre $ 440 .

1
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fugefügt wurde. In dem erſten Sinne wird nies

mand den Saß leugnen , aber ſo genommen kann.

er nicht in das Naturrecht gehören ; iq dem zwey

ten Sinne iſt er aber keinesweges wahr. Denn

mein Recht zur Bertheidigung habe ich , um meine

Rechte als Rechte behaupten ' zu können . Ich

muß mithin ein Recht zu ſo vielen Zwange haben,

als zur Behauptung nteines Rechts nöthig iſt,

und da ich niemandes andern , als meinem eigen

nen Urtheile hierin folgen kann ; ſo muß ich ein

Recht zu ſo vielem Zwange haben , als mir zuc

Pertheidigung meines Rechts nöthig ſcheint. Doch

Herr y. will får deren Behauptung noch einen

andern Beweis führen . „ Die Vertheidigung leis

„ ner Rechte, ſagt er , iſt nicht abſolut Recht

(uneingeſchränft Recht) ; „ , ſondern nur ſo weit

„ſie nach einem allgemeinen Geſetze gewoût wers

s den kann. Auch dieſer Saß iſt einer zwiefas ·

chen Auslegung fähig. Denn erſtens kann es heis

fen , die Vertheidigung eines Rechts iſt nicht uns

eingeſchrånft fittlich möglich , oder möglich , ohne

irgend ein Sittengeſeß zu verlegen ; und zweyteng,

fie iſt nicht uneingeſchränkt rechtsgemåg ; fondern

nur in ſofern ſie nach einem allgemeinen Geſetze

gewolltwerden kann. Wollen wir den Saß auf

die erſte Art nehmen ; fo gehört er nicht in das.

Naturrecht, ſondern in die Sittenlehre ; ſoll er

aber auf die zwente Art verſtanden werden , ſo

würde er nicht wahr feyn. Denn ich habe zur

Bers
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Vertheidigung meiner Rechte in ſo weit ein Recht,

als ich nach einem allgemeinen Gefeße wollen muß,

daß ich dazu ein Recht habe . Nun mug ich aber

nach einem allgemeinen Geſeke wollen , daß jeder

zur Vertheidigung ſeines Rechts zu ſo viel Zwang

ein Recht habe , als nach ſeinem Urtheile dazu ndo

thig iſt , indem ich will, daß mein Recht univers

lett bleiben ſoll. Mithin muß dieſes Recht des

Beleidigten'unendlich fenn . Denn ich muß wols

len , es ſey ein allgemeines Geſet , daß niemand

den andern beleidige , und das niemand dem

Zwange, durch welchen er von einer Beleidigung

abgehalten werden ſoll, widerſtehen dürfe. Mits

bin muß auch nach einem allgemeinen Gefeße ger

wollt werden können , daß das Recht des Beleis

digten ein unendliches fer .

XXI,
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XXI.

Geſellſchaft überhaupt.

Wennenn mehrere zur Erreichung eines gemeiita

ſchaftlichen Zwecks gegenſeitig gegen einander volls

tommen verpflichtet find ; ſo iſt eine Geſellſchaft

unter ihnen. Man nennet alle dieſe Subjekte zus

ſammengenommen auch in einer andern Bedeutung

eine Geſellſchaft, und jeden einzelnen ein Mits

glied derſelben .

Oft nennt man ſelbſt mehrere Perſonen , wels

che zur Erreichung eines gemeinſchaftlichen Zwecks.

thårig ſind , wenn gleich keiner von denſelben , in

Rückſicht auf dieſen Zwec , eine beſondere volls

fommene Verbindlichkeit gegen die übrigen håtte,

eine Geſellſchaft. Mehrere Perſonen , die , uni

das Vergnügen des Umgangs zu genießen , an eis

nem Orte , verſammlet ſind , machen in dieſem

Sinne eine Geſellſchaft aus , wenn es gleich einer

jeden derſelben überlaſſen iſt , ob und wieviel fie

zu dem Bergnügen der åbrigen beytragen will.

Sa in einem noch weitern Sinne machen ſelbſt

mehrere Menſchen eine Geſellſchaft aus , wenn ſie

durch Zeit und Ort in ſolchen Verhältniſſen ſtehen ,

in welchen ſie geriffe Zwecke, wenn ſie ſich dieſele

beo
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!

ben gemeinſchaftlich vorgeſeßt haben , leicht erreis

chen können , fie mögen fie nun haben , oder nicht

baben. Allein dieſe legten Begriffe gehen mich

hier nichts an . Denn ſolche Geſellſchaften föns

nen keine Rechte und keine Verbindlichkeiten bes

gründen. Unter Geſellſchaft verſtehe ich daher in

dem Folgenden immer einen Inbegriff von Mens

ſchen , welche fich , in Rückſicht auf die Erreichung

eines zwecks , volkommen gegen einander vers

Pflichtet haben.

Der Steck , um deſſentrillen eine Geſellſchaft

errichtet iſt, heißt der geſellſchaftliche Zweck. Er

iſt, in Rückſicht auf die ganze Geſellſchaft, als der

höchſte zu betrachten , wenn gleich jedes einzelne

Mitglied für ſich beſondere Zwecke haben mag , ju

deren Erreichung ihm die Erreichung des geſel.

ſchaftlichen Zwedes ſelbſt beförderlich ſeyn ſoll.

Geſeßt mehrere Perſonen errichten um eines gés

meinſchaftlich zu machenden Gewinnftes willen

eine Geſellſchaft ; ſo iſt dieſer zu machende Ges

wiunſt der Zweck der Geſellſchaft, ob gleid; jeder

von ihnen bey dem Antheile , den er an dieſem

gemeinſchaftlichen Gewinnſte bat, beſondere Zwecke

haben mag , um derentwillen er in die Geſellſchaft

getreten iſt.

Ich glaube es nicht hier erſt erweiſen zu dür ,

fen , daß jede Geſellſchaft nur durch einen Vertrag

entſtehen könne ; denn wenn dieſes fich auch nicht

aus unſern vorhergehenden Uuterſuchungen ergåbe,

fo

1
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1

konnte ich den Leſer , dem hieran ein Zweifel

übrig bliebe, auf meinen anderswo davon geführs

ten Beweis * ) verweiſen .

Dieſer Vertrag heißt der Vereinigungsvers

trag der Geſellſchaft , und jeder , welcher ihit

nicht ſelbſt mit eingegangen iſt , kann nur durch

einen beſondern Bertrag , welcher der Aufnahme.

vertrag genannt wird , Mitglied der Geſellſchaft

werden.

Wir dürfen nur die rechtlichen Folgen des

Vereinigungsvertrages nåher beſtimmen. Denn

weiter unten wird ſich ergeben , daß aus dem Aufs

nahmevertrage für jeden , der durch denſelben

Mitglied einer Geſellſchaft geworden iſt , dieſelben

Wirkungen entſpringen , als wenn er den Bereis

nigungsvertrag felbft mit eingegangen ware.

Durch den Vereinigungsvertrag verpflichtet ſich

jedes Mitglied gegen die Geſellſchaft auf eine bes

ſtimmte Weiſe, zu dem berabredeten Zwecke mite

zuwirken ; jedes andere Mitglied verpflichtet ſichy

auf gleiche Weiſe gegen alle übrigen , und mithin

auch gegen jenes. Durch den Bereinigungsvers

trag erhålt alſo jedes Mitglied die Verbindlich :

keit , auf eine beſtimmte Art zu dem Zwecke der

Geſellſchaft mitzuwirken , und das Recht, von

den übrigen eine gleichmäßige Mitwirkung zu dies

ſem Zwecke zu fordern , und daher auch ein Recht

an dem geſellſchaftlichen Zwecke ſelbſt,

Naturrecht $. 247 .
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Das rechtliche Verhältniß, welches durch den

Vereinigungsvertrag zwiſchen der Geſellſchaft und

ihren Mitgliedern beſtimmt iſt, mag das Grund

verhältniß der Geſellſchaft genannt werden .

Da dieſes durch einen Vertrag , welchen jedes

einzelne Geſellſchaftglied mit jedem andern einges

gangen iſt, beſtimmt iſt ; ſo erhellet, daß in dems

felben nichts durch den Willen eines oder mehrerer

Glieder geändert werden könne. Denn eine jede

Uenderung, welche man in demſelben gegen der

Willen auch nur eine einzigen der Geſellſchafts,

glieder machte , würde gegen das Recht laufen ,

welches dieſer aus , den Vereinigungsvertrage hat.

Das Grundverhältniß eines Mitgliedes zur Ges

Tellſchaft beſtimmt nun auf der einen Seite Rechte,

und auf der andern Seite Verbindlichkeiten deſſels

ben. Jene wollen wir Rechte an der Geſellſchaft

nennen. Es ergiebt ſich daher von ſelbft : 1 ) Dag

keinem Mitgliede einer Geſellſchaft Verbindlichkeis

ten wider ſeinen Willen auferlegt werden können ,

welche nicht ſchon durch das Grundverhältniß bes

ſtimmt ſind. 2) Daß ihm von der Sefedraft

einſeitiger Weiſe kein Recht entzogen werden dürfe,

welches ihm bisher zuſtand ; dieſes Recht mag nun

ein Recht an der Geſellſchaft ſeyn, oder es mag dies

res Recht aus einem andern Grunde haben. Denn

die erſten Rechte kann ihm die Geſellſchaft nicht ents

ziehen , indem ſie durch den Vertrag gebunden iſt ;

die andern Rechte kann ſie nicht iu Anſpruch nehmen,
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dai fie the nicht durch den Vereinigungsvertrag

übertragen ſind . Ich will dieſes auf einen eingel

nen Fall anwenden. Jedes Benſpiel mit gun

wenn es demjenigen , für den e $ gebraucht wird,

flårer iſt , als die Theorie, welche es erlautern

fol. * Man erlaube mir daher ein Beyfpiel, wel

dhes niemanden unbekannter feyn kann , als die an

gemeine Eheorie , welche es erläutern fou.

Gefeßt mehrere Freunde der Lektüre treten auf

eine gewiſſe Zeit in eine Geſellſchaft , Romane auf

eine leichtere Art leſen zu können . Dieſe fouten von

den Beitragen, zu denen ſich die einzelnen Mitglies

der verpflichtet hatten, angeſchafft, und von ihnen ist

einer gewiſſen Ordnung geleſen werden . Wäre ich

einMitglied dieſer Geſellſchaft; fo würde ich zuerft

die Verbindlichkeit habett, meinen verſprochenen

Bertrag zu entrichten ; ich würde aber auch das

Recht haberi, die auf Koſten der Geſellſchaft anges

ſchafften Bücher in der feſtgeſetzten Drdnung zu les

fen . 1. Hiezu ift mir die Geſellſchaft verpflichtet.

Sefekt nun die Geſellſchaft wollte, ftatt des bishes

tigen Bentrags , einen größeren haben ; ſo hinge

es einzig von mir ab , ob ich ihn ihr bewilligen

wollte . Wollte ich nicht, fo Håtte fie fein Recht

mich dazu zu zidingen ; denn zu keinem andern ,

als meinem bisherigen Beytrage , hatte ich mich

verpflichtet , und zu nichts andern bin ich der Ger

fellſchaft verpflichtet, als wozu ich mich gegen ſte

verbindlich gemacht habe. Könnte die Geſellſchaft

mios
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nicht ferner beſtehen , wenn ihre Mitglieder nicht

größere Beytråge geben wollten , nun ſo mögte fie

Aufhören , denn zur Erreichung des geſellſchaftlis

chen Zwecks hat ſich jedes Mitglied nur unter den

verabredeten Bedingungen und Einſchränkungen ,

nicht ohne alle Bedingungen und Einſchränkungen,

verpflichtet. Gefeßt aber alle Mitglieder, außer

mie , waren des Romanentefens fatt ; fie wünſchs

ten für ihre Beytråge ſich jeßt eine hiſtoriſche, oder

irgend eine andere Lektüre , wåre ich verbunden

mir dieſes gefallen zu laſſen , ſtatt der Romane Ges

fchichte zu leſen ? Keineswegs. Denn diefes wåre

wider das Recht, welches ich , vermoge desGrunds

verhältniſſes, worin die Geſellſchaft mit ihren Glies

dern ſteht, habe. Die Geſellſchaft iſt ihrer Seits

fo gut verbunden , mir dasjenige zu leiſten , was

ich mir von ihr verſprechen laſſen , als ich mich

anheiſchig gemacht habe, meine Beyträge zu

entrichten . Wollen die übrigen Mitglieder außer

mir zu dieſem Behufe in eine neue Geſellſchaft tres

ten , ſo kann ich es ihnen nicht wehren ; aber die

bisher eingegangene Geſellſchaft können ſie deshalb

dor der Zeit nicht verlaſſen - denn wir haber

angenommen , daß die Geſellſchaft auf eine be:

ſtimmte Zeit errichtet fers oder was eben ,daſs

felbe fagt, fie können ſich von ihrer Verbindlichkeit

gegen mich eben ſo wenig freyſprechen , als ich

mich von meiner Berbindlichkeit gegen fie.

XXII.
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Verfaſſung einer Geſellſchaft.

on dem eigentlichen Geſellſchaftsutvecké, o.fi

demjenigen , zu deſſen Erreichung die Geſellſchaft

errichtet wurde , miſien die gerettfchaftlichen Anges

legenheiten unterſchiedert werden. Dieſes find

Zwecke, welche dem geſetiſchaftlichen Zwecke uns

tergeordnet ſind, die alſo erreicht werden ſollent,

um durch diefelben der Geſellſchaftszweck gangi

oder zum Sheil felbſt zu erreichen . Man érlaube

mir dieſett Begriff durch die Geſellſchaft der Ros

manenleſer zu erläuterti. Ihr Geſellſchaftszweck

iſt die Lektüre eineë gewiſſen Art von Büchern .

Måreut dieſer ſo viele , daß man auf eine Auss

wahl derſelben denken , oder das geſellſchaftliche

Vermogen fie anzuſchaffen, oder die Zeit der Mits

glieder , ſie zu leſen , nicht zureichte ; ro tvůrde

dieſe Auswahl eine Angelegenheit der Geſellſchaft

Penn. Ungelegenheiten der Geſellſchaft ſind zwar

durch den Zweck derſelben als ſolde beſtinimt, odec

der Zweck der Geſellſchaft bringet es mit ſich , dag

die Geſellſchaft gerade dieſe und keine andere Ans

gelegenheiten habe ; allein ſie werden nicht durch

derta
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denſelben vállig entſchieded. Wenn es gleich der

Zweck einer Leſegeſellſchaft, welche ſich unter den

angenommenen Umſtänden vereinigt, mit ſich brins

get , daß fie unter Wecken , welche fie leſen will,

eine Auswahl 'treffe; ſo iſt doch die Auswahl noch

nicht ſelbſt gemacht.

In der' eigentlichen Bedeutung iſt der Wille

einer Geſellſchaft nichts anders , als der Wille iha

rer Glieder ; im rechtlichen Sinne iſt der Wille

der Geſellſchaft dasjenige , was alle Mitglieder

als den Willen der Geſellſchaft anzuerkennen vera

bunden ſind , es mag nun der Wille jedes einzelnent

ſeyn, oder nicht. Gerelt in einer Sefelſchaft

würde alles , was ausgemacht werden ſoll, recht:

måßig durch eine Stimmenmehrheit entſchieden ;

ſo würde das , was eine Stimmenmehrhei
t wolle,

der rechtliche Wille einer rolden Geſellſchaft ſeyn .

Die Art und Weiſe nun , wie der rechtliche

Wille einer Geſellſchaft beſtinimt wird , wird die

Verfaſſung der Geſellſchaft" genannt; fie hat

dieſen Namen in der'engern und eigentlichen Bes

deutung , in ſo fern durch ſie etwas der rechtliche

Wille der Geſellſchaft werden kann , ob es gleich

nicht der Wille aller einzelnen Glieder iſt.

Geſetzt in einer Leſegeſellſdhaft müßte jedes Mita

glied ausdrücklich in die Anſchaffung eines jedert

Werks willigen ; fo würde eine ſolche Geſellſchaft

zwar eine Berfaſſung in dem weitern , aber feine

Verfaſſung in derti engern Sinne haben. Hinges

gen
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gen in einer Refegeſellſchaft , wo die Wahl der ans

zuſchaffenden Bücher durch den Willen der meiſten

Mitglieder , oder eines Ausſchuſſeß von Mitglies

dern, beſtimmt ſeyn foute , würde eine Verfaſſung

in dem engern und eigentlichen Sinne porhanden

Feyn ; denn jetzt könnte etwas zu dem rechtlichen

Willen der Geſellſdaft erhoben werden , welches

nicht der Wille aller einzelnen Mitglieder wäre.

Eine Geſellſchaft heißt in ſo fern gleich , als

alle Mitglieder derſelben zur Beſtimmung ihres

rechtlichen Willens mitwirken Ednnen ; hingegen

ungleich , in ſo fern nicht alle Mitglieder dieſes

Recht haben. Eine Geſellſchaft kann aber auch

theils eine gleiche , theils eine ungleiche ſenn .

Denn es iſt möglich , daß der rechtliche Wille der

Geſellſchaft in Anſehung einiger geſellſchaftlichen

Angelegenheiten nur durch den Willen aller einzel

nen Mitglieder beſtimmt werden könne , und in

Anſehung anderer auf eine andere Art. Eine Becs

faſſung dieſer Art mag eine zuſammengefekte hei

fen. Ben der Verfaſſung einer Geſellſchaft ents

ſtehen natürlich zwey Fragen : 1 ) Wie kann

eine Verfaſſung der Geſellſchaft entſtehen

und verändert werden ? und 2.) was kann

durch die Verfaſſug beſtimmt werden ?

MeVerfaſſung einer Geſellſchaft,in dem eis

gentlichen Sinne kann nur durch den Willen aller

Mitglieder beſtimmt werden . Denn fein Mitglied

der Geſellſchaft kann die Berbindlichkeit haben, et:

23 mas



2214 Beffaſſung einer Geſellſchaft,

was in den Angelegenheiten für den Willen der

Geſellſchaft anzuerkennen , was nicht fein eigener

Wille iſt , als in ſo fern es ſich dazu perpflichtet

hat. Denn willige ich gleich in den Zweck einee

Geſellſchaft überhaupt ein ; ſo willige ich doch deba

halb noch nicht ein , daß diefe oder jene, oder gar

alle Angelegenheiten der Geſellſchaft, auf ſolch

eine, oder auf eine andere Art entſchieden werden

follen', wenn ihre Entſcheidung gleich meiner

Willen zuwider wåre.

In einer gleichen Gefellſchaft, oder in einer

Geſellſchaft von einer zuſammengeſeßten Verfaſs

fung, in ſo fern ſie eine gleiche iſt , heißt nun der

erklärte Wille eines Mitgliedes , daß etwas der

rechtliche Wille der Geſellſchaft fenn Foll, ſeine

Stimine ,undberfür eineneinzelnen Fall be:

ſtimmte rechtliche Wille der Geſellſchaft ein Bes

Tchluß derſelben. In einer gleichen Geſellſchaft,

oder einer von zuſammengefegter Verfaſſung, in ſo

fern ſie als eine gleiche zu betrachten iſt, kann das

her keine Stimmenmehrheit, an ſich einen Bes

fchluß hervorbringen , wenn ihr dieſes Redyt nicht

durch den Willen aller Mitglieder ertheilt iſt.

Denn die überftimmten Mitglieder kann nichts

berpflichten ,dasfür den Willen der Geſellschaft

zu erfennen , was ein großerer Sheil will. Denn

Tout ſein Wille verpflichtend für alfe Mitglieder

werden ; po mig eine Verfaffing vorhanden renn.

d

Dieſe
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Dieſe kann abernicht anders , als durch die Eins

willigung aller beſtimmt ſeyn.

.. ' Ych weiß es , daß ſelbſt von mehrerern Ra.

fürrechtslehrern das Gegentheil dieſes Saßes bes

hauptet iſt. Ob ich gleich Ichon anberivårts * )

dieſe Behauptung beſtritten habe ; fo fey, es mic

doch erlaubt , auf fie zurückzukommen. Herc

Schlettwein ſagt : „ Ate Glieder der Geſells

„ ſchaft haben in Anſehung der geſellſchaftlichen

»Gegenſtande nur einen Willen . Wenn nunmehs

„ cere Glieder wider wenigere ſtimmen ; ſo iſt of

»» fenbar in dem Geſellſchaftswillen auf der Seite,

a to die mehreſten Glieder ſind , ein Ueberges

» wicht », ** ). Zugegeben , daß ben allen Gegens

ſtånden die Glieder der Seſellſchaft, nur einen

Willen haben können ; ſo heißt das doch nichts

anders , als in Anſehung der geſellſchaftlichen Ans

gelegenheiten kann jedesmal nur eines als der

Wille der Geſellſchaft betrachtet werden . Wenn

nun aber der Wille der Geſellſchaftsmitglieder ges

theilt iſt; To folgt gar nicht , daß die Seſellſchaft

irgend etwas molle , und alſo auch nicht, daß fie

dasjenige wolle, welches der Wille der meiſten

ihrer Glieder iſt. Einen andern Beweis , welcher

Herr Schlettwein ***) führt, habe ich ſchon ben

einer andern Gelegenheit beurtheilt + ).

D4 Abery

Naturrecht 6. 319.

* ) Sdlettmein die Rechterder Menſchheit & 213. ;

Rechte des Menſchen &. a. D.

1 ) Naturrecht a . a . .
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1

,
?

Ayer, konnte man einwenden , wenn keine

Stimmenmehrheit etwas ausmachen kann , was

Cod alsdann entſcheiden ? Allein , muß denn

immer und in jedem Falle entſchieden werden ?

Es kann ja bey dem Alten bleiben , wenn nicht

alle Mitglieder eins find.

Mankann ſich auch nicht auf die rechtliche

Gleichheit der Stimmen berufen , um daraus eise

nen Beweis zu holen , daß die meiſten Stimmen

gelten . Denn ben dieſer rechtlichen Gleichheit

der Stimmten beſteht es' vollkommen , daß keine

Mitglied der Seſellſchaft ettvas für den Willen der

Geſellſchaft erkennen darfy worin es nicht getvil

liget hat. Che in einer gleichen Geſellſchaft

eine Berfaffung eingeführt iſt, können daher alle

ihre Angelegenheiten uur durch die Uebereinkunft

aller Geſellſchaftsglieder ausgemacht werden .

Por Einführung einer Berfaſſung iſt daher

eine jede Geſellſchaft eine gleiche, und eine gleiche

Geſellſchaft, in welder nichts ohne die Einwillie

gung der einzelnen Mitglieder beſchloſſen werden

kann. Der Vertragaller Mitglieder, durth wels

chen die Verfaſſung der Geſellſchaft beſtimmt miro,

heißt der Verfaſſungsvertrag. Es erhellet für

fich , daß die Verfaſſung einer Seſellſchaft, durdy

mehr als eineri Bertrag beſtimmt ſepakonne. Alss

dann

1
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bann kommen aber alle dieſe Berträge zuſammen ,

genommen als ein einziger betrachtet werden .

Menn der Perfaſſungsvertrag , wie auß den obia

gen echellet, gleid nur durch den Willen aller Mits

slieder der Geſellſchaft abgeſchloſſen werden kann,

so folgt doch keinesweges , daß jedes Mitglied der

Geſellſchaft zu demſelben unmittelbarmüſſe einger

widiget haben . Denn eß iſt möglid , daß alle

Mitglieder ber Sefellfchaft einen Theil derſelben ,

ober vielleicht auch ein einziges bevollmådytigeti,

die Verfaſſung zu beftimnien. Iti diefern Falle iſt

zwar nid )t durch die unmittelbare Einwilligung der

einzelnen Geſellſchaftsglieder die Werfaſſung einges

führt, aber die Bevollmächtigten fonnten doch nur

durch das Recht, welches fie, vermige des Willens,

der einzelnen Sefedfchaftsglieder hatten , der Ges

felfdjaft eine Verfaſſung geben. Die Verfaſſung

fann daher audy in dieſem Falle nur durch den

Billen der Einzelnen gültig fenn. Eben ſo erhel.

let , daß jeder , welcher ſich in eine Geſellſchaft

aufnehmen låßt ftidſchweigend in die Verfaſſung

der Sefellſchaft willige. Denn durd den Aufs

nahmepertrag erwirbt er alle Rechte eines Mits

gliedes der Geſellichaft, und erwirbt ſo auch durch

deuſelben alle Verbindlichkeiten deſſelben . Mithin

verpflichet er ſich auch alles dasjenige für den Wils

len der Geſellſchaft anzuerkennen, was perfaſſungs

maßig ausgemacht iſt.

DS
Weil
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Weil die Berfaſſung einer Geſellſchaft nur

purch einen Vertrag aller ihrer Mitglieder bez

ſtimmt werden kann ; fo echellet, daß fie nicht

anders , als mit der Einwilligung ihrer ſåmelis

chen Glieder aufgehoben oder verändert werden

fönne,

Der Berfaſſungsvertrag einer Geſellſchaft

Fann felbſt auch mit dem Bereinigungsvertrage

zugleich eingegangen werden . Beide müſſen indeß

ihres Inhalts und ihrer Folgen wegen unterſchies

den werden. Der Bereinigungsvertrag beſtimmt

den fekten Streck der Geſellſchaft im Allgemeinen,

Der Verfaſſungsvertrag aber nur die Art und

Weiſe, wie in Anſehung der geſellſchaftlichen Ans

gelegenheiten der rechtliche Wille der Geſellſchaft

beſtimmt werden ſolle. Beide zuſammen genom

men beſtimmen den Zweck der Geſellſchaft vollſtåns

sig , und die Rechte und Verbindlichkeiten ihreç

Glieder,

Ich will das fo eben gefagte burde das oben

gewählte Beyſpiel zu erläutețn ſuchen . Gefekt,

die Geſellſchaft vonFreunden der Romanenlektůré,

von denen jeder ſich zu einem beſtimmten Beytrage

verpflichtet håtte , beſtinimte unter ſich , daß durch

eine jedesmalige Stimmenmehrheit die Wahl der

zü teſenden Bücher , die Ordnung , in welcher

jedes einzelne Mitglied fie leſen , und alle ſonſtigen

Angelegenheiten der Geſellſchaft entſchieden wers

den
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den fodten ; ſo würde der vouftåndige Zweck dieſer

Geſellſchaft die Lektüre der Romanen ſeyn , in ſo

fern auf die ſo eben angegebene Art alles in Unſee

hung derſelben beſtimmt werden follte.

Die zweyte oben aufgeworfene Frage war :

was fann durch die Verfaſſung der Geſellſchaft

entſchieden werden ? Um dieſe Frage aber beants

worten zu können, müſſen wir die Gewalt einer

Seſellſchaft zuvor náher unterſuchen,

XXIII.
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Geſellſchaftsg
ewalt

Unter der Setvalt einer Gefeufebaft verſtehe main

in dem engern Sinne den Inbegriff derjenigen

Redste, welche durch die Verfaſſung der Sefelle

fchaft ausgeübt werden können , und mit der Ges

felſchaft ſelbſt wirklich ſind ; in dem weitern Sinne

den Jubegriff aller ihrer Rechte , welche durch die

Verfaſſung möglich ſind, und in dem allerweitften

Sinne iſt die Geryalt der Geſellſchaft der Inbegriff

aller ihrer Rechte , fie mögen ſeyn von welcher

Art fie wollen .

Der Wichtigkeit dieſer Begriffe wegen, müſſen

wir ſie genauer unterſcheiden , und jeden derfels

ben tveiter entwickeln .

Da die Gewalt einer Geſellſchaft in dem engs

ſten Sinne nur diejenigen Rechte befaßt, welche

mit der Geſellſchaft felbſt wirklich ſind , und die

verfaſſungsmåßig ausgeübt werden können ; ſo ers

belet für ſich ſelbſt, daß die Gewalt einer Geſella

fdaft in dem engſten Sinne des Worts 1 ) nicht

diejenigen Rechte mit in fich befaffe , welche zu.

fillig von ihr erworben , find. 2. B. wenn eine

I
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Gefélffchaft das Eigenthum dieſer oder jener Sache

- erworben hat ; fo gehört dieſes Eigenthumsrecht

nicht zu der Sewalt der Geſellſchaft in dem engſten

und eigentlichſten Sinne: Denn dieſes Recht iſt

nicht mit der Geſellſchaft felbft wirklich . Sie

tónnte vorhanden fenn, ohne dieſes Recht zu has

ben. 2) Alle Rechte , welche das Grundvers

håltniß der Geſellſchaft zu ihren Sliedern felbſt,

und daher auch die Verfaſſung der Geſellſchaft,

oder einzelne Beſtandtheile derſelben zum Gegens

ftande haben , find eben ſo von der Gewalt det

Geſellſchaft im engſten Sinne ausgeſchloſſen .

Denn über dieſe Rechte kann derfaſſungsmåßig

ntchte beſtimmt werden. Eine Geſellſchaft kann

fich eine Verfaſſung geben , eine vorhandene gang

odeč zum Theil aufheben , oder modificiren ; allein

Sie kann dieſes nicht durch ihre Verfaſſung fellit,

ſondern nur durch den einhelligen Willen ihrer

Mitglieder. Denn es iſt ſchon oben gezeiget,

daß die Berfaſſung einer Geſellſchaft, ſo wie ibe

geſamtes Grundverhältniß , nur durch einen Bers

trag aller Glieder mit allen beſtimmt feyn tonne .

Sede Abånderung, welche hierin ohne die beſons

dere Einwilligung eines Mitgliedes gemacht were

den ſollte , würde gegen das Recht laufen , wels

ches dieſes Mitglied aus jenem Bertrage håtte.

Die Gewalt einer Geſellſdaft in der weitert

Bedeutung befaßt alle Rechte in fich , über welche

die Geſellſchaft verfaſſungsmåßig verfügen kann,

fic
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V

fie mögert nutt urſprüngliche, oder erworbene

Rechte der Geſellſchaft ſenu : Z. B. das Eigenta

thum einer Geſellſchaft, in fo fern Berfüguns

gen über daſelbe, wie die übrigen Angelegenheis

ten der Geſellſchaft, beſtimmt werden können ,

gehört zu der Gewalt der Geſellſchaft in dem weis

tern Sinne. Bon ihč find aber auch alle Rechte

der Geſellſchaft, welche ihr Grundverhåltniß zu

ihren Gliederii, und mithin auch die Verfaſſung

felbfi betreffen ; ausgeſchloſſen , weil übeï dieſe

nicht verfaſſungsmäßig von der Geſellſchaft verfüs

get werden kann . Hingegen gehören zu der Gei

walt einer Geſellſchaft in dem weitern Sinne alle

diejenigen Rechte, welche voit ihr zufälligerweiſe

erworben find , in fo ferrt über ſie verfaſſungsmás

Big verfügt werden kann , wie dieſes ſchon in dem ?

vochergehenden durch das Eigenthurt der Geſell

Ichaft erläutert iſt.

Hier entſteht itatårlich die Frage: wie tveit

tann verfaſſungsmåßig über die zufälligen Rechte

einer Geſellſchaft von ihr verfüget werden ? Es

verſteht ftd von ſelbſt, daß dieſe Frage nur in ſo

weit aufgervorfen werdéu könne, ale hierůbec

nichts ausdrücklich feftgelegt iſt.

Es ergiebt fich von ſelbſt, daß dieſes tur iti

fo fern geſchehen kann , als dergleichen Verfügung

get nicht dem Grundverhältniſſe der Geſellſchaft

zu ihren Mitgliedern zuwider find , oder ſo weit

hiedurch 1 ) nicht die Rechte der Mitgliederan der
?
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Geſellſchaft, noch auch 2) ihre übrigen Rechte

verlegt werden .

Ich kehre zu dem ſchon oben gewählten Berja

ſpiele zurück, um meine Behauptungen dadurch

anſchaulich zu machen . Wenn die Mitglieder uns

ſerer Leſegeſellſchaft fich zu einem gewiſſen Bena

trage , zur Anſchaffung der Bücher , die , demi

Vertrage der Geſellſchaft zufolge, von ihnen geles

fen werden könnten , verpflichtet, und feſtgeſegt

håtten , daß alle Angelegenheiten der Geſellſchaft

durch eine Stimmenmehrheit entſchieden werden

follten ; po würden durch dieſe fi B. keine Werte

gewählt werden können , zu deren Anſchaffung die

einmal beſtimmten Beytråge der Mitglieder der

Geſellſchaft nicht hinreichten , denn dieſe Stims

menmehrheit würde niemandert, welcher nicht mit

in ihr begriffen wåre , die Verbindlichkeit auferles

gen , mehr zu dem geſellſchaftlichen Zwecke beyzu .

tragen , als wozu er ſich ſelbſt verpflichtet hat.

Eben ſo , wenn wir den entgegengefegten Fall

annehmen , wenn wir vorduslegent, daß nicht als

les Geld, welches durch die Beytråge der Mitglies

der der Geſellſchaft zuſammengebracht iſt , erfore

dert wurde , um für die Geſellſchaft Bücher ängus

ſchaffen ; ſo tůrde eben ſo wentg åber den Uebers

fchug dieſes Geldes etwas durch eine Stimmens

mehrheit beſtimmt werden können . Denn eine

folche Verfügung würde wider die Rechte ſeyn ,

welche jedes Mitglied an der Geſellſchaft hat.

Denn
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Denn die Geſellſchaft hat die Verbindlichkeit gegers

die einzelnen Mitglieder nur zu dieſem Zweden

das zufanımengebrachte Geld zu verwenden .

1

1

Plus dem obigen Tågt ſich auch die Frage Bee

antworten : wie weit fann die Geſellſchaft Rechte

erwerben und Berbindlichkeiten übernehmen , ohne

daß jedes einzelne Mitglied derſelben unmittelbat

Darin willigte ? Die Geſellſchaft kann dieſes , in

fo fern die Erwerbung ſolcher Rechte und die Ues

bernahmeſolcher Berbindlichkeiten eine Angelegene

Beit derſelben iſt, und die Uebernahme ſolcher Vera

bindlichkeiten geſchehen kann , ohne das Grunda

verhältniß der Geſellſchaft zu ihren Gliedern zu

serlegen . Verbindlichkeiten von einer andern Art,

welche ohne die Einwilligung aller Mitglieder eine

gegangen ſind , ſind nicht Berbindlichkeiten der

Geſellſchaft felbft; fondern Berbindlichkeiten dere

jenigen Mitglieder , oder degjenigen Mitgliedes,

welches durch ſeine Einwilligung fie der Geſella

fchaft aufzuerlegen glaubte. Auf gleiche Art wers

den Redte , deren Erwerbung nicht eine Angeles

genheit der Geſellſchaft iſt , wenn in ihre Erwers

bung nicht jedes Glied der Geſellſchaft willigt

nicht von der Geſellſchaft ſelbſt , ſondern nur von

denen erworben , welche unmittelbar in ihre Era

Werbung einwilligen. Es fann hier natürlich nur

von einer ſolchen Uebernahme von Perbindlichkeia

sen , und ſo auch nur von fold einer Erwerbung

ber
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1

fer Rechte die Rede feyn, über welche nicht ausa

drücklich beſtimmt iſt.

Es kann vielleicht niemand an dem , was po

eben von der Uebernahme der Verbindlichkeiten für

eine Geſellſchaft geſagt ift, zmeifeln , aber das ,

was ich von der Erwerbung von Rechten für eine

Geſellſchaft behauptet babe , fonnte einigen Zweis

feln unterworfen ſcheinen . Denn wenn gleich eine

Geſellſchaft ohne ihre Einwilligung kein Recht ers

werben kann ; fo konnte man fragen , warum fodt

in dieſem Falle die Einwilligung aller Mitglieder,

auch wenn ſie von ihnen nicht erklärt iſt , nicht

können vorausgeſegt werden , wenn , wie hier an.

genominen wird , die Geſellſchaft ein Recht erwers

ben ſoll , ohne daben eine Verbindlichkeit zu übers

nehmen ? Die Antwort iſt leidt : es tönnte der

Geſellſchaft die Benußung eines ſolchen Rechts

låſtiger als vortheilhaft fenn , und wenn dieſes

auch nicht ware ; ſo käme es hieben doch einzig

und allein auf das Urtheil eines jeden einzelnen

Sliedes der Geſellſchaft an.

3

7

XXIV .
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XXIV .

Oberherrſchaft in einer Geſellſchaft.

Regierung einer Geſellſchaft heißt die verfafa

ſungsmäßige Ausübung der Geſellſchaftsgewalt im

weit :rn (nicht im weitſten) Sinne. Alles , was

die Verfaſſung der Geſellſchaft ſelbſt zum Gegen .

ftande hat , iſt daher von der Regierung ausges

ſchloſſen.

Die Ausübung der Geſellſchaftsgewalt feßt

voraus , daß der rechtliche Wille der Geſellſchaft

in Anſehung ihrer beſtimmet werde ; auf die Res

gierung bezieht ſich mithin die ſchon vorhin anges

gebene Eintheilung der Geſellſchaften in gleiche,

ungleiche und Geſellſchaften von einee, zuſammens

seregten Verfaſſung.

Wenn in einer Geſellſchaft eine Verfaſſung in

dem engern Sinne des Worts eingeführt iſt, ſo

iſt eine Oberherrſchaft in dem engern Sinne in ihr

möglid ). Oberberrſchaft in der weitern Bes

deutung iſt das Recht, jemanden durch meinen

Willen zu gewiſſen Handlungen , welche zur Ere

reidung eines gewiſſen Zwecks vorgenommen wers

den ſollen , zu verpflichten ; in dem engern Sinner

iſt :
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iſt Oberherrſchaft das Recht, die Mitglieder eis

ner Geſellſchaft zum Behufe des geſellſdaftlichert

Zwecks zu gewiſſen Handlungen zu verpflichten .

Bon demjenigen , der eine Oberherrſchaft über

mich hat, biu id) abhängig , und meine Bers

bindlidskeit, welche der Oberherrſchaft entſpricht,

heißt Abhängigkeit.

Eine Abhängigkeit iſt alſo nicht überall vors

banden , wo jemand gegen einen andern eine bes

fondere Berbindlichkeit hat; ſondern nur da , wo

er gegen ihn die beſondere Verbindlichkeit hat ,

Feine Handlungen nach willkührlichen Borſchriften ,

welche ihm von demſelben gegeben werden , einzus

richten . Bon Oberherrſchaft in dem engern Sinne ,

und mithin von Abhångigkeit , fann nur die Rede

feyn , wenn durch den rechtlichen Wilien einer Ses

fellſchaft ihren Mitgliedern beſondere Berbindliche

keiten zuin Behufe des geſellſchaftlichen Zwecks

auferlegt werden tduinen . Dieſes iſt aber irur in

einer Geſellſchaft, welche eine Berfaſſung in dem

engern Sinne hat , möglich . Denn nur in einer

ſolchen Geſellſchaft kann etwas der rechtliche Wide

der Geſellſchaft feyn , ob es gleich nicht der Wille

eines jeden einzelnen Mitgliedes iſt. Sann jenec

nun den einzelnen Mitgliedern beſondere Verbindy

lichkeiten gegen die Geſellſchaft auferlegen ; ſo hat

die Geſellſchaft eine Obechercdaft, und die eine

zelnen Mitglieder ſind von ihr abhängig. Hat

hingegen eine Geſellſchaft keine Verfaſſung ; for

kann ,
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kann , rechtlich betrachtet, nichts der Wille der

ganzen Sefellidaft fenn, was nicht auch der Wille

eines jeden einzelnen iſt , und niemanden kann von

der Geſellſchaft, als vermittelft ſeiner unmittelbas

ren Einwilligung , eine Verbindlichkeit auferlegt

werden . Allein nicht in jeder Geſellſchaft, welche

eine Verfaſſung in dem engern Sinne hat , iſt

deshalb eine Oberherrſchaft. Denn eg wåre mog

lich , daß verfaſſungsmåßig den Mitgliedern keine

beſondere Verbindlichkeiten auferlegt werden könns

ten , wenn gleich über die geſellſchaftlichen Angeles

genheiten etwas beſtimmt werden könnte , was

nicht der Wille eines jeden einzelnen Mitgliedes

tåre. In dieſem Falle edunten durch den rechtlis

chen Willen der Geſellſchaft den Mitgliedern zwar

Berbindlichkeiten auferlegt werden , nemlich die

Berbindlichkeit, das als gültig anzuerkennen, was

verfaſſungsmåßig beſtimmt iſt ; allein dieſe Vers

bindlichkeit iſt keine beſondere, fie iſt eine allges.

meine , welcher jeder andere , der nicht Mitglied

der Geſellſchaft iſt, ſo wenig zuwider sandeln darf,

als ein Mitglied der Gefellidaft ſelbſt.

Sou in einer Geſellſchaft eine Oberherrſchaft

wirklich ſenn ; ſo müſſen , durch den verfaſſungss

måßig beſtimmten Willen der Geſellſchaft, ihren

Mitgliedern beſondere Verbindlichkeiten auferlegt

werden köunen , welche außerdem ihnen nicht obs

liegen würden . Dieſes iſt aber nur in fo fern

möglich , als die Mitglieder fich zum Behufe des

gerells
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geſellſchaftlichen Zwecks verpflichtet haben , das zu

thun , oder zu unterlaſſen , was durch den Willen

der Geſellſchaft von ihnen gefordert würde. Alle

Oberherrſchaft kann daher nur durch einen Vertrag

in einer Geſellſchaft eingeführt ſeyn, durch welchen

das Gründverhältniß der Geſellſchaft zu ihren Glies :

dern nåber beſtimmt iſt , es ſey nun , daß dieſer

Bertrag mit dem Vereinigung&vertrage und mit

dem Verfaſſungsvertrage zugleich , oder daß er

nach ihnen abgeſchloſſen worden.

In einer gleichen ſowohl als in einer unglei.

chen Geſellſchaft kann eine Dberherrſchaft ſtattfins

den , nur wird ſie in beiden auf verſchiedene Art

ausgeübt. In der gleichen Geſellſchaft hat jedes

Slied das Recht, durch ſeine Stimme zur Auss

übung der Oberherrſchaft mitzuwirken ; in der

ungleichen Geſellſchaft iſt dieſes nicht der Fall,

ſondern hier ſteht einem oder mehrern Mitgliedern

zuſammengenommen die Oberherrſchaft der Auss

übung nach zu . Denn die Dverherrſchaft iſt ein

Recht der Geſellſchaft. Die Rechte der Geſellſchaft

können aber nur durch den rechtlichen Willen der .

ſelben ausgerbt werden. In einer gleichen Geſell

ſchaft wird nun der rechtliche Wille durch die Stim ,

men aller ihrer Slieder beſtimmt; in einer gleis

chen Geſellſchaft haben daher alle Mitglieder an der

Ausübung der Oberherrſchaft Theil. Der rechts

liche Wille einer ungleichen Geſellſchaft hingegen

wird nur durch den Willen einiger , oder vielleicht

eines

1

$ 3
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Der Bertrag , durch welchen in einer ungleis

d'en Geſellſchaft jemanden die Oberherrſchaft åbers

fragen wird , heißt der Unterwerfungsvertrag.

Wenn einige Naturrechtslehrer z . B. Adena

wall * ) es gleid, leugnon , daß in einer gleichen

Geſellſchaft eine Oberherrſchaft feyn könne ; ſo

çührt dieſes bios daher , daß ſie den Begriff der

Overherrſchaft zu enge erklären. Die Oberherrs

eines Geſellſchaftsgliedes erklärt , dasjenige willa

tührlich zu beſtimmen , was von andern Geſells

ſchaftsgliedern geſchehen roll ** ).

Der Abhängigkeit iſt die Unabhångigkeit ents

gegengeſeßt. Dieſe iſt das Recht, eine Handlung

zu thun , oder zu unterlaffen , ohne dabey an die

Vorſchriften eines andern gebunden zu Feyu . Man

nennt

*) Achenwall jus naturae p. 2. §. 22,

**) ebend.



Oberhertſchaft in eiirer Geſellſchaft. 231

1

nennt dieſe Unabhängigkeit auch die ángere, ingleis

den die rechtliche Freiheit. Beffer , glaube ich ,

iſt es , veide Uusdrücke nicht ſo gleidybedeutend

zu gebrauchen ; ſondern ſie vielinehr zur Bezeich

nung eines Unterſchiedes zu benutzen , der in unſes

rer Theorie von Wichtigkeit ift.

Ein anderes nemlich iſt die Oberherrſchaft

felbſt, und ein anderes die Ausübung derſelben ,

In Rückſicht auf die erſte iſt jemand abhångig , in

ſo fern er durch ſie zu gewiſſen Handlungen vers

Pflichtet werden kann ; durch die legte hingegen

wird jemand eingeſchränkt, in ſo fern er zu einer

gewiſſen Handlung durch ſie verpflichtet, und

ihm daher das Recht zu der entgegengelegten

Handlung genoinmen wird. Wir müſſen daher

rechtliche Freyheit und Einſchránkung auf der einen

Seite , und auf der andern Abhångigkeit und Unte

abhängigkeit unterſcheiden .

Frey bin ich in ſo fern , als eine widtführliche

Borſchrift eines andern , welche ich als gültig ans

zuerkennen verbunden wäre , mich nicht zu dem

Gegentheile einer Handlung verpflichtet ; unabhåns

sig hingegen in ſo fern , als niemand das Recht

hat , mich zu gewiſſen Handlungen zu verpflichten ,

Wer in demi angegebenen Sinre unabhängig

iſt, iſt auch in dem beſtimmten Sinne fren , allein

nicht umgekehrt , wer fren iſt , iſt unabhängig.

Eben ſo iſt jeder , welcher rechtlich eingeſchrånkt

$ 4 ift,

.
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iſt , abhångig , obgleich aus der Abhängigkeit,

für ſich genommen , noch keine beſtimmte Eins

ſchránkung folgt.

Der Bürger des Staats iſt abhängig von

dem Staate, in ſo fern der Staat durch Gefeße

ihn verpflichten kann ; er iſt eingeſchränkt, in ſo

fern der Staat ihn durch ſeine ſchon vorhandenen

Gelege, ſo oder anders zu handeln , verpflichtet

bat. Er iſt in dem vorhin beſtimmten Sinne

fren , in ſo fern keine Vorſchrift, die um des

Staats willen für ihn verbindlich ſeyn tvůrde, ihn

vielmehr ſo als anders zu handeln verpflichtet , er

iſt in fo fern unabhängig , als der Staat ihn wea

der ſo als anders zu handeln verpflichten kann.

Einſchränkung verhält ſich alſo zur Abhångiga

Keit, wie Wirklichkeit zur Moglichkeit. Die Abs

hängigkeit eines Mitgliedes und die Oberherrs

ſchaft einer Sefedfchaft wird , ihrer Ausdehnung

und ihren Grenzen nach , durch den Vertrag bes

ſtimmt, durch welchen die Oberherrſchaft der Ses

fellſchaft eingeführt iſt. Sie erſtreckt ſich 1 ) auf

alle Handlungen , von denen jedes Mitglied , wenn

es ſich nicht widerſprechen will, wollen muß , dag

fie allgemein der Oberherrſchaft der Geſellſchaft

unterworfen ſeyn. Hingegen kann ſie 2) nicht auf

folche Handlungen ausgedehnt werden , von denen

tein Mitglied der Geſelfdjaft wollen kann , daß

fie der Oberberrſchaft der Geſellſchaft allgemein

una

1



Dberherrſchaft in einer Geſellſchaft, 233

. )

1

unterworfen fenn. Es erhellet hieraus , daß die

1 Dberherrſchaft fich auf nichts ausdehnen könne,

welches mit dem Zwecke der Geſellſchaft nicht in

Verbindung ſteht, noch auch , daß den Mitglies

dern der Geſellſchaft durch dieſelbe Verbindlichkeis

ten auferlegt werden fönnen , die mit ihren Rech

ten an der Geſellſchaft ſtreiten würden.

Die Dverherrſchaft in einer Geſellſchaft aus

Gert fich in zweyerlen Borſchriften , in Befehler

und Gefeßen . Befehle ſind Vorſcbriften für eis

nen einzelnen Fall, Gefeße, im Gegenſaße von Bes

fehlen , Vorſchriften , welche in allen Fällen einer

gemiffen Art verbindlich ſind. Wennman in den

gemeinen Sprachgebrauche gleich unter Befehlen

jede Auferlegung einer Verbindlichkeit durch den

Willen einen andern verfteht ; ſo können wir das

Wort, wie es hier geſchehen iſt, doch zur Bes ' .

zeichnung eines beſtimmtern Begriffs gebrauchen .

Es ergiebt ſich aus dem obigen von ſelbſt,

wie weit Gefeße und Befehle gültig find . Cin

Gereg iſt aber gültig, in ſo fern jedes Mitglied der

Geſellſchaft um feines , Rechts an der Geſellſchaft

Willen wollen muß, daß ein jedes Gefek, von ders.

ſelben Art von jedem Mitgliede der Geſellſchaft,

als allgemein gültig anerkannt werde. Befehle

hingegen ſind gültig, in ſo fern jedes Mitglied, um

des Zwedes der Geſellſchaft, ſeine Gültigkeit für

jeden , dem er gegeben würde , wolen muß.

$ 5 hiers
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Hieraus ergiebt ſich , daß 1 ) ein ſolches Ges

feß nichts fordern könne, was gegen die Rechte an

der Geſellſchaft verlegen würde , und 2) eben ſo

wenig , daß durch ein ſolches Geſek etwas gegen

die übrigen Rechte eines Mitgliedes der Geſells

ſchaft geſchehen ſollte.

Ein Gefeß oder Befehlmag mit dem Intereſſe

dieſes oder jenen Mitgliedes in ſo fern ſtreiten ,

als es ſelbſt von ihm befolgt werden ſoll ; allein ,

wenn das Geſet gültig ſeyn ſoll, ſo kann kein

Mitglied der Geſellſchaft wollen , daß niemand

ein ſolches Gefeß als gültig anzuerkennen verbuns

den ren .

>

XXV .
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XXV .

Gleichförmige und ungleichfårmige

Geſellſchaften.

Eine Gefetitjaft mag eine gleicbe, oser une

/

gleiche regn , fo fönnen dod) ihre Mitglieder , in

Anſehung ihrer Verbindlichkeiten , gegen die Ges

felſchaft ungleid) ſenn. Das eine kann gegen die

Geſellſchaft Verbindlichkeiten haben , welche das

andere nid)t hat. Es fällt von felbst in die Aus

gen , daß dieſer Unterſchied nur in Anſehung der

beſondern Berbindlichkeiten gegen die Geſellſchaft,

nicht in Unſehung der allgemeinen ſtattfinden könne.

Denn dieſe ſind ben allen gleich , und liegen nicht

allein den Mitgliedern , ſondern quch jeden andern

gegen die Geſellſdaft ob . Verbindlidteiten ,

welche gewiſſen Mitgliedern aus dließend gegen

die Geſellſchaft obliegen, mögen eigenthúmtidie,

ſo wie diejenigen , welche allen Mitgliedern ohne

Unterſchied obliegeu , gemeinſame geſellſchaftliche

Berbindlid, keiten heißen.

Ade gemeinſamen Berbindlichkeiten übers

nimmt jedes Mitglied durch ſeinen Eintritt in die

Geſellſchaft; die eigenthümlichen hingegen können

nur
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mür aus einem beſondern Grunde für ein Mitglied

vorhanden ſeyn. Es entſteht daher die Frage :

wie entſtehen die eigenthümliden Verbindlichkeiten

eines Mitgliedes gegen die Geſellſchaft ?

Zuerſt kann ein Mitglied gegen die Geſellſchaft

eigenthümliche Berbindlichkeiten durch einen Vers

trag übernehmen , durch welcben eß mit der Ges

fellſchaft in ein beſonderes Berhältniß tritt. 3. B.

ein Mitglied , welches ein Amt ben der Geſells

fchaft übernimmt , kann die Verbindlichkeiten und

Rechte , welche es in ſo fern hat , nur aus einem

Vertrage haben.

Zweytens kann ein Mitglied auch ben feinem

Eintritte in die Geſellſchaft eigenthimliche Vera

bindlichkeiten gegen ſie übernehmen. Denn jeder

kann nur durch einen Bertrag , es rey nun der

Bereinigungsvertrag , oder der Aufnehmevertrag,

Mitglied der Geſellſchaft werden. Dieſer Vera

trag kann aber unter einer beſondern Bedingung,

durch welche demjenigen , der Mitglied der Geſells

ſchaft werden ſoll , gewiſſe eigenthümliche Verbinds

lichkeiten gegen die Geſellſchaft auferlegt werden ,

eingegangen ſeyn.

Drittens können einem Mitgliede auch eigens

thümliche Verbindlichkeiten gegen die Geſellſchaft

durch Gefeße auferlegt ſeyn. Sollen aber einem

Mitgliede eigenthümliche Verbindlichkeiten durch

die Gelege der Seſellſchaft auferlegt werden kön:

nen ;
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nen ; fo mug ed entweder ber feinem Eintritte,

oder nachmals durch einen Bertrag mit der Ges

fellidyaft in ein eigenthümliches Berhältniß getres

ten ſenn. Denn ſonſt müſſen natürlicher Weiſe

ale Redite und alle Berbindlichkeiten aller Mita

glieder gegen die Geſellſchaft gleich ſeyn.

Eine Geſellſchaft mag nun eine gleichförmige

heißen, in welcher alle Mitglieder gleiche urſprung

Itche Verbindlichkeiten haben; hingegen eine uns

gleichförmiger, in der die urſprünglichen Bere

bindlichkeiten aller Mitglieder nicht gleic fiud.

Die Rechtmäßigkeit der leßten ergiebt ſich aus dem

vorhin geſagten , da jebe Geſellſchaft nur durch

einen Vertrag vorhanden iſt , und jeder trur durch

einen Vertrag Mitglied einer Geſellſchaft werden

tann.

*1

XXVI.
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XXVI.

Unbedingter und bedingter -Maturzu

ſtand', und bürgerlicher Zuſtand.

Ohne mich auf den Begriff des Staats weiter

einzulaſſen , rege ich hier uichts weiter voraus,

als daß der Staat eine Geſellſchaft fen , und es

erheliet für ſich , daß jeder , der im Staate , oder

als Mitglied derfelben lebt, nur durch einen Vers

trag in denſetben gekommen ſenu korine. Ohne

alle vorbergegangene Thatfachen kann alſo nie .

mand im Staate leben.

Man wende hiegegen nicht ein , daß wir alle

im Staate gebohren , und alſo niemand durch eine

frenc Handlung, welche er vorgenommen hatte,

Bürger des Staats geworden ren . Es iſt allers

dings wahr , daß ich von Weltern gebohren bin ,

welcbe Bürger eines Staats find , daß ich durch

meine Geburt mitten unter Menſchen verfekt

wurde , welche in einen Staate vereinigt leben.

Aber bin ich deshalb ſchon Mitglied dieſer Geſells

haft ? habe ich Rechte an ihr , und liegen mir ber

ſondere Verbindlichkeiten gegen fie ob ? Augens

fcheinlich kann dieſes nag erſt dann ſeyn , wenn ich

mich
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mich durch einen ausdrücklichen oder ſtilfchweigen

den Vertrag gegen den Staat anheiſchig gemacht

und von ihm Redste erworben habe.

Was hier , von dem Verbåltniſſe des Mens

fchen zum Staate geſagt iſt , gilt von ihm im

Berhåltniſſe zu einer jeben andeyn Geſellſdaft, des

ren Mitglied er ſeyn mag. Er kann nur durch

einen Vertrag in dieſe Geſellſchaft gelangen.

Wic múffen uns daber jeden Menſchen erſt

außerhalb des Staats , und außerhalb jeder ans

dern Geſellſchaft denken ehe wir ihn als ein

Mitglied derſelben betrachten können. : ?

Selbſt, ehe wir den Menſchen überhauptgeiriffe

beſtimmte erirorbene Rechte, oder übernommene

Verbindlichkeiten , d . b, ſolche, twelche aus eigenen

Handlungen für ihn entſpringen , beylegen fønnen ,

müſſen wir ihr in einem Zuſtande denken, in welchen

er feine andern , als die urſprünglichen Redite bat.

Deim alle erworbenen Rechte ſind nur durch Thats

fachen wirklich. Dieſe Shatſachen aber ſelbſt ſiud,

nicht auch dem senden wirklich, oder wirklich,

weil der Menſch wirklich iſt, ..

Die Naturrechtslehrer haben daher mit Recht,

den Naturzuſtand und den bürgerlichen Zuſiand ,

und ſo auch den bedingten und unbedingten Nas

turzuſtand unterſchieden .

Einen Zuſtand in redytlicher Bedeutung legen

wir dem Menſchen ben , in fo fern wir ihn als

ein Subjekt gemiſier Mechte und vollkommenen

ܛ

3

Vers
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Berbindlichkeiten Betrachten. Wir nennen Nas

turzuſtand , den Zuftand des Menſchen außer

dem Staate , und bürgerlichen Zuſtand , den

Zuſtand des Menſchen im Staate. Der Naturs

zuſtand ift bedingt, in ſo fern der Menſch blos

als Subjekt erworbener Rechte betrachtet wird ,

ohne Mitglied des Staats zu fenn ; unbedingt, in

ſo fern der Menſch in demſelben blos als ein Subs

jekt urſprünglicher Rechte betrachtet wird .

Aber der Menſch Fann , wenn er gleich Mits

glied einer bürgerlichen Geſellſchaft ift , doch noch

in Verhältniffen leben , in welchen ſeine Rechte,

welche er als Bürger des Staats hat , und die

Berbindlichkeiten , welche ihm als ſolchen oblies

gen , in keine Betrachtung kommen. Üuf gleiche

Art kann der Menſch , der ſich ſchon Rechte ers

worben hat , und daher nicht mehr uneingeſchränkt

als im Naturzuſtande lebend betrachtet werden

kann , ſich doch in gewiffen Verhåltwiſſen befinden ,

wo jene nicht in Betrachtung kommen .

Man unterſcheidet daher den uneingeſchränks.

ten und den eingeſchrånften , ſowohl bedingten ale

unbedingten Naturzuſtand. Im eingeſchränkten

Naturzuſtande lebt der Menſch , der Mitglied eis

in folchen Verhältniſſen befindet, in welchen Feint

Berhåltniß zum Staate nicht in Betrachtung

kommt , und in dem eingeſchränkten unbedingten

Natarzuſtande, in fo fern er erworbene Rechte

und
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und übernommene Verbindlichkeiten auf fich hat,

die aber in gewiſſen Verhåltniſſen zu andern Mene

ſchen nicht in Betrachtung kommen.

Daß jeder Menſch in einem eingeſchránkten

Naturzuſtande lebe , ' erhellet får fich ; daß jeder

Menſch in dem uneingeſchränkten unbedingten Nas

turzuſtande irgend einmal müſſe gelebt haben , das

her, daß jeder andere Zuſtand, in den er fidh

befiitden ſoll, nur aus einer Chatſache für ihn

entſpringen konnte, welcher der unbedingte Nas

turzuſtand vorher gehen mußte.

Ich will hierber einen Uugenblick ſtehen bleis

ben. Alle erworbenen Rechte kann der Menſch

nur vermittelſt feiner urſprünglichen Rechte durch

eine Thatfache erwerben , wie bereits oben gezeigt

iſt. Wir müſſen daher den Menſchen zuvor als

eiu Subjeft angebohrner Rechte vorausſegen , ehe

wir ihn irgend ein erworbenes Recht Verlegen

können , oder erſt ihn in dem unbedingten Natur

zuſtande denken , ehe wir ihn in dem bedingten

denfen fönnen , und eher in dem natürlichen , als

bürgerlichen Zuſtande. Der unbedingte Natur

ſtand iſt daher keine bloße Hypotheſe , wie ein

neuerer Naturrechtslehrer behauptet * ) , noch ein

Ideal , wie ein anderer Lehrer des Naturrechts

will .

) Hufeland über den Grundfat des Naturrechts

S. 193
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wilt * ). Was ſollten wir auch mit Hypotheſen in

einer Wiffenſchaft machen , welche feine Erſchei.

nungen erflåren , fondern Behauptungen a priori

aufſtellen ſoll ? Eine Hypotheſe fann , wenn ſie

was beſſeres als ein Gedankenſpiel ſeyn ſoll, nur

da au ihrem Orte ſeyn , wo nach dem Grunde

von etwas für fich gewiſſen gefragt wird , mithin

tur da , wo wir etwas erkennen , ohne ſeine Vers

bindung mit ſeinem Grunde zu wiſſen , alſo nur

bey Gegenſtånden , deren Wirklichkeit wir aus der

Erfahrung erkennen , deren Grund die Erfahrung

uns aber nicht unmittelbar angiebt.

Man vergere nicht, daß hier vom Ras

turſtande nur im rechtlichen , nicht im anthropo

logiſchen Sinne, die Rede iſt, daß nicht die Frage

iſt, wie lebten die Menſchen , ehe ihre geiſtigen

und körperlichen Vermögen eine höhere Umbildung

gewannen? wie urtheilten ſie von Recht und

Pricht, wenn anders ihre Begriffe von den

Gegenſtanden hinlänglich erhellet waren ? Alle

dieſe Fragen gehen dem Naturrechtslehrer nichts

an. Ihre Beantwortung mag ausfallen wie fie .

wote; ſo können hievon keine Rechte des Mens

ſchen , ſo wenig in dieſem ungebildeten Zuſtande,

als dem Zuſtande der Kultur , abhången . Die

Unterſuchung dieſer Fragen iſt dem Naturrechtes

lehrer fo unnug, als ihm die Unterſuchung des

rechts

* ) Schaumann Dirl. de principio juris nat. Halae 1791 .

pag . 21 ,



A 243und bürgerlicher Zuſtand.

Ei

cechtlichen Zuſtandes unentbehrlich iſt. Nur weil

man beides mit einander verwechſelte , oder gar

vermengete * ), ftellte man uns im Naturrechte

Gemåhlde von dieſem Zuſtande auf, die der Ans

tropologe, wenn er ſie getroffen findet, benus

Ben mag.

Wenn gleich jeder Menſch zuerſt im unbedings

ten Naturſtande , in der rechtlichen Bedeutung

des Worte, leben muß ; ſo folgt doch keineswege,

daß zu irgend einer Seit , wo mehrere Menſchen

vorhanden waren , alle dieſe zuſammengenommen ,

im unbedingten Stande der Natur fid) befinden

mußten . Vielleicht hat auch dieſes mehrere Nas

turrechtslehrer verleitet, fich gegen den Naturs

ſtand zu erklären , wenn gleich ſchon Pufendorf die

obige Anmerkung machte ** ).

) Pufendorf jus nat., et gent. libr. II. ?

**) ibid.§. iy. De off. hom . et ciy, libr. II. cap. I.

>

EN

§ . VII.

1
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XXVII.

Freyheit und Gleichheit.

Sum unbedingten Naturſtande iſt der Menſch

villig frey , oder , wie ich lieber ſagen mögte,

unabhängig. Niemand bat das Recht, ihm eine

willkührliche Regel feiner Handlungen vorzuſchreis

ben , welche er zu befolgen verbunden wäre. Nur

durch ſeinen eigenen Willen kann der Menſch abs

hängig von andern , und ſeiner natürlichen Frens

heit verluſtig werden ; ex ren , daß er in eine Ges

ſellſchaft tritt , welche eine Oberherrſchaft über

ihre Glieder ausübt , oder daß er ſich zu gewiſſen

Zwecken eines andern ſeiner Oberherrſchaft unters

wirft.

Es iſt daher allerdings in einem gewiſſen

Sinne wahr , daß niemand Gefeßen zu gehorchen

verbunden iſt , welche er ſich nicht ſelbſt gegeben

in einem andern Sinne mögte es eben deshalb,

weil es in jenem Sinne wahr iſt , falſch reyn.

Ich will mich deutlicher erklären .

Willführliche Serege, denen der Menſch uns

terworfen ſeyn ſoll, fönnen nur von zwiefacher

Art

>
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Act reyn. Erſtens: Gefeße, feldje er ſelbſt

durch einen Vertrag mit andern unmittelbar feſta

geſetzt hat ; und zweytens , Gerege , denen er zu

gehorchen verbunden iſt , weil er unter einer Dber.

herrſchaft lebt. Von den erſten Geſeken fålt es

für fich in die Augen , daß der Menſch ſie ſich

felbſt gegeben habe , und von den legten erhellet,

daß jeder , den ſie verpflichten ſollen , fich von

der Oberherrſchaft, durch welche ſie vorhanden

ſind, abhångig gemacht haben müſſe, und daß er

mithin in ein ſolches Geſetz wenigſtens mittelbarer

Weiſe miffe. gewilliget haben. Trete ich in den

Staat , ſo verpflichte ich mich nicht allein den

ſchon vorhandenen ; ſondern ich verpflichte mich

auch, jedem zukünftigen rechtmåfig gegebeneit

Geſeke zu gehorchen , wenn ich gleich ſelbſt nicht

unmittelbar in daſſelbe einwilligen ſollte.

Weil für den Menſchen Geſeke verbindlich.

ſeyn können , wenn er gleich nicht unmittelbar zu

Xinen eingewilligt båtte, aber der Menſch nur

durch ſeine Einwilligung in Verhältniſſen leben

tann , wo ein ſolches Gefen für ihn gültig iſt; ro

erhellet , daß jener Saß keineswegen ſo viel fage,

jeder Menſch müſſe unmittelbar ,burch ſeinen Wils

len ein Geres als verbindlich feſtgefeßt haben ,

wenn es für ihn giltig ſeyn ſoll, ſondern nur,

daß der Menſch blos durch ſeine mittelbare oder

wnittelbare Einwilligung ein willführliches Gefels,

fair fich gültig machen könne.

1

R3 Die
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Die urſprånglichen Rechte des Menſchen wer :

den durch ſeine Natur beſtimmt. Die menſchliche

Natur iſt aber ben allen und jeden Menſchen eine

und eben diefelbe, eß müſſen daher alle Menſchen

urſprünglich gleiche Rechte haben , oder der eine

Menſch muß eben die Rechte haben , welche jeder

andere hat ; fo tange feiner von ihnen ein Recht

D'eräußert, oder ein neues Recht erworben hat.

Hierin befteht die urſprüngliche rechtliche

Gleichheit, oder , wieman es auch nennt , die

natürliche Gleichheit der Menſchen, Die

Menſchen ſind nid )t allein urſprünglich rechtlich

gleich , ſondern alle Menſchen ſind auch, in Ricks

icht auf alle Rechte, einander gleich; oder

außer der Gleichheit der wirklichen Rechte , in

der alle Menſchen urſprünglich ſtehen , gilt , in

Anſehung der Erwerbung der bedingten Rechte,

von dem einen Menſchen , was von jedem andern

gilt , d. h. unter eben deč Vorausſetung, wo der

eine Menſch ein Recht erwerben würde, erwirbt

auch der andere eben Daſſelbe Redyt. Denn alle

eriporbenen Rechte ſind nur durch die urſprünglic

chen Rechte möglich. Dieſe find aber ben allen

Menſchen dieſelben und ſo iſt auch der Grund,

wie der eine Menſch , vermittelft ſeiner urſprünglie

chen Rechte, neueerwirbt, eben derſelbe, warum

der andere , dermittelft derſelben , neue Rechte

erwirbt. Unter eben der Vorausſegung, unter

welcher ich ein Recht erwerbe , muß daher jeder

ana
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andere außer mir daſſelbe Recht erwerben , und

unter eben derſelben Vorausſegung , wo er es ers

wirbt , erwerbe ich es.

Nichts wird mandhem leichter ſcheinen , als

den ſo eben behaupteten Saß durch die erſte beſte

Inſtanz widerlegen zu können. Man wird gleich

zwey Fåle bey der Hand zu haben vermeinen ,

wo unter gleichen Vorausſegungen nicht einerley

Rechte erworben werden . Adein , ben nåberer

Unterſuchung einer ſolchen Inſtanz würde ſich ers

geben , daß ſich nicht unter beiden Fällen noch ims

mer eine Berſchiedenheit findet, auf welche man

nicht gehörig aufmerkſam war , und daß ſie daher

nicht als Juftang gegen die aufgeſtellte Behaup,

tung gebraucht werden können .

Wollte man z. B. ſagen, ich, als Bürger. des

Staats , könne durch einen Vertrag dieſes oder

jenes Recht nicht erwerben , welches ein anderer ,

der nicht Bürger desStaats ift, erwerben könnte ;

ſo würde hier die Vorausſegung, unter der dieſer

Andere ein Recht erwerben würde , mit der , uns

fer welcher ich dieſes Recht nicht erwerbe , zwar

in ſo fern einerlen fenn, daß ich eben den Vertrag

eingehe , den er abſchließt; aber eben darin , daß

ich Bürger des Staats bin , und er nicht, iſt

für uns beide nicht einerley Borausſegung vors

handen.

24 Oder,

รi
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Oder , wir wollen annelmeit, A und B,

stven Bürger eines und eben deſſelben Staats,

aber von zwen verſchiedenen Stånden , gehen ges

nau einen und eben denſelben Vertrag mit einem

dritten ein , die Seſete dieſes Staats billigen eis

nen ſolchen Vertrag får den Stand, worin 4 lebt,

in dem Stande des B erklären ſie ihn für nichtig ;

jo ift in beiden Fällen zwar in ſo fern einerlen

Vorausſegung vorhanden , als A und B , jeder

mit einem dritten einen und eben denſelben Bera

trag eingeht; allein die Vorausſegung iſt dennoch

in beiden Fällen nicht genau ein und eben dieſelbe,

weil 4 in einem andern Stande lebt , als B.

Alle Menſchen find daher , in Anſehung aller

Rechte, gleich ; ſie haben alle ein und eben dieſel

ben urſprünglichen Rechte , und erwerben unter

éinerley Vorausſegung einerlen Rechte.

Hieraus folgt aber keinesweges eine Gleichs

beit eines jeden Menſchen mit jedem andern Mens

Iden , in Anſehung ihrer wirklichen Rechte, oder

es folgt feineswege , daß der eine Menfch genau

eben dieſelben Rechte habe , welche der andere hat.

Denn der eine könnte Rechte errporben haben ,

welche der andere nicht erworben hätte. Dec.

eine könnte auch Rechte, welche er urſprünglich

hatte, peräußert haben , der andere nicht.

Mit :
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!

Mit dieſer Gleichheit aller Menſchen , in Ans

ſehung aller Rechte , kann daber die Ungleichheit

ihrer wirklich vorhandenen Rechte auf das volls

fomnienſte beſtehen , ja diefe wird durch jene erſt

möglich. Man nehme irgend zwen Menſchett,

von denen keiner genau dieſelben Rechte hat , als

der andere ; ſo kann hievon nur darin der Grund

liegen , daß der eine derſelben von feinen urſprüng:

lichen Rechten etwas veräußert hat , was der ans

dere noch bat; der eine Rechte ermberben hat , die

der andere ſich nicht erwarb. Dieſes konnte aber

nur durch Chatſachen aus Rechtsregelu geſchehen ,

welche für den einen ſo gültig ſind , als für den

andern , oder weil beide, in dem oben beſtimmten

Sinne , rechtlich gleich find , fonnte der eine dere

relben durch Chatſachen Rechte erwerben , die der

aubere nicht erwarb .

25 XXVIII.
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XXVIII.

Veräußerliche und unveräußerliche

Rechte.
>

in Recht iſt unveräußerlich , wentes im

weitern Sinne nicht veräußert werden kann , und

unübertragbar , wenn es nicht durch Uebertragung

untergehen kann.

Welche Rechte ſind veräußerlich , und welche

ſind unveräußerlich ?

Ich habe überhaupt ein Recht, in fo fern ich

von niemanden als ein wilführliches Mittel ſeiner

Zwecke behandelt werden darf, und jedes beſous

dere Recht habe ich nur in fo fern , als ohne daſs

felbe jenes erſte Recht ſelbſt bey mir aufgehoben

würde.

Jedes Recht kann nur in ſo fern von mir vers

& ußert werden , als durch dieſe Beräußerung, fo

wenig ich , als ein anderer außer mir , als ein

tillführliches Mittel der Zwede eines andern bes

handelt werden dürfte, oder in ſo fern jedes ver ,

nünftige Weſen , wenn eine ſolche Veräußerung

gültig ſeyn ſolle , als Perſon , oder als ein Wes

fen
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Fén , welches um feinec felbft Willen vorhanden

ift * ) , beſtehen kann,

Hieraus folgt unmittelbar , daß jedes erwors

bene Recht veräußerlich ſen , wenn dieſe Veräußes

fung nur nicht gegen das Recht eines dritten låuft.

Denn ein erworbenes Reche fann mir an ſich fehlen ,

ich kann alſo ohne dieſes Recht, an fich genommen

als Perſon , in dem angenommenen Sinne des

Worts beſtehen. Wenn die Veråußerung deſfeta

ben nun überdies dem Redte eines sritten nicht

widerſpricht; ſo wird durch fie niemand als ein

willfährliches Mittel meiner Zwecke behandelt.

Hingegen wenn die Beråußerung eines , weun

gleich erworbenen , Rechtes gegen das Recht eines

dritten laufen würde; ſo würde ſie in ſo fern uns

giltig , und das Recht, welches ſo veräußert wera

den ſollte , unveräußerlich ſeyn,

Ein erworbenes Recht, welches son jemans

den , wegen des Rechts eines dritten , nicht ver ,

äußert, und daher auch einem andern nicht übers

tragen werden kann , heißt ein ganz perſönliches

Recht (jus perſonalilimum ).

Hieraus ergiebt ſich , wie weit erworbene'

Rechte veräußerlich oder unveräußerlich find. Al

tein, wie verhålt es ſich mit den angebohrnen Rech

ten , ſind ſie zum Theil veråußerlich , oder durchaus

unveräußerlich ? Es giebt Maturrechtslehrer, welche

das

*) Naturredyt 1. 30 .
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chen Sinn haben

bas erſte $), und andere , welche das lebte fas

gen ** ). So ſchnurſtracks beide einander zu widers

ſprechen ſcheinen ; fo einig mögten ſie in der Sache

felbſt fern. Denn der Sag : die angebohrnen

Rechte des Menſchen ſind unveráußerlich,

and ſie ſind veräußerlich , können einen mehrfas

Man muß den einen von dem

andern genau unterſcheiden , um nichts wahres zu

beſtreiten ; 'oder nichts falſches zu verfechten.

Wir wollen die verſchiedene Bedeutung jener

Sage näher zu beſtimmen ſuchen . Wir wollen

regen , ein Menſch lebe noch in dem unbedingten

Stande der Natur , eine Vorausſetzung , deren

Miglichkeit jeder zugeben muß , da ſie für jeden

Menſchen wenigſtens einmal wie lange oder

wie kurze Zeit thut nichts gur Sache wirklich

)

1 fenn mug. 22

Dieſer Reuſch hat jedes angebohrne Recht

noch in ſeiner gånzlichen Ausdehnung. Er hångt

won niemanden ab , niemand kann ihn verpflicha

ten , fo oder anders zu handeln , wenn das Ges

gentheit einer Handlung , welche ihm belieben

mégte , nur nid )t an fich rechtswidrig iſt. Es

ſteht ihmdaher der Gebrauch einer jeden Sache

frey, die noch niemanden gehört, wenn die Hands

lung, welche er mit einer ſolchen Sache vornimmt,

nur nicht an ſich rechtswidrig iſt; ſo handelt er

nicht

* ) Naaß über Rechte und Verbindlichkeiten S. 46.

*) Schmalz reines Naturrecht &. 47
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nicht dadurch rechtswidrig , daß er gerade dieſe

und feine andere Sache gebraucht, oder daß er

fich nicht alles Gebrauchs einer ſolchen Sache ents

hålt. Niemand hat ein Recht, ihn zu beſchädigen

Feinen Zuſtand zu veråndern . Kurz , der Menſch ,

von dem die Rede iſt, hat die natürliche Frey.

beit , das Recht auf alle herrenloſe Dinge u. 1. to .

völlig uneingeſchränkt. Wir wollen ben den zulett

genannten Rechten einen Augenblick ſtehen bleiben.

Vermöge des Rechts der natürlichen Freyheit,

kann er nicht allein dieſe Handlung thun oder uns

terlaſſen ; ſondern er hat ein gleiches Recht, int

Anſehung unendlich vieler Handlungen . Was

wir alſo natürliche Freyheit nennen , iſt nichts ans

ders , als ein Inbegriff unendlich vieler andern

Rechte, welche wir uns als gleichartige Beſtands

theile eines Gangen denken. Bitig dieſelbe Bes

wandniß hat es mit dem Rechte auf alle Dinge.

Der Menſch, den wir uns in dem unbedingtev Nas

turſtande denken , kann nicht allein dieſe; fordern

er kann jede andere herrenloſe Sache gebrauchen .

Der Menſch , den wir uns noch immer in dem

abſoluten Naturzuſtande denken , kann nun einige

von dieſen Rechten , welche er , vermoge der nas

türlichen Freyheit hat , aufgeben , er kann ſic )

von andern , in Rückſicht auf gewiſſe Handluns

gen , abhängig machen , wie dieſes bereits in

dem vorhergehenden gezeigt iſt. Es fann ' evert

Qaher auch ſein Recht auf den Gebrauch dieſec

1

**

}
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)

oder jener Dinge aufgehoben werden . - Allein ,

Fann ich ein jedes der Rechte, welches ich , vers

moge der natürlichen Freyheit, und vermoge des

Rechte , zum Gebrauche herrenloſer Sachen habe,

veräußern ? Mic in Anſehung aller meiner Hands

lungen abhångig von dem Willen eines andern

machen , hieße mich ſelbſt zu einem Beſen herabres

Ben , das nicht ſelbſt zwecke haben toante ; fons

dern welches nur um die Zwede eines andern wils

len vorhanden ſeyn tönnte. Eine gånzliche Vers

äußerung meiner natürlichen Freyheit , oder eing

Beräußerung aller meiner Rechte , welche ich,

vermöge der natürlichen Freyheit, habe , iſt daheç

rechtlid) unmöglich.

Die Frage : find die angebohrnen Rechte des

Menſchen veråußerlidh ? kann einen ziviefachen

Sinn haben. Sie kann zuvörderſt ſo viel heißen :

Kann ich mich eines jeden meiner urſprüng.

lichen Rechte ſo abſichtlich begeben , daß

mir von denfelben nichts übrig bleibt ?

Sie kann aber auch den Sinn haben :

Kann ich Sheile eines Rechte , welches id

urſprünglich habe , veräußern , d. h. eins

zelue Rechte aufgeben , welche id ) als Ber

ſtandtheile eines angebohrnen Rechts habe ?

Aus dem vorhergehenden erhellet , daß die

Frage, in dem erſten Sinne genommen , deruei.

nend,
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1

D
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uend , und in dem legten bejahend beantwortet

werden müſſe. Es iſt dieſes zwar gunách.ſt nur

in Rückſicht auf das Recht der natürlichen Freyr

heit und dem Rechte zum Gebrauche herrenloſet

Sachen klar ; allein es erhellet für ſich , daß das

hievon geſagte ſich auf die übrigen angebohrner

Rechte gleichfalls antenden lafle.

Wenn die angebohrnen Rechte gleich , ſo wie

eß hier beſtimmt iſt , veråußerlich ſind ; ſo find

fie es doch nicht uneingeſchränkt. Ich kann nicht

jeden beliebigen Cheil meiner natürlichen Freyheit

veråußern ; ſondern ich kann nur ſo weit meinec

natürlichen Frenheit mich begeben , als ich noch

immer , auch nach dieſer Veräußerung eines Theil

derſelben , als Perſon im ſittlichen Sinne betrach

tet werden kann . Ein unbedingtes Recht auf

mein Leben kann ich niemanden übertragen , oder

ich fann mein Recht auf mein Leben nicht unbes

dingt veråußern .

Les hommes naiffent.et demeurent libres

ſteht an der Spige der franzdfiſchen Sonſtitution

von 1791 . Daß der Menſch frey gebohren

werde , ' echellet aus dem vorhergehenden . Wie

aber der Menſch fren bleiben , feine urſprüngliche

Freyheit behalten könne , wenn er im Staate les

ben ſoll, iſt ſchwer zu begreifen , wenn wir die:

ſem Saße nicht noch einen andern Sinn geben

dårfen .

1

1



256 Beräußerliche u, unveräußerliche Rechte.

)

í

So viel unbeſtimmtes und falſches die Erklås

rung der Menſchen und Bürgerrechte auch ents

hålt * ) ; ſo wenig kaun ich mich doch überreden ,

daß dieſer Saß in dem angegebenen Sinne da ftes

hen ſollte. Der Widerſpruch mit jedem, auch dem

vernünftigſten und wohlthätigſten Geſeke, würde

gu unmittelbar fenn , als daß er irgend jemandeu

entgehen könnte. Der Sag fann nichts weiter

ſagen , als jeder Menſch finne nur in ſo weit abs

hångig ſeyn , als er fich abhängig gemacht hat.

So genommen , iſt der Sar allerdings wahr und

unftreitig. Denn der Menſd) lebe , in welchen

Berhåltniſſen er wolle, in welcher Abhängigkeit

es auch Ten , ſo iſt und bleibt er in dieſem Sinne

fren . Denn Oberherrſchaft und Abhängigkeit fins

nen nur für ihn durch ſeinen eignen Willen vor ,

banden ſeyn . Natürliche Freyheit ſo verſtanden ,

trůrde ein durchaus unveráußerliches Recht ſeyn .

Mau wende nicht ein , was ſoll der Sag,

fo Verſtanden , an dem Orte , tvo er ſteht ? Denn

dieſe Frage würde ich jeder andern Auslegung defa

felben entgegenſtellen können.

* ) Declaration des droits de l'homme et du citoyen,

als Einleitung und vorgebliche Baſis der Ston

ftitution von 1791.

1
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XXIX .

Urſprung des Eigenthums aus der

Difupation.

>

S.

ie Naturrechtelehrer haben zwer) Erwerbarten

Des Eigenthums unterſchieden , die urſprüngliche,

und abgeleitete. Dieſe iſt die Erwerbung einer

fremden Sache, jene die Erwerbung einer Sache,

welche vorher noch niemanden gehörte.

Id übergehe es mit Stillſchweigen , daß,

außer der Difupation , noch die Erzeugung der

Früchte und die Ucceſſion eine urſprüngliche Er.

werbung des Eigenthums ren , da dieſes in jedem

Lehrbuche des Naturrechts geſagt wird , und bes

merke nur , daß daber eine urſprüngliche Erwere

bung des Eigenthums, wie es vou einigen Na.

turrechtslehrern geſchehen * ) , nicht durch die Ers

werbung einer herrenloſen Sache erklärt werden

könne. Denn die Erwerbung der Früchte meiner

Sache iſt zwar eine urſprüngliche Erwerbart, ale

lein es wird hier feine herrenloſe Sache erworben ,

indem die Frucht, ſo wie ſie entſteht, ſchon mein iſt.

Ich

) Wolf. inftit. juris nat. et gent. 8. 210.,

N
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Ich kommeauf den Saß zurück , um den eß mic

jeßt zu thun iſt , daß alles Eigenthum nur durch

Ottupation vorhanden ſeyn könne.

Jede abgeleitete Erwerbung einer Sache rest

immer irgend eine andere Erwerbung des Eigens

thunts voraus. Denn ſoll ich von einem andern

das Eigenthum irgend einer Sache erwerben ; To

muß dieſes vorher von ihm ſelbſt erivorben ſeyn.

Meine Erwerbung der Sache eines andern , Text

alſo eine andere Erwerbung des Eigenthums und

givar einer und eben derſelben Sache voraus.

Erwerbe ich das Eigenthum der Früchtë meiner

Sache, oder auch der Acceſſorien ; ſo erhellet ebens

faus, daß dieſe Erwerbung ſchon die Erwerbung

einer andern Sache vorausſetze.

Fede Erwerbung des Eigenthums außer der

Difupation feßt immer eine andere voraus. Die

Difupation hingegen nicht; weil ich , um eine

Sache otkupiren zu können , weder ſelbſt das Eis

genthum irgend einer Sache brauche erworben zu

haben ; noch auch irgend ein Eigenthum eines ans

dern dazu nothig iſt. Alles Eigenthum hebt das

her mit der Difupation an.

Die erſten Lehrer des Naturrechte ſekten nicht

allein voraus , daß jeder Menſch irgend einmal in

dem unbedingten Naturzuſtande gelebt habe ; fons

dern ſie behaupteten auch, daß zu irgend einer Zeit

alle zugleich lebenden Menſchen ſich in dieſem Naturs

zuſtande befunden . Dieſen urſprünglichen Naturs

zuſtand,
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1

guſtand , in Nickſicht auf dieſe Dinge , nannten

Fie die urſprångliche Gemeinſchaft.

Es iſt ſchon vorher bemerkt, daß fich durch

nichts beweiſen laſſe, ein ſolcher allgemeiner Natur,

ſtand ſo will die Vorausſegung derjenigen nens

nen , welche behaupteten , daß irgend einmal alle

zugleichlebenden Menſchen im unbedingten Natur ,

ſtande lebten - rer zu irgend einer Zeit wirklich

geiveſen . Doch wenn dieſes auch geweſen wåre ;

fo machten ſich die ältern Lehrer des Naturrechts

durch ihre falſche Vorſtellungen von dieſem allges

meinen Naturſtande ſelbſt Schwierigkeiten, welche

in der Chat unauflöslich ſeyn würden , und die

daher natürlich auch von ihnen unaufgeldſet bleix

ben mußten .

Grotius * ) läßt das menſchliche Gerdhlecht

durch die Gottheit mit allen Dingen beſchenken .

Das ganze Menſchengeſchlecht ift ihm Eigenthümer

aller Dinge und jedes einzelnen . Jeder Menſch

hat ſeinen Antheil an dem Geſamteigenthume jedes

Dinges. Niemand konnte ſich daher ein Eigena

thum irgend einer Sache, ohne die Einwilligung

after Menſchen erwerben . Denn das Eigenthum

einer Sache für ſid erwerben , hieß den Antheit

aller übrigen an dieſem Geſamteigenthume aufhe.

ben . Grotius fonnte daher nur auf einen aus ,

drücklichen oder ſtillſchweigenden Vertrag die Eins

führung des Eigenthums gründen.

• ) De jure belli et Pacis libr. II, cap . 2.

1
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Die Schwierigkeit, die Grotius fich unglüd ,

licher Weiſe machte , iſt eben ſo unglücklich von

ihm gehoben . Geben wir ihm die Gemeinſchaft,

ſo wie er ſie denkt , zu ; ſo fann freylich fein Eis

genthum anders , als durch einen Vertrag allee

Menſchen mit allen Menſchen eingeführt werden .

Alein , mo iſt dieſer Bertrag aller Menſchen mit

alen Menſchen ?

Von der Wirklichkeit des Eigenthumb auf dies

fen Bertrag zu ſchließen , können wir uns nicht ers

lauben. Denn unter den Vorausſegungen , wo

Grotius zu dieſem Vertrage ſeine Zuflucht nahm ,

tonnen wir es noch nicht wiſſen , daß irgend ein

Eigenthum vorhanden iſt. Wir können alſo nicht

von der Folge auf den Grund zurückſchließen, wie

es ſonſt ben Hypotheſen erlaubt ift. Ich

will mich ausführlicher erklären .

Daß Eigenthum vorhanden iſt , kann ich nur

aus der Erfahrung , aber nicht unmittelbar , fons

dern nur mittelbarer Weiſe erfennen . Nur dan

durch kann ich wiſſen , jemand ren Eigenthümer

einer Sache, daß ich durch Erfahrung die Chats

fadhe erkenne , durch welche er das Eigenthum era

worben. Daß aber durch eine ſolche Shatſache

Eigenthum erworben werde, kann ich nur a priori

erkennen . Alles Eigenthum iſt aber nur durch

Otkupation möglich , oder wenn durch Otkupation

fein Eigenttum erworben werden kann ; ſo kann

es auch auf keine andere Art erworben werden .

Alſo
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Alſo nur unter der Vorausſegung, daß durch Des

kupation Eigenthum erworben werden könne , kann

ich vermittelft der Erfahrung erkennen , daß irs

gend Eigenthuinsrecht vorhanden iſt.

Grotius muß alſo ſchon das als wahr anneh ,

men , was er durch ſeine Vorausſeßung beweiſen

wil. Er muß vorausſeßen , daß durch Dktupa.

tion Eigenthum entſtehe , um vermittelft dieſer

Vorausſeßung es beweiſen zu können. Dieſer

ausdrückliche oder ftilſchweigende Bertrag iſt alſo

erdichtet.

Adein angenommen , daß irgend einmal ein

ſolcher Vertrag wirklich eingegangen fen , würde

er die Schwierigkeit heben , welche er heben ſoll ?

Er wäre doch nur zwiſcheu Menſchen einer Senes

xation abgeſchloſſen , er måſte aber nicht allein

ůber Rechte dieſer Menſchen , ſondern auch über

die Rechte aller Menſchen in allen nachfolgenden

Zeitaltern abgeſchloſſen renn , wenn er zu dem Bes

hufe , wozu Grotius ihn nußen will, brauchbar

feyn ſollte. Allein, mit welchem Fug könnten dieſe

Menſchen über Rechte, die Menſchen jeder zukünf

tiger Generation eben ſowohl, als ſie ſelbſt haben

müſſen , Vertråge abſchließen ? Im Staate, oder

in jeder andern Sefellſchaft, können Bertråge der

Vorfahren den Nachfoninen verpflichten, weil alle

Grundvertråge einer Geſellſchaft von jedemn , der

in fie aufgenommen wird , ſtillſchweigend anges

nommen werden. Adein Berträge über Rechte

cines

EI

10

ง
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eines andern , die er gatif unabhängig von mir

bat, kann ich keinen Vertrag eingehen .

Pufendorf *) hatte von dieſer urſprünglis

chen Gemeinſchaft einen ganz richtigen Begriff.

Niemand hatte in ihr ein ausſchließendes Recht

auf irgend eine Sache, jeder konnte daher jede

Sache nach Belieben gebrauchen . Er nannte dieſe

Gemeinſchaft, ſo wie er ſie ſich dachte , eine nes

gative , und die Genieinſchaft, wie Grotius fie

vorſtellte, eine poſitive.

Es iſt unbegreiflich , wie ein Mann von Pus

fendorfs Konſequenz aus feinem richtigen Begriffe

von dieſer urſprünglichen Gemeinſchaft ſchließen

konnte , alles Eigenthum könne nur durch einen

ausdrücklichen Vertrag aller mit allen eingegangen

feyn. Die folge , welde Grotius aus ſeinem

Begriffe richtig ableitet, dichtete Pufendorf dem

feinigen an.

d habe dieſe Borausſeßung ſchon in dem

Borhergehenden beurtheilt, umd darf mich daher

jeßt nidht mehr babey aufhalten .

• ) De jure nat. et gent. libr. IV . cap. IV. §. 3.

XXX .
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XXX .

Rechtmäßiger und unrechtmäßiger

Civilbeſik.

DEer Begriff des Beſiges überhaupt iſt ſchon in

dem vorhergehenden beſtimmt. Man unterſcheis

det den Civilbefiß und den natürlichen . Fener iſt

mit der Abſicht ein Eigenthumsrecht auf die Sache

auszuüben , dieſer mit einer andern Abſicht vers

bunden .

Fede dieſer beiden Arten des Beriges faux

rechtmäßig oder unrechtmäßig reyn ; erſteres,

wenn der Beſiger das Recht, welches er auf die

Sache ausüben will, wirklich hat , und letzteres,

in dem entgegengeſegten Falle.

Sit der Befiz unrechtmäßig , ſo kann er rede

lich oder unredlich ſeyn , je nachdem dem Beſizer

feine Rechtmäßigkeit unbekannt oder bekannt iſt.

Der Eigenthümer kann ſeine Sache von jes

dem unrechtmäßigen Beſißer zurücffordern , da er

Das Recht hat , die Sache zu deteniren , und jeder

andere nur in ſo weit ein Recht zur Detention der

Sache haben kann , als es ihm von dem Eigens

thümer übertragen iſt.

R 4
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Es kann auch , außer dem Eigenthåmer , nies

mand rechtmäßiger Civilbeſitzer von der Sache

deſſelben ſeyn . Denn ſonſt müßte die Sache

gwen Eigenthümer haben torinen .

Daß der Eigenthümer feine Sache zwar von

jedem unrechtmäßigen Beſitzer zurückfordern , aber

nur von dem unredlichen Beſiger Schadloshals

tung wegen dieſes Beſitzes fordern könne , babe

ich anderwärts bewieſen * ).

Der unrechtmäßige Befit meiner Sache fann

nun , in ſeiner ganzen Dauer genommmen , theils

redlich , theils unredlich ſeyn. Es folgt von

ſelbſt , daß alsdann der Eigenthümer das Recht

der Schadlosháltung gegen den uurechtinåßigen

Beriger nur wegen der Zeit ausüben -kinne , no

fein Beſitz ihm als unrechtmäßig bekannt wurde ;

nid )t wegen der vorhergehenden .

Herr Schmalz ** ) leugnet den vorhin aufges

ſtellten Saz , daß der Eigenthümer ſeine Sache

von jedem unrechtmäßigen Beſitzer zurückfordern

könne , und behauptet , ſein Eigenthum gehe vers

lohren , wenn die Sache an einen unrechtmäßigen

aber redlichen Befißer forme, oder wenn ſie,

wie er fit ausdrückt, jemand fich rechtlich eigen

macht, ohne es zu wiſſen , daß ſie fremdes Eis

genthum war. Den Šag , ſo wie ihn Here

Schmalg

* ) Naturrecht

• Reines Naturrecht 9.79 .

220 .

+
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Schmalz hier ausdrückt, wirtlich verſtanden ,

würde gewiß niemand in Zweifel ziehen konuen ,

wenn sie Vorausſekung , unter welcher er ausges

fegt wird , daß ich mir die Sache eines andern

qud) wider feinen Willen zu eigen machen , konne,

nur möglich wår. Denn wenn ich mir die Sache

eines andern zu eigen mache, ſo muß natürlich

das Eigenthum deſſelben aufhören .

Herr S. führt für ſeine Behauptung folgens

den Beweis : „Wenn gleid ) der redliche Beſitzer

,, dem andern ein Recht entzog , ſo geſchahe dieſes

„ doch nur unwiſſend , alſo nicht gegen åußere

,, vollkommene Pflicht; der bisherige Eigenthů.

smer würde aber wiſſentlich dem redlicheu Beſis

» Ber ſeine Erwerbungshandlung zerſidren , oder

für ſich verwenden. ,, Dieſer Beweis ſeßt aber

das voraus , was er darthun ſollte, wie ſich aus

einer nåhern Prüfung deſſelben ergeben wird.

Denn 1 ) kann nicht vorausgeregt werden , wie

Herr Schmalz fagt, daß der redliche Beſitzer dein

Eigenthümer ſein Recht entziehe. Denn dieſes

iſt ja eben der zu beweiſende Sas. Sonnte dies

ſes vorausgeſetzt werden ; fo würde aller Beweis

des Sazes unnsthig reyn. 2) Yit es feines,

wegs wahr , wie dieſer Beweis vorausſeßt, dag

der bisherige Eigenthümer die Erwerbungebanda

lung des redlichen Beſizers , für ſich verwenden,

oder ſie zerſtören müſſe , wenn er ſeine Sache

zurůds
RS
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gurückforderte. Denn die Erwerbungshandlung

eine andern für mich verwenden , heißt doch

nichts anders , als vermittelſt der Handlung , wo.

durch ein anderer eine Sache erworben , oder zu

der feinigen gemacht hat , fie zu der meinigen

machen . Das legte aber fchon voraus , daß das

fchon gewiß tåre , was Herr S. hier beiveiſen

wil. Eben ſo wenig hat Herr Schmalz ein Recht

zu ſagen , daß die Erwerbungshandlung des reda

lichen Befigers zerſtört werde . Denn follit dieſe

die Handlung ſeyn , durch welche der redliche Ben

figer die Sache erworben hat , ſo iſt ja noch die

Frage : ob eine ſolche Handlung von ihm vorges

nommen iſt ? oder es iſt die Frage : ob er die

Sache erworben hat ? Soll aber die Erwerbungs,

handlung die Handlung fenn , durch welche jes

mand eine Sache erwerben will ; ſo mögte dieſe

in ſo fern , wenn ihr rechtmäßiger Eigenthůs

mier fie zurüdfordert, immerhin zerſtört werden.

Denn ich finde ihre abſolute Ungerſtörbarkeit durch

nichts von Herrn S. bewieſen .

Herr Schmalz glaubt zwar bewieſen zu has

ben , ,,daß eine Sache mein werde , wenn ich ſie

„ in eine Lage bringe , daß ein anderer, der fie

gebrauchen wollte , dieß nicht könnte , ohne die

Wirkung meiner Haudlung zu verſtören ,, * ) ;

ingleichen auch , wenn ein anderer ſie nicht ge .

braus

5) Keines Naturrecht 4. 61 .

„
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„,brauchen kann , ohne die Wirkung meiner Hands

lung für ſich zu verwenden , * ) , und ſo auch :

„ wenn die Sache durch Zufall in eine lage

„ kommt, daß ein anderer , ohne die Wirkung

meiner Handlung an dieſer oder einer andern

Sache, fie entweder får fich verwende, ober gers

„ ftore ** ), und hat es auch bewieſen , aber nicht

fo , wie dieſe Såße ohne alle Einſchränkung da

Ftehen ; fondern den nur unter der Vorausſegung,

daß die Sache herrenlos iſt. Dieſes erhellet felbft

aus denen von Herrn S. gebrauchten Gründen .

Denn , um nur bey dem erſten Sage ſtehen zu

bleiben , wenn jemand meine Sache in eine ſolche

Lage feßt, durch welche es mir unmöglich wird,

fie als meine Sache zu behandeln ; ſo würde er

ſelbſt die Wirkung meiner Handlung zerſtören

können .

Wäre es mir einzig darum zu thun, ben Herr

Schmalz recht zu behalten ; ſo könnte id unmits

telbar , in Rückſicht auf die gegenwårtige Frage,

dieſen Satz aufſtellen , ich könnte ſo argumentis

ren. Der redliche Beſiger wollte zwar meine Er

werbungshandlung nicht zerſtören . Er wußte es

nicht daß die Sache, welche er bisher als feine

eigene anſabe, mir gehörte. Aber in dem Aus

genblice , wo id) ihn beweiſe, daß er keine hers

ren .

*) Reines Naturrecht g . 62.

** ) ebend. 4. 63.
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renloſe; ſondern eine Sadie, die mir gehðrte,

im Seſiß genommen , würde er meine Erwers

bungshandlung abſichtlich zerſtören wollen , wenn

er die Sache ferner, wider meinen Willen , als

ſeitie Betradyten wollte. Warum ſoll meine Ers

werbungshandlung von ihm zerſtört werden důr.

fen , da ich doch die Teinige nid )t zerſtören ſoll ?

Alle dieſe Widerſprüche verſchwinden ; ſobald wie

die von Herr S, aufgeſtellten Såte mit ihrer nos

thigen Einſchränkung verſtehen. Alsdann kann

aber das nicht aus ihnen bervieſen werden , was

Herr S. aus ihnen zu berweiſen vermeinte.

XXXI.1
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XXXI.

Sind Teſtamente nachem Naturrechte

gültig?

1

Die :Vie Frage iſt nicht : Find Teſtamente, ohne

Dazwiſchenfunft poſitiver Seſeße , rechtswidrig ?

Berlegt derjenige , der ein Teftament macht, durch

dieſe feine Verfügung , das Recht eines andern ?

ſondern entſpringen aus einem Teftamente für

Denjenigen , zu beffen Gunſten es gemacht iſt,

Rechte , und von Seiten der übrigen Menſchen

Doufommene Verbindlichkeiten , auch ohne daß ein

poſitives Gefeß ihnen dieſe Wirkung beylegte ?

Unter Teſtamenre verſtehe id) hier aber jede

einſeitige Verfügung eines Menſchen, durch welche

er jemanden ein ausſchließendes Recht zur Erwer ,

bung ſeines Vermögens , oder eines Theils deſſela

ven , nad ſeinem Tode geben will.

Ich weiß , daß das poſitive Recht den Bes

griff des Teſtaments noch näher beſtimmt; allein

dieſe nåhern Beſtimmungen brauchen ' wir nicht in

Betrachtung zu ziehen . Denn wenn jedes Tetas

ment, ſchon in dem weiten Umfange, wie fein

Begriff bier vorausgefeßt wird , ungültig iſt; ſo

kami
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1

kann nichtmehr die Frage reyn : iſt ein Teſtament

in dem engern Sinne , wie das poſitive Recht ihn

beſtimmt, gültig , oder nicht.

Ich enthalte mich der weitern Entwickelung

des Begriffs von einem Teſtamente, und anderer ,

welche mit ihm nåher zuſammenhängen , da ich

dieſe ſchon anderswo *) gegeben habe.

Man hat die Gültigkeit der Leftamente fren .

lich zum Theil mit eben ſo falſchen Gründen bes

ftritten ; als womit man ſie zu behaupten glaubte.

Den Leſer, dem daran gelegen fenn mag , jene

zu kennen , verweiſe ich an Herrn Heidenreich,

der ſie mit demſelben Sdyarfſinn gewürdigt hat,

mit dem er die Gültigkeit der Seftamente zu vers

theidigen ſuchte **):

Ich halte mich noch immer aus dem Grunde,

daß bey Lebzeiten des Teftators niemanden ein

Erbfolgerecht übertragen wird , und daß dieſes

durch denTod des Seftators nicht geſchehen könne,

von der Ungültigkeit der Teftamente, überzeugt.

Erklärt gleich der Seftator bey ſeinem Leben , wer

ihn beerben ſoll; ſo iſt dieſe Erflårung doch nur

einſeitig. Wenn der eingeſeßte Erbe ſie auch gne

nåhme ; ſo iſt dieſe Annahme dody rechtlich , als

nicht vorhanden anzuſehen. Ben dem Leben des

Teftas

* ) Naturrecht l. 282-285.

Seidenreich Syſtem des Naturrechts S.239 : 269.

und vorber in feinen Originalideen i . Sh.

+
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1

Seſtators iſt alſo dem eingelegten Erben noch kein

Erbfolgerecht übertragen , mit dem Tode des See

ftators tritt die Unmöglichkeit einer ſolchen Ues

bertragung ein , denn nun fann der Teftator

nichts mehr übertragen , und der eingelegte Erbe

tein Recht mehr von ihm eriverben .

Es fénnte ſcheinen, als wollte ich die Gründe,

durch welche Herr Heidenreich die Teſtamente

vertheidigt , überſehen , deshalb rey inir eine nás

here Prüfung derſelben erlaubt.

Herr Heibeureich glaubt, daß die Beante

wortung dieſer Frage von dren andern Fragen

abhånge. I) Hat ein Eigenthümer als ſolcher

das Recht zu beſtimmen , auf wen nach ſeinem

Code das Eigenthum feiner Güter übergehen ſollte,

und begründet eine ſolche Erklärung von Seiten

déốjenigen , gu deſſen Beſten Fie geſchieht, ein

zwangsrecht, und vollkommene Pflichten für

die åbrigen Menſchen ? 2) Hat eine einſeitige

nicht acceptirte Erklårung , daß man ein Eia

genthum einem andern überlaſſen wolle, Gül.

tigkeit ? 3) Hat eine Willenserklärung , wenn

man ſich die Frenheit vórbehålt , feinen Willen

nod åndern zu können , noch Gültigkeit * ) ? -

Allein die leßte dieſer Fragen thut gar nichts zute

Sache, wie ſich unten ergeben wird. - Die

erſte dieſer Fragen beantworte ich mit Ja , die

given

* ) Heidenreich Syftem des Naturrechts S. 240.

7
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zweyte mit Nein . Doch ich will herr Heis

denreichs Beweiß , für die Gültigkeit der Deſtas

mente, mit ſeinen eignen Worten mittheilen .

Er iſt in kurzen folgender : „ In dem Rechte auf

„ Eigenthum iſt enthalten ein Recht der völlig

„ freyen Verfügung über das Seine , ' 'welches

„ Durch keine Grenzen der Zeit eingeſchränkt iſt * ).

„ Jeder Eigenthümer darf daher aud) einſeitig ers

,, klåren , auf wen nach ſeinem Tode das Eigens

„ thum ſeiner Güter übergehen ſoll, und es ents

„ ſtehen Zwangsrechte für den , den die Erklärung

„ betrifft, und voltominene Verbindlichkeiten für

,die übrigen Menſchen , wenn es ſich zeigen lågt,

„ daß die . Ermangelung der Einwilligung die

» Gültigkeit der Erklärung nicht aufhebt , ** ).

Dieſes glaubt 'nun Herr H. bewieſen zu haben ,

und ſchließt daber : Wenn ein Eigenthümer eins

feitig erklärt, auf wen nach ſeinem Code fein

„ Eigenthumsrecht übergehen ſolle, auf den Fall,

„ daß er dann geſonnen Tey es anzunehmen ; fo

hat der Teſtator ein vollkommenes Recht ber

„ gründet. »

Wenn der zwente Saß : daß die einſeitige

Verfügung des Eigenthümers, auf wem nach ſeinem

Code fein Eigenthum übergehen ſolle, richtig ware ;

To würde ſich nichts mehr gegen den Beweis ,

wie Herr . ihn geführt hat , einwenden laſſen .

Eine

" Seidenreich Syſtem des Naturrechts S. 262.

*) ebend. S. 264
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Cine ſolche einſeitige Verfügung , wer nach meis

nem Tode Eigenthümer meiner Sache werden ſoll,

fann aber keine Wirkung haben , weil, überhaupt

genommen , keine einſeitige Willenserklärung ein

Recht auf einen andern bringen kann. Denn

burch meinen Willen , daß ein anderer ein Recht

haben fol , fann er es nicht haben , wenn ſein

Bille nicht vorhanden iſt, es zu haben , da niemand,

der ein ſolches Recht in ihm nicht anerkennen wollte,

ihn als ein willführliches Mittel feiner Zwecke bes

handeln würde. Einwilligung iſt daher zur Ers

merbung eines Rechts aus einem Verſprechen nicht

deshalb nothwendig , wie Herr . behauptet * ),

weil der Berſprechende ſie als eine Bedingung der

Gültigkeit feines Verſprechens anſieht; fondera

weil, wenn die Einwilligung desjenigen, dem man

ein Verſprechen ablegt, nicht vorhanden wäre , es

gar nicht möglich fega würde, daß durch daſſelbe

ein Recht auf ihn übergehen tönnte, geſett aud),

daß der Verſprechende
dieſe Eintilligung gar nicht

als eine Bedingung der Gültigkeit feines Verſpres

chens anſåhe.

Was vou jedem Berſprechen gilt , muß auch

von der Verfügung des Deſtators gelten. · Bery

dem Leben deſſelben hat ſie noch keine Wirkung.

Durch ſeinen Tod tann ſie keine mehr erfalten.

Herr

ebens. G. 265.

2

1
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4

1

Herr Heidenreich ſcheintdieſem Einwurfe ſelbſt

begegnen zu wollen . „ Wenn aber , ſagt er, der

„ Verſprechende felbſt die Einwilligung vor einem

gewiſſen Zeitpunkte nicht erfolgt wiſſen will,

und bloß erklärt, daß , im Falle zu felbigen

„ Zeitpunkte.der andere einwilligen werde , das

Eigenthumsrecht über einen gewiſſen Gegenſtand

»; auf ihn übergehen ſolle ; ſo hebt die Ermanges

lung der Einwilligung vor dieſem Zeitpunkte die

„ Gültigkeit dieſer Erklårung des Verſprechenden

„ nicht auf. , Borausgeſeßt, daß zu dieſem

Zeitpunkte der Verſprechende noch vorhanden iſt,

daß er ſeinen Willen nicht zurückgenommen hat,

iſt dieſes allerdings wahr, weil alsdann zwiſchen

dem Berſprechenden und dieſem andern ein wirklis

cher Vertrag abgeſchloffert iſt, nicht aber iſt dieſes

in dem Falle des Teſtaments mahr , wenn der

Eigenthümer erklärt , daß etwas das Eigenthüm

eines andern werden ſolle , wenn er es nach dem

Tode des Teſtators erwerben wil. Hier iſt keine

Bertrag zwiſchen dem Eeftator und dem Erben

vorhanden. Denn wenn der Erbe das Eigenthum

der Sache haben will, iſt der Bille des Teftators

nicht mehr vorhanden .

Es iſt alſo immer hier nur ein einſeitiger Wille

des Teftators , zu Gunſten des eingelegten Erben ,

Dieſer einſeitige Wille kann aber , wie in dem

vorhergehenden gezeigt iſt, den Erben kein Recht

geben.

Dies
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1

Dieſes ftreitet auch keineswegs mit dem

Rechte , weldjes jemand hat , Verfügungen über :

Tein Eigenthum zu machen , welche über fein Lebent" :

hinaus gehen ſollen . Denn es verſteht fich voni

ſelbſt , daß dieſe Verfügungen die Beſchaffenheit

haben müſſen , ohne welche überhaupt keine Bers

fügungen über Rechte möglich ſind.

Vielleicht hat man die Frage : über die Såle

tigkeit der Teſtamente nach dem Naturrechte , nuci

deßhalb ſo ſchwierig gefunden , weil man Seſtas

mente nicht gehörig von einer beſtimmten Art von

Erbvertrågen , von den Schenkungen auf den To:

desfall , unterſchied . Dieſe find widerrufliche

Erbverträge , die nur auf den Fall jemanden eint

Erbfolgerecht erthetlen , wenn ſie nicht einſeitig

von Teſtator zurückgenommen werden.

Schenkungen auf den Todesfall koinmen darin

mit den Teftamenten überein , daß fie widerruflich

ſind. Allein demungeachtet find ſie verbindend,

tdenn jene es gleich nicht find . Durch eine

Schenkung auf den Todesfall erhält derjenige, zu

berſen Vortheil ſie gemacht iſt, ſchon bey Lebzeis

ten degjenigen , der über ſeine Verlaſſenſchaft

verfügt, über dieſe entweder ganz , oder doch

zum Theil ein Recht, welches nur an die Fuſpens

five Bedingung des Todes des erſten gebunden iſt.

Ben einem Deſtamente hingegen iſt dieſes nicht der

Fall. Derjenige, der zum Erben eingefegt worden ,

Hat die Erbebeinſetzung nicht annelmen können .
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Ich habe vorhin geſagt, daß die Gültigkeit,

oder Ungültigkeit der Teſtamente von ihrer Widers

ruflichkeit unabhängig ren . Dieſcs erhellet leicht

daher , daß die Sültigkeit derſelben deshalb wege

fåut, weil der eingelegte Erbe bey Lebzeiten deb

Seftators noch kein Recht zur Erbfolge hat, und

durch ſeinen Tod feines erhalten könnte , wenn

gleich der Teſtator fie als unwiderruflich betrach

ten wollte .

Wenn bey Lebzeiten eines Menſchen uoch nies

mand auf ſeine Sachen ein Erbfolgerecht erhalten

bat ; ſo werden dieſe natürlich herrenlos. @s

taun daher keine geſeßliche Erbfolge, oder keine

Erbfolge ab Inteſtato geben , als nur in ſo fern

mir durch den Tod eines andern ſein Antheil an

dem Geſamteigenthume einer Sache, welche uns

beiden zuſtand, zuwachſt, oder auch als ich durch

den Tod eines andern das vollſtändige Eigenthum

einer Sache erwerbe , welches bey ſeinem Lebzeis

ten zwiſchen mir und ihm getheilt war. Denn

eine ſolche Sache wird durch den Cod debjenis

ger , welcher vorher als Miteigenthümer , oder

als unvollſtåndiger Eigenthümer ein Recht an ihn

hatte , nicht herrenlos. Durch ſeinen Tod kann

nemlich mein Recht an der Sache nicht untergehen .

Ohne meinen Willen kann aber ein dritter , fo

wenig ein unvollſtändiges Eigenthum , als einen

Antheil am Geſamteigenthume dieſer Sache erwecs

ben , mithin muß ich ihr alleiniger Eigenthümer
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werden. Herr Schmalz hat der erſten dieſer Såge

fchon behauptet, obgleich nicht bewieſen * ).

Eine andere Inteſtatſucceſſion giebt es alſo

nicht, alſo auch keine in das ganze Bermogen ei.

ner Perſon , wozu noch neuerlich Herr Schletts

wein die Stinder , " in Anſehung des Bermögens

ihrer Aeltern , berechtigt glaubt **).

6. Ich übergehe die Gründe , mit welchen ältere

Naturrechtslehrer eine ſolche Inteſtatſucceſſion der

theidigen wollten , und bleibe einen Augenblick

ven Heren Schlettwein ftelen.

Herr S. nemlich legt den Kindern ein Mits

eigenthum an dem Vermögen der Ueltern ben ***),

und da würde dieſes allerdings folgen.
Allein

dieſes Miteigenthum wird niemand Herrn Schletta

wein zugeben. Er gründet es auf die Behauptung,

daß die Kinder mit zur Perſonalitåt der Ueltern

gehören ; dieſes aber darauf, daß Kinder durch

Beugung und Geburt von den Ueltern hervorges'

bracht werden t ). Ich glaube , mich einer aubs

führlichen Prüfung der beweiſenden Kraft dieſes

Grundes um ſo eher überheben zu können , da es

für ſich einleuchtet, daß Kinder fomohl als ihre

Beltern eine abgeſonderte Perſonalitåt haben , daß

S 3 die

. ) Reines Naturrecht 4. 75. Anmerkung.

**) Rechte der Menſchheit 6. 242.

***) ebend. g. 241.

+ ) ebend. . 240 .
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Die erſten zwar jedes " angebohrne Recht. mit auf

die Welt Gringen, daß ſie aber jedes andere Recht

erwerben müſſen. Die Zeugung und Geburt von

ihren Aleltern kann ihnen daher kein ſolches Mita

eigenthum an dem Vermogen derſelben geben,

welches für ſie eine Inteſtaterbfolge begründet.

Weil Kinder mit allen urſprünglichen Rechten

des Menſchen gebohren werden , ſo fällt auch

Herr Schlettweins Behauptung , daß der Vater

das Eigenthum über das animaliſche Leben der

Kinder habe * ), weg. Man verzeihje mir dieſes

gelegentlich zu bemerken , wenn es gleich etwas

außer meinem Wege liegen ſollte.

) Rechte der Menſchheit 9.1240.

XXXII.
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Rirchliche Geſellſchaft.

1

DieLie Kirche iſt eine Geſellſchaft , und es muß

Daher von ihr alles gelten , was von jeder Geſell.

ſchaft wahr iſt. Weyn gleich der eigenthümliche

Zweck, durch welchen eine Kirche überhaupt von

jeder andern Geſellſchaft fich unterſcheidet, jene

allgemeinen Lehren näher beſtimmt; ſo kann er

doch nichts von ihnen aufheben . Fåtte man jene

Anmerkung nicht aus den Augen verlohren , ges

wiß man würde nicht ſo viele Schwierigkeiten ben

Beſtimmung der Rechte der Kirche und ihrer Mits

glieder gefunden haben , oder eigentlicher , man

würde ſie ſich nicht gemacht haben. Der Wunſch ,

dieſes oder jenes als Reſultat unſerer Unterſuchung

wahr zu finden , leitet uns unvermerkt von dem

graden Wege der Unterſudung ab , weil das ,

was wir zu finden wünſchen , auf demſelben nicht

angatreffen iſt. Hat der konſequente Denfer eins

mal den Weg verlohren ; ſo wird es ihm ſchwere

recwieder darauf zurückzukommen , als einem ans

dern , wenn er nicht glücklicher Weiſe ſeiner Pers

irrung inne wird. Er verfolgt einen falſchen

Weg , auf den er durch einen unglücklichen Zufall

S4 geras
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Religion eine Angelegenheit iſt , zu wichtig renu,

gerathen , mit eben der Sicherheit , mit wele

der er den rechten Weg zu gehen gewohnt ift.

Ein Zufall wird ihn daher ſchwerlich auf dieſen

zurückführen , wenn er ihn einmal verlaſſen hat.

Der infonſequentere Denter gleicht dem Wandes

rer in einer unbekannten Gegend , der den rechten

Weg durch den kleinſten Zufal verliert , und ohne

feiu Wiſſen durch den Zufalt wieder darauf zurücks

tommt. Ohne Bild zu reden , das Verhältniß

der Kirche zu ihren Gliedern muß jedem , dem

als daß er demſelben nicht fein 'ernſtliches Pachs

denken widmen ſollte. Jeder lebt in demſelben ,

und hat vielleicht ein beſonderes Intereſſe, außer

dem allgemeinen Intereſſe , welches Sittlichkeit,

und daher auch Kirche und Religion für jeden

haben miffen . Wie leicht iſt es , daß dieſes

ihn in ſeiner Unterſuchung misleitet und um

fo mehr misleitet , je mehr Leben es bat ? Hat

den konfequentern Denker dieſes Intereſſe einmal

für eine falſche Behauptung gewonnen ; ſo findet

et alle Behauptungen wahr , die aus dieſer folgen .

Hieraus iſt es mir allein begreiflich , wie ſelbſt

Sånner som anerkannten Scharfſinne der einfach

ften Grundfåge vergeffen , wie ſie über das Vers

båltniß der Kirche zu ihren Sliedern Behauptuna

gen aufftellen konnten , die mit jenen unvereinbar

find , wie ihnen dieſes unbemerkt bleiben konnte,

wenn jenes Intereſſe fich nicht ihrer ganzen Auf

merta
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mertfamkeit bemachtigt håtte. Ein Mann , auf

den unſere Nation immer ſtolz bleiben darf , dec

Siefſinn und Evidenz, wie vielleicht tein anderer

in ſeinen Werken zu vereinigen wußte, durfte nuc

Religion mit Kircheverwedſeln , und die Kirche

wird ihm etwas, was garkeine Geſellſchaft ſensi ),

das keine Redite haben kann.

Doch ich will es noch hier nicht als ausges

madit vorausſeßen , daß die Kirche Rechte habe,

und alſo auch nicht unterſuchen , welche Rechte ſie

habe, welche ſie nicht habe, -odeč vielleicht gar

nicht haben könne ; ſondern lieber vorher unterſus

chen , was allen Nachforſchungen über dieſe Fras

gen Hinderuiſſe in den Weg legen , oder ſie mis .

leiten founte.

.. Erſtens verwechſelteman Kirche mit Religion

und Berbindlichkeiten , die jeder nur durch ſeine

ſubjektive, wahre oder vermeinte Erkenntuig von

der Gottheit hat , mit Berbindlichkeiten gegen die

Kirche. Vorausgeſeßt, daß eine Kirche möglich

iſt , müſſen dieſe und jene genau unterſchieden wer :

ben . Die erſten find nothwendig innere Pflichten ,

die jedem ſchon um ſein felbft willen obliegen würs

den , wenn auch außer ihm feiu Menſch vorhanden

wåre ; die legten hingegen ſind Pflichten gegen an ,

dere, fie tonnen fowohl dußere, alo innere feyn.

SS
zwens

*) Mendelsſohns Jeruſalem 1. Abth. S.58. und fole

gende.



282 Kirchliche Geſellſchaft.

ohne das tras ?

zweytens . Man verwechſelte Fragen , welche

gur in Rückſicht auf dieſe- oder jene beſtimmte

Kirche aufgeworfenwerden , fonnten , c -mit Fragen

über die Kirche überhaupt.:9.12.13

Drittens. Glaubte man gewiſſe Behauptuns

gen für die Gewiſſensfreyheit gefährlich , und

glaubte alſo duch natürlich ihnen widerſprechen du

müſſen . Eifer får Gewiſſensfreyheit iſt Eifer für

Moralität, und alſo immer ehrwürdig ," weil er

Ucha

tung für Sittlichkeit , nicht wirklich feyn fðnnte.

Kann dieſer Eifer får Gewiſſensfrenheit gleich

ohne jene Achtung nicht wirklich ſeyn; To ents

fpringt er doch nicht einzig aus ihr. Unterſuche

alſo , ehe ihr Euch von euren Eifer hinreißen laßt,

ob er gerecht iſt. Allerdings kann nichts wahr

feņu , tad EureGewiſſensfreyheitaufheben, oder

seinſchränken ſollte ; allein daraus folgt nicht , daß

jede Behauptung , welche der Gewiſſensfreyheit

gefährlich ſcheint, es auch ſey . : Es kann daher

hieraus nicht auf ihre Falſchheit geſchloſſen werden .

Das Intereſſe kann unſerer Unterſuchung den Ges

genſtand anweiſen , undmuß es thun , wenn wir

fie zueinem Zwecke anſtellen . Sobald dieſes ges

fchehen , müſſen wir es gånzlich vergeſſen . Ich

bitte daher jeden Leſer , der meine Gedanken mit

eben derſelben Wahrheitsliebe liefets, mit welcher

ich ſie ſeiner Prüfung mittheile , es nicht zu vers

geſien , daß alles , was behauptet wird , nur aus.

jven
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liber einfachen Regeln beurtheilt werden dürfer

svenn ſeine Wahrheit nicht unmittelbar får fich ges

wiß iſt; nemlich , ob es richtig gefolgect, und ob

die Gründe, aus welchen es gefolgert iſt , auss

gemachte Wahrheiten ſind. :

Die erſten Fragen natürlicherweiſeſind : was

verſtehen wir unter Kirche ? ift fie möglich ? and

wie iſt ſie möglich ? Sollte die erſte Frage bejas

hend beantwortet werden , und dadurch die Zulaif

figkeit der zweyten erhellen ; ſo können .Wir erſt

nach den Rechten der Kirche und ihrer Glieder

fragen ." .. !!

Wenn der Menſch zu einer Erkenntniß der

Gottheit gelangt iſt , ſich in einem Verhältniffe zu

derſelben denkt , und in dieſer Erkenntniß Antriebe

zu Handlungen , welche er für PAichten hålt , fins

det; ſo iſt dieſe feine Erkenntniß Religion. Relia

gion iſt alſo keine todte blog ſpekulative ; ſous

dern die praktiſche, lebendige Erkenntniß Gottes.

Handlungen , zu denen ſie den Menſchen beſtimmt,

muß er als Pflichten anerkennen . "

Geſegt ich finde in mir eine ſolche Erkenntniß ;

fo bin ich mir einer neuen Pflicht bewußt, der

Pricht dieſer Erkenntniß , in Rüdſidht ihres Eins

fluſſes, den ſie auf meinen Willen hat , die größte

Bodkommenheit zu geben. Dieſe Pflicht liegt

mir immer noch einzig und allein gegen mich

felbft ob. Weil ich verbunden bin , meine

s PAlichten,zu erfüllen , bin ich verbunden , auf jede

Meis
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Weiſe meinen Prichten die großte Wirkſamkeit

zu verſchaffen .

Idh habe daber nicht allein die Pflicht, meine

Religionserfenatniß theoretiſch zu dervoltommnéa,

fondern ihr auch die ſtårffte Wirkſamkeit auf meis

nen Willen zu geben . Das legte, wie für fich

erhellet , und das erſte, um nicht Handlungen ,

welche nicht Pflichten find , oder wohl gar der

Pflicht widerſprechen , als folche gu åben .

Erkenne ich nun , daß bandlungen einer ges

wiffen Art mich den einen oder dem andern dieſer

Zwecke nåber führen ; ſo bin ich zu ihnen verbuns

den , wenn ſie übrigens nicht in einer andern Rads

'ficht pflichtwidrig find. Thre wirkliche Ausübung

heißt Gottesdienſt in dem engern Sinne , und

die Verbindlichkeit zum Gottesdienſte eine relia

giðſe. Der Gottesdienſt;in ſo fern er in äußern

Handlungen begangen wird, heißt ein äußerer;

in ſo fern er im innern begangen wird , ein innes

rer. Yn Handlungen des Safern Gottesdienſtes

lågt ſich nur um des innern Willen eine Verbinds

· lichkeit denken . Wie dieſer durch jenen befördert

werde, mie insbeſondere meine vorhandene Ers

tenutniß Gottes durch äugere Handlungen Leben

" getvinnen könne , dieſes mag der Pſycholog erklås

ren ; ugs iſt genug zu wiſſen , daß dieſes ſich auf

die angegebene Art verhalte , um einzuſehen , daß

der Menſch zu dieſen außera gottesdienſtlichen

Handlungen eine Verbindlichkeit habe. Dieſe

Pers
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2.

4

Berbindlichkeit iſt noch immer eine innere , fie iſt

blos eine Verbindlichkeit , die er gegeu fich ſelbſt

hat , in ſo fern er fich in dieſem oder jenen Vers

håltniß zur Gottheit denkt, und fich übeczeugt

glaubt, dieſer ſeiner Erkenntniß Gottes durch jene

äußere Handlungen mehr Wirkſamkeit auf ſeinen

Willen zu geben, oder die vorhandene zu erhalten ,

Er hat dazu keine Verbindlichkeit gegen Gott in dem

Sinne , als er gegen ſeiner Nebenmenſchen Bers

bindlichkeiten trågt. Gottes Zwede bedürfen reis

ner Unterſtüßung nicht, und tonnen von ihm nicht

gehindert werden . Nur in dem Sinne mögen

jene Verbindliditeiten ſo genannt werden , als ſie

nicht anders , als unter der Vorausfeßung , daß

der Menſch ſich in einem gerviffen Berhåltniſſe zur

Gottheit vorſtellt, von ihm gedacht werden können.

Dieſe Verbindlichkeit iſt auch noch keine Bers

bindlichkeit gegen andere Menſchen . Ihre Erfüle.

lang bezieht ſich auf feinen Zweck eines andern ;

ſondern blos auf einen Zwed , der dieſen Mens

Ichen eigenthümlich ift. So genommen fann dieſe

Berbindlichkeit auch nie eine äußere vodkommene

werden. Allein, iſt gar keine åußere vollkommene

Verbindlichkeit zu Handlungen des åußeren Gots

tesdienſtes möglich ? konnen keine Rechte auf dies

ſelbe gedacht werden ?

Der Menſch , dem ſoir gewiſſe Religiongůbec.

zeugungen ſo wollen wir ſeine wahre oder vers

meinte Erkenntniß von der Gottheit und ſeinem

Bera
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Berhåltuiffe zu sihr nennen ' gegeben haben ,

von dem wir vorausſetzten ', er wiffe eß , daß ges"

wiffe åußere Handlungen feine Religionserkenntniß

praktiſcher mache, daß er mithin gu ihnen verbun .

den fen , dieſer Menſch foli nun mehrere andere

finden , welche mit ihm eines Glaubens ſind, die,

wie er , fich zu gewiſſen äußern Handlungen aus

gleichen Gründen ſich verpflichtet halten . que

dieſe Menſchen glauben , daß gewiſſe dieſer äußern

Religionshandlungen zweckmäßiger öffentlich in

einer Zuſammenfunft aller verrichtet würden, oder

woran doch alle Theil nehmen können ; Jie tråfen

gemeinſchaftliche Veranſtaltungen 'zu dieſem Bes

hufe , zu denen jeder von ihnen das Seinige bene

tragen , und an denen er auf der andern Seite

feinen Antheil haben ſollte ; fie feßten mit einem

Worte einer öffentlichen Gottesdienſt ein. Que

åußere Handlungen , die dieſer in ſich befaſſen fol ,

können freylich nur um des inneren Gottesdienſtes

millen vorhanden ſeyn ; allein ſie ſind nicht der in

nere Gottesdienſt ſelbſt. Dieſer iſt immer noch

die Privatangelegenheit jedes einzelnen ; der aus

Bere Gottesdienſt hingegen das Werk äußerer Vers

anſtaliung. Den Antheil, welchen jeder daran

nimmt, kann er nur nehmen , um dadurch ſeinen

innern Gottesdienſt zu befördern , feine eigene Re.

ligionserfenntniß , wo möglich , zu berichtigen und

zu beleben. Verwendet ér fie hiezu nicht; fo.

mag er es bei ſeinem eigenen Gewiſſen verantwora

tert .

.

!
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1

ten . Es iſt nicht die Sache ſeiner Mitgenoſſent,

wenn er die Veranſtaltungen , die ſie mit ihm ges

meinſchaftlich getroffen , nicht ftört, oder andere

nicht hindert , daß fie einen beſſern Gebrauch von

jenen Veranſtaltungen machen ; fo beleidigt er niem

mand , er fündigt nur an ſich ſelbſt.

Haben alle diejenigen, welche zu einem außernt

Gottesdienſte in Verbindung getreten ſind, ihr

Abſehen auf alle åußere Handlungen gerichtet,

durch die auf jede Weiſe ihr innerer Gottesdienſt

unterſtügt wird ; ſo wollen fie in dem öffeutlichen

Gottesdienſte nicht allein Mittel zur Erbauungs

ſondern aud) Belehrung finden. Die erſte beſtehe

in innern Handlungen , welche darauf abzwecken ,

einer vorhandenen Kenntniß Einfluß in den Willen

zu geben , oder ihn zu verſtärken. Dieſe ſuche

id ), um fene Erkenntniß als Erkenntniß zu ver

volfommen. Deuten wir uns dieſe Menſchen zu

ihrem geſamten åußerlichen Gottesdienſte in einec

Geſellſchaft, oder in einem Verhältniſſe vereiniget,

wo jeder gegen die übrigen , in Rückſicht auf dies

ſen gemeinſchaftlichen Zweck , Zyangsverbindlich.

keiten hatte ; ſo würden wir eine kirchliche Ges

meine, und auch eine Kirche im weitern Berſtande

haben. Wären mehrere firchliche Gemeinen , in

Rückſicht auf jenen gemeinſchaftlichen Zweck, jus

ſammen getreten ; ſo wäre eine Kirche im engern

Sinne des Worts vorhanden.

36
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Ich will vor der Hand bey einer kirchlichen

Gemeine ſtehen bleiben . Was wir von dieſer

finden, mögte ſich leicht auf eine Kirche im engern :

Sinne anwenden laſſen . Dieſe habe ich ſchon

andermårts , durch eine religiøſe Geſellſchaft mehs

rerer Religionsverwand
ten zu einem geſamten aus

fern Gottesdienſte erklärt * ). Ich erinnere mich

irgendwo den Einwurf gegen dieſe Erklärung geles

ſen zu haben , daß eine kirchliche Geſellſchaft feie

neswegs aus Religionsverwand
ten beſtehen dürfe ;

allein dieſer Einwurf, glaube ich , hebt ſich von

ſelbſt aus unſern nachfolgenden Betrachtungen .

Ich will aber wenigſtens nicht aus Rechthaberen

mit meinem Beurtheiler ſtreiten , und fren geſtes

bea , daß meine Erklärung wirklich einen zwiefa.

chen Fehler habe. Denn es verſteht ſich von

felbft, daß jede Kirde eine religible Seſellſchaft

iſt , und daß ſie nur unter Religionsverwand
ten

beſtehen Eönne, wird ſich weiter unten ergeben .

Durch diefen Fehler habe ich alſo der Kirche fein

falſches Merkmal beygelegt, ob er gleich immer

ein Fehler gegen die Pråciſion iſt. Lieber wil ich

alſo jeßt die kirchliche Gemeine , oder wie ich

ſie im folgenden der Kürze wegen nennen will, die

Kirche, durch eine Geſellſchaft ,die zu dem geſams

ten &ußeren Gottesdienſte ihrer Mitglieber errichs

tet iſt , erklären .

1

Serena

) Naturrecht $. 366.

1

!



Kirchliche Geſellſchaft. 289

Ich habe bisher nur die Beranlaſſung nur Ers

richtung einer kirchlichen Geſellſchaft dargeſtellt,

und feinesweges ihre Möglichkeit bewieſen . Aber

vielleicht darf ich hoffen , den Leſer dadurch auf

einiges aufmerkfam gemacht zu haben , wovon die

Entſcheidung der Frage åber die Möglichkeit oder

Unmöglichkeit der Kirche abhångt.

Zuerſt müſſen wir den Sinn dieſer Frage ber

ſtimmen. Sit eine Kirche möglich , oder iſt

ſie nicht möglich ?. heißt'uicht: können Men

fchen auf die oben dargeſtellte Weiſe zu einem ges

meinſchaftlichen außern Gottesdienſte zuſammens

treten ; fondern der Sinn dieſer Frage iſt kein

anderer , als :

Können Menſchen , in Rücficht auf Unſtale

ten zumn Behufe eines gemeinſchaftlichen

åußern Gottesdienſtes , fich ſo mit einander

vereinigen , daß jeder gegen die übrigen ,

in Rückſicht auf denſelben , Zwangsverbincs

lichkeiten , und alle wiederum gegen dieſen

Zivangsverbindlichkeiten haben ?

Dieſe Frage iſt mit der obigen nicht einerler.

Denn wenn mehrere gleich gemeinſchaftlich einen

außern Gottesdienſt vornehmen , und in ſo fern

ihre Handlungen zu demſelben vereinigen können ;

fo folgt doch nicht , daß ſie deshalb Rechte und

Verbindlichten gegen einander haben , daß ſie in

einer Geſellſchaft ( S. 205. ) leben.

1
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Die Frage iſt nicht von der Verpflichtung zu

einem åußern Gottesdienſte ; ſondern nur von der

Berbindlichkeit zum Behufe eines åußern Gottess

dienftes. Dieſes bitte ich jeden , nicht aus den

Augen zu verliehren , um nichts in die Frage zu

tragen , was keinesweges in ihr lieget.

Nichts kann der Möglichkeit einer folchen

Berpflichtung entgegen ſtehen ; nicht eine Verbinds

lichkeit gegen mich felbſt , denn ich gehe dieſe Vers

bindlichkeit ein , um meines Theils Unſtalten zu

unterſtüßen , welche ich ſelbſt zur Erleichterung

und Beförderung meiner innern Religioushanda

lungen befördern will; auch nicht Pflichten gegen

andere. Denn ſoll ich überhaupt die Berbindlich

keit haben , ihre Zwecke zu befördern ; ſo muß ich

auch ihre angelegentlichſten Zwecke , oder die es

wenigſtens ſeyn ſollten , ihre religioſen zu unters

ſtüßen verpflichtet ſein , und dann fann von der

Möglichkeit einer ſolchen Verpflichtung nicht mehr

die Frage ſenn.

Alle Verpflichtung gegen andere zu beſtimme

ten Zwecken kann nun nur aus Vertrågen entſprina

gen. Es erhellet daher von ſelbſt , daß ich durch

einen Vertrag mich auch zum Behufe eines außern

Gottesdienſtes gegen andere verpflichten , und mit

ihnen in eine firdýliche Gemeinſchaft treten könne,

auch ſelbſt dennoch , wenn durch einen Vertrag nur

eine unvollkommene zur vollkommenen Pflicht ers

hoben würde.

Die
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Die Miglichkeit der Kirche glaube ich alſo

dargethan zu haben. Ich komme alſo jeßt zu der

zweyten Frage :

Wie iſt die Kirche möglich ?

Es fålt von ſelbſt in die Augen , baß alles,

was zur Möglichkeit einer Geſellſchaft überhaupt

erfordert wird , auch zur Möglichkeit der Kirche

erfordert werde. Fede Geſellſchaft , ſie ſen auch

welche fie wolle, fann nur aus einem Bertrage

entſpringen . Es kann ſich dieſes bey der Kirche

nicht anders verhalten. Soll dieſer Vertrag abec

möglich ſeyn ; ſo müſſen noch andere Bedingungen

hinzukommen . Sollen mehrere zum Behufe eines

Öffentlichen Sottesdienſtes zuſammentreten ; ſo

måffen fie natürlich gewiſſe Religionslehren als

wahr vorausſeßen. Jeder kann nur den Gottes.

dienſt für fich wollen , der zu feinen Religiondůs

berzeugungen paßt. Es müſſen alſo zwiſchen der

nen , von welchen eine Kirche errichtet wird , ges

miſſe gemeinſchaftliche Religionsåberzeugungen

vorausgelegt werden. Jede derſelben heißt ein

Dogma, und ihr Inbegriff das Symbol der

Nirdie. Hieraus folgt alſo , daß nur unter Res

ligionsverwandten eine Kirche errichtet werden

könne. Religionsverwandte heißen Perſonen, in ſo

fern ſie einerley Religionsüberzeugungen haben .

Ehe ich weiter gehe , will ich zwen Einwürfen

zu begegnen ſuchen . Man könnte nemlich fragen :

vi

1
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Wo ſind mehrere Menſchen , welche durchaus in

ihren Religionsmeinungen übereinſtimmen ? wie

iſt dieſes ben der großen , beynahe unendlichen

Berſchiedenheit menſchlicher Vorſtellungsarten mögs

lich ?, Ich antworte : dieſe durchgängige Uebers

einſtimmung in den Religionsüberzeugungen mehr

rerer , die keiner , auch der geringſten Abweichung

des einen von dem andern , Raum ließe , wird

nicht erfordert. Nur in einigen , gleichdiel, ob

in mehrern , oder wenigern Ueberzeugungen , mil.

ſen die Stifter einer Kirche einig ſeyn , weuigſtens

in ſo weit , als ſie als Norm des åußern Gottess

dienſtes betrachtet werden. Vielleicht um ro beſs

fer für die Glieder der Kirche, wenn dieſer nur

wenige find , wenn es nur ſolche ſind , in denen

nicht leicht eine Abweichung unter Menſchen möge

lich iſt.

Ein ztventer Einwurf ſcheint wichtiger. „ Der

Zweck, um deſſentwillen mehrere eine kirchliche

Semeinſchaft errichten , geht auch auf die Vers

voulommnung ihrer Religionserkenntniß , wie

tann dieſer erreicht werden , wenn gewiſſe Relis

gionslehren als ausgemacht vorausgeſeßt wers

den ? Dem Zweck der Kirche widerſpricht alſo

alles , was Symbol heißen mag. Dieſer

Schluß würde viel zu raſch ſeyn. Denn einmal,

wo iſt das Symbol, das über jede Religionsfrage

etwas entſchiede, das allen Zuwachs an Relis

gionskenntniſſen ausſchlöffe ? Sind , wenn gleich

meh,

{
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mehrere Såße in einem Symbol enthalten ſind, dieſe

keiner weitern Entwickelung, ift eure Ueberzeugung

keiner Verftårkung , und wenn ſie irrig ſeyn ſoll.

ten , feiner Berichtigung fähig ? Mie ich dies

fed legte bey dem Zwecke der Kirche wollen könne,

dieſes fann erſt weiter unten gezeigt werden .

Jede Kirche muß ein Symbol haben , und

wenn es auch nur in zwey Såßen enthalten wäre.

Es iſt nothwendig , um das Verhältniß der Kirche

zu ihren Gliedern zu beſtimmen , um beſtimmen zu

fönnen : was jedes Mitglied von der Kirche zu fors

dern berechtigt, und was jene ihm zu leiſten verbuns

den iſt. Geſeßt, ich wäre Mitglied irgend einer firchs

lichen Gemeinde. Dieſe Tekte voraus, daß in dieſem

oder jenem Buche dem Menſchen die Gottheit eine

Offenbarung verliehen habe. Ich habe das Recht

an einem Offentlichen Gottesdienſte , der der wah.

ren oder falſchen Erkenntniß , welche jenes Buch

enthalten ſoll , gemäß iſt; die Kirche hat ihn mir

gelobt , und ich habe mich in Rückſicht auf ihn

gegen die Kirche verpflichtet. Sollte, wider den

Willen auch nur eines einzigen Mitgliedes der

Kirche, ein anderer als dieſer Gottesdienſt, vers

mittelſt jener kirchlichen Anſtalten , gefehert wer

den ; ſo würde das Recht dieſes Mitgliedes an der

Kirche als einer Geſellſchaft verleßt. Wäre ein

folches Symbol nicht vorhanden ; ſo würde zwis

fchen Kirche und ihren Gliedern gar fein beſtimms

tes Recht und keine beſtimmte Brbindlichkeit ges

S 3 dacht
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dacht werden können. Es iſt alſo nichts mehr als

eine Norm , welche der Beſtimmung dieſer Rechte

und Verbindlichkeiten zum Grunde liegen ſoll .

Das Symbol enthålt alſo keine Vorſchrift,

was ich glauben , und was ich nicht glauben fogl.

Dergleichen Berpflichtung kann ich mir ſelbſt nicht

auferlegen , und noch weniger kann es ein anderer .

Das Glauben und Verwerfen gewiſſer Lehren hångt

nicht von meiner Freyheit ab . Es wird durch

meine wahre oder vermeinte Einſicht in Gründe

und den Zuſammenhang dieſer mit jenen beſtimmt.

Nur das ernſtliche redliche Streben nach Wahrheit

hångt von meiner Freyheit ab , nicht ob id wirks

lich Wahrheit finde , oder ob ich dieſes oder jenes

als Wahrheit finden werde. Nur das Forſchen

nach Wahrheit kann Pflicht ſeyn , nicht das Glaus

ben oder Verwerfen gewiſſer Behauptungen. Ers

fålle ich) jene Pflicht; ſo kann ich des legten wegen

ohne Sorgen ſeyn.

Allein wozu alles dieſes , worüber jeder Leſer

gewiß mit mir einig iſt ? Ich wünſchte nur dem

redlichen Forſcher nach Wahrheit zu überzeugen,

daß die Kirce ben alen Symbolen , welche ſie

zum Grunde legen mag , kein Recht auf ſeine Ues

berzeugung erhalten könne, daß ſeine Glaubens,

freyheit durch ſie unbeſchränkt bleibe. Ich vers

ehre die Geſinnung, bey welcher nur die Furcht

vor Gewiſſenszwange Wurzel faſſen kann, zu innig ,

als daß ich nicht jeder , auch der kleinſten Beſorge

niß
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niß davor ; gu begegnen für PĀicht hieltes Niche

um eure Ueberzeugungen zu feſſeln , oder um jeder

Berichtigung derſelben den Zugang zu verſchließen ;

ſondern um die Beranſtaltungen , welche von der

Stirche zum Behufe eines Offentlichen Gottesdiens

ftes getroffen werden ſollen , dem Zwecke eines jes

den gemåß zu gebrauchen , muß ein Symbol

vorhanden feyn .

Uber wie , wenn ſich meine Religionsåberzeus

gungen åndern ? wenn ich das nicht mehr glaube,

was das Symbol der Kirche als wahr voraus .

feßt, tann ich Mitglied der Kirche bleiben , odec

nicht ? Die Frage iſt keiner allgemeinen Beants

wortung fähig . Es müſſen hier mehrere Fålle

unterſchieden werden. Um dieſes zu können , lagt

uns zuvor das Verhältniß der Kirche zu ihren

Gliedern nåher beſtimmen .

Die Kirche iſt eine Geſellſchaft, die zu einem

gewiſſen Zwecke rechtlich vereinigt iſt. Sie hat

gegen ihre Mitglieder Rechte. Dieſe haben aber

nicht allein Verbindlichkeiten ;' ſondern ſie haben

ihrer Seits auch Rechte gegen die Geſellſchaft.

Wir wollen dieſe Rechte und Berbindlichkeiten

zuerſt im allgemeinen unterſuchen. Denn können

die Rechte zwiſchen Kirche und ihren Gliedern

gleich nach Verſchiedenheit derſelben ins Unendliche ?

verſchieden ſeyn ; ſo muß dieſe Berſchiedenheit

doch auf etwas allgemeines zurückgeführt werden

können . Ich ſebe hier voraus , daß alle Mits

S4 glies
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glieder gleiche Rechte an der Kirche, und die Kirche

wiederum gleiche Rechte gegen ſie habe , und ziehe

alſo gegenwårtig noch die eigenthůmlichen Vers

bindlichkeiten ( S. 235. ) , welche Mitglieder

gegen die Kirche haben könnten , in keine Bes

trachtung.

1 ) Die Kirche hat bloß die Verbindlichkeit,

den verabredeten außern Gottesdienſt zu veranſtals

ten ; ſie hat dieſe Verbindlichkeit gegen jedes eins

zelne ihrer Mitglieder. Dieſe haben ihrer Seits

das Recht, an allen dieſen gottesdienſtlichen

Handlungen Theil zu nehmen , ſie zu ihrem Zwecke

zu verwenden .

-2) Das einzelne Mitglied hat die Verbinds

lichkeit , zu den gemeinſchaftlichen Anſtalten , die

zum Behufe des kirchlichen Gottesdienſtes getrof

fen ſind, benzutragen. Es ſey nun durch Hands

lungen , oder durch anderweitige Leiſtungen , je

nachdem ſie durch den geſellſchaftlichen Vertrag

Berabredet ſind.

Der geſellſchaftliche Zweck einer Kirche beſteht

immer nur in dem verabredeten åußern Offentlichen

Gottesdienſt ; der Zweck jedes einzelnen , ihn für

ſich zu benußen. Benußt er ihn nicht, oder

benußt er ihn nicht auf die pflichtmäßige Art ;

To iſt dieſes nicht die Sache der Kirche, es iſt

ſeine eigene Sache. Er beleidigt nicht die Kirche,

er verlegt nur eine Pflicht gegen ſich ſelbſt, und,

weun
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wenn es durch åußere Handlungen geſchieht, eine

innere Pflicht gegen andere , die Pflicht zu ihren

religibſen Zwecken durch ſein Beyſpiel mitzuwirken.

Hat die Kirche jemanden als Mitglied nicht

auf die ausdrückliche Bedingung , daß er von ges

wiſſen Lehrmeinungen überzeugt feyn roll , aufges

nommen ; ſo hat er ein Recht in der Mirche zu bleis

ben , wenn gleich ſeine Ueberzeugungen nid )t mehr

mit dem kirchlichen Lehrbegriffe gånzlich zuſams

menſtimmten . Seine Verbindlichkeiten , die dem

Rechte der Kirche entſprechen , gehen ja nur auf

Beytråge zur Erhaltung des åußern kirchlichen

Gottesdienſtes , auf Verbindlichkeiten zu åußern,

Handlungen , die durch Geben oder Thun erfüllt

werden. Erfüllt er dieſe; ſo kann er nicht von

der Gemeinſchaft ausgeſchloſſen werden.

Aber ſtreitet es auch in dem angenommenen

Falle nicht mit der Pflicht gegen mich felbft, meine

Verbindung mit einer Kirche benzubehalten , obs

ſchon meine Uleberzeugungen von ihrem Lehrbes

griffe abweichen ?

Hier kommt alles auf Umſtände an , aber auf

Umſtånde, welche ſich genau beſtimmen laſſen .

Es kommt darauf an , zu welchen Leiſtungen die

Kirche ihre Glieder verpflichtet, ob zu einer aus

fern Sheilnahme an ihrem Sottesdienſte , oder

nicht ; und in dem erſten Falle , ob nach meinem

Urtheile meine Gewiſſensfreyheit dabey ins Ges

drånge kommt, oder nicht.

Bin
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Bin ich gegen die Kirche ſelbſt nicht vollkoms

men zu einer Theilnahme an ihrem Offentlichen

Gottesdienſte verbunden , ſondern iſt mir überlaſa

ſen , ob und wie weit ich Theil an demſelben nehe

men will ; fo fann mich keine Verbindlichkeit

gegen imich felbſt nöthigen , die Kirche zu verlaſſen .

Hingegen habe id ) jene Verbindlichkeit ; ſo kommt

alles auf meine ſubjektive Ueberzeugung an. Hins

dert die Theilnahme an einem außern Gottes .

dienſte , der nicht durchgehends nach meinen Res

ligionsüberzeugungen angeordnet iſt , meinen ins

nern Gottesdienſt; ſo kann ich nicht ferner Mit

glied der Kirche bleiben. Die Kirche fann auch ,

wenn ich dieſes erklärt habe , kein ferneres Recht

auf mich haben. Ich konnte nur auf ſo lange,

als ich in ihren Veranſtaltungen Mittel zur Bes

förderung meiner religiöſen Zwecke finde, mich

gegen fie anbeiſchig machen . Meine Religionss

überzeugungen ſind veränderlich , ſie ſind einer Zus

nahme und Berichtigung fåhig . Sie fdnnen ſich

ſo åndern , daß fie es mir ferner hier nicht erlaus

ben , in einer Kirchengemeinſchaft zu bleiben , die

åußere Religiondhandlungen als Pflichten von mic

fordert. Das konnte und mußte die Kirche als

wahr vorausſeßen , indem ſie mich aufnahm ; fie

müßte mich alſo nur auf die Zeit gegen ſie ver .

pflichtet ſeyn , wo meine Ueberzeugungen dieſelben

bleiben . Uendern ſie ſich , und glaube ich in meis

uen Gewiſſen mich verpflichtet, die Kirchenges

1
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meinſchaft zu verlaſſen ; ſo hat die Kirche kein

ferneres Recht auf mich .

Allein , glaube ich an dem åußern Gottesdienſte

einer Kirche Theil nehmen zu können , ob er gleich

meinen Religionsüberzeugungen nicht ganz anges

paßt iſt ; ſo kann ich in gewiſſen Fällen fogar

zur Theilnahme an denſelben um meiner ſelbſt vers

pflichtet reyu . Es kann der Gottesdienſt dieſer

Kirche, wenn er auch zum Theil auf Lehrmeinuns

gen gebaut iſt, von denen meine Ueberzeugungen

abweichen , mir noch immer Veranlaſſung genug

zur Vervollkommnung meiner Religionserkenntniſſe

geben. Ich kann noch immer Erbauung in ihm

finden. Segt er vielleicht dieſes oder jenes vora

aus , was ich jeßt als Irrthum erkenne , oder

doch als Irrthum zu kennen glaube ; ſo habe ich

wielleicht den Irrthurn tragen gelernt. Ich nuga

mit Dant gegen die Vorſehung das Licht der

Wahrheit, welches mir leudytet , ohne meinen ira

renden Bruder zu haſſen , oder dergerniß an ihm

zu nehmen . Vielleicht bin ich in meiner Uebers

zeugung auch genug befeſtigt, um durch den Fres

thum des anders denkenden nicht verwirrt zu wers

den , 'und nuße ihren Gottesdienſt, fo weit er meis

nen Ueberzeugungen gemag iſt. Vielleicht , es

müßte jeder , deſſen Religionsüberzeugungen die

Frucht einer gewiſſenhaften Unterſuchung find,

ſeine eigene Kirche haben , wenn durdigångige Eis

nigkeit in Religionsüberzeugungen eine nothwens

dige
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dige Bedingung wäre , uuter welcher mehrere in

einer Stirche vereinigt leben können. Ich fage

: dieſes von einer Dutchgängigen Uebereinſtime

mung in Ueberzeugungen. Hieraus folgt alſo keis

neswegs, dag ein gemeinſchaftlicher Gottesdienſt

nicht wenigſtens einige Ueberzeugungen als gen

meinſchaftlich vorausſeßt.

Wenn eine Kirche die Ueberzeugungvon ihrem

Lehrbegriffe als eine Bedingung angeſehen wiſſen

will, unter der nuử jemand in ihrer Semeine

ſchaft Tenn fann ; ſo kann freylich derjenige , deſs

Ten Ueberzeugungen von jenen abgehen , nicht fers

ner die Rechte eines Mitgliedes der Kirche' genies

fen . Die Kirche iſt nicht verbunden , ihn långer

als ihr Mitglied anzuerkennen , wenn es gewiß iſt,

daß ſeine Ueberzeugung von ihrem Lehrbegriffe ab .

weicht. Denn nur unter der Bedingung der Ues

bereinſtimmung mit denfelben waren ihm die

Rechte eines Mitgliedes der Kirche verliehen.

Können aber an Ueberzeugungen Rechte ges

knüpft werden , oder iſt dieſes unmöglich ? Men .

delsſohn behauptet das Jeşte * ), So gründlich

und einleuchtend Herr Zduner hierauf geantwortet,

und das Gegentheil bewieſen hat **); ſo rey es

mir erlaubt , auf Mendelſohns Behauptung und

ihren Beweis zurückzufommen. Er gråndet ſie

auf

*) , Jeruſalemn S. 182. Abſchnitt.

** ) Ueber Mendelsſohns Jerufalem S. 59. und fors

gende.
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auf den Sag ; daß durch jeden Vertrag ein uns

vollkommenes Recht zu einem vollkommen erhos

ben werde (S. 145.). Nun ſchließt er : giebir

es , in Rackſicht auf Lehrmeinungen , feine Sollis

fiousfälle zu entſcheiden , folglich feine unvollkoma

mene Rechte ; mithin fdnnen , in Rückſicht auf

fie , keine vollkommene Rechte übertragen wers

den * ). Allein auch eingeräumt, daß durch jea

den Vertrag ein unvollkommenes Recht zu einem

vollkommenen erhoben werde , welches doch beis

neswegs wahr iſt, warum ſollen fich keine Kola

lifionsfälle in Rückſicht auf Lehrmeinungen den ,

fen laſſen ? Db ich gleich über Lehrmeinungen des

andern nichts entſcheiden kann, wenn dieſes ſo viel

beißen ſoll, als ſie durch meine Entſcheidung wabc

oder falſch machen ; fo laſſen fich doch Kolliſionss

Fålle , in Rüdſicht auf Lehrmeinungen , denken ;

Nolliſionsfälle , die auf dieſe ſich beziehen , und

worüber entſchieden werden muß. Dieſes iſt der

Fall , unter der angenommenen Porausſetzung der

Kirche. Die Kirche iſt nichts anders , als der

Inbegriff aller der Menſchen , welche zur Beges

bung eines gemeinſchaftlichen åußerit Gottesdiens

ftes rechtlich vereiniget find . Feder derſelben hat

die Berbindlichkeit, jedem andern in der Erreic

chung ſeiner religiöſen Zwecke behålflich zu ſeyn.

Er hat aber audy die Verbindlichkeit, ſeine eigenen

religiöſen Zwecke möglich zu erreichen. Die Erreis

cung

* ) Jeruſalem erſter Abſchnitt

>
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chung der einen kann mit der Erreichung der ans

dern ſtreiten . Hier iſt alſo ſollifion zwiſchen Pricht

und Pflicht möglich , zwiſchen der Pflicht zur Ers

reichung meiner eigenen religiöſen Zwecke, und der

Beförderung religiøſer Zwecke anderer. Gefeßt,

ich bin mit mehreren in eine kirchliche Gemeins

ſchaft getreten . Wir halten dafür, daß der Zweck

unſerer Geſellſchaft nur ſo lange am beſten erreicht

werden könne , als kein Mitglied von unſern jeßis

gen gemeinſchaftlichen Ueberzeugungen abgehti

Bis jeßt , wo wir noch eines Glaubens find , hat

jeder ſeine Rechte an der Geſellſchaft, er verzich

tet darauf, in dem Falle , daß ſeine Ueberzeuguns

gen eine Uenderung erführen , wenn er gleich ſelbſt

überzeugt iſt, auch noch dann , wenn ſeine Uebers

geugungen ſich ånderten , vermittelft der kirchlichen

Anſtalten ſeine religidſen Zwecke befördern zu fons

nen , was thut er hier anders, als er entſcheidet

einen Solliſionsfall zwiſchen Pflicht gegen ſich, und

Pflicht gegen andere ?

Die Bedingung iſt alſo rechtlich möglich ,

felbſt dann noch , wenn jeder Bertrag ein unvolls

kommenes zu einem vollkommenen Rechte machen

foll ; ob es weiſe , ob es zweckmäßig iſt, eine

folche Bedingung feſtzuſeßen , das iſt eine andere

Frage. Gefeßt nun , eine firchliche Geſellſchaft

bat ihren Mitgliedern einmal dieſe Bedingung ges

macht; ſo hat ſie ihnen auch zugleich das Recht

eingeråumt, die Geſellſchaft zu verlaſſen , wenn

ihre

j

1
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ihre Ueberzeugungen fich geändert haben. Denn

Folte dieſes nicht reyn ; ſo müßte die Kirche ein

Redit auf die Ueberzeugungen ihrer Glieder ſelbſt

haben ; ſie müßte von ihnen fordern können , dies

fes zu glauben , und jenes nicht zu glauben ; ein

ſolches Recht iſt aber unmöglich , weil es eine Ber

bindlichkeit zu etwas vorausſeßt, was von nies

mandes Freyheit abhångt: denn Glauben und

Verwerfen iſt bloß das Wert des Verſtandes ,

Kann mein Wille dieſem gleich auf eine frene

Art ſeinen Segenſtand anweiſen ; fo fann er ihm

dod, nicht gebieten , etwas wahr , oder falſch

zu finden .

Allein , könnte man fragen , habe ich nicht

in jeder kirchlichen Geſellſchaft das Recht, ſie zu

verlaſſen , wenn meine Ueberzeugungen von ihrem

Lehrbegriffe fich entfernen ? Kann denn irgend eine

Kirche ein Recht auf meine Ueberzeugungen haben ?

Ein ſolches Recht kann , wie eben gezeigt iſt,

feine Kirche haben. Aber hieraus folgt nicht,

daß ich auch alsdann , wegen meiner veränderten

Religionsüberzeugungen , eine Kirche zu verlaſſen

befugt ſeyn ſollte, wenn ich nicht unter der Vors

ausſegung dieſer oder jener beſtimmten Uebers

zeugung in fie aufgenommen bin . Laßt uns die

Sache ein wenig nåher betrachten .

Darf ich eine Geſellſchaft verlaſſen dieſes

fann nichts anders heißen , als : fann ich mich

von den Verbindlichkeiten , die ich als ihr Glied

gegen
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gegen ſie habe , losſprechen , und zwar von den

poultommenen , die ich gegen ſie habe ? Welche

find dieſe gegen eine Geſellſchaft ? Seine andere,

als die Verbindlichkei
t zu Leiſtungen , welche zum

Behufe des gemeinſchaftli
chen . Zweds von mir

übernommen find . Gegen eine Kirche hat ein

Mitglied nur die Verbindlichke
it, zu den Verans

ſtaltungen benzutragen , durch welche der åußere

Gottesdienſt der Kirche Fenerlich begangen wird ;

nicht nothwendig , die Verbindlichkei
t
an dieſem

felbft Theil zu nehmen. Geſeßt nun , der åußere

Gottesdienſt einer Kirche iſt mir das nicht mehr,

was er bey ihrer Errichtung , oder bey meinem

Eintritt in dieſelbe tvar , gelegt auch , er våre

mit meinen gegenwårtige
n Religionsübe

rzeugungen

unvertråglich , ich würde in ihm jetzt Hergernig

finden, obſchon er mir vorher Erbauung gewåhrte;

ſo würde frenlich niemand mich zwingen fönnen,

Cheil an ihm zu nehmen ; allein anderweitige Bers

bindlichkeiten , zu den äußeru Beranſtaltun
gen mit:

zuwirken , ſind deshalb nicht nothwendig aufges

hoben . Sind fie für mich nicht mehr Mittel zum

Zwecke; ſo ſind ſie es doch noch den andern , mit

lebte. Ich hatte zu dieſem Zwecke mitzuwirken

mich anheiſchig gemacht, fo weit ich mich zu dems

ſelben anheifchig machen konnte ; ich bin noch ims

mer dazu verpflichtet, wenn ſich nicht zeigen låßt,

daß dieſes nur auf die ſtillſchweigen
de Bedingung

ges
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geſchehen iſt, daß meine Ueberzeugungen dieſelben

bleiben , oder daß ich , als Mitglied der Kirche,

zur Theilnahme an ihrem Gottesdienſte verpflichtet

bin. Unter den angenommenen Vorausſegungen

mogte dieſes aber ſich ſchwerlich darthun laſſen ;

ſondern das Gegentheil vielmehr leicht zu beweis

ſen ſeyn .

Es iſt allerdings vorauszuſeßen , daß jedes

Mitglied , welcher Kirche es auch fen , fich der

Veränderlichkeit ſeiner Religionsüberzeugungen bes

wußt ſery ; allein , mug deshalb auch voraus,

geregt werden , daß es eine Veränderung derſels

ben wirklich erwarten werde ? d) rede nicht von

einer etwaigen Erweiterung und ſonſtigen Vervolls

kommuung der Ueberzeugungen , Wozu dieſes,

wird ſich gleich ergeben .

Angenommen alſo , daß jemand , der zu einer

jeßt errichteten , oder ſchon vorhandenen Kirchen ,

gemeinſchaft tritt , eine wirkliche Veränderung leia

ner religiðſen Ueberzeugungen nicht erwartet , wee

nigſtens eine ſolche nicht, welche ihn in ſeinem

Gewiſſen hinderte , ferner an dem Gottesdienſte

der Kirche Theil zu nehmen ; ſo muß er natürlich

wollen , daß dieſe Veranſtaltungen immer für .ihn

fortwähren. Was er von ſich ſelbſt vorausſeßt,

muß er auch von den andern vorausſetzen , mithin ,

daß jeder wolle , ' daß dieſe kirchlichen Veranſtal

tungen fortwåhren . Dieſe können aber nicht ans

ders beſtehen , als durch die Mitwirkung der Glies

u
der

.

.
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der der Geſellſchaft. Seder muß daher natürlich

wollen , daß jeder andere außer ihm auch dann

noch zu dieſem Zwecke mitzuwirken verbundeu fena

ſolle, wenn der unwahrſcheinlichere Fall eintreten

follte, daß ſeine Ueberzeugungen fich ånderten .

Er muß daher auch dieſes für ſich ſelbſt wols

len. Man vergerie nicht, daß hier nur von

bem Falle die Rede iſt, wo das Mitglied gegen

die Kirche nur zu ſolchen Handlungen åußerlich

verpflichtet iſt , zu welchen es gegen jede andere

Geſellſchaft eben ſo gut verpflichtet feyn könnte,

und nicht zur Theilnahme an ihrem Gottesdienſt

felbſt ; und man wird keine Schwierigkeit finden ,

mir zuzugeſtehen , daß in dieſem Falle ein Mit

glied ſich gegen die Kirche auch får die Zeit vers

Pflichte , wo es den Gottesdienſt derſelben picht

mehr als den ſeinigen betrachten konnte. Obes nicht

beſſer iſt , daß die Kirche ein ſolches Mitglied reis

ner Verbindlichkeit entlaſſe, oder daß fie es geras

dehin ſeiner Willkühr frey laſſe , ihre Gemeinſchaft

zu verlaſſen , iſt eine Frage, welche uns nichts ans

geht.' Genug , wenn dieſes nicht iſt; ſo verhålt

es ſich in dem angenommenen Falle mit der Kirche,

wie mit jeder andern Geſellſchaft, welche entweder

nicht auf eine beſtimmte Zeit eingegangen , oder

deren Zweck nicht von der Beſchaffenheit iſt, daß

er irgend einmal ganz vollſtändig erreicht werden

kann . In dieſem Falle hört die Verbindlichkeit

cines Mitgliedes gegen die Geſellſchaft nicht von

felbft
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felbft auf, und es kann ſie nicht mitführlich vera

laſſen , wenn es dieſes Recht ſich nicht vorbehalten

hat. Hat es mit dem Zwecke der Geſellſchaft die

angenommene Berandniß ; ſo iſt nemlich vorause

zulegen , daß jedes Mitglied iln auf immer wolle.

Wenn ſein Wille gleich an ſich veränderlich iſt;

fo iſt eine ſolche Veränderung deſſelben doch nicht,

an ſich genommen , wahrſcheinlich. Es muß

daher natürlich wollen , daß jedes Mitglied , zuc

Erreichung des geſellſchaftlichen Zwecks , auf ims

mer verpflichtet ſeyn wolle , mithin muß es dieſe

Pflicht får fich auch anerkennen , oder es iſt vor .

auszuſeßen , daß es ſich auf immer zu dieſem

Zwede habe verpflichten wollen .

Iſt ein Mitglied der Kirche gegen ſie zur

Sheilnahme an dem äußern Gottesdienſte felbft

verpflichtet; ſo muß es ihm , wie ſchon vorher ges

zeigt iſt, frey ſtehen , fie , wenn ſeine Ueberzeus

gungen fich verändern, zu verlaſſen . Kein Vertrag

kann hierüber etwas abånderni. Denn ein ſolches

Vertrag würdegegen die Gewiſſensfreyheit ſeyn.

Es kann daher das vorhin behauptete nicht auch

für dieſen Fall gelten.

Der Ausdruck , Kirchengewalt, wird in ſo

vielfachem Sinne genommen , als der Ausdruck

Gewalt einer Geſellſchaft überhaupt (S. 220. )

in einem weitſten , weitern , und engern Becs

ſtande.

Im
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Im weitften Verſtande enthält ſie alle Rechte

welche einer Kirche zuſtehen mögen , im engern

alle die , über welche ſie verfaſſungsmåfig verfüs

gen fann , und im engſten Sinne nur die weſentlis

chen Rechte . Wer die Erklärungen von dieſen

Begriffen ſucht, wird ſie ſich ſehr leicht aus den

obigen ableiten können .

Daß es eine Kirchengewalt in dem engſten

Sinne des Worts geben müſſe , erhellet jedem von

felbſt, der die Möglichkeit einer Kirdie zugiebt.

Die Kirche nemlich muß , wie jede Geſellſchaft,

ihre Angelegenheiten haben (XXI. ) . ' Um dieſe

abzumachen , kann in ihr , wie in jeder andern

Geſellſchaft, eine Verfaſſung eingeführt ſeyn; in

ro fern dieſe Angelegenheiten durch den Zweck der

Kirche felbft ſchon beſtimmt ſind, iſt alſo eine Kirs

chengewalt in dem engſten Sinne des Worts, oder

ein Inbegriff von Rechten , die durch den Zweck

der Kirche beſtimmt ſind, und verfaſſungsmåßig

ausgeübt werden können , vorhanden. Die eins

zelnen Rechte , welche ſie enthält , können , nach

Berſchiedenheit der einzelnen Kirchen ſelbſt , ins

Unendliche verſchieden ſeyn . Demungeachtet låſt

fich ihre Ausdehnung , und laſſen ſich ihre Grens

zen im Allgemeinen beſtimmen.

Die Sirchengewalt in dem engern Sinne fann

natürlich ſich auf nichts erſtrecken, was das Sym:

bol felbſt betrifft; fie kann nichts zum Symbole

ſeßen , und nichts von dem Symbole megnehmen .

Das
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Das Symbol iſt nemlich, wie in dem vorhergehen .

den gezeigt iſt, nichts mehr und nichts weniger, als

ein Inbegriff von Lehrmeinungen ( gleichviel, ob

wahren oder falſchen ) , melcher die Norm des ges

meinſchaftlichen Gottesdienſtes abgeben ſoll , auf

den die firchlichen Veranſtaltungen abzielen . In

Symbole der Kirche etwas abåndern , beißt in

ihrem Grundverhältniſſe zu ihren Gliedern ets

was åndern . Eine ſolche Veränderung kann in

teiner Geſellſchaft verfaſſungsmåßig geſchehen,

mithin auch nicht in einer Kirche.

Ebenſo wenig fann , vermittelft der Kirchen ,

gewalt, in dem Offentlichen Gottesdienſte etwas

beſtimmt werden , was mit dem Symbole ſtritte.

Denn alsdann würde der Sffentliche Sottesdienſt

fein ſolcher mehr ſeyn , wie das Symbol ihn bes

ſtimmt, und um deſſentwillen ſind alle Mitglieder

nur in eine kirchliche Gemeinſchaft getreten .'

Alles übrige iſt der Kirchengewalt unterwor's

fen , die åußern Religionshandlungen , in ſo fern

ſie durch das Symbol nicht beſtimmt ſind, und alle

kirchliche Einrichtungen , wenn ſie nur nicht gegen

die Rechte laufen , welche jedes einzelne Glied

unabhängig von der Kirche hat.

Hat die Kirche Religionslehçer angeſtellt, des

nen das Geſchafft der Belehrung und Erbauung

übertragen iſt ; fo erbellet , daß dieſe nicht vers

pflichtet ſeyn können , Lehren vorzutragen , welche

jenem firchlichen Lehrbegriffe widerſprechen . Die

Slies13
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Slieder der Kirche können nur den Religions,

unterricht fordern , der jenem gemäß iſt.

Es verſteht ſich von ſelbſt, daß der Religionss

lehrer , auch wenn er nicht ausdrücklich dazu vers

pflichtet iſt, nicht Religionslehren vortragen dirfe,

welche mit jenem kirchlichen Lehrbegriffe im Wi.

derſpruche find. Denn dieſes würde gegen die

Pricht laufen , welche ihm als Religionslehrer der

Kirche oblieget. Er hat ſich gegen ſeine Kirche

verpflichtet, in ihr dieſen, und keinen andern Reli.

gionsunterricht zu ertheilen , als den ihr Lehrbes

griff beſtimmt.

Allein , heißt das nicht die Ueberzeugung und

die Gewiſſensfreyheit des Religionslehrers bins

den ? - Lehrvorſchriften find nicht Glaubensvors

ſchriften . Jene ſind nothwendig , als Norm des

Außern Gottesdienſtes , dieſe ſind unmöglich .

Aber auch der Gewiſſensfreyheit des Lehrers

der Kirche werden nicht Feſſeln angelegt. Wer

kann ihn zu dem Amte, zwingen , das ihn ver .

pflichtete , mit dem Munde Lehren vorzutragen ,

zu denen fid fein Herz nicht bekennt ? Wer hat

das Recht, zur Benbehaltung eines Amts ihn zu

zwingen , welches ſeine Ueberzeugungen und Lehrs

vortråge in Widerſpruch regen müßte , wenn ſein

Gemiffen es ihm verbote ? - Der Bertrag mit

feiner Gemeine iſt ſtillſchweigends auf die Bedins

gung geſegt, daß er ihn aufheben könne , wenn er

mit ſeiuer Gemiſfensfreyheit in Streit kommt.

Aber
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Aber auch mit dem richtigſten Serviffen des

Lehrers kann es , dünft mich , beſtehen , ſein Amt

beyzubehalten , wenn ſeine Ueberzeugung in dem

kirchlichen Lehrbegriffe auch Yrrthümer fånde.

Es iſt nicht das Intereſſe einer eintråglichen

Pfründe, die ich beſige, oder zu befizen wünſchte,

das mich ſo urtheilen läßt. Man höre meine

Gründe und beurtheile fie .

Der Lehrer darf ſich vielleicht Lehrweisheit ges

nug zutrauen , aus dem Irrthume Belehrung und

Erbauung für ſeine Gemeine zu ſchöpfen . Jrra

thum kann frenlich nicht aus Wahrheit fließen ,

aber er kann ſelbſt zur Wahrheit führen * ). Was

hindert den Lehrer, ihn dazu zu benußen ? Muß er.

fich hiezu nicht ſelbſt in ſeinem Gewiſſen derpflichtet

erkennen , wenn er ſich ſelbſt ſeines Amtes nicht

unwürdig finden wid ? - Vielleicht wäre ſchlecht

für die Gemeine geſorgt, wenn einem andern das

Lehramt übertragen würde, der vielleicht nicht den

geringſten Zweifel an dem Lehrbegriffe der Kirche

hegte , dem aber nicht die Lehrweibheit des erſten

zu Theil geworden wäre.

Aber ſoll der kirchliche Lehrer ſeine beſſere Ers

kenntniß nicht mittheilen dürfen , gefeßt, daß ſie

auch hier oder da von dem kirchlichen Lehrbegriffe

U 4
abs

) Reimarus Vernunftlehre 8.209. 6. 211. Jo vers !

weiſe auf dieſes Buch , unter allen andern , die

ich wahlen könnte , tveil es am bekannteſten iſte,

wenn ich dieſe Sake noch bey irgend einem meist

ner Lefer als unbefannt vorausſegen darf.

7

7

1
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abwiche ? Nichts kann ihn hindern , ſeine beſſere

Erkenntniß dem zu eröffnen , welcher Belehrung

ſucht, nur nicht als Lehrer feiner Kirche , in dem

Gottesdienſte, der durch ihn gefeyert wird , fann

er es ; in dieſem handelt er als Bevollmächtigter

ſeiner Gemeinde. Der Vollmacht, welche ihm

ertheilt worden , würde er nicht allein nicht nach .

kommen ; fondern er würde ihr zuwider handeln,

wenn er ſich erlauben wollte ſeiner Kirche Vortråge

zu halten , die von ihrem Lehrbegriffe abwichen .

Aber , mögte man einwenden , wenn die firchliche

Gemeinde hiezu felbſt einwilligt, oder es gar fors

dert ? Alsdann iſt die Sache feinem Zweifel mehr:

unterworfen . Es iſt jeßt , genau zu reden , nicht

mehr eine und eben dieſelbe kirchliche Geſellſchaft

vorhanden , als vorher ; ſondern es iſt eine neue

errichtet , wenn gleich vielleicht unter ein und eben

denſelben Menſchen , welche vorher in der åltern

Kirche vereinigt lebten . Nunmehr fteht dem Res

ligionslehrer nicht mehr ſeine alte Bollmacht ents

gegen ; fie iſt durch eine neuere aufgehoben .

Man übereile ſich aber nicht in der Unweus

dung dieſes Sages. Die Kirche willigt ein , daß

ihr andere Lehren vorgetragen werden können ,

heißt nicht , dieſes oder jene Mitglied willigt

dazu ein , auch nicht der größte Theil der Mits

glieder williget ein ; ſondern dieſes iſt eine Sas

che , wo die Einwilligung jedes einzelnen , des

geringſten wie des größten , erfordert wird ;

wors
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woråber mithin diejenigen ſelbſt nichts beſtimmen

Ednnen , welchen die Kirchengewalt in die Hände

gegeben iſt. Die Kirche iſt immer , in Rückſicht

und unter Vorausſegung eines Symbols , vereis

nigt, alle ihre Rechte und Verbindlichkeiten ſind

nur , in Rückſicht auf dieſe Vorausſetzung , vors

handen . Hierüber kann mithin feine Sirchenges

walt verfügen. Weiter unten werde ich Gelegens

heit haben , wenn die Sache noch irgend einem

Zweifel unterworfen ſcheinen konnte, hierüber

mehr zu ſagen. Aber, konnte man entgegenſegen :

welche beſſere Gelegenheit könnte der Lehrer haben ,

feiner richtigern Ueberzeugung den weitlåufigſten

Eingang zu verſchaffen , als die Kirche ſelbſt ?

Gut , wenn er ſeine Verpflichtung erkennet , feine

Brüder zu erleuchten . Der Zweck adelt deshalb

nicht jedes Mittel , jener kann gut , er tann ſelbſt

edel fenn , wenn dieſes gleich nicht zu billigen

wåre. Das Sittengeſeß macht mir gewiſſe Zwecke

zur Pflicht; - es erlaubt mir deshalb aber nicht

jede beliebige Art , ihn zu erreichen ; es ſchreibt

mir ſelbſt eine beſtimmte Art vor , wie ſolche

Zwecke erreicht werden ſollen. Dieſes giebt jeder

zu , gleichwohl habe ich bey der Anwendung des

Satzes anf den gegenwärtigen Fal Einwürfe hos

ren müſſen , die es mir zur PAicht machen , etwaß

dabey zu verweilen .

Der Lehrer einer Kirche , der die Führung

feines Amtes dazu benugen wollte, ſeine Privats

übersU 5
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überzeugung Teinen Zuhörer mitzutheilen , würde

ſich immer einen frommen Betrug erlauben , um

ſeiner Gemeinde näglich zu werden ; er würde eine

Vertragspflicht abſichtlich verlegen , um eine uns

yodkommene zu erfüllen . Es klingt hart , wenn

ich folch einen Religionslehrer des frommen Bes

trugs beſchuldige, aber es iſt nicht hart. Froms

mer Betrug iſt Betrug aus irrendem Gewiſſen ,

den man får erlaubt , oder wohl gar für Pflicht

hålt. Er regt immer Gewiſſenhaftigkeit voraus,

ob er gleich nur aus einem irrenden Gewiſſen flies

fen kann. Von der erſten Seite verdient er ſelbſt

unſere Achtung, wenn wir gleich den Irrthum des

Gewiſſens nicht billigen können , der ihm zum

Grunde liegt , ſo verzeihlich er uns in Bielen Fål.

len auch ſeyn muß.

Ich feße voraus , daß jede Pflicht aus einent

Vertrage , wenn anders über ſeinen Gegenſtand

ein Vertrag möglich war , eine vollkommene ſery ;

die Pflicht andere zu überzeugen und zu belehren ,

an ſich eine unvollkommene , und ſchwerlich wird

jemand den kirchlichen Religionslehrer, welcher

die leßte Pflicht mit Berlegung der erſten erfüllt,

vom frommen Betruge fren ſprechen. Doch man

erlaube mir es noch auf eine andere Art darzu .

thun , daß nur ein Gewiſſensirrthum den kirchlis

chen Religionslehrer verleiten kann , ſeine Uebers

geugung , wenn ſie mit dem firchlichen Lehrbegriffe

ftreitet, vorzutragen . Gefeßt ein Lehrer , deſſen

1
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Ueberzeugungen von dem Lehrbegriffe ſeiner Kirche

abgehen , wollte es ſich erlauben, ſie in der Kirche

vorzutragen ; ſo würde er unter dieſer Vorausſes

kung nicht allein rich , ſondern auch jedem anders

denkenden Lehrer erlauben , ſeine Religionsüberzeus

gungen , dieſelben mögten nun mit dem kirchlichen

Letrbegriffe ibereinſtimmen , oder mit ihm ſtreis

ten , Feiner Gemeine vorzutragen ; mithin můßte

er dieſes auch demjenigen zugeſtehen , deſſen Relis

gionsüberzeugungen den ſeinigen Idnurſtracks ents

gegengeſeßt wåren. Dieſe Geſinnung, die ausdem

Wunſche, Wahrheit zu verbreiten, fließt, würde das

her der Verbreitung des Irrthums eben ſo günſtig

ſeyn, als der Wahrheit ſelbſt. Atrein, auch in

anderer Rückſicht wurde die allgemeine Befolgung

der Marime, nach welcher jener Religionslehrer

handelte , ſich ſelbſt widerſprechen . Eine Stirche,

die vielleicht um die Privarüberzeugungen eines

Lehrers unbekümmert fenn konnte , ſo bald ſie es

fich von ihm verfehen dürfte, daß er ſeinen Lehrs

verbindlichkeiten nachfame, würde niemanden ,

als denjenigen , deſſen Privatůberzeugungen ihrem

Symbole völlig gemäß wären , zu ihrem Lehramte

laſſen .

Allein , heuchelt der Lehreț der Kirche nicht,

der anders denkt und anders lehrt ? Ich glaube,

gegen dieſen Vorwurf ihn auf das genauſte rechte

fertigen zu können . Nur derjenige heuchelt, der

mit dem Munde, oder ſonſt durch åußere Hauda

1
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lungen fich zu religidſen Ueberzeugungen oder Ges

finnungen betennt, von denen Fein Verſtand imd

Fein Herz nichts weiß; nicht ſo der Religionsleh.

rer, der nicht ſeine eigenen Ueberzeugungen andern

mitzutheilen und für ſie zu entwickeln , ſondern der

einen Religionsunterricht , der bey den kirchlis

chen Ueberzeugungen beſtehen fanu , gu geben ges

lobt hat.

Wo der kirchliche Lehrbegriff dem Religions.

lehrer Freyheit låßt , da fann feine Kirchengewalt

ihn einſchränken . Denn jede Verfügung dieſer

Art würde zu dem Symbole etwas hinzufügen ,

oder davon nehmen . Dieſes kann aber feine Kirs

dengewalt.

Bisher habe ich nur die Kirchengewalt im

engſten Sinne des Worts , oder diefenigen Rechte

betrachtet, welche aus dem Zwede jeder Kirche

von ſelbſt hervorgehen , noch nicht die zufälligen ,

die , an ſich betrachtet, von der Kirche zwar er .

worben werden können , welche ihr aber dennoch

nicht von ſelbſt zuſtehen . Dieſe Rechte , wenn

dergleichen überhaupt möglich find , können nach

Berſchiedenheit der Umſtände und der Kirchen

felbft verſchieden ſeyn.

Mendelsſohn leugnete überhaupt, daß die

Kirche Rechte haben könne, und ausdrücklich, daß

ihr aus Vertrågen kein Eigenthumsrecht erwachſen

könne * ). Wenn wir ſeinen Begriff von Kirche

? Jeruſalent 1. Abth. S. 62.

}
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zugeben , ſo hat die Sache keine Sdywierigkeit ;

wir müſſen zugeben , die Kirche finne überhaupt,

und alſo auch keine zufälligen Rechte haben,

Deffentliche Anſtalten , ſagt M. , zur Bildung des

„ Menſchen , die ſich auf Verhältniſſe des Mens

„ ſchen zu Gott beziehen , nenne ich Kirche ,, * ).

Allein nicht dieſe Anſtalten ; ſondern die Geſello

ſchaft, welche, in Rückſicht auf ſie, Dereinigt iſt,

find die Kirche. Die Geſellſchaft iſt aber ein

Inbegriff von Menſchen. Dieſer tann allerdings

Rechte haben , wenn gleich Veranſtaltungen als

Verhältniſſe feiner Rechte fåhig ſind, ſo wenig

als ein Haus , oder ein Grundſtåck , wenn wir

ihn gleich Rechte beylegen , weil ſie mit dem Bes

fiße deſſelben verbunden ſind.

1

1
1

1

Eine Geſellſchaft hat Rechte heißt überhaupt

nichts anders , als mehrere Menſchen , die zu eis

nem Zwecke vereinigt ſind, haben Rechte, in Rück

ſicht auf denſelben . Die Kirche hat Rechte , ſagt

alſo nichts mehr , als mehrere Menſchen , welche

zum Behufe eines gemeinſchaftlichen außern Gots

tesdienſtes Veranſtaltungen getroffen haben , in

Rückſicht auf dieſe Rechte . Warum ſoll nun die

Kirche nicht Eigenthum , oder andere zufällig ers

worbene Rechte haben können ? Warum ſoll fie

dieſe nicht aus Vertrågen insbeſondere erwerben

können ? Weil ſie keine unvollkommenen Rechte

bat,

Jeruſalem 1. Abth. 6.20 .
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hat , „ fagt Mendelsſohn * ). Allein auch einges

råuit, daß jedes Recht, welches aus einem Bers

frage entſtehen kann , vorher ſchon als ein unvolls

kommeues da feyn mußte , warum kann die Kirche

dieſe unvoltommenen Rechte nicht haben ? Die

Stirde hat unvollkommene Rechte heißt nichts

mehr und nichts weniger , als die Menſchen , die

mit ihr vereinigt ſind, haben, in Rückſicht auf ges

meinſchaftliche unter ihnen beſtehende Anſtalten,

unvollkommene Rechte, oder andere Menſchen bas

ben , in Rückſicht auf dieſe, unvollkommene Bers

bindlichkeiten gegen ſie. Warum ſollen dieſe aber

nicht vorhanden ſeyn ? Bin ich ſchon verbunden,

zu den Zwecken eines einzelnen mitzuwirken ; ſo bin

ich wohl um ſo mehr verbunden, wenn alles übrige

gleich iſt , zu den Zwecken mitzuwirken , welche

mehrere fid ; gemeinſchaftlich vorgeſegt haben.

Wenn wir nun der Kirche außer den weſentlis

chen Redyten, die durch ihren Zweck beſtimmt wers

den , noch andere Rechte, wenn wir ihr z. B. Eis

genthum geben, deſſen Ausübung als ein Mittel zu

ihrem Zweck betrachtet wird ; ſo haben wir eine

Kirchengewvalt im weitern Sinne , die alle Rechte

der Kirche in fich befaßt, außer denen , welche

das Grundverhältniß derſelben zu ihren Gliedern

Betreffen . Ude zufällige Rechte , welche die Kirs

chengewalt in dem weitern Sinne befaßt, können

tur ,

* ) ebend. S. 62 .

1
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1

Mur, zum Behufe des kirchlichen Zwecks , Verfaf:

fungsmåßig ausgeübt werden . Eine jede andere

Nusübung derſelben würde gegen das Recht jedes

einzelnen Mitgliedes der Kirche ſeyn.

erhellet von ſelbſt , daß in der Kirchengenyalt im

weitern Siune kein Recht enthalten ſeyn könne,

ein Symbol feſtzulegen , Aenderungen in einem

fchon vorhandenen vorzunehmen.

Ich weiß zwar, daßman der Kirche ein Recht

zugeſteht, ihr Symbol zu beſtimmen , zu ändern

u . f.tv .; allein aus dem vorhergehenden ergiebt

fich, daß fo ein Recht nicht in der Kirchengewalt im

eigentlichen Sinne enthalten ſeyn könne. Denn eine

Kirche, welche ihr Symbol ånderte, würde nicht

mehr dieſelbe Kirche bleiben . Die Geſellſchaft iſt

nur durch ihren beſtimmten Zweck dieſe und keine

andere ; verändert fie dieſen , ſo bieibt ſie nicht

mehr dieſelbe , welche ſie vorher war. Daß dies

fes der Fall mit der Verånderung des Symbols

fenn würde , tåßt fich leicht darthun.

Man nehme , mehrere Menſchen waren bisher

zu einem gemeinſchaftlichen Gottesdienſte nach eis

nem Lehrbegriffe 4 verbunden geweſen ; ſollte von

nun an ihrem gemeinſchaftlichen Gottesdienſte ein

anderer Lehrbegriff B zum Grunde gelegt werden ,

ro wäre , genau geredet , nicht mehr die erſte Ges

fellſchaft vorhanden . Die erſte war eine Gefelt

ſchaft zu dem Gottesdienſte, wie er durch den Lehr

begriff 4, und die zweyte zu dem Gottesdienſte,

1

1

5

wie
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wie er durch den Lehrbegriff B beſtimmt iſt. Dus

gleich die zweyte Geſellſchaft aus eben denſelben

Mitgliedern beſteht, aus welchen die erſte beſtand

obgleich vielleicht dieſe , in Rücficht auf ihren gel

genmårtigen gemeinſchaftlichen Zweck , dieſelbe

Verfaſſung eingeführt håtte ; ſo iſt ſie doch nidy't

dieſelbe, even ſo wenig als mehrere, welche, zum

Behufe einer gewiſſen Lektüre , bis jeßt in einer

Geſellſchaft gelebt hatten , dieſe fortfeßen würden ,

wenn ſte ſtatt ihrer bisherigen Lektüre eine andere

wählten ; ſie würden , genau zu reden , eine aus

dere Leſegeſellſchaft errichten , und nicht die alte

fortſeßen , weil ſie nicht mehr zu eben demſelben

Zwecke vereinigt wåren , als vorher.

Herr Hufeland leugnet dieſes . Es folge eigents

lich nicht, ſagt er, wenn man geradezu ( citießt * ) :

Sobald irgend eine Veränderung in dem Glaus

bensſyſteme einer Kirche gemacht wurde, die wes

„nigſtens nicht gleichförmig angenommen würde,

„ hört die Kirche auf dieſelbe zu reyn. Dieſes

„ folgt bey weitem noch nicht daraus. Denn,

wenn dieſes alles ohne Trennung geſchieht,

„ und wenn noch dieſelben Mitglieder in ihrer als

„ , ten Verbindung zu gemeinſchaftlichen Reli

gionsübungen bleiben ; ſo hat die Kirche nicht

„ aufgehört dieſelbe zu ſeyn. , - Wenn Herr 4.

hier

) Weber das Recht der proteſtantiſchen Fürſten , uus

abånderliche Lehrvorſchriften feſtzuſeßen. Jena

1788. Seite 46.

I
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bier gleich vou -der Kirche im eigentlichen Sinne,

und nicht von der tirchlichen Gemeine zu reden

fcheint; ſo würde ſeine Behauptung ſich doch auch

auf dieſe anwenden laſſen , wenn es anders mit

ihr ſeine Richtigkeit håtte. Dieſes mögte indeß

nicht ſeyn. Denn was fou es heißen : „Die

Mitglieder der Kirche bleiben , nach einer Vec.

wanderung ihres Glaubensſyſtems, in ihrer alten

2. Berbindungzu gemeinſchaftlichen Religiongübuns

»ngen ?, Etwa 19 piel:ſieſindnach dieſer

Peränderung, in Rückſichtauf ihr gegen

wärtiges Glaubensſyſtem , eben fo verbuns

den , als ſie vorher, in Rückſicht auf das

alte , verbunden waren ? Allein , dann iſt

nicht mehr die alte Geſelfdjaft vorhanden , weil

Der alte Zweck nicht mehr erreicht werden fod.

Sollte die obige Stelle den Sinn haben :

vorher war eine Geſellſchaft zu gemeine

ſchaftlichen Religionsübungen vorhanden,

eine ſolche iſt noch unter denſelben Mit

gliedern ; ſo würde der Schluß , den Herr .

macht, nicht der, dem dieſer entgegengeſekt wiço,

nicht das beweiſen , wað eţ beweiſen ſoll ; ſondern

aur, daß die legte Geſellſchaft mit der erſten in

etwas übereinkomme, nicht, daß fie eine und

eben dieſelbe mit ihr fer ,

Eine gemeinſchaftliche Lehrvorſchrift behauptet.

Syerr H. ben einer einzelnen Gemeine felbft als

nothwendig. Kámen alle Mitglieder in ihrer 4

andes

1
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dem alten , ein anderer wollte einen

Änderung überein ; Fo könnte uns bie Frage Tebe

gleichgültig ſeyn : ob die Gemeine , nach einet

folchen Veränderung ihres Lehrbegriffe , nocy eber

dieſelbe Geſellſchaft bleiben würde?

Atein , geſegt in einer kirchlichen Semeine

entſtånde" eine Verſchiedenheit in Meinungen,

melche ihren ehemaligen Mitgliedern nicht mehr

erlaubte , einen und eben denfelben äußern Gots

tesdienſt zu fenern. Der eine Sheil bliebe ben

tesdienſt. Wenn nun auch der leßte gegen den

erften zu nichts weiter verpflichtet , wenn feine

Kirchengemeinſchaft mit ihm volig aufgehoben

måce; ſo würde, fallsdie dltere Kirche gewiffe

gufällige Rechte, wenn ſie z. B. Eigenthum ec.

worben hätte , doch die Frage ſeyn : weffen ift

es ? Behält es der vielleicht kleinere Theil , der

unter fich die ehemalige Kirchengemeinſchaft forte

feßt, oder kommt es aufden andern , oder hatder

einewiederandereTheil einRecht datauf ?Die

Antwort auf diefe Frage kann , dinkt mich , teis

nem Zweifel unterworfen Tenn . Wer die Geſell.

ſchaft verläßt, giebt alle Rechte auf, die er als

Mitglied der Gefellſchaft hatte, und daher auch

feinen Untheil an dem Eigenthume, oder andece

weitigen zufälligen Rechten jener Gefeliſchaft,

wenn nicht hierüber etwas befonders in der Geſes

Bender Geſellſchaft beſtimmt ift. Denn alleu

Eigenthurn war von der Geſelſchaft "nur zum Bes

bufe
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Hufe ihres gemeinſchaftlichen Zived's erworben ,

und jedes Mitglied der Geſellſchaft hatte nur in

fo fern Antheil an demſelben , als es zu dem ger

meinſchaftlichen Zwecke verwendet werden ſollte .

Sollte es eine andere Beſtimmung erhalten ; fa

iſt dieſes nur durch die Einwilligung aller Mitglie

der der Geſellſchaft möglich .

Wenn nun auch in dem Falle', welchen wio

annehmen , daß diejenigen , welche bisher in einen

firchlichen Gemeine vereinigt lebtea , fich trennten ,

nur der kleinere Theil den alter Gottesdienſt fort

feßen wollte; fo würde in ihm die ehemalige kirch

liche Geſellſchaft fortwähren , und nicht in dent

größern Theile. Der kleinere Theil hat alſo nicht

allein das Recht, ſich von dem großern zu trennen ,

wie Here Hufeland * ) behauptet; fondern ihni

bleiben auch alle zufällige Rechte , welche vorher

die ganze Geſellſchaft hatte , wenn er nicht, 34

Gunſten des größern Theils , freywillig fie aufe

giebt.

Daß es in dem umgekehrten Falle fich umges

tehrt verhalte, daß, wenn ein fleinerer Sheil von

der Kirchengemeinſchaft abgeht, ben welcher der

größere bleibt, alsdann auch dieſer in dem Bet

fiße der zufällig "von der Kirche errworbenen

Rechte bleibt, echellet für ſich.

22 Was

Ueber das Recht der proteftantiiden Fürſten , uns

3.1 abånderliche Lehrporſdriften feſtzulegen. S. 58 .

for
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Was ich bisher von der kirchlichen Gemeine

geſagt habe , gilt auch von der Kirche im engecu

Sinne, wenn wir darunter eine zuſammengefekte

Gefellſchaft mehrerer tirchlichen Gemeinden verftes.

hen , welche in Rückſicht auf ihren gemeinſchaftlis

den Gottesdienſt vereinigt ſind.in.:

In einem andern Sinne verſteht man frenlich

unter Kirche , im Gegenſat von Gemeine, auch

einen Inbegriff mehrerer Gemeinen , welche ein,

gemeinſchaftliches , oder doch wenigſtens ähnliches

Glaubensbekenntniß zum Grunde legen , wenn ſie

gleich in keinem eigentlichen geſellſchaftlichen Vers

håltniſſe ſtehen ; ſo reden wir von der lutheriſchen

und chriſtlichen Kirche. In dieſem Sinne können

aber der Kirche feine Rechte und Verbindlichkeiten

beygelegt werden . Deshalb bleibe ich nicht låna

ger bey ihr ſtehen ,

In meiner bisherigen Unterſuchung von deg

Kirche und ihrent rechtlichen Verhältniſſe zu ihren

Mitgliedern , bin ich auf Reſultate gekommen ,

welche befremdlich ſcheinen können . Ich glaube

fiecalle hinlänglich erwieſen und erleutert zu haben,

um fie por allem Mißverſtande zu ſichern.

Es iſt meine Art nicht, Folgen abzuleugnen ,

dieaus meinen Behauptungen " fließen ; ſollten ſie

auch für noch ſo ungereimt gehalten werden. Era

Kenne



Kirdliche Gefelſchaft. 325

.

tenne ich dieſe als falſch ; fo nehmeich lieber meine

ërfte Behauptung zurück , als daß ich eigenſinnig

auf ihr beharren {ollte. Allein nicht alles ift

falſch , was faſt durchgängig dafür gehalten wird .

Deshalb trage ich kein Bedenken , einige Folgen

aus meinen obigen Sågen zu behaupten , weil ich

dieſe glaube ertwieſen zu haben .

Id behauptete vorhin , die Kirche babe blos

das Recht von ihren Mitgliedern zu fordern , daß

fie zu den Veranſtaltungen , welche zum Behufe

del kirchlichen Gottesdienſtes getroffen ſind , das

ihrige bentragen, und ein Mitglied der Kirche habe

tein anderes Recht, als an dieſen gemeinſchaftlis

chen Veranſtaltungen Theil zu nehmen . Ich fole

gerte hieraus, daß jemand in gewiſſen Fåden felbft

Mitglied einer Sirche bleiben könne, wenn ſeine

Religionsüberzeugungen auch mit dem kirchlichen

Lehrbegriffe nicht zuſammen ftimmten ; ja noch

mehr , ich behauptete, daß es in gewiſſen Fällen

ihm ſelbſt nicht einmal feen ſtehe, die Kirche zu

verlaſſen , d. h. fich von der Verbindlichkeit loszus

ſprechen , zu den kirchlichen Veranſtaltungen , zum

Behufe des außern Gottesdienſtes , das feinige

bejutragen , vorausgelegt, daß dieſe Leiſtungen

nur nicht von der Art ſind , daß fie feinem Semi

ſen Zivang anlegen können , oder ſeinen religiöſen

Berbindlichkeiten ſelbſt zuivider Find. Denn ob

er durch Sheilnahme an dem åußern Gottesdienſte

der Kirche feine religidſen Zwede nach ſeiner Pris

3

1

1
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satůberzeugung bef8rdern könne und wolle , bab ift

feine Sache. Hier könnte man mir einwenden :

wie , wenn ich mich in meinem Gewiſſen für vera

bunden hielte, in eine andere Kirchengemeinſchaft

zu treten , ſollte ich denn noch verbunden ſeyn in

der alten zu bleiben ; ſo muß ich ja in zwey tirch .

lichen Geſellſchaften zugleich mich befinden können ?

Ich gebe die Folge zu , allein nicht die Ungereimte

heit, welche man darin zu finden bermeinen mögtes

Warum ſoll ich nicht Mitglied der einen Kirche

fowohl, als der andern zugleich feyn Ednnen ?

Wenn ich gegen jede derſelben meine Berbindlich.

teiten erfüllen kann , ohne meine Gewiſſensverbinds

lichkeiten zu verlegen , was hindert mich denn ,

wenn ich der erſten nur dasjenige leiſten kann,

was ich ihr zu leiſten verſprochen habe , mich auch

gegen eine andere verpflichten zu können ? Welche

Früchte ich für meine religioſe Pervollkommnung

aus dieſer oder jener Kirchengemeinſchaft erudten

will , tann lediglich meinem Gewiſſen überlaſſen

bleiben . Wohl der Sirche, wenn ſie Diener hat,

denen die Erfüllung ihrer Pflichten am Herzen

liegt, die auch weiter , als ein äußeres Gefeß fie

verbinden tann , ihre Brüder zu belehren , zu ber

ruhigen , zu tröſten und zum Guten aufzumuntern

fich für verpflichtet erkennen , die ihren Lehren und

Bermahnungen Eingang zu geben wiſſen ! Adein

die augere Berpflichtung der Sirche geht auf

nichts weiter , als auf Veranſtaltungen zum aus

Bern
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Bern Gottesdienſt, und meine, auf Leiftungen zu

denfelben .

An ſid), ſagte ich ,iſt es möglich, Mitglied

mehrerer Kirchen zu ſeyn. Hieraus folgt aber

picht, daß jemand , der Mitglied dieſer oder je

ner beſtimmten Kirche iſt, auch zugleich Mitglied

einer andern foober ſo beſtimmten Kirche reya

tänne. Denn etwas, das an fich möglich iſt.

fonnte bedingt unmöglich ſenn.

tyd gebe eben ſo zu , daß ich ſelbft den Reli

gionsunterricht einer Kirche benugen fdune, gefeße

auch , daß er etwas als wahr vorausſeßt, von

dem ich noch nicht überzeugt bin . Der kirchliche

Religionsunterricht kann mein. Nachdenken wecken ,

und wenn es wach iſt , demſelben Nahrung geben ,

indem er die Prüfung dieſer oder jener Lehren ers

leichtert. Ich mag durch ernſte gewiſſenhafte

Prüfung das wahr finden , was der kirchliche

Lehrbegriff als wahr vorausſeßt, oder mag durch

fie eines andern belehrt werden ; ſo habe ich in

beiden Fällen für meine Erkenntniß gleich gewon

nen. Denn ich ſuche Wahrheit, und will nicht

blos überredet ſeyn, dieſes oder jenes wahr zu

finden .

Ja ich behaupte, daß ich ſelbſt, der Perfeftis

bilitåt meiner Ueberzeugung mir bewußt , nie die

Prüfung meiner religiöſen Ueberzeugungen aufges

ben darf , lo lange ich ſie noch irgend einer Befes

ftigung fähig halte, geſeßt auch, daß ich ben dem

24 gegens
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gegenwärtigen Zuſtande derſelben alles glaubter

was die Kirche glaubt.

Keine Berbindlichkeit gegen die Kirche kant

mich von dieſer Pflicht losſprechen , oder fie mic

går unterſagen . " Gegen die Kirche habe ich mich

& ugerlich nur verpflichtet, zu ihrem offentlichere

Gottesdienſte , auf die verabredéte Weiſe, mitzus

wirken ; alle åbrigeVerbindlichkeiten gegen fie find

innere Berbindlichkeiten , die religiøſen Zwecke ihi

ter Mitglieder auch in ſo fern zu befördern , als

ich durd ) keinen Vertrag mich dazu anheifchig mas

dhen konnte ; mit dieſen kann die Verbindlichkeit,

meine eigene Ueberzeugung zu berichtigen , und ihr

nachzuleben , in keinen Streit fommen . Båtte

ich mich gegen die Kirche ſelbſt zu Leiſtungen ans

heifchig gemacht, die ich ben veränderten Relis

gionsüberzeugungen ihr nicht mehr gewähren

konnte ; ſo hört dieſer Vertrag, wie in dem vors

hergehenden gezeigt iſt , von ſelbſt auf , fo bald

Hreine Ueberzeugunsjen fich åndern .

Gefeßt auch , daß mehrere , welche in einec

kirchlichen Gemeinſchaft leben, ſich auf das feſteſte

von dem Lehrbegriffe derfelben überzeugt glaubten ;

ſo hindert der Ztveck , den jeder als Mitglied der

Stirche bat, ihn nicht an der Berichtigung ſeiner

Ueberzeugung zu arbeiten , wenn er bey der forts

gelegten Bearbeitung derſelben in ihr låden und

Mångel entdecken ſollte. Der Privatzweck , wels

chen er als Mitglied der Kirche hat, iſt ſeinen

relis
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2 religiffen Ziveden untergeordnet, 'er wil den Gots

tesdienſt der Kirche, um durch ihn ſeine religioſen

Zwecke zu befördern , feine Erkenntniß zu vervolls

kommenund ſeine Erbauung zu befördern,nicht
umgekehrt hat er ſich die legten Zivecké vorgeſept,

weil er den Zweck der Kirche, die Unterhaltung

eines beſtimmten åußern Gottesdienſtes -will. Ben

pem Zwede, den ich als Mitglied einer Kirche

will, fann mithin immer noch das 'ernſtliche Bes

ſtreben beſtehen , meine Ueberzeugungen zu berichs

tigen , geſetzt auch , daß ich von dem Lehrbegriffe

der Kirche , zu dem ich mich bisher befannte,

auf das vollkommenſte åberzeugt war. Ja dieſes

muß ſelbſt ſo ſeyn , wenn ich aus dem einzig

åchten Betvegungsgrunde, meiner religidſen Bers

boltommung, in die Kirchengeineinſchaft getres

ten bin .1

1

7크

i .

1

1
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XXXIII.

Iſt der Büchernachdruck widerrechtlich

oder nicht ?

Die Guige iſt nicht, ob der Büchernachdruck

fittlich erlaubt iſt , oder nicht; ſondern ,, ob durch

penſelben jemandes Recht verlegt werde, oder

nicht. Dieſe Frage iſt mit der erſten nicht ein

perler). Denn etwas kann unfittlich fegu , ob es

gleich nicht widerrechtlich iſt.

Ich habe es für nöthig gehalten , die Frage

ſo genau zu beſtimmen , weil ihre Verwechſelung

mit jener Frage die Beantwortung derſelben ere

fchwert zu haben ſcheint.

Ich bin weder Berleger noch Nachdrucker ,

auch bin ich mir keiner Vorliebe für Paradorien

bervußt. Vielleicht kann ich daher hoffen , durch

tein Intereſſe mißleitet zu werden.

Könnten wir mit einem Gefeßbuche dab Bers

lagsrecht durch die Befugniß erklären , ein Buch

durch den Druck ausſchließend zu vervielfältigen

um es abzuſegen * ) ; ſo würde der Verleger derjes

nige

Diefes , glaube ich , iſt die Erklärung, welche das

Allgemeine PreußiſcheLandrecht von dem Vers

lagsrechte giebt, ob ſie gleich, ſo wie ſie in dems

fels

1
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1

nige regn , der dieſes ausſchließende Recht hat,

und die Widerrechtlichkeit des Büchernachdrucks

wåre von ſelbſt dargethan .

Allein jene Erklärung ſteht in einem poſitiven

Sefeßbuche. Ein poſitives Geſet kann Rechte

und Berbindlichkeiten mit Borausſetzungen vers

Enůpfen , welche an ſich nicht durch ſie beſtimme

werden . Wenn wir von aller Beziehung auf po,

ſitive Seſege, welche etwas über Verlagsrecht

verfügen , abſtrahiren ; ſo iſt es noch eine Frage,

ob es Verleger , und Verlagsrechte in dem angeges

benen Sinne des Worts gebe , ob jemand das

ausſchließende Recht haben könne , ein Buch durch

Druck zu pervielfåltigen , um es' abzufeßen.

Ein Buch verlegen ſoll im weitern Sinne nichts

weiter heißen , als es durch den Druck vervielfäls

tigen , um Exemplare deſſelben abzufeßen .

Dieſe Erklärung paßt noch ſo gut auf den

Nachdrucker, als auf einen gemöhnlich ſo genanns

ten Verleger. Man glaube nicht, daß ich durch

fie dem Nachdrucker etwas einråumen will, was

ihm

den.
Den

9

29

felben ausgedrudt ift, noch mehr zu ſagen ſcheint.

Das Verlagsrecht ( heißt es 1. Th . S. 399.

$. 996. ) , beſteht in der Befugniß , eine Schrift

- durch den Druck zu vervielfältigen , und ſie

auf denMeſſen unter die Buchhändler und ſonſt

ausichließend abzuſeßen... Denn nicht allein

der Verleger einer Schrift; ſondern jeder andere

Buchhändler hat dasRecht, Exemplare derſelben

abzuſeßen , wenn er fie auf eine rechtmäßige Art

erworben hat.
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ihm von Rechts wegen nicht zukommt. Nur um

Begriffe ordyen und ſie fürzer bezeichnen zu fins

nen , mußte ich es mir erlauben , dieſem Worte

eine weitere Bedeutung zu geben ,

Ich unterſcheide daher "den Verleger in der

eigentlichen Bedeutung , und den Nachdrucker .

Der Verleger im eigentlichen Sinne iſt derjenige,

der mit des Verfaſſers Willen eine Schrift deſſels

Þen durch den Druck vervielfältigt, um ſie abzus

Teßen ; den Nachdrucker denjenigen , det eine von

einem andern verlegte Schrift, wider derfen und

des Berfaſſers Wilien in gleicher Abfidit verviels

fåltigt. Wenn ich in dem folgenden vom Verles

ger , im Gegenſage des Nachdruckers, rede ; ro

verſtehe ich immer den Berleger im engern Sinne.

Der Nachbrucer fann , ohne ein Eremplar

einer Schrift zu haben , ſie nicht nachdrucken .

Ich lege voraus, daß er dieſes auf eine rechte

måßige Weiſe erworben habe , und gegen die dua

Berliche Erlaubtheit ( S. 20. ) des Naddrucks

låßt ſich nichts mehr ſagen . Dieſes iſt das

Reſultat meiner Unterſuchung , auf welches ich

durch folgende Pråmifen geführt bin , ob ſie es

beweiſen , oder nicht, überlaſſe ich der Prüfung

eines jeden .

1) Ein Ding vervielfältigen heißt nichts ans

ders , als mehrere Dinge derſelben Art mias

chen . Ein Buch vervielfältigen , oder rich .

tiger,

1



oder nicht ?
333

Gigens

tiger , ein Exemplar. deſſelben , „heißt alſo

en nichts anders als mehrere Eremplare deſ

Felben machen .

Etwas machen heißt aber einer vorhandes

nen Materie eine gewiſſe Form ertheilen ,

oder weniger abſtrakt, eine vorhandene Mas

3. terie zu einem gewiſſen Behufe trennen , odec

mit einer andern Materte 'verbinden .

3 ) Yeder faun , vermoge der natürlichen freni

heit, nun machen , welche Sache er midl, wo

fern die Materie, welche er verarbeitet,- nies

2 jmand andern gehört , und die Hervorbrins

gung der Sache nidtdurch Handlungen ges

ht , Tchiest, welche an fich keine Beleidigungen ſind.

4 ). Jeder kann mithin auch unter der (S. 3.)

angenommenen Borausſeßung eine Sache

vervielfältigen .

5 )* Eine ſo gemachte Sache iſt fein Eigenthum ,

S.. ? Welches er tilführlich veräußeru fanii.

6) Der Rachdrucker vervielfältigt ein Buchs

eines Verlegers. Er kann Dieſes , ohne

irgend jemandes Eigenthum zu verlegen;

er kann es durch Handlungen , durch welche

niemandes Recht verlegt wird, ſo gut, als

thümer der Eremplare , die er hat drucken

laffen, als der Verleger Eigenthüm
er der,

von ihm, oder auf ſeine Veranſtalt
ung

, ges

druckten Exemplare iftusin waai

1

2 ) Der
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ebe
n

-

2 Der Nachdrucker Hat daher das Recht, fie

ſowohl zu verfaufen , als der Verles

ger. Sein Verkauf dieſer Exemplare

kann daher gegen niemandes Recht laufen .

Man glaube nicht , daß ich , wenn ich bes

haupte, der Büchernachdruck ſeg åußerlich erlaubt,

den Nachdruckern ſelbſt das Wort reden wolle.

Denn eine Handlung kann åußerlich erlaubt und

innerlich unerlaubt, ja ſie tann ſelbſt ſchåndlich

feyr. Ich für mein Theil glaube, daß gegen

neun und neunzig Nachdrucker , welche aus der

niedrigſten Gewinnſucht Bücherdrucken und vers

kaufen , und auf die unbilligſte Weiſe dieſen Ers

werbzweig ergreifen , kaum einer gefunden wurde,

den fein Gewiſſen vondem Vorwurfe der niedrigs

ſten Habſucht fren ſprechen kann. Dieſe Habs

fuchtmag ehrvergeſſen , fie mag pertvorfen ſeyn ,

deshalb ſind die Handlungen , in denen ſie fich"&us

Bert, nicht nothipendig ungerecht.
O

Man darf wahrlich nicht beſorgen , daß die

Behauptung, der Nachdruck ren äußerlich erlaubt,

denſelben noch mehr verbreiten werde. Denn ges

Tegt auch , die Widerrechtlichkeit des Nachdrucks

ließe fich ro fonnentlar darthun , als ich ſeine aus

Bere Erlaubtheit glaube erwieſen zu haben , was

würde ein ſolcher Beweis gegen Menſchen hele

Fen , deren Gewiſſen von Habſucht' unaufhdrlich

überforien wird ? Menfchen , welche nicht der

Bere

1

4
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Berfaffer deß Siegfried von Lindenberg ), nicht

Sie Epiſtel an Göbhard **) Fichamroth zu mas

cher wußte , fana wahrlich die reine Wahrheit

nicht beſſern .

Ich mügte ein beſonderes Buch über deut

Nachdruck ſchreiben , penn ich alle Gründe wideć

oder får denſelben , die von einem Půtter , Fes

der, Ehlers, Kant, Fichte, Müller, Graf,

Krauſe , Reimarus und andern Männern ge

braucht ſind , prüfen wollte. Eine folche Prüe

fung konnte allerdings ſehr någlich fenn , ſie würde

zur Unterſuchung mancher hohern Fragen führen,

aber gegenwärtig kann ich mich auf ſie nicht eins

laſſen , weil ich die Schriften fener Månner über

biefen Gegenſtand , die meiſten in Zeitſchrifteh

verſtreut ſind , nicht zur Hand habe. Indeß einige

Bemerkungen åber dieſen Streit, und die Benditits

gen, welche man dabey genommen , ingleichen auch

åber die Gründe, durch welche man die Bidet.

rechtlichkeit des Nachdrucs darthun wollte , mida

gen hier nicht am unrechten Orte fenn .

Eines Theils hat eine Verwechslung des ins

nerlich erlaubten mit dem außerlich, erlaubten , die

ben mehrern Fragen dieſer Art nur zu gewöhnlich

iſt , den eigentlichen Gegenſtand des Streits ver's

räckt.

* ) Siegfried von Lindenberg 5. Aufl. 4. Cheil.

) Epiſtelan Cobias Gábhard ,über eine auf Joh.

Chrift. Dietrich in Göttingen bekannt gemachte

Schmabichrift , 1776. ***
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Schriftſteller, und tvenigſteno bettemnem derſelben
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radt. Das Fittliche Gefühl, welches unſern Flas

cen und auf ihre Gründe zurückgeführten Urtheilen

über Handlungenſo oft vorhergebt ſpricht zu laut

gegen den Nachdrucker, wie wir ihn kennen , ung

gegen die Abſicht deſſelben , 'es verrirft diefe als

unfittlich, alleindeshalb nochni
nicht als widere

rechtlich . Die Stårke dieſes Gefühletann für

keinen vorläufigen Grund der Widerrechtlichkeit

des Nachdrucs gelten . Denn daß fittliche Ges

regt ſich oft ſtårker gegen Handlungen der

Liebloſigkeit, Unbilligkeit, als ſelbſt gegen Hande

lungen der Ungerechtigkeit. Man glaubt aber zu

Leicht, daß das ſittliche Gefühl den Büchernachs

druckals ungerecht verwerfe, weil es: ſich ſo laue

gegen ihn erflårt, und eben so leicht glaubt man

feine Widerrechtlichkeit aus Gründen darzuthun,

Dann kommt aber noch das Intereſſe der

fühl

auch das Intereſſe des Verlegers dazu,und verleis

det ſie, wennnbon ihnen der Streitpunkt auch richtig

gefaßt iſt , zu falſchen Vorausſegungen, oder Fate

fchen Schlüſſen . Dieſes Jntereſſe iſt oft ſo richte

bar, daß mar és wahrlich nichtverkennen kann.

In Herrn Gråffs neuerlicher Schrift * ) feuchtet

dies

Berfuch einer einleuchtenden Darſtellung des Eis

genthums und der Eigenthumsrechte des Schrifts

ſtellers und Verlegers , und ihrer gegenſeitigett

Rechte und Verbindlichkeiten, mit vier Seplas

gen . Leips. 1794.
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dieſes unter andern aus dem Borwurfe hervor,

den mehrere Männer , welche den Büchernach .

druck in rechtlicher Hinſicht vertheidigt haben,

hören müſſen , daß fie feine richtige Begriffe

von de Sache haben * ). Allein ich mögte wiſe

fen , was biezu für eine beſondere Kenntniß ers

fordert werde. Den Vertrag , der zwiſchen

Schiftſteller und Verleger gewöhnlich geſchloſſen

wird, glaube id ) , kennt jeder , der für oder wir

der den Büchernachdruck geſchrieben hat , ſo gut

ale berr Gråff , und mehr wird doch wohl nicht

erfordert, um aus Rechtsprincipien die vorgelegte

Frage zu beantworten. Ob dieſe Herrn Gråffe

oder den Vertheidigern des Nachdrucks bekannter

geweſen ſind , das mag jeder entſcheiden . Uber

ich fürchte , ich fürchte , daß dieſe Entſcheidung

nicht zu Herrn Gråffs Vortheile ausfallen mögte.

Allein ich muß für mich ſelbſt beſorgt reyn.

Denn wer ſteht mir dafår , daß Herr Gråff mich

nicht zum Nachdrucker , zum Nachdrucksvertrdds

ler , oder , Gott weiß , wozu ſonſt macht ? Bon

einem Manne, der fich gegen einen , der nicht

an ausſchließende Berlagsrechte glaubt , ſolche ges

häſſige Inſinuationen erlaubt, als Herr Gråff

gegen Herrn Krauſe, kann man ſich gewiß keines

beffern verſehen . „ Vielleicht , hat Herr S. die

Dreis

* ) da. 3. B. S. 248. S. 333.
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Dreiſtigkeit zu ſagen , „ hat Herr St. für ſeine

» Perſon auch zu vielen Gewinn von dem Nachs

„ drucke erlangt , als daß er nicht allen Beruf has

,, ben ſollte , ihn beſtmöglichſt zu vertheidigen ,, * ) .

Kannte Herr Sråff des Herrn K. Charakter; ſo

håtte ein ſolcher Verdacht nicht bey ihm aufſteigen

können , wo nicht , ſo håtte er ſich ſolch) , ein

Vielleicht gegen ihn auszuſprechen , nicht erlau

ben dürfen . Allein , wozu dieſes , da Herr R.

ſchwerlich Herrn G. einer Antwort würdigen

mögte , wozu dieſes anders , als um zu zeigen ,

wie ſehr das Intereſſe, wenn es ſich in eineSache

miſcht, uns mitſpielt.

Man iſt hauptſächlich einen zwiefachen Weg

eingeſchlagen, um die Widerrechtlichkeit des Nacha

drucks darzuthun . Man ſagte : der Schriftſtels

ler iſt Eigenthümer ſeines Werks ; er hat als ſols

cher das Recht zu allem möglichen Gewinne aus

demſelben , er kanu aber auch ſein Eigenthum

veråußern , wie er will, und an even er will.

Durch den Bertrag mit ſeinem Verleger tritt er

diefem feine Rechte ab. Dieſer erhålt daher daß

ausſchließende Recht, aus dem Druck und Ber

kauf der Schrift allen nur möglichen Gewinn zu

ziehen .

Was ift aber das Eigenthum des Schrifts

ſtellers am Suche ? Soll es darin beſtehen,

daß

ebend. , 335.
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wird . “ Ich kann niemanden wehren , meine

daß er und kein anderer Verfaſſer deſſelben

ift ; ſo kann ihm niemand darfelbe nehmen , er

kann es niemanden veräußern , und niemand kann

es verlegen . Wenn zehn Nachdrucfer das Budy

nachdruden , fo thut keiner derſelben etwas ges

gen dieſes Eigenthum des Schriftſtellers. Sol

Der Verfaſſer Eigenthümer des Buchs in dem

Sinne ſeyn , in welchem man Eigeuthümer

einer firperlichen Sache iſt ; . fo geſtehe id ,

mir nichts ben dem Eigenthume des Buchs

denken zu können. Als Eigenthåmer einer

körperlichen Sache habe ich ein ausſchließendes

Recht zum Gebrauche dieſer Sache. Mein Riedje

iſt nur ausſchließend , in ſo fern der Gebrauch,

welchen ein anderer . von meiner Sache macht,

meinen eigenen Gebrauch auf irgend eine Weiſe

hindern konnte. Ich kann niemanden einen ſols

chen Gebrauch nieiner Sache hindern , durch wels

dhen mein Gebrauch der Sache nicht eingeſchränkt

+

Sache zu beſehen , wenn ſie reinen Augen auss

geſeßt iſt, ob ich fie gleich reiuen Augen ents

ziehen kann. Aber gebraucht denn der meine

Sache, welcher fie befieht ? Allerdings , wenn

er hiedurch einen Zweck zu erreichen weiß ; deur

etwas gebrauchen beißt doch nichts anders , als

vermittelſt ſeiner einen Zweck ganz oder zum

Sheil erreichen .

I
n

1
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In dieſem Sinne giebt es feinen ausſchließents

den Gebrauch von einem Buche. Ich verſtehe

hierunter , aber nichts anders , als eine Reihe von

Vorſtellungen. Dieſe kann natürlich von niemans

den als von demjenigen , der ſie verknüpft hat,

gebraucht werden , ehe er fie durch Zeichen mitges

theilt hat ; iſt dieſes aber geſchehen , To ſchließt

der Gebrauch des einen den Gebrauch des andern

nicht aus. Hier kann alſo von feinem Eigens

thume , wie ben einer körperlichen Sache, die

Rede ſeyn.

Wenn der Schriftſteller ſein Werk jemanden

in Berlag gegeben hat ; ſo hat er , zufolge des

vorhergehenden , ihr fein ausſchließendes Recht

geben können , oder ein Recht, feine Schrift auf

eine gerviſſe Zeit ausſchließend zu vervielfåltigen ,

To lange er ſich deſſen nicht wieder begeben hätte.

So lange der Berleger die Schrift nicht durch

den Druck ins Publikum gebracht hat, farin fren :

lich niemand ſie vervielfältigen , iſt die Schrift

aber einmat ins Publikum gekommen; ſo hat jes

der Eigenthümer , vermoge feiner natürlichen

Freyheit , wie oben gezeigt iſt , das Recht, fie

fo vielemale er will , zu vervielfältigen , und dieſe

vervielfältigten Eremplare zu veräußern , wenn

fich nicht darthun låßt, daß er dieſes Rechts fich

felbft begeben habe.

Berc
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Herr Gråff * ) wil zwar den Inhalt eines

Buchs als das Eigenthum des Verlegers betrach .

tet wiſſen . Aber wo iſt das Eigenthum deſſelben

anders , als in dem Kopfe des Schriftſtellers ,

oder eines jeden andern , der den Juhalt deſſelben

in den feinigen aufzunehmen gewußt ? Was find

dieſes wieder anders als uneigentliche Ausdrücke,

mit denen man nichts gewinnt. Hier muß ich in

deß wieder auf meiner Huth reya , um von Herrn

Gråff nicht zum Sophiſten , oder zu etwas årgerne

gemacht zu werden .

Man mogte die Schwierigkeit empfinden ,

auf dieſe Art die Widerrechtlichkeit des Nachdrucks

erweiſen zu fönnen, und ſchlug daber einen andern

Weg ein. Man behauptete, der Berleger verkaufe

jedes Exemplar nur unter der Bedingung , daß

es ihm nicht nachgedruckt werden ſolle. Da dieſe

Bedingung nicht ausdrücklich bey dem Verkaufe

eines Buchs hinzugefügt wird ; ſo muß es natürs

lich eine ftillſchweigende ſeyu. Sut, wenn dieſem

nur ſo wåre ; ſo hätten wir keine Schwierigkeit,

die Widerrechtlichkeit des Nachdrucs zu beweiſen .

Alsdanu håtte fich frenlich jeder ber dem Kaufe

eines Exemplars von einem Buche des Rechts bes

geben , welches er zufolge der natürlichen Fren .

heit (S. 333. Saz 4.) håtte. Adein , genauer

unterſucht, møgte es wohl mit dieſer ſtillſchweis

» 3 genden

*) Q. . 2. S. 59. 4. f.
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genden Bedingung ſeine Richtigkeit nicht haben.

Woraus ſollte dieſe Bedingung erkannt werden

können ? Etwa daraus , daß der Nachdruck dem

Intereſſe des Verlegers zuwider iſt, weil er jekt

nicht mehr den Gewinn aus der Vervielfältigung

der Exemplare des Buchs ziehen kann , den er

vorher erhob ?. Älsdann kaufe ich auch jedes

Buch von dem Verleger auch unter der Bedina

gung , es nicht zu verleihen , oder zu vermiethen ,

Denn dieſes iſt dem Intereſſe des Verlegers eben

Rowohl zuwider , als der Nachdruck.

Ich will mich nicht begnügen , dieſes Vorges

ben durch eine Inſtanz widerlegt zu haben . 30

weiß , daß man dieſe Inſtanz felbft hat beſtreiten

wollen ; allein ohne allen Grund , wie jeder eins

ſehen muß, dem die logiſchen Regeln bekannt

find , nach welchen Inſtanzen beurtheilt werden

müſſen . Ich will mich lieber nåher an die Sache

halten , und durch einen andern Beweis darthun ,

daß eine ſolche fritſchweigende Bedingung nicht

vorhanden ſeyn kdnne. Dieſe ftillſchweigende

Bedingung , wohl zu bemerken , konnte nur dems

jenigen gemacht werden , der ſelbſt von dem Vers

leger fauft, und feinem andern. Gefeßt, der

Verleger machte ſie ſeinen Käufern ; ſo könnte es

mit derſelben nur eine zupiefache Bewandniß has

ben . Entweder

/
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1) machte fie der Verleger jedem , der von

ihm ſelbſt kauft, dergeſtalt, daß es dieſem

nicht erlaubt renn ſollte, das Buch nach.

zudrucken , ohne daß er dem Verleger

dafür haften müſſe, wenn ein dritter,

vermittelft eines Eremplars , welches er

von ihm gekauft hätte , einen Nachdruc

veranſtaltete. Dder

2) Derjeuige, der von einem Verleger ein

Exemplar kauft, verpflichtet ſich , ihm für

allen Nachdruck zu haften , der mittelſt

eines Exemplars gemacht würde , welches

er ſelbſt vom Verleger gefauft hätte.

I

Wäre das erſte; ſo wäre der Verleger durch

eine ſolche Bedingung nicht geſchügt. Denn der

Nachdrucker brauchte ja ſein Eremplar nicht von

dem Verleger ſelbſt gekauft zu haben . Sollte

es mit der ſtillſchweigenden Bedingung die legte

Berandniß haben , wer in aller Welt wurde uns

ter ſolcher Bedingung fich entſchließen können, von

dem Berleger ein Buch zu kaufen ? So gewiß es

iſt, daß der Nachdruck dem Intereſſe des Perles

gers zuwider iſt, eben ſo gemiß und noch gewiſſer

iſt es , daß ſolch eine Bedingung kein Käufer mit

ihm eingehen würde , und nicht eingegangene Bes

dingungen ſind gar keine Bedingungen .

1
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1

Ich habe Heren Fichte’s vortrefflichen Auf

fat ( in der Berliniſchen Monatsſchrift) , in dem

er die
Widerrechtlichkeit des Bichernachdrucks zu

bereiſen ſucht , nicht ben der Hand. So viel

ich mich indeſſen erimmere , siſt Fein Inhalt folgens

der : Herr Fichte unterſcheidet, bey dem Buche,

nicht einem Eremplare deſſelben , zweyerlen , die

Materie , und die Form ... Fenes find die Ges

danken , die es enthält , diefes die eigenthümliche

Art ihrer Verbindung, ihres Vortrags, ihrer

Entwickelung u. ſ . w. Jene ſind nicht nothmens

dig das ausſchließende Eigenthum des Verfaſſers,

aber dieſe faun niemandes andern . Eigenthum

werden , weil niemand fie Fidy zueignen kann ,

ohne ihre Form zu verändern.
Der Schrifts

ſteller kann alſo nicht Willens ſeyn, ſeine Form

der Gedanken gemein machen zu wollen . Ec

Faun daher ſeinem Verleger nichts , als einen ge.

wiſſen Nießbrauch derſelben geben wollen , in der

geſtalteten
Vervielfältigung von Eremplaren jener

Schrift: Der Nachdrucker
bemachtigt ſich , wie

Herr Fichte richtig ſagt, nicht des Eigenthums des

Sdiriftſtellers , des Eigenthums ſeiner Gedanken ;

ſondern eines Nießbraucis feines Eigenthunis , und

ftort den Verfaſſer in der Ausübung ſeines Rechts .

Allein , wenn ich aus dem Gedächtniſſe Herrn

F. Jdeen richtig mitgetheilt habe; ſo iſt es ſeinein "

Scharfſinne nicht gelungen, das zu beweiſen, was

3
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1

er betweiſen tvollte. Was iſt der Nießbrauch eis

ner Sache ? Nicht aller Nugen , den ſie mittelbar

oder unmittelbar ins Unendliche gewähren mag ;

fondern der Nußen , den ich unmittelbar aus der

Sache ſo erhebe, daß fie in ihrer Art noch uns

verändert bleibt, oder , wie die Rechtslehrer fãs

gen , daß ihre Subſtanz nicht verändert wird ,

Der Nachdrucker braucht, um nachzudrucken ,

keinen Nießbrauch von der Gedankenform des

Verfaffets ; ſondern er braucht nur des Nieß

brauchs eines Eremplars des Buche , welches er

nachdrucken will.

Wenn der Nadydruck außerlich erlaubt ift; ſo

könnte es ſcheinen , der Verfaſſer tonne eine und

eben dieſelbe Schrift mehrern Verlegern geben,

und als ob jeder Verleger ein Buch, deſſen Verlag

ihm gegeben iſt, ro oft auflegen könne, als er

wolle. Dieſer Schein verſchwindet aber , ſobald

man erwåget , , daß zwiſchen Verfaſſer und Veće

leger ein Vertrag vorhanden iſt.

Dieſen näher zu betrachten , iſt vielleich nicht

überflüßig , da aus ihm , wenn nicht alle, doch

der größte Theil der Mißverſtåndniſſe gefloffen ift,

• welche, den Streit über dieſeu Gegenſtand ſo

verwirrt haben .

y s
Der
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Der Berfaffer veräußert dem Verleger ' die

Handſchrift eines Buchs , um mehrere Exemplare

deſſelben abdrucken zu laſſen . Der Verleger und

Perfaſſer find ben dieſem Vertrage an die Bedins

gungen gebunden , welche fie eingehen ; fie mos

gen ausdrücklich feſtgeſetzt fenn , oder ſich von

felbft verſtehen . Der Berleger muß natürlich

dem Verfaſſer das leiſfen , wozu er ſich gegen ihn

anheiſchig macht, und alle Einfchränkungen ficky

gefallen laſſen , zu denen er ſich verſteht. Der

Verfaffer iſt ſeiner Seits zu eben demſelben vers

Pflichtet.

Ber jedem Verlagskontrakte iſt ſtillſchweigend

torauszufeßen , wenn es auch nicht ausdrücklich

berabredet wird , daß der Verfaffer keinen ans

dern durch Mitrljettung einer Handſchrift eben

deſſelben Buchs in den Stand feßen wollte , daſ

ſelbe abzudrucken ; denn ſonſt würde der Berles

ger mit ihm dieſen Vertrag nicht eingehen. Sie

ben einem Berlagskontrakte ſelbſt von nachfolgens

den Auflagen die Rede ; ro verſteht ſich diefes

noch unmittelbarer. Even ſo , wenn eine Anzahl

von Erempíaren verabredet wird , die der Verles

ger zu machen Berechtigt Feyn ſoll , iſt klar , daß

er fich ſtillſchweigend verpflichte, wenn er es

auch nicht ausdrücklich verſpricht, keines über die

Zahl zu machen . Denn wozu brauchte ſonſt eis

ner beſtimmten Anzahl Erwähnung zu geſchehen ?

Yes

$
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V

Jeder von beiden Theilen , der um ein Haarbreit

von dieſen Beſtimmungen abweicht, wird ein Bes

trüger an demi andern . Den Nachdrucker aber

kann dieſer Vertrag nicht verpflichten . Er braucht

fein Recht nachzudrucken nicht von dem Schrifts

ſteller , und eben ſo menig von dem Verleger zu

haben , er hat es zufolge ſeiner natürlichen Frey

heit , wenn er ſich deſſelben nicht begeben hat.

Ob es für das gemeine Beſte zu wünſchen iſt,

dag dem Nachdrude durch poſitive Geſeke ges

ſteuert werde , iſt eine andere Frage , welche aus

ßer dem Felde meiner Unterſuchung liegt.

Sollten, wie ich mich überzeugt glaube, Gelege

über das Berlagsweſen und wider den Nachdruck,

welche auf das Intereffe der Verleger und Schrifts

ſteller ſowohl als des ábrigen Publikums gleich

unpartegiſche Rückſicht nåhmen, nicht heilſam ſeyn ;

ſo kann man ſie durch nichts mehr beförderu , alb

dadurch , daß man die außere Rechtmäßigkeit des

Büchernachdrucks darthut. Kein poſitives Gereg

braucht vernünftiger Weife das zu verbieten , mas

an ſich widerrechtlich iſt , fondern kann es nur mit

beſtimmten Strafen belegen ; ein poſitives Gefets

kann aber Handlungen , welche an ſich åußerlich

erlaubt fing , unter gewiſſen Umſtånden verbie

ten , wenn der Zweck der bürgerlichen Geſellſchaft

es fordert. Vielleicht, das nur deshalb ſo wenig

por
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poſitive Geſeke wider den Büchernachdruck vorec

banden ſind , weil man ihn meiſtens für ſich

widerrechtlich hålt. Aber was können Verleger

und andere , welche ſolche Geſeße wünſchen , hier

ben gewinnen ? Wenn poſitive Gefeße ſchweigen ,

fo fann der Richter nur nach dem Naturrechte

fprechen ; und wenn er anders als der Gefeßgeber

urtheilt, der den Büchernachdruck nicht für wider :

rechtlich hålt , ſo fann er nicht gegen den Nachs

drüder entſcheiden.

tho
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